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Rio 1992 

 

Teil II. Erhaltung und Bewirtschaftung der 
Ressourcen für die Entwicklung  

Schutz der Erdatmosphäre  

 

EINFÜHRUNG  

9.1 Der Schutz der Erdatmosphäre ist ein breit angelegtes und multidimensionales 
Anliegen, das verschiedene Bereiche des Wirtschaftsgeschehens berührt. Es wird 
empfohlen, die im vorliegenden Kapitel beschriebenen Alternativen und Maßnahmen 
in Erwägung zu ziehen und gegebenenfalls von den Regierungen und anderen 
Gremien in ihren Bemühungen um den Schutz der Erdatmosphäre umzusetzen.  

9.2 Es wird anerkannt, daß viele der in diesem Kapitel angesprochenen Probleme 
auch in internationalen Übereinkommen wie etwa dem Wiener Übereinkommen zum 
Schutz der Ozonschicht aus dem Jahre 1985, dem Montrealer Protokoll über Stoffe, 
die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, in der Fassung von 1987, dem 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und 
anderen internationalen und regionalen Übereinkünften behandelt werden. Bei 
Aktivitäten, die unter diese Übereinkommen fallen, wird davon ausgegangen, daß die 
im vorliegenden Kapitel enthaltenen Empfehlungen eine Regierung nicht verpflichten, 
Maßnahmen zu ergreifen, die über die Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente 
hinausgehen. Allerdings steht es den Regierungen in Zusammenhang mit diesem 
Kapitel frei, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, sofern diese mit den genannten 
Rechtsinstrumenten vereinbar sind.  

9.3 Außerdem wird anerkannt, daß Schritte zur Erfüllung der Zieleen dieses Kapitels 
mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in integrativer Form koordiniert 
werden sollen, damit negative Auswirkungen auf diese Entwicklung vermieden 
werden; dabei sollen die legitimen vorrangigen Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
im Hinblick auf die Erzielung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und die 
Bekämpfung der Armut in vollem Umfang berücksichtigt werden.  

9.4 In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch auf den Programmbereich A 
des Kapitels 2 der Agenda 21 (Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch den 
Handel) verwiesen.  

9.5 Das vorliegende Kapitel umfaßt die folgenden vier Programmbereiche:  

a) Abbau bestehender Unsicherheiten: Verbesserung der wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Entscheidungsfindung;  
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b) Förderung einer nachhaltigen Entwicklung:  

i) Energieerzeugung, Energieeffizienz und Energieverbrauch;  

ii) Verkehrsbereich;  

iii) Industrielle Entwicklung;  

iv) Entwicklung der Ressourcen des Bodens und der Meere sowie 
Landnutzung;  

c) Verhinderung des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht;  

d) Grenzüberschreitende Luftverunreinigung.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Abbau der bestehenden Unsicherheiten: 
Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlage für 
die Entscheidungsfindung  

Handlungsgrundlage  

9.6 Aufgrund der zunehmenden Besorgnis über Klimaänderungen und 
Klimaschwankungen, die Luftverschmutzung und den Abbau der Ozonschicht ist ein 
neuer Bedarf an wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Informationen 
entstanden, mit dem verbleibende Unsicherheiten in diesen Bereichen abgebaut 
werden sollen. Dazu bedarf es einer genaueren Kenntnis und Vorhersage der 
verschiedenen Eigenschaften der Atmosphäre und der betroffenen Ökosysteme 
sowie der gesundheitlichen Auswirkungen und ihrer Wechselwirkungen mit 
sozioökonomischen Faktoren.  

Ziele  

9.7 Hauptziel dieses Programmbereichs ist ein besseres Verständnis der Prozesse, 
die im globalen, regionalen und lokalen Rahmen die Erdatmosphäre beeinflussen 
und umgekehrt auch von ihr beeinflußt werden. Hierzu gehören unter anderem 
physikalische, chemische, geologische, biologische, ozeanische, hydrologische, 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Prozesse. Außerdem sollen Kapazitäten 
aufgebaut und die internationale Zusammenarbeit verstärkt werden. Schließlich ist 
ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen und sozialen Folgen von 
Veränderungen in der Atmosphäre und von Maßnahmen zur Minderung und 
Beseitigung solcher Veränderungen erforderlich.  

Maßnahmen  

9.8 Im Zusammenwirken mit einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen und 
gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  
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a) Forschungsvorhaben zur Untersuchung der die Atmosphäre 
beeinflussenden oder der von ihr beeinflußten natürlichen Prozesse sowie der 
wichtigen Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Entwicklung und 
Veränderungen in der Atmosphäre unterstützen. Hierzu gehört auch die 
Untersuchung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, auf 
Ökosysteme, auf einzelne Wirtschaftszweige und auf die Gesellschaft;  

b) für eine ausgewogenere geographische Verteilung des 
Klimabeobachtungsnetzes Global Climate Observing System und seiner 
Teilsysteme, darunter auch des Global Atmosphere Watch, unter anderem 
durch die Errichtung und den Betrieb zusätzlicher Stationen für systematische 
Wetterbeobachtungen und durch Beteiligung an der Entwicklung, Anwendung 
und der Bereitstellung dieser Datenbestände sorgen;  

c) eine Zusammenarbeit fördern bei:  

i) der Entwicklung von Früherkennungssystemen für Veränderungen 
und Schwankungen in der Atmosphäre, und  

ii) der Schaffung neuer und der Erweiterung vorhandener Möglichkeiten 
der Vorhersage solcher Veränderungen und Schwankungen sowie der 
Abschätzung der daraus resultierenden ökologischen und 
sozioökonomischen Folgewirkungen;  

d) sich an Forschungsarbeiten beteiligen, die sich mit folgenden Fragen 
befassen: Der Entwicklung von Methoden und der Festlegung von 
Grenzwerten für in der Atmosphäre vorkommende Schadstoffe sowie für 
Konzentrationen von Treibhausgasen, die eine gefährliche anthropogene 
Einflußnahme auf das Klimasystem und die gesamte Umwelt darstellen 
würden, und den damit verbundenen raschen Veränderungen, bei denen eine 
natürliche Anpassung der Ökosysteme nicht mehr möglich ist;  

e) die Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten, den 
Austausch von wissenschaftlichen Daten und Informationen und die vermehrte 
Beteiligung und Fortbildung von Experten und Fachkräften, insbesondere aus 
den Entwicklungsländern, in den Bereichen Forschung, Datensammlung, 
Datenerfassung und Datenauswertung sowie die systematische Beobachtung 
der Atmosphäre fördern und koordinieren.  

B. Förderung einer nachhaltigen Entwicklung  

1. Energieerzeugung, Energieeffizienz und 
Energieverbrauch;  

Handlungsgrundlage  

9.9 Energie ist einer der bedeutsamsten Faktoren für eine gesunde wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität. Allerdings wird 
derzeit ein erheblicher Teil der Energie weltweit in einer Weise erzeugt und 
verbraucht, die auf Dauer nicht tragfähig wäre, wenn die Technik auf dem heutigen 



4 

Stand stehenbliebe und die Gesamtmengen an Energie in erheblichem Umfang 
zunehmen würden. Der Notwendigkeit, die Emissionen von Treibhausgasen und 
sonstigen Gasen und Substanzen zu reduzieren, muß in zunehmendem Maße durch 
eine größere Effizienz bei der Erzeugung, der Umwandlung, der Verteilung und dem 
Verbrauch von Energie und durch einen vermehrten Umstieg auf umweltverträgliche 
Energieträger, insbesondere neue und erneuerbare Energiequellen, entsprochen 
werden.1) Alle Energiequellen müssen in einer die Atmosphäre, die Gesundheit und 
die Umwelt in ihrer Gesamtheit schonenden Weise genutzt werden.  

9.10 Die bestehenden Hemmnisse auf dem Weg zu einer zunehmend 
umweltverträglicheren Energieversorgung, die zur Verfolgung einer nachhaltigen 
Entwicklung - vor allem in den Entwicklungsländern - unabdingbar ist, müssen 
beiseite geräumt werden.  

Ziele  

9.11 Elementares und wichtigstes Ziel dieses Programmbereichs ist die Reduzierung 
der schädlichen Auswirkungen des Energiesektors auf die Atmosphäre durch 
Förderung einer Politik oder gegebenenfalls von Programmen, die den Anteil 
umweltverträglicher und gleichzeitig kostengünstiger, insbesondere neuer und 
erneuerbarer Energieträger, durch eine weniger umweltbelastende und sparsamere 
Form der Energieerzeugung, der Energieumwandlung, der Energieverteilung und der 
Energieverwendung erhöht. Bei diesem Ziel soll auch die Notwendigkeit nach 
sozialer Ausgewogenheit und einer angemessenen Energieversorgung sowie der 
steigende Energiebedarf in den Entwicklungsländern zum Ausdruck kommen. 
Ebenso soll die Situation der Länder berücksichtigt werden, die in hohem Maße von 
der Einkommenserzielung durch Förderung, Weiterverarbeitung, Ausfuhr und/oder 
Verbrauch fossiler Energieträger und verwandter energieintensiver Produkte 
und/oder der Nutzung solcher fossiler Energieträger abhängig sind, bei denen sie 
erhebliche Schwierigkeiten mit der Nutzung von Alternativen haben. Ebenfalls 
berücksichtigt werden sollen Anliegen der Länder, die extrem unter den negativen 
Folgen eventueller Klimaänderungen leiden werden.  

Maßnahmen  

9.12 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) bei der Erkundung und Erschließung wirtschaftlich tragbarer und 
umweltverträglicher Energiequellen zusammenarbeiten, um insbesondere in 
den Entwicklungsländern zur Unterstützung der Bemühungen um eine 
nachhaltige Entwicklung eine bessere Energieversorgung sicherstellen zu 
helfen;  

b) auf nationaler Ebene die Entwicklung geeigneter Methoden für eine 
integrierte energie-, umwelt- und wirtschaftspolitische Entscheidungsbildung 
unter anderem durch Umweltverträglichkeitsprüfungen unterstützen;  

c) die Erforschung, Entwicklung, Transfer und Anwendung verbesserter 
energiesparender Technologien und Prozesse einschließlich der im Lande 
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selbst vorhandenen Technologien in allen dafür in Frage kommenden 
Bereichen unterstützen, wobei der Sanierung und Modernisierung der 
Versorgungssysteme insbesondere in den Entwicklungsländern besondere 
Beachtung gebührt;  

d) die Erforschung, Entwicklung, Transfer und Anwendung von Technologien 
und Verfahren für umweltverträgliche Energieträger - einschließlich neuer und 
erneuerbarer - unterstützen, wobei den Entwicklungsländern besondere 
Beachtung gebührt;  

e) insbesondere in den Entwicklungsländern den Stärkung der personellen 
und institutionellen Kapazitäten im institutionellen und wissenschaftlichen 
Bereich sowie in der Planung und im Management fördern, um zunehmend 
energiesparende und weniger stark verschmutzende Energieformen 
entwickeln, erzeugen und einsetzen zu können;  

f) die gegenwärtigen kombinierten Versorgungssysteme überprüfen, um 
herauszufinden, wie der Gesamtanteil umweltverträglicher Energieträger - 
insbesondere der neuen und der erneuerbaren - in wirtschaftlich tragbarer 
Weise erhöht werden könnte, wobei die besonderen sozialen, materiellen, 
wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes mit zu 
berücksichtigen sind und gegebenenfalls Maßnahmen zur Überwindung der 
einer Erschließung und Nutzung im Weg stehenden Hemmnisse zu prüfen 
und zum Einsatz zu bringen sind;  

g) Energieplanungen/Konzepte auf regionaler und gegebenenfalls auch 
subregionaler Ebene abstimmen und die Möglichkeit einer effizienten 
Verteilung umweltverträglicher Energie aus neuen und erneuerbaren 
Energiequellen untersuchen;  

h) im Einklang mit den nationalen Prioritäten hinsichtlich der 
sozioökonomischer Entwicklung und des Umweltschutzes kostenwirksame 
Maßnahmen oder Programme einschließlich administrativer, sozialer und 
ökonomischer Instrumente evaluieren und gegebenenfalls fördern, um die 
Energieeffizienz zu verbessern;  

i) Kapazitäten für Energieplanung und Programm-Management in 
Zusammenhang mit der rationellen Energienutzung sowie der Entwicklung, 
Einführung und Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen aufbauen;  

j) auf nationaler Ebene die Einführung angemessener Energieeffizienz- und 
Emissionsstandards oder diesbezügliche Empfehlungen unterstützen2) , 
deren Ziel die Entwicklung und Verwendung von Technologien ist, mit denen 
Umweltbelastungen so gering wie möglich gehalten werden können;  

k) auf lokaler, nationaler, subregionaler und regionaler Ebene 
durchzuführende Aufklärungs- und Bewußtseinsförderungsmaßnahmen zum 
Thema sparsame Energienutzung und umweltverträgliche Energieträger 
fördern;  
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l) in Zusammenarbeit mit der privaten Wirtschaft Programme für eine 
umweltbezogene Produktkennzeichnung einführen oder vorhandene 
Programme ausbauen, um auf diese Weise Entscheidungsträger und 
Verbraucher über Möglichkeiten der Energieeinsparung zu informieren.  

2. Verkehrsbereich  

Handlungsgrundlage  

9.13 Dem Verkehrssektor kommt eine wichtige und positive Rolle im Rahmen der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu, wobei davon auszugehen ist, 
daß der Verkehrsbedarf weiter zunehmen wird. Da der Verkehr jedoch auch Ursache 
erheblicher Schadstoffemissionen in die Atmosphäre ist, besteht die Notwendigkeit, 
bereits vorhandene Verkehrssysteme zu überprüfen sowie Planung und Betrieb 
künftiger Verkehrs- und Transportsysteme zu optimieren.  

Ziele  

9.14 Hauptziel dieses Programmbereichs ist die Ausarbeitung und Förderung 
kosteneffiziente verkehrspolitischer Konzepte oder gegebenenfalls Programme zur 
Begrenzung, Reduzierung oder aber Kontrolle von Schadstoffemissionen in die 
Atmosphäre und von anderen schädlichen Auswirkungen des Verkehrs auf die 
Umwelt, wobei Entwicklungsprioritäten sowie die spezifischen lokalen und nationalen 
Gegebenheiten sowie Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind.  

Maßnahmen  

9.15 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) kostengünstige, leistungsfähigere, weniger umweltbelastende und mehr 
Sicherheit bietende Verkehrssysteme, speziell aufeinander abgestimmte 
ländliche und städtische Massenverkehrsmittel sowie umweltverträgliche 
Straßennetze entwickeln oder gegebenenfalls fördern, wobei insbesondere in 
den Entwicklungsländern die Erfordernisse hinsichtlich nachhaltiger sozial-, 
wirtschafts- und entwicklungspolitischer Prioritäten zu berücksichtigen sind;  

b) auf internationaler, regionaler, subregionaler und nationaler Ebene 
insbesondere in den Entwicklungsländern die Verfügbarkeit und den Transfer 
sicherer und rationeller sowie auch ressourcenschonender und weniger 
umweltbelastender Verkehrstechnologien erleichtern, wozu auch die 
Durchführung entsprechender Ausbildungsprogramme gehört;  

c) gegebenenfalls ihre Bemühungen um die Erfassung, die Auswertung und 
den Austausch einschlägiger Informationen über die Beziehung zwischen 
Umwelt und Verkehr unter besonderer Berücksichtigung der systematischen 
Beobachtung der Emissionsentwicklung und der Erstellung einer 
Verkehrsdatenbank verstärken;  
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d) im Einklang mit den nationalen Prioritäten hinsichtlich der 
sozioökonomischen Entwicklung und des Umweltschutzes kosteneffiziente 
Maßnahmen oder Programme einschließlich administrativer, sozialer und 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen evaluieren und gegebenenfalls fördern, um 
auf die Verwendung von Verkehrssystemen hinzuwirken, mit denen 
Umweltbelastungen so gering wie möglich gehalten werden können;  

e) gegebenenfalls Mechanismen zur Integration von 
Verkehrsplanungskonzepten und kommunalen und regionalen 
Raumordnungskonzepten schaffen oder ausbauen, um die durch den Verkehr 
verursachten Umweltbelastungen zu verringern;  

f) im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer Regionalkommissionen die 
Möglichkeit der Durchführung regionaler Konferenzen zum Thema Verkehr 
und Umwelt prüfen.  

3. Industrielle Entwicklung  

Handlungsgrundlage  

9.16 Die Bedeutung der Industrie für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
und als wichtiger Anbieter von Beschäftigung und Einkommen ist sehr bedeutsam. 
Das gleiche gilt für die industrielle Entwicklung als solche und ihren Einfluß auf das 
Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig aber verbraucht die Industrie in erheblichem 
Umfang an Ressourcen und Materialien, was dazu führt, daß industrielle Aktivitäten 
Verursacher erheblicher Schadstoffemissionen in die Atmosphäre und in die gesamte 
Umwelt sind. Der Schutz der Erdatmosphäre kann unter anderem durch Steigerung 
der Ressourcen- und Materialeffizienz in der Industrie, durch die Anwendung oder 
die Verbesserung emissionsmindernder Technologien und die Substitution von 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und anderen die Ozonschicht zerstörenden 
Substanzen durch geeignete Ersatzstoffe sowie durch Reduzierung des 
Abfallaufkommens und der anfallenden Nebenprodukte verbessert werden.  

Ziele  

9.17 Hauptziel dieses Programmbereichs ist, die industrielle Entwicklung in einer 
Weise zu fördern, daß die durch sie verursachte Belastung der Atmosphäre unter 
anderem durch Steigerung der Effizienz der Produktionsprozesse und des gesamten 
Ressourcen- und Materialverbrauchs der Industrie, durch Optimierung 
emissionsmindernder Verfahrenstechniken und durch die Entwicklung neuer, 
umweltverträglicher Technologien minimiert wird.  

Maßnahmen  

9.18 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch mit zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie 
der privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) im Einklang mit den nationalen Prioritäten hinsichtlich der 
sozioökonomischen Entwicklung und des Umweltschutzes kostenwirksame 



8 

Maßnahmen oder Programme einschließlich administrativer, sozialer und 
ökonomischer Instrumente evaluieren und gegebenenfalls fördern, um die 
durch die Industrie verursachten Emissionen und ihre schädlichen 
Auswirkungen auf die Atmosphäre so gering wie möglich zu halten;  

b) die Industrie dazu anhalten, die eigenen Möglichkeiten der Entwicklung von 
Technologien, Produkten und Produktionsverfahren, die sicherer, weniger 
umweltbelastend und sparsamer im Umgang mit sämtlichen Ressourcen und 
Materialien einschließlich Energie sind, zu verstärken und auszubauen;  

c) an der Entwicklung und der Transfer derartiger industrieller Technologien 
und am Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten für die 
Planung und den Einsatz dieser Technologien - insbesondere mit Blick auf die 
Entwicklungsländer - mitwirken;  

d) Umweltverträglichkeitsprüfungen entwickeln, verbessern und durchführen, 
um eine nachhaltige industrielle Entwicklung zu unterstützen;  

e) sich für einen rationellen Material- und Ressourceneinsatz unter 
Berücksichtigung von Produktkreisläufen (life cycle) einsetzen, um die 
volkswirtschaftlichen und ökologischen Vorteile eines rationelleren 
Ressourceneinsatzes und eines geringeren Abfallvolumens zu nutzen;  

f) die Einführung emissionsarmer und effizienterer Technologien und 
Produktionsprozesse in der Industrie unterstützen, wobei zur Reduzierung der 
Emissionen der Industrie und ihrer schädlichen Auswirkungen auf die 
Atmosphäre die vorhandenen standortspezifischen Energiepotentiale, vor 
allem sichere und erneuerbare Energiequellen, zu berücksichtigen sind.  

4. Erschließung der Ressourcen des Bodens und der 
Meere sowie Landnutzung  

Handlungsgrundlage  

9.19 Landnutzungs- und Ressourcenpolitik haben Einfluß auf Veränderungen in der 
Atmosphäre und werden von ihr beeinflußt. Bestimmte im Umgang mit den 
Ressourcen des Bodens und der Meere verwendete Verfahrensweisen können einen 
Abbau vorhandener Senken für Treibhausgase und eine Zunahme der 
atmosphärischen Emissionen nach sich ziehen. Des weiteren kann der Rückgang 
der biologischen Vielfalt die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegen 
Klimaschwankungen und Luftverunreinigungen herabsetzen. Veränderungen in der 
Atmosphäre können gravierende Auswirkungen auf die Wälder, auf die biologische 
Vielfalt und auf Süßwasser- und Meeresökosysteme sowie auf ökonomische 
Aktivitäten wie etwa die Landwirtschaft haben. In vielen Fällen können sich die 
angestrebten Ziele in den verschiedenen Bereichen widersprechen und müssen 
deshalb in integrativer Form angegangen werden.  

Ziele  

9.20 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
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a) Förderung von Nutzungen der Ressourcen des Bodens und der Meere 
sowie angemessener Landnutzungsformen, die dazu beitragen,  

i) die Luftverschmutzung zu reduzieren und/oder die anthropogenen 
Treibhausgasemissionen zu begrenzen;  

ii) sämtliche vorhandenen Senken für Treibhausgase zu erhalten, 
nachhaltig zu bewirtschaften und zu erweitern, wo dies angemessen ist;  

iii) Natur- und Umweltgüter zu erhalten und nachhaltig zu nutzen;  

b) Volle Berücksichtigung der gegenwärtigen und der zu erwartenden 
Veränderungen in der Atmosphäre und ihrer sozioökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen bei der Planung und Umsetzung von Strategien 
und Programmen, welche die Nutzung der Ressourcen des Bodens und der 
Meere und die Landnutzungspraxis betreffen.  

Maßnahmen  

9.21 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) im Einklang mit den nationalen Prioritäten hinsichtlich der 
sozioökonomischen Entwicklung und des Umweltschutzes kostenwirksame 
Maßnahmen oder Programme einschließlich administrativer, sozialer und 
ökonomischer Instrumente evaluieren und gegebenenfalls fördern, um 
Anstöße zur Einführung umweltverträglicher Formen der Bodennutzung zu 
geben;  

b) Strategien und Programme durchführen, die unangemessene und 
umweltbelastende Formen der Landnutzung verhindern und eine nachhaltige 
Nutzung der Ressourcen des Bodens und der Meere fördern.  

c) die Förderung der Entwicklung und Anwendung von Nutzungsformen für die 
Ressourcen des Bodens und der Meere und Formen der Landnutzung 
erwägen, die widerstandsfähiger gegen atmosphärische Veränderungen und 
Schwankungen sind;  

d) die nachhaltige Bewirtschaftung der Senken und Speicher für 
Treibhausgase einschließlich Biomasse, Wälder und Ozeane sowie anderer 
Land-, Küsten- und Meeresökosysteme und die Zusammenarbeit bei deren 
Erhaltung und gegebenenfalls Erweiterung fördern.  

C. Verhütung des Abbaus der stratosphärischen 
Ozonschicht  
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Handlungsgrundlage  

9.22 Die Auswertung der neuesten wissenschaftlichen Daten hat die wachsende 
Besorgnis über den fortschreitenden Abbau der stratosphärischen Ozonschicht der 
Erde durch reaktives Chlor und Brom aus anthropogenen FCKW, Halonen und 
verwandten Stoffen bestätigt. Das Wiener Übereinkommen zum Schutz der 
Ozonschicht aus dem Jahre 1985 und das Montrealer Protokoll von 1987 über 
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (1990 in London geändert und 
angepaßt), waren zwar wichtige Schritte im Rahmen eines internationalen 
Vorgehens, doch ist die Gesamtchlorbelastung der Atmosphäre durch Stoffe, die die 
Ozonschicht zerstören, weiter gestiegen. Eine Änderung kann nur durch genaue 
Einhaltung der im Rahmen des Montrealer Protokolls festgelegten 
Reduktionsmaßnahmen erreicht werden.  

Ziele  

9.23 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten:  

a) Verwirklichung der im Wiener Übereinkommen und im Montrealer Protokoll 
und seiner geänderten Fassung aus dem Jahre 1990 festgelegten Ziele 
einschließlich der in diesen Vertragswerken enthaltenen Hinweise auf die 
besonderen Bedürfnisse und Bedingungen der Entwicklungsländer und deren 
Zugangsmöglichkeiten zu Substitutionen für Stoffe, die zu einem Abbau der 
Ozonschicht führen. Der Einsatz von Technologien und natürlichen Produkten, 
die zu einer Verringerung der Nachfrage nach diesen Stoffen führen, soll 
unterstützt werden;  

b) Erarbeitung von Strategien, deren Ziel die Minderung der schädlichen 
Auswirkungen ultravioletter (UV) Strahlen ist, die infolge des Abbaus und der 
Veränderung der stratosphärischen Ozonschicht die Erdoberfläche erreichen.  

Maßnahmen  

9.24 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) das Montrealer Protokoll und seine geänderte Fassung aus dem Jahre 
1990 ratifizieren, billigen oder verabschieden, unverzüglich ihren Beitrag zum 
Wiener/Montrealer Treuhandfonds und zum multilateralen Interims-Ozonfonds 
leisten und sich gegebenenfalls an den laufenden Bemühungen im Rahmen 
des Montrealer Protokolls und seiner Durchführungsmechanismen beteiligen; 
dazu gehört auch die Bereitstellung von Ersatzstoffen für FCKW und sonstige 
die Ozonschicht zerstörende Stoffe und die Erleichterung des Transfers 
entsprechender Technologien in die Entwicklungsländer, um diesen die 
Einhaltung der Verpflichtungen des Protokolls zu ermöglichen;  

b) den weiteren Ausbau des Global Ozone Observing System durch 
Erleichterung - in Form einer bilateralen und multilateralen Finanzierung - der 
Errichtung und des Betriebs zusätzlicher Stationen für systematische 
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Beobachtungen, insbesondere im Tropengürtel der südlichen Hemisphäre, 
unterstützen;  

c) aktiv an der laufenden Auswertung wissenschaftlicher Informationen und 
der Gesundheits- und Umweltfolgen sowie der technischen/ökonomischen 
Folgen des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht mitwirken und weitere 
Maßnahmen erwägen, die sich ausgehend von diesen Auswertungen als 
gerechtfertigt und durchführbar erweisen;  

d) ausgehend von den Ergebnissen der Forschungsarbeiten über die 
Auswirkungen der in vermehrtem Umfang die Erdoberfläche erreichenden UV-
Strahlung entsprechende Abhilfemaßnahmen im Gesundheitsbereich, in der 
Landwirtschaft und in der Meeresumwelt in Betracht ziehen;  

e) im Einklang mit dem Montrealer Protokoll FCKW und andere die 
Ozonschicht zerstörende Stoffe ersetzen, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
die Eignung eines Ersatzstoffs ganzheitlich und nicht allein auf der Grundlage 
des Beitrags beurteilt werden muß, den dieser Stoff zur Lösung eines einzigen 
die Atmosphäre oder die Umwelt betreffenden Problems leistet.  

D. Grenzüberschreitende Luftverunreinigung  

Handlungsgrundlage  

9.25 Grenzüberschreitende Luftverunreinigungen verursachen erhebliche 
Gesundheitsschäden sowie schädliche Umweltwirkungen wie etwa Baum- und 
Waldschäden und die Versauerung der Gewässer. Die geographische Verteilung der 
Meßnetze zur Überwachung der Luftverschmutzung ist unausgewogen, wobei die 
Entwicklungsländer deutlich unterrepräsentiert sind. Das Fehlen zuverlässiger 
Emissionsdaten außerhalb Europas und Nordamerikas ist eines der 
Haupthindernisse für die Ermittlung der grenzüberschreitenden 
Luftverunreinigungen. Außerdem gibt es keine ausreichenden Informationen über die 
Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Umwelt und Gesundheit in anderen 
Regionen.  

9.26 Das aus dem Jahre 1979 stammende Übereinkommen der UN- 
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) über die weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung und seine Protokolle haben einen regionalen Regelungsrahmen 
für Europa und Nordamerika geschaffen, der sich auf ein Überprüfungsverfahren und 
auf Partnerschaftsprogramme für die systematische Beobachtung der 
Luftverunreinigung, für Bewertungen und für einen Informationsaustausch stützt. 
Diese Programme müssen fortgeführt und ausgebaut und die dabei gesammelten 
Erfahrungen an andere Regionen der Erde weitergegeben werden.  

Ziele  

9.27 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
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a) Entwicklung und Einführung von Umweltschutz- und Meßtechniken für 
Luftverunreinigungen aus stationären und mobilen Quellen und Entwicklung 
alternativer umweltverträglicher Technologien;  

b) Beobachtung und systematische Bewertung der Verschmutzungsquellen 
und des Ausmaßes grenzüberschreitender Luftverunreinigungen als Folge 
natürlicher Prozesse und anthropogener Tätigkeiten;  

c) Stärkung der Möglichkeiten - insbesondere in den Entwicklungsländern -, 
den Verbleib und die Wirkung grenzüberschreitender Luftverunreinigungen zu 
messen, zu simulieren und abzuschätzen, und zwar unter anderem durch den 
Austausch von Informationen und die Ausbildung von Fachleuten;  

d) Schaffung von Kapazitäten zur Abschätzung und Minderung 
grenzüberschreitender Luftverunreinigungen aufgrund von Industrie- und 
Kernreaktorunfällen, Naturkatastrophen und der vorsätzlichen und/oder 
unabsichtlichen Zerstörung natürlicher Ressourcen;  

e) Unterstützung des Abschlusses neuer und des Vollzugs bestehender 
regionaler Abkommen zur Einschränkung grenzüberschreitender 
Luftverunreinigungen;  

f) Erarbeitung von Strategien zur Reduzierung der eine solche 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung verursachenden Emissionen und 
ihrer Folgen.  

Maßnahmen  

9.28 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls auch zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen sowie der 
privaten Wirtschaft und Finanzierungsinstitutionen sollen die Regierungen auf der 
entsprechenden Ebene  

a) regionale Abkommen zur Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Luftverunreinigung schaffen und/oder stärken und insbesondere mit den 
Entwicklungsländern in Bereichen wie der systematischen Beobachtung und 
Abschätzung, der Erarbeitung von Modellen und der Entwicklung und dem 
Austausch von Umweltschutztechnologien für mobile und stationäre Quellen 
zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang gebührt der Frage des 
Ausmaßes, der Ursachen und der gesundheitlichen und sozioökonomischen 
Auswirkungen ultravioletter Strahlen, der Versauerung der Umwelt und der 
durch Photooxidantien verursachten Schäden an Wäldern und anderen 
Vegetationsformen vermehrte Aufmerksamkeit;  

b) Frühwarnsysteme und Mechanismen zur Bekämpfung 
grenzüberschreitender Luftverunreinigungen aufgrund von Industrieunfällen 
und Naturkatastrophen und der vorsätzlichen und/oder unabsichtlichen 
Zerstörung natürlicher Ressourcen einrichten oder ausbauen;  
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c) den Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten und den Austausch von Daten 
und Informationen und der auf nationaler und/oder regionaler Ebene 
gesammelten Erfahrungen erleichtern;  

d) auf regionaler, multilateraler und bilateraler Basis bei der Abschätzung 
grenzüberschreitender Luftverunreinigungen zusammenarbeiten und 
Programme ausarbeiten und durchführen, in deren Rahmen gezielte 
Maßnahmen zur Reduzierung atmosphärischer Emissionen und zur 
Bewältigung ihrer ökologischen, ökonomischen, sozialen und sonstigen 
Wirkungen festgelegt werden.  

Instrumente zur Umsetzung  

Internationale und regionale Zusammenarbeit  

9.29 Durch vorhandene Rechtsinstrumente sind bereits institutionelle Strukturen 
geschaffen worden, die auf die mit diesen Rechtsinstrumenten verfolgten Zielen 
ausgerichtet sind. Die entsprechenden Arbeiten sollen in erster Linie innerhalb dieser 
Strukturen weiterlaufen. Die Regierungen sollen die Zusammenarbeit auf regionaler 
und globaler Ebene, auch innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, fortführen 
und erweitern. In diesem Zusammenhang wird auf die in Kapitel 38 der Agenda 21 
(Internationale institutionelle Grundlagen) enthaltenen Empfehlungen verwiesen.  

Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

9.30 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen, 
internationalen Gebern und nichtstaatlichen Organisationen sollen die Regierungen 
fachliche und finanzielle Ressourcen mobilisieren und die technische 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern erleichtern, um deren fachtechnische, 
Management-, Planungs- und Verwaltungskapazitäten zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Erdatmosphäre in allen dafür in Frage 
kommenden Bereichen zu stärken.  

Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

9.31 Aufklärungs- und Motivationsmaßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung und zum Schutz der Erdatmosphäre müssen auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene in allen dafür in Frage kommenden Bereichen durchgeführt 
und intensiviert werden.  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

9.32 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im Programmbereich A genannten Maßnahmen werden vom 
Sekretariat der UNCED auf etwa 640 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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9.33 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im Programmbereich B des aus vier Teilen bestehenden 
Programms genannten Maßnahmen werden vom Sekretariat der UNCED auf etwa 
20 Milliarden Dollar veranschlagt, die von der internationalen Staatengemeinschaft in 
Form von Zuschüssen oder konzessionären Kreditbedingungen aufzubringen sind. 
Es handelt sich dabei nur um einen überschlägigen, von den betroffenen 
Regierungen noch nicht überprüften Richtwert. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre -hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

9.34 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im Programmbereich C genannten Maßnahmen werden vom 
Sekretariat der UNCED auf etwa 160 - 590 Millionen Dollar veranschlagt, die von der 
internationalen Staatengemeinschaft in Form von Zuschüssen oder konzessionären 
Kreditbedingungen aufzubringen sind. Es handelt sich dabei nur um einen 
überschlägigen, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüften Richtwert. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

9.35 Die für technische Hilfe und Pilotprogramme veranschlagten Kosten sind vom 
Sekretariat der UNCED in Punkt 9.32 und 9.33 berücksichtigt worden.  

  

  

Anmerkungen  

1) Zu den neuen und erneuerbaren Energien gehören: thermische und 
photovoltaische Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse, 
geothermische Energie, Meeresenergie, tierische und menschliche Zugkraft, 
entsprechend den für die Konferenz ausgearbeiteten Berichten des Committee on 
the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy (vgl. 
A/CONF.151/PC/119 und A/AC.218/1992/5).  

2) Hierunter fallen auch Standards oder Empfehlungen, die von Organisationen der 
regionalen Wirtschaftsintegration unterstützt werden.  

Integrierter Ansatz für die Planung und 
Bewirtschaftung der Bodenressorcen 

 

EINFÜHRUNG  

10.1 Land wird im Hinlick auf Topographie und räumliche Ausdehnung gewöhnlich 
als physische Einheit definiert. Eine mehr integrative Sichtweite schließt darin auch 
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natürliche Ressourcen wie Böden einschließlich Bodenschätze, Wasser sowie Flora 
und Fauna (Biota) ein. Diese einzelnen Komponenten sind in Ökosystemen 
organisiert, die eine Vielzahl an Leistungen liefern, die wesentlich für die Bewahrung 
der Unversehrtheit lebenserhaltender Systeme und für die Produktivität der Umwelt 
sind. Bei der Nutzung der Bodenressourcen versucht man, sich diese Eigenschaften 
zunutze zu machen. Land ist eine begrenzte Ressource, während die dazugehörigen 
natürlichen Ressourcen im Zeitablauf und je nach Bewirtschaftungs- und 
Nutzungsformen Veränderungen unterworfen sind. Aufgrund der immer massiveren 
Inanspruchnahme durch den Menschen und der Ausdehnung der wirtschaftlichen 
Aktivität sind Bodenressourcen einem zunehmendem Druck ausgesetzt, der zu 
Konkurrenzsituationen und Nutzungskonflikten und einer suboptimalen Nutzung der 
Flächen und Bodenressourcen führt. Wenn die Nutzungsansprüche des Menschen in 
Zukunft in nachhaltiger Weise erfüllt werden sollen, muß für diese Nutzungskonflikte 
schon heute eine Lösung gefunden und eine wirksamere und schonendere Nutzung 
des Bodens und seiner natürlichen Ressourcen angestrebt werden. Eine integrierte 
Raum- und Flächennutzungsplanung und Bodenwirtschaft bietet eine geradezu 
ideale Möglichkeit, dies zu erreichen. Durch eine integrierte Überprüfung aller 
Flächennutzungen ist die Möglichkeit gegeben, divergierende Nutzungsansprüche 
auf ein Minimum zu reduzieren, ein möglichst hohes Maß an gegenseitiger 
Abstimmung zu erreichen und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung mit dem 
Schutz und der Gesunderhaltung der Umwelt zu verknüpfen, um so zur 
Verwirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die 
wesentlichen Elemente des integrierten Ansatzes kommen in der Koordinierung der 
mit den verschiedenen Aspekten der Bodennutzung und der Bodenressourcen 
befaßten sektoralen Planungs- und Managementaufgaben zum Ausdruck.  

10.2 Das vorliegende Kapitel umfaßt als Programmbereich ein integriertes Konzept 
für die Planung und Bewirtschaftung der Bodenressourcen, das auf die Neuordnung 
und - falls notwendig - auf einen begrenzten Ausbau von Entscheidungsstrukturen 
ausgerichtet und dabei vorhandene bodenwirtschaftlicher Konzepte, Planungs- und 
Bewirtschaftungsverfahren und -methoden, die bei der Verwirklichung eines solchen 
integrierten Konzepts von Nutzen sein können, berücksichtigt. Dabei wird nicht auf 
die operationalen Aspekte der Planung und des Managements eingegangen, die aus 
Zweckmäßigkeitsgründen in Verbindung mit den jeweils relevanten sektoralen 
Programmen behandelt werden. Da sich das Programm mit einem wichtigen 
sektorübergreifenden Aspekt der Entscheidungsfindung für eine nachhaltige 
Entwicklung befaßt, steht es mit einer Reihe anderer Programme, die sich direkt mit 
dieser Frage beschäftigen in engem Zusammenhang.  

PROGRAMMBEREICH  

Integriertes Konzept für die Planung und 
Bewirtschaftung der Bodenressourcen  

Handlungsgrundlage  

10.3 Bodenressourcen werden für viele unterschiedliche Zwecke genutzt, die sich 
gegenseitig beeinflussen und möglicherweise miteinander konkurrieren; daher ist es 
wünschenswert, wenn alle Nutzungen in integrierter Weise geplant und gesteuert 
werden. Die Integration soll auf zwei Ebenen stattfinden, wobei auf der einen Ebene 
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alle ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren (wozu beispielsweise auch 
die von den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und der Gesellschaft 
ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ressourcen gehören) 
und auf der anderen alle umwelt- und ressourcenbezogenen Komponenten (d.h. Luft, 
Wasser, Flora und Fauna, Boden, geologische und natürliche Ressourcen) 
berücksichtigt werden. Eine integrierte Betrachtung ermöglicht angemessene 
Optionen und gegenseitige Abstimmungen und bietet dadurch maximale Chancen für 
eine nachhaltige Produktivität und Nutzung. Möglichkeiten für eine Zuweisung des 
Bodens für unterschiedliche Nutzungen ergeben sich in Verbindung mit großen 
Siedlungs- oder Entwicklungsprojekten oder in abgestufter Form, wenn Land zum 
Verkauf angeboten wird. Daraus resultieren wiederum Möglichkeiten, traditionelle 
Formen nachhaltiger Bodenbewirtschaftung aufrechtzuerhalten oder einen 
Schutzstatus zur Erhaltung der biologischen Vielfalt oder besonders wichtiger 
ökologischer Leistungen zu verleihen.  

10.4 Dabei bietet sich die Möglichkeit an, verschiedene Techniken, Strukturen und 
Prozesse zu kombinieren, um einen integrierten Ansatz zu ermöglichen. Diese sind 
eine unentbehrliche Grundlage für den Planungs- und Managementprozeß und für 
die Entwicklung spezieller Aktionsprogramme auf nationaler und lokaler Ebene, für 
Ökosysteme oder einzelne Standorte. Viele Elemente dieses Ansatzes sind bereits 
vorhanden, müssen aber umfassender eingesetzt, weiterentwickelt und ausgebaut 
werden. Der vorliegende Programmbereich ist in erster Linie auf die Schaffung 
entsprechender Rahmenbedingungen für eine Koordinierung der 
Entscheidungsfindung ausgerichtet; die inhaltliche Bedeutung und die operationalen 
Funktionen sind daher an dieser Stelle nicht einbezogen worden, sondern werden in 
den entsprechenden sektoralen Programmen der Agenda 21 behandelt.  

Ziele  

10.5 Gesamtziel ist die Erleichterung der Zuweisung von Flächen für 
Nutzungsformen, die den größtmöglichen nachhaltigen Nutzen gewährleisten, und 
die Förderung des Umstiegs auf eine nachhaltige und integrierte Bewirtschaftung der 
Bodenressourcen. Dabei sollen ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte mit 
berücksichtigt werden. Schutzgebiete, private Bodenbesitzrechte, die Rechte der 
eingeborenen Völker und ihrer Gemeinschaften sowie anderer örtlicher 
Gemeinschaften und auch die Rolle der Frau in der Landwirtschaft sowie die 
ländliche Entwicklung sollen neben anderen Fragen einbezogen werden. Genauer 
ausgedrückt lauten die Ziele wie folgt:  

a) spätestens bis 1996: Prüfung und Erarbeitung einer Bodenpolitik, die eine 
optimale Nutzung des Bodens und eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Bodenressourcen gewährleistet;  

b) spätestens bis 2000: Verbesserung und Ausbau von Planungs-, 
Management- und Evaluierungssystemen für Flächen und Bodenressourcen;  

c) spätestens bis 1998: Ausbau von Institutionen und 
Koordinierungsstrukturen für Flächen und Bodenressourcen;  

d) spätestens bis 1996: Schaffung von Mechanismen zur Förderung der 
aktiven Mitwirkung und Beteiligung aller Betroffenen - insbesondere 
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Gemeinschaften und Einzelpersonen auf lokaler Ebene - an der 
Entscheidungsfindung in den Bereichen Bodennutzung und Bodenwirtschaft.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

Entwicklung unterstützender bodenpolitischer Strategien und Instrumentarien  

10.6 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
regionaler und internationaler Organisationen sicherstellen, daß durch eine 
entsprechende Bodenpolitik und ein bodenpolitisches Instrumentarium eine optimale 
Flächennutzung und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Bodenressourcen erreicht 
wird. Besondere Beachtung gebührt dabei der Rolle landwirtschaftlich genutzter 
Flächen. Zu diesem Zweck sollen sie  

a) die Grundlage für eine integrierte bodenwirtschaftliche Zielbildung und 
Zielformulierung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene schaffen, die 
auch ökologische, soziale, demographische und wirtschaftliche Aspekte 
berücksichtigt;  

b) Handlungskonzepte entwickeln, die eine nachhaltige Flächennutzung und 
Bewirtschaftung der Bodenressourcen unterstützen und den vorhandenen 
Bestand an Bodenressourcen, demographische Aspekte und die Interessen 
der örtlichen Bevölkerung berücksichtigen;  

c) den ordnungspolitischen Rahmen einschließlich Gesetzen, 
Rechtsverordnungen und Vollzugsverfahren überprüfen, um herauszufinden, 
welche Verbesserungen zur Unterstützung einer nachhaltigen Flächennutzung 
und Bewirtschaftung der Bodenressourcen und zur Einschränkung der 
Überführung produktiver Ackerflächen in andere Nutzungsformen erforderlich 
sind;  

d) wirtschaftspolitische Instrumentarien einsetzen und institutionelle 
Mechanismen und Anreize schaffen, um eine optimale Flächennutzung und 
eine nachhaltige Bewirtschaftung der Bodenressourcen zu unterstützen;  

e) das Prinzip der Verlagerung der politischen Entscheidungsfindung auf die 
unterste Ebene der öffentlichen Verwaltung im Sinne eines wirksamen 
Handelns und eines auf kommunaler Ebene ansetzenden Konzepts fördern.  

Ausbau von Planungs- und Managementsystemen  

10.7 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
regionaler und internationaler Organisationen Planungs- und Managementsysteme 
überprüfen und gegebenenfalls verbessern, um die Einführung eines integriertes 
Ansatzes zu unterstützen. Zu diesem Zweck sollen sie  

a) Planungs- und Managementsysteme einführen, die eine bessere Integration 
von Umweltkomponenten wie etwa der Luft, des Wassers, des Bodens und 
anderer natürlicher Ressourcen ermöglichen, wofür die 
landschaftsökologische Planung (LANDEP) oder andere beispielsweise auf 
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einzelne Ökosysteme oder Einzugsgebiete bezogene Ansätze herangezogen 
werden;  

b) strategische Strukturen einführen, die eine Integration von Entwicklungs- 
und Umweltzielen ermöglichen; als Beispiele sind Systeme der nachhaltigen 
Sicherung der Lebensgrundlagen, die ländliche Entwicklung, die Weltstrategie 
zur Erhaltung der Natur/Caring for the Earth, der basisorientierte 
Umweltschutz (primary environmental care - PEC) und andere zu nennen;  

c) eine Rahmenstruktur für die Flächennutzungs- und Raumplanung schaffen, 
innerhalb derer fachspezifische und detailliertere sektorale Pläne 
(beispielsweise für Schutzgebiete, die Landwirtschaft, Wälder, Wohn- und 
Siedlungsbereiche, die ländliche Entwicklung) ausgearbeitet werden können; 
des weiteren sollen sie sektorübergreifende Beratungsgremien einrichten, um 
die Projektplanung und Projektdurchführung zu rationalisieren;  

d) Managementsysteme für Bodenressourcen und natürliche Ressourcen 
durch Einbeziehung angepaßter traditioneller und indigener Methoden 
unterstützen; als Beispiele dafür sind die Weidewirtschaft, die Hima-Gebiete 
(traditionelle islamische Landschaftsschutzgebiete) und die Terassenkultur zu 
nennen;  

e) innovative und flexible Programmfinanzierungskonzepte prüfen und 
gegebenenfalls zur Durchführung bringen;  

f) detaillierte Bodenleistungsinventare als Orientierungshilfe für eine 
nachhaltige Zuweisung, Bewirtschaftung und Nutzung der Bodenressourcen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene anlegen.  

Förderung der Anwendung geeigneter Planungs- und Management-Instrumentarien  

10.8 Die Regierungen sollen sich auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
nationaler und internationaler Organisationen für die Verbesserung, die 
Weiterentwicklung und den umfassenden Gebrauch von Planungs- und 
Management-Instrumentarien einsetzen, die einen integrierten und nachhaltigen 
Ansatz für Flächen und Bodenressourcen ermöglichen. Zu diesem Zweck sollen sie  

a) verbesserte Systeme zur Auswertung und integrierten Analyse von Daten 
über Flächennutzung und Bodenressourcen einführen;  

b) Techniken und Verfahren zur Bewertung der ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen, der Risiken, der Kosten und des Nutzens spezifischer 
Aktionen systematisch einsetzen;  

c) Möglichkeiten der Einbeziehung der Boden- und Ökosystemfunktionen 
sowie der Wertleistungen der Bodenressourcen in die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung analysieren und testen.  
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Bewußtseinsbildende Maßnahmen  

10.9 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
nationalen Institutionen und Interessengruppen und mit Unterstützung regionaler und 
internationaler Organisationen bewußtseinsbildende Maßnahmen durchführen, um 
der Bevölkerung die Bedeutung einer integrierten Flächen- und 
Bodenressourcenbewirtschaftung und die dem Einzelnen und den gesellschaftlichen 
Gruppen dabei zufallende Rolle vor Augen zu führen und verständlich zu machen. 
Parallel dazu sollen entsprechende Mittel bereitgestellt werden, um optimierte 
Methoden der Flächennutzung und der nachhaltigen Bewirtschaftung einzuführen.  

Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit  

10.10 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
nationalen Organisationen und mit Unterstützung regionaler und internationaler 
Organisationen innovative Verfahren, Programme, Projekte und Dienstleistungen 
einführen, die eine aktive Beteiligung aller Betroffenen am Entscheidungs- und 
Vollzugsprozeß ermöglichen und unterstützen, insbesondere der Gruppen, die bisher 
häufig ausgeschlossen wurden, wie etwa Frauen, Jugendliche, indigene 
Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften sowie sonstige örtliche 
Gemeinschaften.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

Ausbau der Informationssysteme  

10.11 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
nationalen Organisationen und dem privaten Sektor und mit Unterstützung regionaler 
und internationaler Organisationen die Informationssysteme ausbauen, die für die 
Entscheidungsfindung und die Evaluierung künftiger Änderungen der 
Flächennutzung und der Bodenwirtschaft benötigt werden. Sowohl die Bedürfnisse 
des Mannes als auch der Frau sollen berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck sollen 
sie  

a) Informations-, Monitoring- und Bewertungssysteme für Umwelt-, 
Wirtschafts- und Sozialdaten mit Bodenressourcenbezug auf globaler, 
regionaler, nationaler und lokaler Ebene und für die Bodentauglichkeit sowie 
für Flächennutzungs- und Bewirtschaftungsformen ausbauen;  

b) die Koordinierung zwischen vorhandenen sektoralen Datensystemen über 
Flächen und Bodenressourcen und die nationale Datenerfassungs- und 
Analysekapazität verstärken;  

c) allen Teilen der Bevölkerung, insbesondere örtlichen Gemeinschaften und 
Frauen, die erforderlichen Fachinformationen auf Basis vorhandener 
Informationen für Flächennutzungs- und Bewirtschaftungsfragen in leicht 
zugänglicher Form zur Verfügung stellen;  

d) kostengünstige, von den Kommunen verwaltete Systeme zur Erfassung von 
Vergleichsinformationen über den Status und die sich vollziehenden 
Veränderungsprozesse bei den Bodenressourcen einschließlich Nutzböden, 
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Waldflächen, Tier- und Pflanzenwelt, Klima und anderer Faktoren 
unterstützen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

Schaffung eines regionalen Mechanismus  

10.12 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
regionaler und internationaler Organisationen die regionale Zusammenarbeit und den 
Austausch von Informationen über Bodenressourcen ausbauen. Zu diesem Zweck 
sollen sie  

a) regionale bodenwirtschaftliche Konzepte zur Unterstützung von 
Programmen im Bereich Flächennutzung und Raumplanung untersuchen und 
erarbeiten;  

b) die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und räumlichen Plänen in den 
Ländern der Region vorantreiben;  

c) Informationssysteme entwickeln und die Ausbildung fördern;  

d) im Rahmen von Verbundnetzen und mit anderen geeigneten Mitteln 
Informationen über die Erfahrungen austauschen, die im Verlauf und als 
Ergebnis der integrierten und partizipativen Planung und Bewirtschaftung der 
Bodenressourcen auf nationaler und lokaler Ebene gesammelt worden sind.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

10.13 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 50 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Bodenressourcensystem  

10.14 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen Wissenschaftlern und mit Unterstützung geeigneter 
nationaler und internationaler Organisationen auf die örtlichen Bedingungen 
zugeschnittene Forschungsaktivitäten zur Untersuchung des 
Bodenressourcensystems und der Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklungs- und 
Bewirtschaftungsformen unterstützen. Vorrang gebührt dabei, sofern zweckmäßig,  

a) der Bewertung der Nutzungseignung des Bodenpotentials und der 
Ökosystemfunktionen;  
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b) ökosystemaren Interaktionen und Interaktionen zwischen Bodenressourcen 
und Gesellschafts-, Wirtschafts- und Ökosystemen;  

c) der Erarbeitung von Indikatoren für die Nachhaltigkeit der Bodenressourcen 
unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer, sozialer, 
demographischer, kultureller und politischer Faktoren.  

Überprüfung von Forschungsergebnissen im Rahmen von Pilotprojekten  

10.15 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen Wissenschaftlern und mit Unterstützung einschlägiger 
internationaler Organisationen im Rahmen von Pilotprojekten die Eignung optimierter 
Ansätze für eine integrierte Planung und Bewirtschaftung der Bodenressourcen 
einschließlich technischer, gesellschaftlicher und institutioneller Faktoren 
untersuchen und prüfen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

Verbesserung der Aus- und Fortbildung  

10.16 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Kommunalbehörden, nichtstaatlichen Organisationen und 
internationalen Institutionen die Entwicklung der menschlichen Ressourcen fördern, 
das für eine nachhaltige Planung und Bewirtschaftung der Flächen und 
Bodenressourcen benötigt wird. Dies soll in Form von Anreizen für örtliche Initiativen 
und durch Erweiterung der lokalen Managementfähigkeiten, insbesondere bei 
Frauen, geschehen, und zwar  

a) durch Bevorzugung fachübergreifender und integrierter Ansätze in den 
Lehrplänen der Schulen und in der technischen, fachbezogenen und 
universitären Ausbildung;  

b) durch Unterweisung aller betroffenen Sektoren im integrierten und 
nachhaltigen Umgang mit den Bodenressourcen;  

c) durch Unterweisung von Gemeinschaften, entsprechenden 
Beratungsdiensten, auf kommunaler Ebene tätigen Gruppen und 
nichtstaatlichen Organisationen in Bodenbewirtschaftungsmethoden und -
konzepten, die andernorts bereits mit Erfolg eingesetzt worden sind.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

10.17 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene in Zusammenarbeit mit 
anderen Regierungen und mit Unterstützung einschlägiger internationaler 
Organisationen gezielte und aufeinander abgestimmte Bildungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen sowie den Transfer von Techniken und Technologien 
fördern, welche die verschiedenen Aspekte des nachhaltigen Planungs- und 
Bewirtschaftungsprozesses auf staatlicher, Gliedstaat-/Provinz- und kommunaler 
Ebene unterstützen.  
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Stärkung der Institutionen  

10.18 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
geeigneter internationaler Organisationen  

a) das Mandat der mit Flächen und Bodenressourcen befaßten Institutionen 
überprüfen und gegebenenfalls dahingehend revidieren, daß die 
fachübergreifende Integration ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Aspekte ausdrücklich berücksichtigt wird;  

b) die Koordinierungsmechanismen zwischen den mit Flächennutzung und 
Bodenressourcen befaßten Institutionen stärken, um die Integration sektoraler 
Anliegen und Strategien zu erleichtern;  

c) die kommunale Entscheidungskapazität stärken und die Koordinierung auf 
den übergeordneten Ebenen verbessern.  

Bekämpfung der Entwaldung  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. Aufrechterhaltung der vielfältigen Rolle und 
Funktionen aller Waldarten, Waldgebiete und 
Gehölzflächen  

Handlungsgrundlage  

11.1 Die politischen Konzepte, Verfahren und Mechanismen zur Unterstützung und 
Stärkung der vielfältigen ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rolle 
der Bäume, Wälder und Waldgebiete weisen gravierende Schwachpunkte auf. Viele 
Industrieländer sind mit den Auswirkungen von Schadstoffeinträgen aus der Luft und 
Brandschäden in ihren Wäldern konfrontiert. Häufig sind wirksamere Maßnahmen 
und Ansätze auf nationaler Ebene erforderlich, um Verbesserungen und eine 
größere Harmonisierung in folgenden Bereichen zu erreichen: bei der Erarbeitung 
von politischen Handlungskonzepten, Plänen und Programmen, bei gesetzlichen 
Maßnahmen und Instrumentarien, bei Entwicklungsstrukturen, bei der Beteiligung der 
Öffentlichkeit, insbesondere der Frauen und der eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen, bei der Einbeziehung der Jugend, bei der Rolle des privaten 
Sektors, örtlicher Organisationen, nichtstaatlicher Organisationen sowie 
Genossenschaften, bei der Heranbildung fachspezifischer und fachübergreifender 
Fähigkeiten und der verstärkten Qualifizierung der Menschen, bei der forstlichen 
Beratung und der Aufklärung der Öffentlichkeit, beim vorhandenen 
Forschungspotential und seiner Unterstützung, bei den Verwaltungsstrukturen und -
mechanismen, wozu auch die sektorübergreifende Koordinierung, Dezentralisierung 
und Aufgabenverteilung sowie Anreizsysteme gehören, und schließlich bei der 
Transfer von Informationen und der Öffentlichkeitsarbeit. Dies ist besonders wichtig, 
will man zu einem vernünftigen und ganzheitlichen Ansatz für die nachhaltige und 
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umweltverträgliche Entwicklung der Wälder kommen. Die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung der vielfältigen Rolle der Wälder und Waldgebiete durch eine 
angemessene und angepaßte Stärkung der Institutionen ist in vielen Berichten, 
Beschlüssen und Empfehlungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO), der Internationalen Tropenholzorganisation (ITTO), 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der Weltbank, der 
Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Lebensräume 
(IUCN) und anderer Organisationen wiederholt betont worden.  

Ziele  

11.2 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Stärkung der mit forstwirtschaftlichen Fragen befaßten nationalen 
Institutionen, Erhöhung des Wirkungsbereichs und des Wirkungsgrads von 
Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen 
Entwicklung der Wälder und die schonende Nutzung und Erzeugung der 
waldspezifischen Güter und Dienstleistungen sowohl in den Industrie- als auch 
in den Entwicklungsländern dauerhaft zu gewährleisten; bis zum Jahr 2000 
Ausbau der Kapazitäten und des Leistungspotentials nationaler Institutionen, 
um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich das für den Schutz und den Erhalt 
der Wälder erforderliche Wissen anzueignen und ihren Wirkungsbereich zu 
erweitern und damit auch den Wirkungsgrad der Programme und Maßnahmen 
im Rahmen der Bewirtschaftung und Entwicklung der Wälder zu steigern;  

b) Ausbau und Verbesserung der menschlichen, technischen und beruflichen 
Qualifikationen sowie der Fachkenntnisse und Fähigkeiten, um politische 
Handlungskonzepte sowie entsprechende Pläne, Programme, 
Forschungsvorhaben und Projekte wirksam erarbeiten und durchführen zu 
können, die sich mit der Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen 
Entwicklung aller Waldarten und forstlichen Ressourcen, darunter auch 
Waldgebieten, sowie mit anderen Bereichen befassen, aus denen ein 
forstwirtschaftlicher Nutzen gezogen werden kann.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

11.3 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
regionaler, subregionaler und internationaler Organisationen gegebenenfalls die 
institutionellen Möglichkeiten zur Unterstützung der vielfältigen Rolle und Funktionen 
aller Wald- und Vegetationsarten einschließlich aller dazugehörigen Flächen und 
forstlichen Ressourcen zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und der 
Umwelterhaltung in allen Bereichen ausbauen. Dies soll - sofern möglich und 
notwendig - durch den Ausbau und/oder die Änderung der vorhandenen Strukturen 
und Regelungen und durch Verbesserung der Zusammenarbeit und Koordinierung 
ihrer jeweiligen Funktionen geschehen. Zu den wichtigsten Maßnahmen in diesem 
Zusammenhang gehören:  

a) die Straffung und Stärkung von Verwaltungsstrukturen und -mechanismen, 
wozu unter anderem auch die Sicherstellung einer angemessenen 
Personalausstattung und von Aufgabenverteilung, die Dezentralisierung der 
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Entscheidungsfindung, die Bereitstellung von Infrastrukturanlagen und -
einrichtungen, die sektorübergreifende Koordinierung und ein funktionierendes 
Kommunikationssystem gehören;  

b) die Förderung der Beteiligung des privaten Sektors, der Gewerkschaften, 
ländlicher Genossenschaften, örtlicher Gemeinschaften, eingeborener 
Bevölkerungsgruppen, der Jugend, der Frauen, von Nutzergruppen und 
nichtstaatlichen Organisationen an waldbezogenen Aktivitäten und des 
Zugangs zu Informationen und Ausbildungsprogrammen im nationalen 
Bereich;  

c) die Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung von Maßnahmen und 
Programmen für alle Wald- und Vegetationsarten, einschließlich anderer 
dazugehöriger Flächen und forstlicher Ressourcen, und ihre Verknüpfung mit 
anderen Landnutzungen und entwicklungspolitischen Leitlinien und der 
Gesetzgebung; Förderung einer angemessenen Gesetzgebung und anderer 
Maßnahmen, um eine Basis für die Verhinderung unkontrollierter 
Umwandlungen in andere Nutzungsarten zu schaffen;  

d) die Erarbeitung und Umsetzung von Plänen und Programmen, wozu auch 
die Festlegung nationaler und gegebenenfalls regionaler und subregionaler 
Ziele, Programme und Kriterien für deren Durchführung und anschließende 
Verbesserung gehören; 

e) der Aufbau, der Ausbau und die Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen 
Systems der forstlichen Beratung und der Aufklärung der Bevölkerung, um ein 
besseres Bewußtsein, eine höhere Wertschätzung und eine bessere 
Bewirtschaftung der Wälder unter Berücksichtigung der vielfältigen Rollen und 
Wertleistungen der Bäume, Wälder und Waldgebiete zu gewährleisten;  

f) die Schaffung und/oder der Ausbau von Institutionen für die forstliche Aus- 
und Weiterbildung sowie der Forst- und Holzwirtschaft, um einen 
ausreichenden Bestand an ausgebildeten Kräften auf der fachlichen, 
technischen und berufsspezifischen Ebene heranzubilden, wobei 
insbesondere junge Menschen und Frauen berücksichtigt werden sollen;  

g) die Schaffung neuer und der Ausbau vorhandener Möglichkeiten für mit den 
verschiedenen Aspekten der Wälder und der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 
befaßten Forschungsarbeiten, beispielsweise im Bereich der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wälder, der Erforschung der biologischen Vielfalt, der 
Auswirkungen von Schadstoffeinträgen aus der Luft, der traditionellen 
Nutzungen der forstlichen Ressourcen durch ortsansässige und indigene 
Bevölkerungsgruppen und der Steigerung der auf dem Markt erzielten Erlöse 
und anderer marktwirtschaftlich nicht erfaßbarer Wertleistungen, die sich aus 
der Bewirtschaftung der Wälder ergeben.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

11.4 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene, gegebenenfalls mit 
Unterstützung und in Zusammenarbeit mit internationalen, regionalen, subregionalen 
und bilateralen Organisationen, ausreichende Datenbestände und 
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Basisinformationen erfassen, die für die Planung und die Programmauswertung 
benötigt werden. Zu den konkreteren Maßnahmen gehören:  

a) die Erfassung, Zusammenstellung und regelmäßige Fortschreibung und 
Transfer von Informationen über die Bodenklassifizierung und die 
Landnutzung einschließlich der Daten über die gesamte Waldfläche, über 
geeignete Flächen für die Aufforstung, über vom Aussterben bedrohte Arten, 
ökologische Wertleistungen und traditionelle bzw. Landnutzungswerte der 
Ureinwohner, über Biomasse und Produktivität, indem demographische, 
sozioökonomische und spezifische Informationen der forstlichen Ressourcen 
auf Mikro- und Makroebene korreliert und periodische Analysen von 
Forstprogrammen durchgeführt werden;  

b) die Herstellung von Verknüpfungen mit anderen mit der Bewirtschaftung, 
Erhaltung und Entwicklung der Wälder befaßten Datensystemen und 
Datenquellen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung oder gegebenenfalls 
Erweiterung vorhandener Systeme wie etwa geographischer Datensysteme;  

c) die Schaffung von Mechanismen, durch die ein Zugang der Öffentlichkeit zu 
diesen Informationen sichergestellt wird.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

11.5 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und die Institutionen sollen bei 
der Bereitstellung von Fachwissen, anderer Unterstützung und bei der Förderung 
internationaler Forschungsaktivitäten zusammenarbeiten, um insbesondere den 
Technologietransfer und die fachspezifische Ausbildung zu verbessern und den 
Zugriff auf vorhandene Erfahrungen und Forschungsergebnisse zu gewährleisten. Es 
ist notwendig, die gegenseitige Abstimmung zu verbessern und die 
Leistungsfähigkeit der bestehenden, mit forstwirtschaftlichen Fragen befaßten 
internationalen Organisationen zu steigern, soweit es um die technische 
Zusammenarbeit mit interessierten Ländern und ihre Unterstützung bei der 
Bewirtschaftung, Erhaltung und Entwicklung der Wälder geht.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

11.6 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 2,5 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 860 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

11.7 Die genannten Planungs-, Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen stellen 
sowohl die wissenschaftliche und technische Grundlage für die Umsetzung dieses 
Programmbereichs als auch dessen Ergebnis dar. Die im Rahmen des Programms 
geschaffenen Systeme und Methoden und das dabei gewonnene Wissen werden 
eine Steigerung der Effizienz mit sich bringen. Zu den konkreten Maßnahmen 
gehören folgende:  

a) die Analyse der erzielten Ergebnisse, der Restriktionen und der sozialen 
Fragestellungen mit dem Ziel, die Programmformulierung und -durchführung 
zu unterstützen;  

b) die Analyse der Probleme und Anforderungen im Bereich der Forschung, 
die Forschungsplanung und die Durchführung bestimmter 
Forschungsvorhaben;  

c) die Ermittlung des Bedarfs im Bereich der menschlichen Ressourcen, der 
fachlichen Qualifizierung und des Ausbildungswesens;  

d) die Entwicklung, Prüfung und Anwendung geeigneter Methoden/Konzepte 
für die Durchführung forstwirtschaftlicher Programme und Pläne.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

11.8 Die forstliche Aus- und Fortbildung mit ihren einzelnen Komponenten wird einen 
wirksamen Beitrag zur Entwicklung der menschlichen Ressourcen leisten. Zu diesen 
Komponenten gehören:  

a) die Durchführung von Programmen für Studierende und Doktoranden und 
von Spezialisierungs- und Forschungsprogrammen;  

b) der Ausbau von berufsvorbereitenden und betrieblichen 
Ausbildungsprogrammen sowie Fortbildungsprogrammen technischer und 
fachspezifischer Art für das Beratungswesen, wozu auch die Ausbildung von 
Ausbildern/Lehrern sowie die Ausarbeitung von Lehrplänen und 
Unterrichtsmaterialien/-methoden gehört;  

c) die fachliche Ausbildung der Mitarbeiter von mit forstlichen Fragen befaßten 
nationalen Organisationen in Bereichen wie der Projektplanung und -
bewertung und periodischen Bewertungen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

11.9 Dieser Programmbereich befaßt sich speziell mit dem Stärkung der personellen 
und institutionellen Kapazitäten im forstlichen Bereich, und alle aufgeführten 
Programmaktivitäten dienen diesem einen Zweck. Die Möglichkeiten vorhandener 
Systeme und Erfahrungen sollen bei der Schaffung neuer und verstärkter 
Kapazitäten voll und ganz ausgeschöpft werden.  
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B. Verbesserung des Schutzes, der nachhaltigen 
Bewirtschaftung und der Erhaltung aller Wälder und 
Begrünung degradierter Flächen durch 
Wiederherstellung von Wäldern, Aufforstungs-, 
Wiederaufforstungs- und andere 
Sanierungsmaßnahmen  

Handlungsgrundlage  

11.10 Überall in der Welt waren und sind die Wälder durch die unkontrollierte 
Zerstörung und die Umwandlung in andere Nutzungsformen bedroht, die durch 
wachsende Bedürfnisse der Menschen, die Ausdehnung der Landwirtschaft und eine 
umweltschädliche Mißwirtschaft beeinflußt werden, worunter zum Beispiel auch der 
Mangel an ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände und Wilddieberei, 
der nicht nachhaltige gewerbsmäßige Holzeinschlag, die Überweidung, der 
ungeregelte Wildverbiß und die schädlichen Auswirkungen von Schadstoffeinträgen 
aus der Luft, sowie ökonomische Anreize und weitere von anderen 
Wirtschaftsbereichen ergriffene Maßnahmen fallen. Die Auswirkungen des Verlustes 
und der Schädigung der Wälder äußern sich in Form von Bodenerosion, eines 
Rückgangs der biologischen Vielfalt, in Form von Schäden an Wildbiotopen und 
einer Schädigung von Wassereinzugsgebieten, einer Verschlechterung der 
Lebensqualität und der Verringerung der Entwicklungschancen.  

11.11 Die gegenwärtige Situation verlangt nach einem sofortigen und konsequenten 
Handeln zum Schutz und zur Erhaltung der forstlichen Ressourcen. Die Begrünung 
geeigneter Flächen mit allen dazugehörigen Maßnahmen ist eine wirksame 
Möglichkeit, das öffentliche Bewußtsein zu schärfen und für eine verstärkte 
Beteiligung der Bevölkerung am Schutz und an der Bewirtschaftung der forstlichen 
Ressourcen zu sorgen. Dabei sollten auch die Landnutzungs- und 
Bodenbesitzverhältnisse sowie die lokalen Bedürfnisse neu überdacht werden und 
die konkreten Ziele der verschiedenen Arten von Begrünungsmaßnahmen 
ausgewiesen und geklärt werden.  

Ziele  

11.12 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Erhaltung der vorhandenen Wälder durch Schutz- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Bewahrung und Erweiterung von Wald- 
und Gehölzflächen an dafür geeigneten Standorten sowohl in den Industrie- 
als auch den Entwicklungsländern durch den Schutz von Naturwäldern, durch 
Schutz-, Wiederherstellungs-, Verjüngungs-, Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsmaßnahmen und durch Pflanzung von Bäumen mit dem 
Ziel, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren beziehungsweise 
wiederherzustellen und den Beitrag der Wälder zur Bedürfnisbefriedigung und 
Wohlfahrt der Menschen zu steigern;  
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b) gegebenenfalls Vorbereitung und Durchführung von nationalen forstlichen 
Aktionsprogrammen und/oder -plänen für die Bewirtschaftung, Erhaltung und 
nachhaltige Entwicklung der Wälder. Diese Programme und/oder Pläne sollen 
in andere Landnutzungen eingebunden werden. In diesem Zusammenhang 
werden gegenwärtig mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in 
mehr als 80 Ländern auf Länderebene nationale forstwirtschaftliche 
Aktionsprogramme und/oder -pläne im Rahmen des Tropenwald-
Aktionsprogramms (TFAP) durchgeführt;  

c) Gewährleistung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und gegebenenfalls 
Erhaltung der gegenwärtigen und der künftigen forstlichen Ressourcen;  

d) Aufrechterhaltung und Erhöhung der ökologischen, biologischen, 
klimatischen, soziokulturellen und ökonomischen Leistungen der forstlichen 
Ressourcen;  

e) Förderung und Unterstützung der wirksamen Umsetzung der nicht 
rechtsverbindlichen, maßgeblichen Darlegung von Grundsätzen eines 
weltweiten Konsenses über Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige 
Entwicklung aller Waldarten, die von der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurde; außerdem ausgehend 
von der Umsetzung dieser Grundsätze die Prüfung der Notwendigkeit und der 
Durchsetzbarkeit international abgestimmter Vereinbarungen zur Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Bewirtschaftung, 
Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung aller Waldarten einschließlich 
Aufforstungs-, Wiederaufforstungs-und Sanierungsmaßnahmen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

11.13 Die Regierungen sollen die Bedeutung einer im Rahmen einer langfristigen 
Walderhaltungs- und Bewirtschaftungspolitik vorgenommenen Klassifizierung der 
Wälder in verschiedene Waldarten und der Errichtung von Schutzzonen in jeder 
Region/jedem Wassereinzugsgebiet zur Sicherung der Erhaltung der Wälder 
anerkennen. Die Regierungen sollen mit Beteiligung des privaten Sektors, 
nichtstaatlicher Organisationen, der örtlichen Dorfgemeinschaften, der eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen, der Frauen, der Kommunalbehörden und der breiten 
Öffentlichkeit alles tun, um die vorhandene Vegetationsdecke - sofern ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich vertretbar - durch technische Zusammenarbeit und andere 
Formen der Unterstützung zu erhalten und zu erweitern. Zu den wichtigsten hierbei 
zu berücksichtigenden Maßnahmen gehören:  

a) die Sicherstellung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldökosysteme 
und Gehölzflächen durch verbesserte und kontrollierte Planung und 
Bewirtschaftung und frühzeitige Durchführung waldbaulicher Maßnahmen, 
einschließlich Waldinventuren und waldrelevanter Forschung, sowie die 
Sanierung geschädigter Naturwälder, um ihre Produktivität und ihre 
Leistungen für die Umwelt wiederherzustellen, wobei insbesondere die 
Bedürfnisse der Menschen in bezug auf ökonomische und ökologische 
Leistungen, die Energieerzeugung auf Holzbasis, die Agroforstwirtschaft, 
Nichtholzprodukte und sosntige Leistungen des Waldes, der Schutz der 



29 

Wassereinzugsgebiete und der Bodenschutz, die Wildbewirtschaftung und die 
forstgenetischen Ressourcen berücksichtigt werden sollen;  

b) der jeweiligen nationalen Ausgangssituation entsprechend die Einrichtung, 
die Ausweitung und die Bewirtschaftung von Schutzgebietssystemen, in die 
auch Systeme einzelner Schutzzonen aufgrund ihrer ökologischen, sozialen 
und spirituellen Funktionen und Werte einbezogen sind; dazu gehören auch 
die Erhaltung von Wäldern in repräsentativen Ökosystemen und 
Landschaften, die Erhaltung von primären Altholzbeständen, der Wildschutz 
und die Wildbewirtschaftung, gegebenenfalls die Ausweisung von Welt-
Naturerbe-Gebieten im Rahmen des Internationalen Übereinkommens zum 
Schutz des kulturellen und natürlichen Welterbes, die Erhaltung der 
genetischen Ressourcen einschließlich In-situ- und Ex-situ-Maßnahmen und 
die Durchführung flankierender Maßnahmen, um eine nachhaltige Nutzung 
der biologischen Ressourcen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
der traditionellen Waldlebensräume der eingeborenen Bevölkerungsgruppen, 
der Waldbewohner und der örtlichen Gemeinschaften sicherzustellen;  

c) die Einrichtung und die Förderung der Bewirtschaftung von Puffer- und 
Übergangszonen;  

d) die Rekultivierung dafür geeigneter Berg- und Hochlandregionen, kahler 
Flächen, geschädigter landwirtschaftlich genutzter Böden, arider und 
semiarider Gebiete und Küstenzonen zur Bekämpfung der Wüstenausbreitung 
und zur Vorbeugung gegen Probleme der Bodenerosion und zu anderen 
Schutzzwecken sowie die Durchführung nationaler Programme zur Sanierung 
geschädigter Landflächen, auch im Bereich der Kommunalforstwirtschaft, 
Dorfgemeinschaftswälder, Agroforstwirtschaft und Waldweidewirtschaft, wobei 
auch die Rolle der Wälder als Kohlenstoffspeicher und -senken der einzelnen 
Länder berücksichtigt werden soll;  

e) die Begründung von künstlichen Wäldern für industrielle und 
nichtindustrielle Zwecke, um auf diese Weise ökologisch verträgliche nationale 
Aufforstungs- und Wiederaufforstungs-/Verjüngungsprogramme an geeigneten 
Standorten zu unterstützen und zu fördern, wozu auch die Aufwertung 
vorhandener künstlich angelegter Wälder gehört, die sowohl für industrielle als 
auch für nichtindustrielle sowie für gewerbliche Zwecke bestimmt sind, damit 
deren Beitrag zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung erhöht und der Druck 
auf die Primärwälder/Altholzbestände verringert werden kann. Es sollen 
Maßnahmen zur Förderung und Erzielung von Zwischenerträgen und zur 
Steigerung der Erlöse aus Investitionen in künstlich angelegte Wälder durch 
Zwischenpflanzung und Unterpflanzung mit wertvollen Kulturen getroffen 
werden;  

f) die Einführung/Erweiterung eines nationalen Programms und/oder 
Rahmenplans für künstlich angelegte Wälder als vorrangige Aufgabe, in dem 
unter anderem der Standort, die Flächenausdehnung und die vorkommenden 
Baumarten festgelegt sowie bereits vorhandene, künstlich angelegte 
sanierungsbedürftige Wälder ausgewiesen werden, wobei der wirtschaftliche 
Aspekt bei der künftigen Anpflanzung solcher Wälder mit berücksichtigt und 
heimische Baumarten bevorzugt werden sollen;  
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g) der verbesserte Schutz der Wälder vor Schadstoffeinträgen, Feuer, 
Schädlingen und Krankheiten sowie anderen durch den Menschen bedingten 
Schadfaktoren, wie etwa der Wilddieberei, Bergbaumaßnahmen und einem 
uneingeschränkten Wanderfeldbau sowie der unkontrollierten Einbringung 
nichtheimischer Pflanzen- und Tierarten, und die Einleitung und 
Beschleunigung von Untersuchungen, um einen genaueren Einblick in die mit 
der Bewirtschaftung und Verjüngung aller Waldarten zusammenhängenden 
Probleme zu bekommen; des weiteren die Verstärkung und/oder Einführung 
geeigneter Maßnahmen zur Beschränkung und/oder Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Transports von Pflanzen und anderem relevanten 
Material;  

h) die Förderung der Entwicklung einer städtischen Forstwirtschaft mit dem 
Ziel, Stadtzentren, städtische Randgebiete und ländliche Siedlungen für 
Freizeit-, Erholungs- und Produktionszwecke zu begrünen und einzelne 
Bäume und Baumgruppen zu schützen;  

i) die Schaffung neuer beziehungsweise die Verbesserung vorhandener 
Möglichkeiten für die Beteiligung aller Menschen - einschließlich der Jugend, 
der Frauen, der eingeborenen Bevölkerungsgruppen und der örtlichen 
Gemeinschaften - an der Abfassung, Weiterentwicklung und Umsetzung 
forstlicher Programme und anderer Aktivitäten unter gebührender 
Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse und kulturellen Werte;  

j) die Einschränkung des zerstörerischen Wanderfeldbaus und das Bestreben, 
ihn zu beenden, indem die ihm zugrundeliegenden sozialen und ökologischen 
Ursachen angegangen werden.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

11.14 Zu den Maßnahmen im Bereich der Bewirtschaftung soll auch die Erfassung, 
Zusammenstellung und Analyse von Daten/Informationen, darunter auch 
Basiserhebungen, gehören. Zu den konkreten Maßnahmen gehören:  

a) die Durchführung von Erhebungen und die Aufstellung und Umsetzung von 
Flächennutzungsplänen für geeignete Begrünungs-/Pflanzungs-/Aufforstungs-
/Wiederaufforstungs-/Waldsanierungsmaßnahmen;  

b) die Konsolidierung und Fortschreibung von Landnutzungs-, Forstinventur- 
und Verwaltungsinformationen für die Bewirtschaftung von Holz- und 
Nichtholzressourcen und die dazugehörige Flächennutzungsplanung, wozu 
auch Daten über den Wanderfeldbau und über andere an der Zerstörung des 
Waldes beteiligte Kräfte gehören;  

c) die Konsolidierung von Informationen über die genetischen Ressourcen und 
die damit zusammenhängende Biotechnologie, gegebenenfalls einschließlich 
Erhebungen und Untersuchungen;  

d) die Durchführung von Erhebungen und Untersuchungen über das Wissen 
der örtlichen/eingeborenen Bevölkerung über Bäume und Wälder und ihre 
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Nutzungen, um die Planung und Durchführung einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung zu verbessern;  

e) die Zusammenstellung und Analyse von Forschungsdaten über die arten-
/standortspezifische Interaktion der in künstlich angelegten Wäldern 
verwendeten Baumarten und die Bewertung der potentiellen Auswirkungen 
der Klimaänderungen auf die Wälder wie auch der von den Wäldern 
ausgehenden Wirkungen auf das Klima; des weiteren die Durchführung von 
Detailanalysen des Kohlenstoffkreislaufs für verschiedene Waldarten, welche 
als Grundlage für eine wissenschaftliche Beratung und fachliche 
Unterstützung dienen;  

f) die Herstellung von Verknüpfungen mit anderen Daten-/Informationsquellen, 
die sich mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder 
befassen, und die Schaffung besserer Zugangsmöglichkeiten zu Daten und 
Informationen;  

g) die Aufnahme und Intensivierung von Forschung, deren Ziel die 
Erweiterung der Wissensbasis und des Verständnisses der Probleme und der 
natürlichen Mechanismen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und 
Wiederherstellung der Wälder ist, wozu auch die Erforschung der Fauna und 
der zwischen ihr und dem Wald bestehenden Wechselbeziehung gehört;  

h) die Zusammenführung von Informationen über den Zustand der Wälder und 
über standortbeeinflussende Immissionen und Emissionen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

11.15 Die Bepflanzung dafür geeigneter Flächen ist eine Aufgabe von globaler 
Bedeutung und Wirkung. Die internationale und die regionale Staatengemeinschaft 
sollen für diesen Programmbereich Hilfe in Form von technischer Zusammenarbeit 
und in anderer Form zur Verfügung stellen. Zu den konkreten internationalen 
Aktivitäten, die als flankierende Maßnahmen zu den nationalen Bemühungen 
hinzukommen, gehören:  

a) die Intensivierung der gemeinschaftlich durchgeführten Maßnahmen zur 
Reduzierung der Schadstoffeinträge und der grenzüberschreitenden 
Schadwirkungen auf Bäume und Wälder und zur Erhaltung repräsentativer 
Ökosysteme;  

b) die Koordinierung regionaler und subregionaler Forschungsarbeiten im 
Bereich der Kohlenstoffeinbindung, der Luftverschmutzung und anderer 
Umweltprobleme;  

c) die Dokumentation und der Austausch von Informationen/Erfahrungen zum 
Nutzen von anderen Ländern mit ähnlichen Problemen und Perspektiven;  

d) die Verstärkung der Koordinierung und der Ausbau der vorhandenen 
Kapazitäten und Möglichkeiten zwischenstaatlicher Organisationen wie der 
FAO, der ITTO, des UNEP und der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), um fachliche Unterstützung 
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bei der Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder 
zu leisten, wozu auch die Unterstützung bei den Verhandlungen im Rahmen 
des 1983 geschlossenen Internationalen Tropenholz-Übereinkommens gehört, 
die für 1992/93 vorgesehen sind.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

11.16 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 10 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 3,7 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

11.17 Die Analyse von Daten, die Planung, die Forschung, der Transfer und die 
Entwicklung von Technologien und/oder Ausbildungsmaßnahmen sind integraler 
Bestandteil der Programmaktivitäten, welche die wissenschaftlichen und 
technologischen Mittel zur praktischen Umsetzung bereitstellen. Die nationalen 
Einrichtungen sollen:  

a) Durchführbarkeitsstudien und Betriebsplanungen für größere forstliche 
Maßnahmen entwickeln;  

b) umweltverträgliche Technologien für die verschiedenen aufgeführten 
Aktivitäten entwickeln und zum Einsatz bringen;  

c) ihre Bemühungen um die Erzielung von Selektionserfolgen und die 
Anwendung der Biotechnologie zur Steigerung der Produktivität und der 
Resistenz gegenüber Umweltbelastungen sowie in Bereichen wie 
beispielsweise der Forstpflanzenzüchtung, der Saatguttechnik, der 
Saatgutbeschaffungsnetze, Genbanken, In-vitro-Methoden und der In-situ- 
und Ex-situ-Erhaltung verstärken.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

11.18 Zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung 
der Maßnahmen gehören Ausbildungsmaßnahmen und die Heranbildung 
entsprechender Fachkenntnisse, die Schaffung entsprechender Arbeitseinrichtungen 
und -bedingungen sowie die Motivierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Zu 
den konkreten Maßnahmen gehören:  

a) die Schaffung fachspezifischer Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Planung, Management, Umweltschutz, Biotechnologie usw.;  
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b) die Einrichtung von Demonstrationsgebieten, die als Modell- und 
Ausbildungseinrichtungen dienen können;  

c) die Unterstützung örtlicher Organisationen und Gemeinschaften, 
nichtstaatlicher Organisationen und privater Landbesitzer, insbesondere 
Frauen, Jugendliche, Bauern und indigene 
Bevölkerungsgruppen/Wanderfeldbauern, durch Erweiterung und 
Bereitstellung von Betriebsmitteln und Ausbildungsmöglichkeiten.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

11.19 Die nationalen Regierungen, der private Sektor, örtliche 
Organisationen/Gemeinschaften, eingeborene Bevölkerungsgruppen, die 
Gewerkschaften und nichtstaatliche Organisationen sollen mit gebührender 
Unterstützung der einschlägigen internationalen Organisationen Kapazitäten für die 
Durchführung der Programmaktivitäten aufbauen. Diese Kapazitäten sollen im 
Einklang mit den Programmaktivitäten auf- und ausgebaut werden. Zu den 
kapazitätsbildenden Maßnahmen gehören die Schaffung eines Politik- und 
Rechtsrahmens, der Auf- und Ausbau nationaler Einrichtungen, die Entwicklung der 
menschlichen Ressourcen, der Ausbau der Forschung und der Technologie, der 
Ausbau der Infrastruktur, die Förderung des öffentlichen Bewußtseins usw.  

C. Förderung einer effizienten Nutzung und 
Zustandsbewertung zur Wiederherstellung der 
vollen Wertschätzung der von Wäldern, 
Waldgebieten und Gehölzflächen erzielten Güter und 
Dienstleistungen  

Handlungsgrundlage  

11.20 Bisher ist man sich des enormen Potentials, das Wälder und Waldgebiete als 
bedeutende Entwicklungsressource darstellen, noch nicht voll bewußt geworden. 
Durch eine bessere Bewirtschaftung der Wälder können die Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen und insbesondere auch die Erträge an Holz- und 
Nichtholzprodukten gesteigert und damit ein Beitrag zur Schaffung zusätzlicher 
Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten, zur Wertschöpfung durch die 
Weiterverarbeitung und den Handel mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, zu einem 
höheren Beitrag zu den Deviseneinkünften und höheren Erträgen aus Investitionen 
geleistet werden. Forstliche Ressourcen können, da sie erneuerbar sind, nachhaltig 
bewirtschaftet werden, und dies in einer Weise, die mit dem Schutz der Umwelt 
vereinbar ist. Die Auswirkungen der Ernte von Rohstoffen auf die anderen wertvollen 
Funktionen des Waldes sollen bei der Konzipierung der Forstpolitik voll und ganz 
berücksichtigt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Wert der Wälder 
durch schonende Nutzungen wie etwa den Ökotourismus und die geregelte 
Bereitstellung genetischen Materials zu steigern. Es bedarf eines abgestimmten 
Vorgehens, um den Menschen den Wert der Wälder und des aus ihnen 
erwachsenden Nutzens stärker als bisher bewußt zu machen. Das Überleben der 
Wälder und ihr beständiger Beitrag zur menschlichen Wohlfahrt hängen in 
erheblichem Maße vom Erfolg dieser Bemühungen ab.  
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Ziele  

11.21 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Förderung der Anerkennung des sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Wertes der Bäume, der Wälder und der Waldgebiete wie auch über die Folgen 
der durch das Fehlen von Wäldern verursachten Schäden; Unterstützung von 
Verfahren, die auf eine Einbeziehung des sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Wertes der Bäume, Wälder und Waldgebiete in die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ausgerichtet sind; Gewährleistung 
ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung in Einklang mit der Landnutzung, dem 
Umweltschutz und Entwicklungserfordernissen;  

b) Unterstützung einer effizienten, rationellen und nachhaltigen Nutzung aller 
Wald- und Vegetationsarten einschließlich anderer dazugehöriger Flächen 
und forstlicher Ressourcen durch die Entwicklung einer leistungsfähigen 
weiterverarbeitenden Holzwirtschaft, der sekundären Weiterverarbeitung mit 
hoher Wertschöpfung und des Handels mit forst- und holzwirtschaftlichen 
Erzeugnissen auf der Grundlage nachhaltig bewirtschafteter forstlicher 
Ressourcen und im Einklang mit Plänen, die alle Holz- und 
Nichtholzressourcen der Wälder einbeziehen;  

c) Förderung einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung der Wälder und 
Bäume für die Brennholz- und Energieversorgung;  

d) Förderung einer umfassenderen Nutzung und Erzielung eines höheren 
wirtschaftlichen Beitrags der Waldgebiete durch Einbindung des Ökotourismus 
in die Waldbewirtschaftung und -planung.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

11.22 Die Regierungen sollen gegebenenfalls mit Unterstützung des privaten 
Sektors, wissenschaftlicher Einrichtungen, eingeborener Bevölkerungsgruppen, 
nichtstaatlicher Organisationen, von Genossenschaften und Unternehmern in auf 
nationaler Ebene entsprechend abgestimmter Form und mit der finanziellen und 
fachlichen Unterstützung internationaler Organisationen folgende Maßnahmen 
ergreifen:  

a) die Durchführung detaillierter Investitionsuntersuchungen, die Abstimmung 
von Angebot und Nachfrage und die Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen mit dem Ziel einer rationelleren und 
verbesserten Nutzung der Bäume und Wälder und der Erarbeitung und 
Einführung geeigneter Anreizsysteme und ordnungspolitischer Maßnahmen, 
darunter auch Pacht- und Nutzungsregelungen, um ein günstiges 
Investitionsklima zu schaffen und eine bessere Bewirtschaftung zu 
ermöglichen;  

b) die Formulierung wissenschaftlich fundierter Kriterien und Richtlinien für die 
Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung aller Waldarten;  
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c) die Verbesserung umweltverträglicher Holzerntemethoden und -verfahren, 
die ökologisch tragfähig und wirtschaftlich vertretbar sind, einschließlich der 
Planung und Bewirtschaftung, der besseren Nutzung der Geräte-, Lager- und 
Transportkapazitäten, um eine Reduzierung und gegebenenfalls weitgehende 
Verwertung der anfallenden Abfälle und eine Wertsteigerung sowohl von Holz- 
als auch von Nichtholzprodukten zu erreichen;  

d) die Förderung der besseren Nutzung und Entwicklung von natürlichen 
Wäldern und Gehölzflächen, darunter gegebenenfalls auch von künstlich 
angelegten Wäldern, durch standortgerechte, ökologisch und ökonomisch 
tragfähige Aktivitäten, wozu auch waldbauliche Maßnahmen und die 
Bewirtschaftung anderer Pflanzen- und Tierarten gehören;  

e) die Förderung und Unterstützung der Weiterverarbeitung von forst- und 
holzwirtschaftlichen Erzeugnissen, um den Anteil der vor Ort 
zurückbehaltenen Werte und anderer Vorteile zu erhöhen;  

f) die Förderung/Verbreitung von Nichtholzprodukten und anderen Arten 
forstlicher Ressourcen neben Brennholz (zum Beispiel Arzneipflanzen, 
Farbstoffen, Pflanzenfasern, Gummiarten, Harzen, Viehfutter, 
Anbauprodukten, Rattan, Bambus) mit Hilfe von Programmen und sozialer die 
Bevölkerung mitbeteiligender Waldbewirtschaftung einschließlich der 
Untersuchung ihrer Weiterverarbeitungs- und Nutzungsmöglichkeiten;  

g) die Entwicklung, der Ausbau und/oder die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit weiterverarbeitender Betriebe im 
Waldbereich - sowohl auf Holz- als auch auf Nichtholzbasis -, wozu auch 
Aspekte wie rationelle Umwandlungstechnologien und eine verbesserte 
nachhaltige Nutzung der Ernte- und Verarbeitungsrückstände gehören; die 
Förderung nicht ausreichend genutzter Arten in Naturwäldern durch verstärkte 
Forschungs-, Demonstrations- und Vermarktungsbemühungen; des weiteren 
die Förderung der sekundären Weiterverarbeitung mit hoher Wertschöpfung, 
um bessere Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und einen 
höheren zurückbehaltenen Wert zu erzielen; und schließlich die Förderung/die 
Verbesserung der Absatzmärkte und des Handels mit forst- und 
holzwirtschaftlichen Erzeugnissen mit Hilfe einschlägiger Institutionen, 
politischer Maßnahmen und Einrichtungen;  

h) die Förderung und Unterstützung der Wildbewirtschaftung sowie des 
Ökotourismus einschließlich Landbau und die Förderung und Unterstützung 
des Anbaus und der Kultivierung von Wildformen zur Verbesserung der 
ländlichen Einkommens- und Beschäftigungssituation, um auf diese Weise 
einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen zu sichern, der keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt hat;  

i) die Förderung geeigneter, vom Wald lebender Kleinbetriebe mit dem Ziel, 
die ländliche Entwicklung und die Schaffung einer örtlichen 
Unternehmerschaft zu unterstützen;  

j) die Verbesserung und Förderung von Methoden für eine umfassende 
Waldinventur, die eine Erfassung des vollen Wertes der Wälder und damit 
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deren Berücksichtigung bei der marktgerechten Gestaltung der Preise für 
Holz- und Nichtholzprodukte ermöglicht;  

k) die Abstimmung der nachhaltigen Waldentwicklung mit den 
Entwicklungsvorgaben und der Handelspolitik des jeweiligen Landes, die mit 
einer ökologisch verträglichen Nutzung forstlicher Ressourcen, beispielsweise 
auf der Grundlage der ITTO-Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Tropenwälder, vereinbar sein müssen;  

l) die Aufstellung, Einführung und Erweiterung nationaler Programme für die 
bilanzmäßige Erfassung des ökonomischen und nichtökonomischen Wertes 
der Wälder.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

11.23 Die Ziele und Verwaltungsmaßnahmen setzen die Auswertung von Daten und 
Informationen, die Vornahme von Durchführbarkeits- und Marktstudien sowie die 
Überprüfung technischer Informationen voraus. Zu den einschlägigen Maßnahmen 
gehören:  

a) die Untersuchung des Angebots von und der Nachfrage nach fors- und 
holzwirtschaftlichen Erzeugnissen und Dienstleistungen, um gegebenenfalls 
ihre effiziente Nutzung zu gewährleisten;  

b) die Durchführung von Rentabilitätsberechnungen und 
Durchführbarkeitsstudien einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen für 
die Errichtung von weiterverarbeitenden Betrieben für forst- und 
holzwirtschaftliche Erzeugnisse;  

c) die Untersuchung der Eigenschaften gegenwärtig zu wenig genutzter Arten 
mit dem Ziel einer verstärkten Förderung und Vermarktung;  

d) die Unterstützung der Durchführung von Marktstudien für forst- und 
holzwirtschaftliche Erzeugnisse mit dem Ziel, den Handel mit diesen 
Produkten zu fördern und Informationen zu sammeln;  

e) die Erleichterung der Bereitstellung ausreichender Fachinformationen, um 
eine bessere Nutzung der forstlichen Ressourcen zu unterstützen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

11.24 Die Zusammenarbeit und Mithilfe internationaler Organisationen und der 
internationalen Staatengemeinschaft beim Technologietransfer, bei der 
Spezialisierung und der Förderung gerechter realer Austauschverhältnisse (Terms of 
Trade) ohne Verhängung einseitiger Restriktionen und/oder Einfuhrverbote für forst- 
und holzwirtschaftliche Erzeugnisse, die den Bestimmungen des GATT und anderen 
multilateralen Handelsabkommen zuwiderlaufen, sowie die Anwendung geeigneter 
Marktmechanismen und Anreizsysteme wird mit dazu beitragen, die globalen 
Umweltprobleme zu lösen. Zu den weiteren konkreten Maßnahmen gehört auch eine 
bessere Abstimmung und größere Effizienz der vorhandenen internationalen 
Organisationen, insbesondere der FAO, der UNIDO, der UNESCO, des UNEP, 



37 

der/des ITC/UNCTAD/GATT, der ITTO und der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO), bei der Bereitstellung von technischer Hilfe und Anleitung in diesem 
Programmbereich.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

11.25 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 18 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 880 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

11.26 Die Programmaktivitäten setzen umfassende Forschungsarbeiten und 
Untersuchungen sowie Verbesserungen im technologischen Bereich voraus. Diese 
sollen von den nationalen Regierungen in Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der einschlägigen internationalen Organisationen und Institutionen koordiniert 
werden. Zu den konkreten Einzelmaßnahmen gehören:  

a) die Untersuchung der Eigenschaften von Holz- und Nichtholzprodukten und 
ihrer Einsatzmöglichkeiten, um ihre bessere Nutzung zu fördern.  

b) die Entwicklung und der Einsatz umweltverträglicher und weniger 
belastender Technologien für die Waldnutzung;  

c) Modelle und Verfahrenstechniken für Trendanalysen und die 
Entwicklungsplanung;  

d) wissenschaftliche Untersuchungen der Entwicklung und Nutzung von nicht 
auf Holz basierenden forst- und holzwirtschaftlichen Erzeugnissen;  

e) geeignete Methoden für eine vollständige Werterfassung der Wälder.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

11.27 Der Erfolg und die Wirksamkeit dieses Programmbereichs hängen von der 
Verfügbarkeit ausgebildeter Kräfte ab. Die Fachausbildung ist in diesem 
Zusammenhang ein ganz wesentlicher Faktor. Besonderer Nachdruck soll auf die 
Einbeziehung der Frauen gelegt werden. Die sowohl quantitative als auch qualitative 
Entwicklung der menschlichen Ressourcen für die Programmdurchführung soll 
folgende Maßnahmen umfassen:  



38 

a) die Heranbildung der erforderlichen Fachkompetenz zur Durchführung des 
Programms, wozu auch die Errichtung spezieller Ausbildungseinrichtungen 
auf allen Ebenen gehört;  

b) die Einführung/Verstärkung von Auffrischungskursen einschließlich 
Stipendien und Exkursionen, mit denen das fachliche Können und das 
technische Wissen auf den aktuellen Kenntnisstand gebracht und die 
Produktivität gesteigert werden soll;  

c) der Ausbau der vorhandenen Möglichkeiten, Forschungs- und 
Planungsarbeiten, Wirtschaftsanalysen, periodische Bewertungen und eine 
Gesamtbewertung mit Blick auf die bessere Nutzung der forstlichen 
Ressourcen durchzuführen;  

d) die Förderung der Effizienz und der Leistungsfähigkeit des privaten und des 
genossenschaftlichen Sektors durch Bereitstellung von Einrichtungen und 
Leistungsanreizen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

11.28 Die Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten einschließlich die 
Stärkung vorhandener Kapazitäten ist fester Bestandteil der Programmaktivitäten. 
Verbesserungen im Bereich der Verwaltung, der Politik und der Planung, der 
nationalen Institutionen, der personellen Ressourcen, der Forschung und der 
wissenschaftlichen Möglichkeiten, der Entwicklung von Technologien und der 
periodischen Bewertungen und der Gesamtbewertung sind wichtige Elemente der 
kapazitätsbildenden Maßnahmen.  

D. Schaffung und/oder Stärkung vorhandener 
Kapazitäten für die Planung, Zustandsbewertung 
und systematische Beobachtung der Wälder sowie 
damit zusammenhängender Programme, Projekte 
und Aktivitäten einschließlich des gewerbsmäßigen 
Handels und der Weiterverarbeitung  

Handlungsgrundlage  

11.29 Die Zustandsbewertung und systematische Beobachtung der Wälder sind 
unverzichtbare Voraussetzungen für die langfristige Planung, für eine quantitative 
und qualitative Wirkungsanalyse und für die Beseitigung von Mängeln. Allerdings 
gehört dieser Mechanismus zu den am häufigsten vernachlässigten Aspekten der 
Bewirtschaftung, Erhaltung und Entwicklung der forstlichen Ressourcen. In vielen 
Fällen fehlen selbst die elementarsten Informationen über Waldfläche und Waldart, 
über das vorhandene Potential und das Erntevolumen. In vielen Entwicklungsländern 
fehlen Strukturen und Mechanismen, die diese Funktionen übernehmen können. Es 
ergibt sich die dringende Notwendigkeit, diesen Zustand zur Erreichung eines 
besseren Verständnisses der Funktion und der Bedeutung der Wälder zu ändern und 
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realistische Pläne für ihre wirksame Erhaltung, Bewirtschaftung, Wiederherstellung 
und nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten.  

Ziele  

11.30 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Verstärkung oder Schaffung von Systemen für die Zustandserfassung und 
systematische Beobachtung der Wälder und Waldgebiete mit dem Ziel, die 
Auswirkungen von Programmen, Projekten und Maßnahmen auf die Qualität 
und den Umfang der forstlichen Ressourcen, die für Aufforstungen 
verfügbaren Flächen und die Pacht- und Nutzungsregelungen zu ermitteln und 
diese Systeme in einen kontinuierlichen Prozeß der Forschung und 
Detailanalyse einzubinden, gleichzeitig aber für die notwendigen 
Veränderungen und Verbesserungen in der Planung und der 
Entscheidungsfindung zu sorgen. Besonderer Nachdruck soll dabei auf die 
Beteiligung der ländlichen Bevölkerung an diesen Prozessen gelegt werden.  

b) Bereitstellung zuverlässiger und ausreichender aktueller Informationen über 
Wälder und Waldgebietsressourcen für Volkswirtschaftler, Planungsfachleute, 
Entscheidungsträger und örtliche Gemeinschaften.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

11.31 Die Regierungen und Institutionen sollen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit entsprechenden internationalen Behörden und Organisationen, Universitäten und 
nichtstaatlichen Organisationen, eine Zustandserfassung und systematische 
Beobachtung der Wälder und der dazugehörigen Programme und Verfahren 
veranlassen, um ihre kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. Diese 
Maßnahmen sollen mit ähnlichen Forschungs- und Bewirtschaftungsaktivitäten 
verknüpft und, sofern möglich, unter Heranziehung vorhandener Systeme 
durchgeführt werden. Zu den Hauptaktivitäten in diesem Zusammenhang gehören:  

a) die Auswertung und Durchführung systematischer Beobachtungen des 
quantitativen und qualitativen Zustands und der Veränderungen der 
Waldfläche und des Bestands an forstlichen Ressourcen, wozu auch die 
Klassifizierung und Nutzung des Bodens und die Fortschreibung seines 
Zustands auf der entsprechenden nationalen Ebene gehört, und 
gegebenenfalls die Verknüpfung dieser Tätigkeit mit der Planung, um eine 
Handlungsgrundlage für die Festlegung forstpolitischer Maßnahmen und 
Programme zu schaffen;  

b) die Schaffung nationaler Systeme für die Zustandserfassung und 
systematische Beobachtung sowie die Bewertung von Programmen und 
Verfahren, wozu auch die Festlegung von Definitionen, Standards, Normen 
und Umrechnungsmethoden sowie die Möglichkeit der Vornahme von 
Korrekturen und der verbesserten Planung und Durchführung von 
Programmen und Projekten gehört;  
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c) die Abschätzung der Auswirkungen von Maßnahmen der Waldentwicklung 
und des Waldschutzes aus der Sicht bestimmter Schlüsselvariablen wie etwa 
Entwicklungszielen, Nutzen und Kosten, den Beiträgen der Wälder zu anderen 
Sektoren, dem Gemeinwohl, den Umweltbedingungen und der biologischen 
Vielfalt und gegebenenfalls ihrer Auswirkungen auf lokaler, regionaler und 
globaler Ebene, um die unterschiedlichen technischen und finanziellen 
Bedürfnisse der einzelnen Länder feststellen zu können;  

d) die Erarbeitung nationaler Systeme für die Zustands- und Werterfassung 
forstlicher Ressourcen einschließlich der erforderlichen Forschungsarbeiten 
und Datenanalysen, in die möglichst die gesamte Palette der Holz- und 
Nichtholzprodukte und der forstlichen Dienstleistungen einbezogen werden 
soll, sowie die Einbindung der Ergebnisse in Pläne und Strategien und, sofern 
möglich, in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die 
gesamtwirtschaftliche Planung;  

e) die Herstellung der erforderlichen sektorübergreifenden und 
programmspezifischen Verknüpfungen, einschließlich besserer Möglichkeiten 
des Zugriffs auf Informationen, um auf diese Weise in der Planung und 
Programmdurchführung einen ganzheitlichen Ansatz durchzusetzen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

11.32 Zuverlässige Daten und Informationen sind für diesen Programmbereich von 
entscheidener Bedeutung. Gegebenenfalls sollen sich die nationalen Regierungen in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen internationalen Organisationen bemühen, 
vorhandene Daten und Informationen kontinuierlich zu verbessern und ihren 
Austausch sicherzustellen. Zu den Hauptaktivitäten in diesem Zusammenhang 
gehören:  

a) die Erfassung, die Zusammenführung und der Austausch vorhandener 
Informationen und die Ermittlung von Basisinformationen über Aspekte, die 
diesen Programmbereich betreffen;  

b) die Vereinheitlichung der Methoden für Programme, in denen es um daten- 
und informationsrelevante Maßnahmen geht, damit deren Genauigkeit und 
Konsistenz gewährleistet ist;  

c) die Durchführung von Sondererhebungen zum Beispiel über die Eignung 
von Flächen für Aufforstungsmaßnahmen;  

d) die Verstärkung der Forschungsunterstützung und die Schaffung besserer 
Zugriffs- und Austauschsmöglichkeiten bezüglich der erzielten 
Forschungsresultate.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

11.33 Die internationale Staatengemeinschaft soll den betroffenen Regierungen die 
erforderliche technische und finanzielle Unterstützung für die Umsetzung dieses 
Programmbereichs zur Verfügung stellen, wobei auch folgende Maßnahmen 
berücksichtigt werden sollen:  
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a) die Schaffung eines konzeptionellen Rahmens und die Formulierung 
geeigneter Kriterien, Normen und Definitionen für die systematische 
Beobachtung und Bewertung forstlicher Ressourcen;  

b) der Aufbau und die Verstärkung vorhandener institutioneller 
Koordinierungsmechanismen in den einzelnen Ländern für 
Waldzustandsbewertungen und systematische Waldbeobachtungen;  

c) der Ausbau vorhandener regionaler und globaler Netzwerke für den 
Austausch relevanter Informationen;  

d) die Stärkung der Kapazitäten und Möglichkeiten bestehender 
internationaler Organisationen wie etwa der Beratungsgruppe für 
internationale Agrarforschung (CGIAR), der FAO, der ITTO, des UNEP, der 
UNESCO und der UNIDO und die Verbesserung ihrer Effizienz, um die 
Bereitstellung der technischen Hilfe und Anleitung im Rahmen dieses 
Programmbereichs zu gewährleisten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

11.34 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 750 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 230 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionären - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

11.35 Zur Beschleunigung der Entwicklung müssen die vorstehend für den Bereich 
der Verwaltung und für den Daten- und Informationsbereich vorgesehenen 
Aktivitäten umgesetzt werden. Zu den auf globale Umweltprobleme ausgerichteten 
Maßnahmen gehören alle diejenigen, die globale Informationen für die 
Abschätzung/Bewertung/Inangriffnahme von Umweltproblemen auf weltweiter Basis 
liefern. Die Kapazitäten internationaler Institutionen auszubauen bedeutet, den 
Bestand an fachlich ausgebildetem Personal und die Möglichkeiten verschiedener 
internationaler Organisationen, als Träger zu fungieren, entsprechend auszubauen, 
damit sie den Anforderungen der einzelnen Länder gerecht werden können.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

11.36 Die Zustandsbewertungen und systematischen Beobachtungen setzen einen 
erheblichen Forschungsaufwand, die Anwendung statistischer Modelle und 
innovative Technologien voraus. Diese sind in Maßnahmen des Managements 
integriert worden. Die Maßnahmen bringen ihrerseits eine Verbesserung des 
technischen und wissenschaftlichen Inhalts der Zustandsbewertung und der 
periodischen Bewertungen mit sich. Zu den konkreten wissenschaftlichen und 
technischen Einzelmaßnahmen im Rahmen dieser Aktivitäten gehören folgende:  
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Programmbereich genannten Maßnahmen werden vom Sekretariat der UNCED auf 
etwa 10 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich etwa 3,7 Milliarden Dollar, die 
von der internationalen Staatengemeinschaft in Form von Zuschüssen oder 
konzessionären Kreditbedingungen aufzubringen sind. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Richtwerte. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

a) die Erarbeitung fachspezifischer, ökologischer und ökonomischer Methoden 
und Modelle für periodische Bewertungen und die Gesamtbewertung;  

b) die Einführung von Datensystemen, der Datenverarbeitung und statistischer 
Modelle;  

c) Fernerkundungen und Geländeaufnahmen;  

d) die Entwicklung geographischer Informationssysteme;  

e) die Bewertung und Verbesserung der Technologie.  

11.37 Diese Maßnahmen sind mit ähnlichen Aktivitäten und Einzelmaßnahmen in 
den anderen Programmbereichen zu verknüpfen und abzustimmen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

11.38 In den Programmaktivitäten wird die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 
menschlichen Ressourcen in Form von Spezialisierungen (zum Beispiel in 
Fernerkundungstechnik, Kartierung und statistischer Modellerstellung), in Form von 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, eines Transfers von Technologien, Stipendien 
und Demonstrationen in Form von Exkursionen berücksichtigt. Entsprechende 
Vorkehrungen wurden getroffen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

11.39 Die nationalen Regierungen sollen in Zusammenarbeit mit entsprechenden 
internationalen Organisationen und Institutionen die erforderlichen Kapazitäten für 
die Umsetzung dieses Programmbereichs entwickeln.  

Dabei soll eine Abstimmung mit kapazitätsbildenden Maßnahmen in anderen 
Programmbereichen erfolgen. Bereiche wie die Politik, die öffentliche Verwaltung, 
nationale Einrichtungen, Personalwesen und berufliche Weiterbildung, das 
vorhandene Forschungspotential, die Entwicklung von Technologien, 
Informationssysteme, die Programmauswertung, die sektorübergreifende 
Koordinierung und die internationale Zusammenarbeit sollen dabei mit berücksichtigt 
werden.  
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(e) Finanzierung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit  

11.40 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 750 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 530 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: 
Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürren 

 

EINFÜHRUNG  

12.1 Empfindliche Ökosysteme sind wichtige Naturräume mit einzigartigen 
Merkmalen und Ressourcen. Zu diesen Ökosystemen zählen Wüsten, semiaride 
Gebiete, Berge, Feuchtgebiete, kleine Inseln und bestimmte Küstenbereiche. Die 
meisten dieser Ökosysteme umfassen eine ganze Region und überschreiten dabei 
Ländergrenzen. Das vorliegende Kapitel befaßt sich mit den Fragen von 
Landressourcen in Wüstengebieten und ariden, semiariden und trockenen 
subhumiden Regionen. Auf die Frage der nachhaltigen Entwicklung von 
Bergregionen wird in Kapitel 13 der Agenda 21 eingegangen; Inseln und 
Küstengebiete werden in Kapitel 17 behandelt.  

12.2 Unter Wüstenbildung (Desertifikation) ist die Schädigung des Bodens 
(Degradation) in ariden, semiariden und trockenen subhumiden Regionen aufgrund 
verschiedener Einflußfaktoren, darunter auch Klimaschwankungen und menschliches 
Handeln, zu verstehen. Etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung, 70 Prozent aller 
Trockengebiete mit einer Gesamtfläche von 3,6 Milliarden Hektar und ein Viertel der 
gesamten Bodenfläche der Erde sind von Wüstenbildung betroffen. Sichtbarste 
Folge der Desertifikation sind neben der ausgedehnten Armut die zunehmende 
Schädigung von 3,3 Milliarden Hektar der gesamten Weidefläche, was einem Anteil 
von 73 Prozent des Weidelandes mit geringer Tragfähigkeit für Menschen und Tiere 
entspricht; die Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit und des Bodengefüges auf 
einem Flächenanteil von etwa 47 Prozent der Trockengebiete, die als 
Grenzertragsstandorte für den Feldbau mit natürlicher Bewässerung genutzt werden; 
und schließlich die Verschlechterung bewässerter Ackerböden, die etwa 30 Prozent 
der Trockengebiete mit hoher Bevölkerungsdichte und hohem landwirtschaftlichem 
Ertragspotential ausmachen.  

12.3 Vorrang bei der Bekämpfung der Wüstenausbreitung sollen 
Vorbeugemaßnahmen auf Flächen haben, die noch nicht beeinträchtigt oder bisher 
nur gering geschädigt sind. Die stark geschädigten Gebiete sollen dabei allerdings 
nicht außer acht gelassen werden. Ein unverzichtbarer Faktor bei der Bekämpfung 
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der Wüstenausbreitung und der Dürren ist die Beteiligung der örtlichen 
Gemeinschaften, der ländlichen Organisationen, der nationalen Regierungen, der 
nichtstaatlichen Organisationen und internationaler und regionaler Organisationen.  

12.4 Das vorliegende Kapitel umfaßt folgende Programmbereiche:  

a) Erweiterung der Wissensbasis und Entwicklung von Informations- und 
Beobachtungssystemen für die von der Desertifikation und von Dürren 
bedrohten Regionen einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte 
solcher Ökosysteme;  

b) Bekämpfung der zunehmenden Bodenzerstörung unter anderem durch 
verstärkte Bodenerhaltungs-, Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsmaßnahmen;  

c) Entwicklung und Verstärkung integrierter Entwicklungsprogramme zur 
Bekämpfung der Armut und zur Förderung alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung in von der Desertifikation bedrohten Gebieten;  

d) Aufstellung umfassender Desertifikationsbekämpfungsprogramme und ihre 
Einbindung in nationale Entwicklungspläne und die nationale 
Umweltschutzplanung;  

e) Aufstellung umfassender Dürrevorsorge- und Dürrehilfsprogramme 
einschließlich Selbsthilfemaßnahmen für von Dürrekatastrophen bedrohte 
Gebiete und Erarbeitung von Programmen zur Bewältigung des 
Umweltflüchtlingsproblems;  

f) Unterstützung und Förderung der Beteiligung der Bevölkerung und der 
Umwelterziehung mit den Schwerpunkten Desertifikationsbekämpfung und 
Dürrefolgenbeseitigung.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Erweiterung der Wissensbasis und Entwicklung 
von Informations- und Beobachtungssystemen für 
die von der Desertifikation und von Dürren 
bedrohten Regionen einschließlich der 
wirtschaftlichen und sozialen Aspekte solcher 
Ökosysteme  

Handlungsgrundlage  

12.5 Die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 1977, 1984 und 
1991 durchgeführten weltweiten Bewertungen der aktuellen Lage und der 
Geschwindigkeit des Vordringens der Wüsten haben Hinweise auf einen Mangel an 
Basiswissen über Desertifikationsprozesse ergeben. Sachgerechte weltweite 
Beobachtungssysteme sind bei der Ausarbeitung und Durchführung wirksamer 
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Desertifikationsbekämpfungsprogramme überaus hilfreich. Die vorhandenen 
Möglichkeiten bestehender internationaler, regionaler und nationaler Institutionen, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, sachdienliche Informationen zu 
beschaffen und auszutauschen, sind begrenzt. Ein integriertes und koordiniertes 
Informations- und Beobachtungssystem, das sich dafür geeigneter Techniken 
bedient und den globalen, regionalen, nationalen und lokalen Bereich abdeckt, ist 
eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der Desertifikationsdynamik und 
der Dürreprozesse. Ebenso groß ist seine Bedeutung für die Konzipierung 
angemessener Maßnahmen zur Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürren und 
zur Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen.  

Ziele  

12.6 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Förderung der Einrichtung und/oder des Ausbaus nationaler 
Koordinierungszentren für Umweltinformationen, die innerhalb der 
Regierungen als zentrale Anlaufstelle für sektorale Ministerien fungieren und 
die notwendige Standardisierungs- und Verwaltungsarbeit übernehmen; 
außerdem soll dafür Sorge getragen werden, daß nationale 
Umweltinformationssysteme für den Bereich der Desertifikation und der 
Dürren auf subregionaler, regionaler und interregionaler Ebene durch ein 
Verbundsystem miteinander vernetzt werden;  

b) Ausbau regionaler und globaler Beobachtungsnetze im Verbund mit der 
Entwicklung nationaler Systeme zur Beobachtung der durch 
Klimaschwankungen und anthropogene Einflüsse hervorgerufenen 
Bodendegradation und Wüstenausbreitung und Ausweisung vorrangiger 
Handlungsbereiche;  

c) Einführung eines Überwachungssystems auf nationaler und internationaler 
Ebene zur fortlaufenden Überwachung der Desertifikation und der 
Bodendegradation mit dem Ziel, die Lebensbedingungen in den betroffenen 
Gebieten zu verbessern.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.7 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf nationaler Ebene Umweltinformationssysteme einrichten und/oder 
ausbauen;  

b) die Zustandsbewertungen auf nationaler, Gliedstaat-/ Provinz- und 
kommunaler Ebene intensivieren und die Zusammenarbeit/Vernetzung 
zwischen vorhandenen Umweltinformations- und -überwachungssystemen wie 
etwa Earthwatch sowie dem Observatoire Sahara et Sahel gewährleisten;  

c) die bei nationalen Institutionen vorhandenen Kapazitäten zur Analyse von 
Umweltdaten ausbauen, damit auf nationaler Ebene die ökologischen 
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Veränderungen kontinuierlich überwacht und Umweltinformationen 
kontinuierlich erfaßt werden können.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.8 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die vorhandenen Mittel zur Bestimmung der ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Folgen der Wüstenbildung und Bodenschädigung prüfen und 
untersuchen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen auf internationaler 
Ebene in Verfahren zur Abschätzung von Desertifikation und 
Bodendegradation einbringen;  

b) die Wechselwirkungen zwischen den sozioökonomischen Auswirkungen 
des Klimas, der Dürren und der Wüstenbildung prüfen und untersuchen und 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen als Grundlage für konkrete 
Maßnahmen verwenden.  

12.9 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die integrierte Datenerfassungs- und Forschungsarbeit im Rahmen von 
Programmen zur Bekämpfung der Desertifikation und der Dürren unterstützen;  

b) nationale, regionale und globale Programme zur integrierten Erfassung von 
Daten sowie Forschungsnetze, die Zustandsbewertungen über die 
Degradation von Böden und Flächen durchführen, unterstützen;  

c) nationale und regionale meteorologische und hydrologische Netzwerke und 
Überwachungssysteme ausbauen, um eine angemessene Erfassung von 
Grundlageninformationen und eine ausreichende Kommunikation zwischen 
nationalen, regionalen und internationalen Zentren zu gewährleisten.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.10 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) regionale Programme und die internationale Zusammenarbeit ausbauen, 
wie etwa im Rahmen der westafrikanischen Regionalorganisation CILSS 
(Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), der 
ostafrikanischen IGADD (Intergovernmental Authority for Drought and 
Development), der südafrikanischen SADCC (Southern African Development 
Coordination Conference), der Union Maghreb Arab und anderer 
Regionalorganisationen sowie im Rahmen von Organisationen wie dem 
Observatoire Sahara et Sahel;  

(b) eine umfassende Datenbankeinheit mit Daten über den Stand der 
Wüstenausbreitung, der Bodenschädigung und der Bevölkerungssituation 
einrichten, die sowohl physikalische als auch sozioökonomische Parameter 
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enthält. Als Grundlage könnten vorhandene und, sofern erforderlich, 
zusätzliche Einrichtungen wie etwa die von Earthwatch und anderen 
Informationssystemen internationaler, regionaler und nationaler Institutionen 
dienen, die zu diesem Zweck erweitert werden müßten;  

(c) Eckwerte bestimmen und Indikatoren für die Fortschrittskontrolle festlegen, 
mit deren Hilfe die Arbeit lokaler und regionaler Organisationen bei der 
Feststellung von im Kampf gegen die Wüstenausbreitung erzielten 
Fortschritten erleichtert wird. Besondere Beachtung gebührt dabei Indikatoren 
für die lokale Beteiligung.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.11 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 350 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 175 Millionen Dollar in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.12 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
mit Desertifikations- und Dürrefragen befaßten einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Inventare der natürlichen Ressourcen wie etwa Energie, Wasser, Boden, 
mineralische Ressourcen, die Nahrungsverfügbarkeit für Pflanzen und Tiere 
sowie sonstiger Ressourcen wie etwa Wohnungen, Arbeitsplätze, 
Gesundheitsversorgung, Bildung und demographische Verteilung aus 
zeitlicher und räumlicher Sicht anfertigen oder vorhandene Inventare 
aktualisieren;  

b) integrierte Informationssysteme für die Umweltüberwachung, die 
ökologische Bilanzierung und Umweltverträglichkeitsprüfungen entwickeln.  

c) internationale Einrichtungen sollen mit den nationalen Regierungen bei der 
Beschaffung und Entwicklung angepaßter Technologien für die Überwachung 
und Bekämpfung der Dürren und der Wüstenbildung zusammenarbeiten.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.13 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
mit Desertifikations- und Dürrefragen befaßten internationalen und regionalen 
Organisationen das technische und fachliche Können der mit der Überwachung und 
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der Abschätzung von Desertifikations- und Dürreprozessen betrauten Kräfte 
weiterentwickeln.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.14 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
mit Desertifikations- und Dürrefragen befaßten internationalen und regionalen 
Organisationen  

a) nationale und lokale Einrichtungen durch Bereitstellung ausreichender 
personeller und finanzieller Mittel für die Zustandsbewertung der 
Desertifikation unterstützen;  

b) die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung, insbesondere der Frauen und der 
Jugend, an der Erfassung und Nutzung von Umweltinformationen durch 
Aufklärung und Bewußtseinsbildung fördern.  

B. Bekämpfung der zunehmenden Bodenzerstörung 
unter anderem durch verstärkte Bodenerhaltungs-, 
Aufforstungs- und Wiederaufforstungsmaßnahmen  

Handlungsgrundlage  

12.15 Etwa 3,6 Milliarden Hektar, d.h. etwa 70 Prozent der Gesamtfläche der 
weltweit vorhandenen Trockenzonen beziehungsweise fast ein Viertel der gesamten 
Landfläche der Erde sind von der Desertifikation bedroht. Im Kampf gegen das 
Vordringen der Wüsten auf die für die Weidewirtschaft und für den Regenfeldbau 
genutzten Flächen und auf Bewässerungsgebiete sollen in noch nicht oder nur in 
geringem Maße betroffenen Gebieten Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden, 
während auf mäßig geschädigten Flächen durch entsprechende Abhilfemaßnahmen 
die Ertragsfähigkeit der Böden erhalten werden soll. Sanierungsmaßnahmen sind 
angezeigt, wenn stark bis sehr stark geschädigte Trockenzonen wiederhergestellt 
werden sollen.  

12.16 Durch eine zunehmend dichtere Vegetationsdecke würde die Wasserbilanz in 
den Trockengebieten verbessert und stabilisiert und die Qualität und Ertragskraft des 
Bodens bewahrt. Der vorbeugende Schutz noch nicht geschädigter Flächen und die 
Einleitung von Abhilfe- und Sanierungsmaßnahmen in mäßig bis stark geschädigten 
Trockenzonen einschließlich der durch Wanderdünen gefährdeten Gebiete könnte 
durch Einführung umwelt- und sozialverträglicher, ausgewogener und wirtschaftlich 
tragbarer Landnutzungssysteme erreicht werden. Damit würde die Tragfähigkeit der 
Flächen verbessert und die Erhaltung des biotischen Potentials in labilen 
Ökosystemen sichergestellt.  

Ziele  

12.17 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
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a) Gewährleistung einer angepaßten Bewirtschaftung der vorhandenen 
natürlichen Pflanzengesellschaften (einschließlich der Wälder) in noch nicht 
oder nur in geringem Ausmaß von der Desertifikation betroffenen Gebieten mit 
dem Ziel einer Erhaltung der biologischen Vielfalt, eines Schutzes der 
Wassereinzugsgebiete, einer nachhaltigen Produktion und Agrarentwicklung 
und anderer Ziele unter umfassender Beteiligung eingeborener 
Bevölkerungsgruppen;  

b) Sanierung mäßig bis stark geschädigter Trockenzonen zur Ermöglichung 
einer produktiven Nutzung und zur langfristigen Erhaltung ihrer Produktivität 
für eine agropastorale/agroforstwirtschaftliche Entwicklung unter anderem 
durch Bodenerhaltungs- und Gewässerschutzmaßnahmen;  

c) Schaffung einer dichteren Vegetationsdecke und Unterstützung der 
Bewirtschaftung der biotischen Ressourcen in von Wüstenbildung und Dürren 
betroffenen oder bedrohten Regionen, insbesondere durch Maßnahmen wie 
etwa Aufforstungen/Wiederaufforstungen, Agroforstwirtschaft, 
Kommunalwaldwirtschaft und Vegetationsschutzmaßnahmen;  

d) Verbesserung der Bewirtschaftung der Waldressourcen einschließlich der 
Brennholzvorräte und Verringerung des Brennholzverbrauchs durch 
rationellere Nutzung und Erhaltung und durch Förderung, Erschließung und 
Nutzung anderer Energieträger, darunter auch alternativer Energien.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.18 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) in anfälligen, aber noch nicht geschädigten oder nur gering geschädigten 
Trockenzonen dringliche direkte Vorbeugemaßnahmen durch Einleitung 
folgender Schritte ergreifen:  

i) eine auf eine nachhaltigere Bodenproduktivität ausgerichtete 
optimierte Flächennutzungsplanung und -praxis;  

ii) standortgerechte, umweltverträgliche und wirtschaftlich tragbare 
landwirtschaftliche und weidewirtschaftliche Technologien; und  

iii) eine verbesserte Bewirtschaftung der Böden und der 
Wasserressourcen;  

b) beschleunigte Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprogramme unter 
Verwendung dürreresistenter und raschwüchsiger - insbesondere 
standortheimischer - Arten einschließlich Leguminosen und sonstigen Arten im 
Verbund mit auf kommunaler Basis organisierten agroforstwirtschaftlichen 
Programmen durchführen. In diesem Zusammenhang soll die Schaffung 
umfangreicher Aufforstung- und Wiederaufforstungsprogramme insbesondere 
im Zusammenhang mit der Anlage von Grüngürteln erwogen werden, wobei 
die zahlreichen Vorteile solcher Maßnahmen zu berücksichtigen sind;  
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c) zusätzlich zu den in Punkt 19 Buchstabe a genannten Maßnahmen 
dringliche direkte Abhilfemaßnahmen in mäßig bis stark geschädigten 
Trockenzonen ergreifen, um deren Ertragsfähigkeit wiederherzustellen und 
dauerhaft aufrechtzuerhalten;  

d) verbesserte Bodenbewirtschaftungs-, Wasserwirtschafts-, und 
Anbausysteme zur Bekämpfung der Versalzung bestehender künstlich 
bewässerter Anbauflächen unterstützen, für den Regenfeldbau genutzte 
landwirtschaftliche Nutzflächen stabilisieren und in der Landnutzung 
verbesserte Bodenbewirtschaftungs-/Anbausysteme einführen;  

e) die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einschließlich der 
Weideflächen unter Beteiligung der Bevölkerung fördern, um ausgehend von 
neuen oder angepaßten heimischen Technologien sowohl die Bedürfnisse der 
ländlichen Bevölkerung als auch die Schutzziele erfüllen zu können;  

f) den In-situ-Schutz und die In-situ-Erhaltung spezieller Lebensräume durch 
Gesetz und mit anderen Mitteln fördern, um die Wüstenausbreitung zu 
bekämpfen und gleichzeitig den Schutz der biologischen Vielfalt zu 
gewährleisten;  

g) Investitionen in die Waldentwicklung in Trockengebieten durch diverse 
Anreize einschließlich gesetzlicher Maßnahmen fördern und unterstützen;  

h) die Erschließung und Nutzung von Energiequellen fördern, mit deren Hilfe 
der Druck auf die Holzressourcen verringert werden kann, einschließlich 
alternativer Energieträger und brennstoffsparender Herde.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.19 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf vor Ort verwendeten Methoden basierende Landnutzungsmodelle zur 
Verbesserung solcher Methoden entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf der 
Vorbeugung gegen die Bodenschädigung liegen soll. Die Modelle sollen einen 
besseren Einblick in die Vielzahl natürlicher und anthropogener Faktoren 
geben, die zur Desertifikation beitragen können. In diesen Modellen soll auch 
die Wechselwirkung zwischen neuen und traditionellen Praktiken zur 
Verhütung der Bodenschädigung berücksichtigt werden und die 
Widerstandsfähigkeit des gesamten ökologischen und sozialen Systems 
Berücksichtigung finden;  

b) unter gebührender Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten 
dürreresistente, raschwüchsige und ertragreiche Pflanzensorten entwickeln, 
testen und einführen, die den Umweltbedingungen in den betreffenden 
Regionen angepaßt sind.  
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(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.20 Die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, internationale und 
regionale Organisationen, nichtstaatliche Organisationen und bilaterale 
Einrichtungen sollen  

a) ihre Aufgaben im Rahmen der Bekämpfung der Bodenzerstörung und der 
Förderung von Wiederaufforstungs-, Agroforstwirtschafts- und 
Bodenbewirtschaftungssystemen in den betroffenen Ländern koordinieren;  

b) regionale und subregionale Aktivitäten zur Entwicklung und Verbreitung von 
Technologien, im Bereich der Ausbildung und der Programmdurchführung 
unterstützen, um der Bodenzerstörung in Trockenzonen Einhalt zu gebieten.  

12.21 Die betroffenen nationalen Regierungen, die zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen und bilaterale Organisationen sollen die koordinierende Rolle der 
zu diesem Zweck eingerichteten subregionalen zwischenstaatlichen Organisationen 
wie etwa CILSS, IGADD, SADCC und der Union Maghreb Arab im Rahmen der 
Bekämpfung der Bodenschädigung in den Trockenzonen stärken.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.22 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 6 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 3 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.23 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und die lokalen 
Gemeinschaften sollen mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die Kenntnis der eingeborenen Bevölkerungsgruppen über die Wälder und 
Forstgebiete, das Weideland und die natürliche Vegetation in 
Forschungsvorhaben zum Thema Desertifikation und Dürre einbeziehen;  

b) soweit durchführbar, integrierte Forschungsprogramme über den Schutz, 
die Wiederherstellung und die Erhaltung der Wasser- und Bodenressourcen 
und die Bodenbewirtschaftung fördern.  
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(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.24 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und unterstaatliche 
Gebietskörperschaften sollen mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen:  

a) Mechanismen schaffen, um sicherzustellen, daß Landnutzer, insbesondere 
Frauen, die Hauptakteure bei der Durchsetzung verbesserter 
Landnutzungsformen - auch agroforstwirtschaftlicher Systeme - zur 
Bekämpfung der Bodendegradation sind;  

b) die Schaffung leistungsfähiger Beratungseinrichtungen in von der 
Wüstenausbreitung und von Dürren bedrohten Regionen fördern, 
insbesondere zur Unterweisung von Bauern und Weidetierhaltern im besseren 
Umgang mit den Boden- und Wasserressourcen in Trockengebieten.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.25 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und die örtlichen Gemeinden 
sollen mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und regionalen 
Organisationen:  

a) durch entsprechende nationale Rechtsvorschriften eine neue 
umweltverträgliche und entwicklungsorientierte Landnutzungspolitik erarbeiten 
und beschließen und auf institutionellem Wege in die Praxis umsetzen;  

b) auf kommunaler Ebene tätige Organisationen der Bevölkerung, 
insbesondere der Bauern und der Weidetierhalter, fördern;  

C. Entwicklung und Verstärkung integrierter 
Entwicklungsprogramme zur Bekämpfung der Armut 
und zur Förderung alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung in von der Desertifikation 
bedrohten Gebieten  

Handlungsgrundlage  

12.26 In den von der Wüstenbildung und von Dürren bedrohten Regionen kann mit 
den gegenwärtigen Formen der Existenzsicherung und der Ressourcennutzung kein 
angemessener Lebensstandard aufrechterhalten werden. In den meisten ariden und 
semiariden Gebieten sind die traditionellen Formen der Existenzsicherung auf der 
Grundlage agropastoraler* Systeme häufig unangemessen und nicht nachhaltig, 
insbesondere was die Folgewirkungen von Dürren und den wachsenden 
Bevölkerungsdruck betrifft. Die Armut ist ein Faktor, der wesentlich zur 
Beschleunigung der Degradations- und Desertifikationsprozesse beiträgt. Daher muß 
etwas getan werden, um agropastorale Systeme zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Weideflächen wiederherzustellen und zu verbessern und um alternative 
Möglichkeiten der Existenzsicherung zu schaffen.  
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Ziele  

12.27 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Befähigung der Dorfgemeinschaften und der Hirtengruppen, auf einer sozial 
ausgewogenen und ökologisch tragfähigen Grundlage die Verantwortung für 
ihre eigene Entwicklung und die Bewirtschaftung ihrer Bodenressourcen zu 
übernehmen;  

b) Verbesserung der Produktionssysteme, um im Rahmen bewährter 
Programme zur Erhaltung der nationalen Ressourcen und im Rahmen eines 
integrierten Konzepts der ländlichen Entwicklung eine höhere Produktivität zu 
erzielen;  

c) Schaffung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung als 
Voraussetzung für die Verringerung des Drucks auf die Bodenressourcen bei 
gleichzeitiger Schaffung zusätzlicher Einkommensmöglichkeiten, 
insbesondere für ländliche Bevölkerungsgruppen, und damit Verbesserung 
ihres Lebensstandards.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.28 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf nationaler Ebene eine von einem dezentralen Ansatz ausgehende 
Politik für die Bewirtschaftung der Bodenressourcen beschließen, wodurch 
den ländlichen Organisationen eine gewisse Verantwortung übertragen wird;  

b) für die Dorfverwaltung und die Bewirtschaftung der Weideflächen 
verantwortliche ländliche Organisationen schaffen oder ausbauen;  

c) lokale, nationale und sektorübergreifende Mechanismen zur Bewältigung 
der aus der Bodenbesitzstruktur - ausgedrückt in Landnutzung und 
Eigentumsrechten - erwachsenden Konsequenzen für Umwelt und 
Entwicklung schaffen und weiterentwickeln. Besondere Berücksichtigung 
gebührt dem Schutz der Eigentumsrechte der auf dem Lande lebenden 
Frauen und der Hirten- und Nomadengemeinschaften;  

d) Dorfverbände gründen oder erweitern, die sich schwerpunktmäßig mit im 
gemeinsamen weidewirtschaftlichen Interesse liegenden Aktivitäten befassen 
(Erwerbsgartenbau, Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Nutzvieh, Herdenhaltung usw.);  

e) das ländliche Kreditwesen fördern und den Sparwillen auf dem Lande durch 
Einrichtung ländlicher Bankensysteme aktivieren;  

f) durch Beteiligung der örtlichen Bevölkerung eine entsprechende 
Infrastruktur und lokale Produktions- und Vermarktungskapazitäten aufbauen, 
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um alternative Existenzsicherungsmöglichkeiten und die Bekämpfung der 
Armut zu unterstützen;  

g) einen revolvierenden Fonds für die Kreditvergabe an ländliche Unternehmer 
und örtliche Gruppen einrichten, um so die Schaffung von Möglichkeiten der 
kleinindustriellen Heimarbeit beziehungsweise kleingewerblicher Betriebe und 
die Gewährung von Krediten für landwirtschaftliche Produktionsmittel im 
agropastoralen Bereich zu erleichtern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.29 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) sozioökonomische Basisuntersuchungen durchführen, um einen besseren 
Einblick in die in diesem Programmbereich gegebene Situation zu gewinnen, 
insbesondere was die Frage der Ressourcen sowie der Nutzungs- und 
Pachtregelungen, traditioneller Bodenbewirtschaftungsmethoden und 
spezifischer Merkmale der verwendeten Produktionssysteme betrifft;  

b) eine Bestandsaufnahme der natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser und 
Vegetation) und des Ausmaßes der Ressourcenschädigung durchführen, 
wobei in erster Linie auf das Wissen der örtlichen Bevölkerung zurückgegriffen 
wird (zum Beispiel "rapid rural appraisals**");  

c) Informationen über technische Leistungspakete verbreiten, die an die 
jeweiligen sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen angepaßt 
sind;  

d) den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Informationen über die 
Entwicklung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung mit anderen 
agroökologischen Regionen fördern.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.30 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen den 
mit der Forschung in ariden und semiariden Regionen befaßten Institutionen 
über Verfahrenstechniken und Technologien zur Verbesserung der Boden- 
und Arbeitsproduktivität sowie über dauerhafte Produktionssysteme fördern;  

b) die Durchführung der von der Gemeinschaft der internationalen 
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen finanzierten Programme 
und Projekte zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung eines alternativen 
Systems der Existenzsicherung koordinieren und harmonisieren.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.31 Das Konferenzsekretariat hat die Kosten für diesen Programmbereich in den 
für Kapitel 3 (Armutsbekämpfung) und für Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung) veranschlagten Kosten berücksichtigt.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.32 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) mit Unterstützung lokaler Forschungseinrichtungen anwendungsorientierte 
Forschung im Bereich der Landnutzung betreiben;  

b) die regelmäßige nationale, regionale und interregionale Kommunikation und 
den regelmäßigen Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen 
landwirtschaftlichen Beratern und Forschern erleichtern;  

c) die Einführung und den Gebrauch von Technologien zur Schaffung 
alternativer Einkommensquellen unterstützen und fördern.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.33 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Mitglieder ländlicher Organisationen entsprechendes Fachwissen im 
Managementbereich vermitteln und Bauern, die Viehhaltung integriert in den 
Ackerbau betreiben, mit speziellen Techniken für den Gewässerschutz und die 
Bodenerhaltung, für die Wassergewinnung, für die Agroforstwirtschaft und für 
Kleinstbewässerungsmaßnahmen vertraut machen;  

b) landwirtschaftliche Berater in das partizipative Konzept einer integrierten 
Bodenbewirtschaftung einführen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.34 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Mechanismen 
entwickeln und aufrechterhalten, welche die Integration von Strategien zur 
Armutsbekämpfung bei den Bewohnern der von der Wüstenausbreitung bedrohten 
Gebiete in sektorale und nationale Entwicklungspläne und -programme 
gewährleisten.  

D. Aufstellung umfassender 
Desertifikationsbekämpfungsprogramme und ihre 
Einbindung in nationale Entwicklungspläne und die 
nationale Umweltschutzplanung  
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Handlungsgrundlage  

12.35 In einer Reihe von Entwicklungsländern, in denen ein zunehmendes 
Vordringen der Wüsten zu beobachten ist, stellt die natürliche Ressourcenbasis die 
wichtigste Lebensgrundlage dar, von der der gesamte Entwicklungsprozeß abhängt. 
Die Wechselwirkung zwischen Bodenressourcen und Gesellschaftssystem macht 
das Problem noch komplexer, was bedeutet, daß für die Planung und 
Bewirtschaftung der Bodenressourcen ein integriertes Konzept benötigt wird. 
Aktionspläne zur Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürren sollen auch die 
umwelt- und entwicklungsspezifischen Managementaspekte mit einbeziehen, um so 
mit dem Konzept integrierter nationaler Entwicklungspläne und nationaler 
Umweltschutzaktionspläne übereinzustimmen.  

12.36 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Ausbau der vorhandenen nationalen institutionellen Kapazitäten zur 
Entwicklung angepaßter Desertifikationsbekämpfungsprogramme und zur 
Integration dieser Programme in die nationale Entwicklungsplanung;  

b) Entwicklung strategischer Planungsrahmen für die Erschließung, den 
Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen in 
Trockengebieten und ihre Integration in die nationale Entwicklungsplanung; 
dazu gehören auch nationale Pläne zur Desertifikationsbekämpfung und 
Umweltaktionspläne für die am stärksten von der Wüstenausbreitung 
bedrohten Länder;  

c) Einleitung eines langfristigen Prozesses zur Umsetzung und Überwachung 
der die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen betreffenden Strategien;  

d) Ausbau der regionalen und internationalen Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung unter anderem durch Einführung gesetzlicher 
und anderer Instrumentarien.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.37 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) für die Desertifikationsbekämpfung zuständige nationale und lokale Stellen 
innerhalb der Regierung und der lokalen Exekutivgremien sowie kommunale 
Komitees/Verbände der Landnutzer in allen betroffenen ländlichen 
Gemeinden auf- oder ausbauen, um die Zusammenarbeit zwischen allen 
beteiligten Akteuren von der Basis (Bauern und Weidetierhalter) bis hin zu den 
höheren Ebenen zu regeln;  

b) nationale Aktionspläne für die Desertifikationsbekämpfung aufstellen und 
gegebenenfalls als festen Bestandteil in nationale Entwicklungspläne und 
nationale Umweltaktionsprogramme einbeziehen;  
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c) eine Politik umsetzen, die auf eine verbesserte Landnutzung, eine 
angemessene Bewirtschaftung von Gemeindeland, die Schaffung von 
Anreizen für Kleinbauern und Weidetierhalter, eine stärkere Beteiligung der 
Frauen und die Unterstützung privater Investitionen in die Entwicklung von 
Trockengebieten ausgerichtet ist;  

d) die Koordinierung zwischen den auf staatlicher und kommunaler Ebene mit 
Wüstenbekämpfungsprogrammen betrauten Ressorts und Institutionen zu 
gewährleisten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.38 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen den 
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der betroffenen Länder bei der 
Aufstellung nationaler Pläne und Programme unter anderem durch verstärkte 
Vernetzung fördern.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.39 Die einschlägigen internationalen Organisationen, multilateralen 
Finanzierungsinstitutionen, nichtstaatlichen Organisationen und bilateralen 
Organisationen sollen ihre Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ausarbeitung 
von Desertifikationsprogrammen und deren Integration in nationale 
Planungsstrategien, bei der Einrichtung nationaler Koordinierungsmechanismen und 
systematischer Beobachtungsmechanismen und bei der regionalen und globalen 
Vernetzung dieser Pläne und Mechanismen verstärken.  

12.40 Die Generalversammlung soll auf ihrer 47. Tagung ersucht werden, unter ihrer 
Schirmherrschaft einen zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß einzurichten; 
dieser soll ein internationales Übereinkommen zur Bekämpfung der Desertifikation in 
den von schweren Dürre- und/oder Desertifikationsproblemen heimgesuchten 
Ländern, insbesondere in Afrika, ausarbeiten, das bis Juni 1994 fertiggestellt sein 
soll.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.41 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 180 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 90 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.42 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) standortgerechte, verbesserte und nachhaltige landwirtschaftliche und 
weidewirtschaftliche Techniken entwickeln und einführen, die sozial- und 
umweltverträglich und wirtschaftlich tragbar sind;  

b) anwendungsorientierte Untersuchungen über die Integration von Umwelt- 
und Entwicklungsmaßnahmen in nationale Entwicklungspläne durchführen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.43 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen in den betroffenen 
Ländern unter Heranziehung der vorhandenen Massenmedien, der 
Bildungsinfrastruktur sowie neugeschaffener oder ausgebauter Beratungsdienste 
großangelegte und flächendeckende Motivations-/Ausbildungskampagnen für die 
Desertifikationsbekämpfung einleiten. Dadurch soll sichergestellt werden, daß die 
Bevölkerung Zugang zu Informationen über Wüstenbildung und Dürren und zu 
nationalen Aktionsplänen zur Bekämpfung der Desertifikation hat.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.44 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Mechanismen schaffen 
und aufrechterhalten, um die Koordinierung zwischen den sektoralen Ressorts und 
Institutionen einschließlich kommunaler Institutionen und geeigneter nichtstaatlicher 
Organisationen bei der Integration von Desertifikationsbekämpfungsprogrammen in 
nationale Entwicklungspläne und nationale Umweltaktionspläne zu gewährleisten.  

E. Aufstellung umfassender Dürrevorsorge- und 
Dürrehilfsprogramme einschließlich 
Selbsthilfemaßnahmen für von Dürre bedrohte 
Gebiete und Erarbeitung von Programmen zur 
Bewältigung des Umweltflüchtlingsproblems  

Handlungsgrundlage  

12.45 In vielen Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, sind Dürren 
unterschiedlichen Häufigkeits- und Schweregrads ein regelmäßig wiederkehrendes 
Phänomen. Neben den Verlusten an Menschenleben - etwa 3 Millionen Menschen 
starben Mitte der achtziger Jahre infolge der Dürreperiode in den südlich der Sahara 
gelegenen Ländern Afrikas - sind auch die volkswirtschaftlichen Kosten der 
Dürrekatastrophen in Form von Produktionsverlusten, zweckentfremdeten 
Produktionsmitteln und der Abzweigung von Entwicklungsgeldern hoch.  
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12.46 Durch Einführung von Frühwarnsystemen zur Vorhersage von Dürren wird es 
in Zukunft möglich sein, Vorsorgemaßnahmen gegen Dürren zu ergreifen. Integrierte 
Strategien auf der Ebene kleinbäuerlicher Betriebe und der Wassereinzugsgebiete 
wie etwa alternative Landbaumethoden, Bodenerhaltung und Gewässerschutz und 
die Förderung von Methoden zur Wassergewinnung könnten die Fähigkeit des 
Bodens, mit extremer Trockenheit fertig zu werden und die Grundbedürfnisse zu 
decken, verbessern und damit die Zahl der Umweltflüchtlinge und der erforderlichen 
Hilfsaktionen bei Dürrekatastrophen erheblich verringern. Gleichzeitig sind aber auch 
Vorsorgemaßnahmen für Hilfen in Zeiten akuten Mangels erforderlich.  

Ziele  

12.47 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Entwicklung nationaler Strategien für eine kurz- und langfristige 
Dürrevorsorge mit dem Ziel, die Anfälligkeit der Produktionssysteme für 
Dürren zu reduzieren;  

b) Beschleunigung der Transfer von Frühwarninformationen an 
Entscheidungsträger und Landnutzer, um den betroffenen Ländern die 
Möglichkeit zu geben, bei Dürren entsprechende Interventionsstrategien zum 
Einsatz zu bringen;  

c) Dürrehilfsprogramme und Möglichkeiten zur Bewältigung des 
Umweltflüchtlingsproblems erarbeiten und in die nationale und regionale 
Entwicklungsplanung einbinden.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.48 In den dürrebedrohten Gebieten sollen die Regierungen auf der 
entsprechenden Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Handlungsstrategien für den Fall einer Nahrungsmittelverknappung im 
eigenen Land aufgrund von Produktionsausfällen entwerfen. Diese Strategien 
sollten sich auf Lagerung und Bevorratung, Importe, Häfen, Lebensmittellager, 
Transport und Verteilung beziehen;  

b) die nationalen und regionalen Kapazitäten im Bereich der Agrometeorologie 
und für die Anbauplanung in Notfallsituationen verbessern. Die 
Agrometeorologie verknüpft die Häufigkeit, den Inhalt und den regionalen 
Erfassungsbereich von Wettervorhersagen mit den Vorgaben der 
Anbauplanung und der Anbauberatung;  

c) ländliche Projekte zur Bereitstellung kurzfristiger 
Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten für dürregeschädigte 
Haushalte planen. Der Verlust des Einkommens und des Rechts auf 
Nahrungsmittelversorgung sind eine häufig vorkommende Ursache von Not in 
Dürrezeiten. Ländliche Beschäftigungsmöglichkeiten tragen zur Schaffung des 
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für den Kauf von Nahrungsmitteln für arme Haushalte erforderlichen 
Einkommens bei;  

d) sofern erforderlich, Vorsorgemaßnahmen für die Nahrungs- und 
Futterverteilung und Wasserversorgung treffen;  

e) haushaltstechnische Mechanismen zur kurzfristigen Bereitstellung von 
Mitteln für Dürrehilfen einrichten;  

f) Sicherheitsvorkehrungen für die anfälligsten Haushalte treffen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.49 Die Regierungen der betroffenen Länder sollen auf der entsprechenden Ebene 
mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Untersuchungen über saisonale Prognosen durchführen, um die 
Vorsorgeplanung und die Hilfeleistung zu verbessern und um in Dürrezeiten 
die Einleitung von Vorbeugemaßnahmen auf der Ebene der kleinbäuerlichen 
Betriebe wie etwa die Auswahl standortgerechter Sorten und Anbaumethoden 
zu ermöglichen;  

b) anwendungsorientierte Forschung zur Untersuchung von Möglichkeiten der 
Reduzierung des Wasserverlusts aus dem Boden und der Erhöhung der 
Wasseraufnahmefähigkeit der Böden und von Methoden zur 
Wassergewinnung in dürregefährdeten Gebieten betreiben;  

c) nationale Frühwarnsysteme unter besonderer Berücksichtigung der 
Bereiche Risikokartierung, Fernerkundung, agrometeorologische 
Modellierung, integrierte multidisziplinäre Ernteprognoseverfahren und 
rechnergestützte Angebots-/Nachfrageanalysen für Nahrungsmittel ausbauen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.50 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und die von Dürre bedrohten 
Gemeinschaften sollen mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen:  

a) ein System von Reservekapazitäten in Form von Lebensmittelvorräten, 
logistischer Unterstützung, Personal und Finanzmitteln für eine rasche 
internationale Hilfe bei dürrebedingten Notsituationen schaffen;  

b) agrohydrologische und agrometeorologische Programme der 
Weltorganisation für Meteorologie (WMO), das Programm von AGRHYMET 
(Regional Training Centre for Agrometeorology and Operational Hydrology 
and their Applications), Dürreüberwachungszentren und ACMAD (African 
Centre of Meteorological Applications for Development) sowie die 
Bemühungen der Regionalorganisation CILSS und der IGADD unterstützen;  
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c) Programme der FAO und andere Programme zur Errichtung von nationalen 
Frühwarnsystemen und Hilfsprogrammen zur Ernährungssicherung 
unterstützen;  

d) den von bestehenden regionalen Programmen abgedeckten Bereich und 
die Aktivitäten der zuständigen Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen wie etwa des Welternährungsprogramms (WFP), des Amtes des 
Koordinators der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe (UNDRO) und des 
Büros der Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region (UNSO) sowie 
nichtstaatlicher Organisationen stärken und erweitern, um die Folgen von 
Dürren und Katastrophen zu mildern.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.51 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1,2 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 1,1 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.52 Die Regierungen auf der entsprechenden Ebene und die von Dürre bedrohten 
Gemeinschaften sollen mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen:  

a) traditionelle Mechanismen zur Bewältigung des Hungers als möglichen 
Weg für die Zuführung von Unterstützung und Entwicklungshilfe nutzen;  

b) das nationale, regionale und lokale interdisziplinäre Forschungs- und 
Ausbildungspotential für dürrespezifische Vorsorgestrategien stärken und 
ausbauen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.53 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Unterweisung von Entscheidungsträgern und Landnutzern in der 
wirksamen Nutzung der über Frühwarnsysteme hereinkommenden 
Informationen fördern;  

b) die Forschung und die vorhandenen nationalen Ausbildungskapazitäten zur 
Bewertung der Auswirkungen von Dürren verstärken und Methoden für die 
Vorhersage von Dürren entwickeln.  
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(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.54 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Strukturen mit einer angemessenen personellen, gerätetechnischen und 
finanziellen Ausstattung für die Überwachung von Dürreparametern ausbauen 
und aufrechterhalten, um auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen ergreifen zu können;  

b) interministerielle Verbindungen und Koordinierungsstellen für die 
Dürreüberwachung, für Wirkungsanalysen und für die Verwaltung von 
Dürrehilfsprogrammen schaffen.  

F. Unterstützung und Förderung der Beteiligung der 
Bevölkerung und der Umwelterziehung mit den 
Schwerpunkten Desertifikationsbekämpfung und 
Dürrefolgenbeseitigung  

Handlungsgrundlage  

12.55 Die bisherigen Erkenntnisse über Erfolge und Mißerfolge von Programmen und 
Projekten weisen darauf hin, daß die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Wüstenausbreitung und zum Schutz vor Dürren nur mit 
Unterstützung der Bevölkerung gewährleistet werden kann. Dazu ist es aber 
notwendig, über das theoretische Leitbild der Beteiligung der Bevölkerung 
hinauszugehen und sich auf die Realisierung einer tatsächlichen aktiven 
Einbeziehung der Menschen zu konzentrieren, die ihren Ursprung in der 
Partnerschaftsidee hat. Dies bedeutet Aufgabenteilung und gemeinsames 
Engagement aller Beteiligten. In diesem Kontext soll der vorliegende 
Programmbereich als unverzichtbares unterstützendes Element aller Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Desertifikation und der Dürren betrachtet werden.  

Ziele  

12.56 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Schaffung und Vertiefung des öffentlichen Bewußtseins und der 
Wissensbasis über Wüstenbildung und Dürren, auch durch Einbindung der 
Umwelterziehung in die Lehrpläne von Grundschulen und weiterführenden 
Schulen;  

b) Schaffung und Förderung einer echten Partnerschaft zwischen den 
Regierungsbehörden auf nationaler und lokaler Ebene, anderen 
Trägerorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und den von Dürren 
und Wüstenausbreitung betroffenen Landnutzern, wobei letzteren eine 
verantwortliche Rolle innerhalb des Planungs- und Durchführungsprozesses 
zu übertragen ist, damit sie vollen Nutzen aus Entwicklungsprojekten ziehen 
können;  
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c) Gewährleistung, daß die Partner Verständnis für die jeweiligen Bedürfnisse, 
Ziele und Ansichten des anderen haben, indem eine Vielzahl von 
Möglichkeiten wie etwa Ausbildung, öffentliche Bewußtseinsbildung und ein 
offen geführter Dialog angeboten werden;  

d) Unterstützung örtlicher Gemeinschaften in ihren Bemühungen um die 
Bekämpfung der Wüstenausbreitung und Heranziehung des Wissens und des 
Erfahrungsschatzes der betroffenen Bevölkerungen, wobei die volle 
Mitwirkung der Frauen und der eingeborenen Bevölkerung zu gewährleisten 
ist.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

12.57 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) eine Politik unterstützen und Verwaltungsstrukturen schaffen, die auf einen 
stärker dezentraleren Entscheidungsprozeß und Vollzug ausgerichtet sind;  

b) Strukturen für die Beratung und Beteiligung von Landnutzern und für den 
Ausbau des an der Basis vorhandenen Potentials zur Identifizierung und/oder 
Beteiligung an der Identifizierung und Planung von Maßnahmen schaffen und 
nutzen;  

c) in Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinschaften spezifische Programm-
/Projektziele konkretisieren und lokale Managementpläne unter 
Berücksichtigung von Fortschrittskontrollen erarbeiten, wodurch 
gegebenenfalls die Möglichkeit gegeben ist, die Projektkonzeption zu ändern 
oder Managementverfahren zu ändern;  

d) gesetzliche, institutionelle/organisatorische und finanzielle Maßnahmen 
einführen, um die Beteiligung von Landnutzern und den Zugang zu 
Bodenressourcen zu gewährleisten;  

e) günstige Voraussetzungen für die Erbringung von Dienstleistungen wie 
etwa Kreditangebote und Absatzmöglichkeiten für die ländliche Bevölkerung 
schaffen und/oder erweitern;  

f) Ausbildungsprogramme erarbeiten, um das Bildungsniveau und die 
Beteiligung der Bevölkerung, insbesondere der Frauen und der eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen, unter anderem durch Alphabetisierung und berufliche 
Qualifizierung zu heben beziehungsweise zu verstärken;  

g) ein ländliches Bankenwesen schaffen, um der ländlichen Bevölkerung, 
insbesondere Frauen und eingeborenen Bevölkerungsgruppen, bessere 
Zugangsmöglichkeiten zu Krediten zu verschaffen und die Sparbereitschaft 
auf dem Lande zu fördern;  

h) geeignete politische Maßnahmen ergreifen, um die private und öffentliche 
Investitionstätigkeit anzukurbeln.  
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(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

12.58 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Informationen, fachliche 
Qualifikationen und Know-how auf allen Ebenen über Möglichkeiten der 
Organisation und Förderung der Beteiligung der Bevölkerung prüfen, 
erschließen und verbreiten;  

b) die Heranbildung technologischen Know-hows vorantreiben, wobei der 
Schwerpunkt auf angepaßten und intermediären Technologien liegen soll;  

c) die Ergebnisse anwendungsorientierter Forschung über Wasser- und 
Bodenfragen, angepaßte Arten, Agrartechniken und technologisches Know-
how weitergeben.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

12.59 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Programme zur Unterstützung regionaler Organisationen wie etwa CILSS, 
IGADD, SADCC und der Union Maghreb Arab und anderer 
zwischenstaatlicher Organisationen in Afrika und in anderen Teilen der Welt 
entwickeln, Informationsprogramme ausbauen und die Beteiligung 
nichtstaatlicher Organisationen gemeinsam mit der ländlichen Bevölkerung 
verstärken;  

b) Mechanismen zur Erleichterung der Zusammenarbeit im 
Technologiebereich schaffen und eine solche Zusammenarbeit als Bestandteil 
aller ausländischen Unterstützungsleistungen und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Projekten der Technischen Hilfe im öffentlichen und 
privaten Sektor fördern;  

c) die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Handlungsträgern von 
Umwelt- und Entwicklungsprogrammen fördern;  

d) die Bildung repräsentativer Organisationsstrukturen zur Förderung und 
Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit zwischen den Organisationen 
unterstützen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

12.60 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1 Milliarde Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 500 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
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der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

12.61 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen die Erschließung des 
vorhandenen lokalen Wissens und den Technologietransfer fördern.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

12.62 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) im öffentlichen Erziehungswesen tätige Institutionen unterstützen und/oder 
stärken, darunter auch die örtlichen Medien, Schulen und Bürgergruppen;  

b) das Bildungsniveau des öffentlichen Schulwesens heben.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

12.63 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Mitglieder ländlicher 
kommunaler Organisationen unterstützen und ausbilden und die Zahl der auf lokaler 
Ebene tätigen Berater erhöhen. 

  

Amerkungen  

** Anm. d. Übers.: Viehhaltung, integriert in den Ackerbau.  

** Anm. d. Übers.: Auch im Deutschen gebräuchlicher Begriff, unter dem eine kurze, 
schnelle Erhebung der ländlichen Gegebenheiten zu verstehen ist.  

Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: 
Nachhaltige Bewirtschaftung von Berggebieten  

 

EINFÜHRUNG  

13.1 Der Bergwelt kommt eine besondere Bedeutung als Wasser- und 
Energiespender und als Lebensraum für eine Vielzahl von Arten zu. Außerdem ist sie 
Lieferant so wichtiger Naturgüter wie mineralischer Ressourcen, Wald- und 
Agrarprodukte sowie Standort diverser Erholungsnutzungen. Als wichtiges 
Ökosystem, das repräsentativ für die komplexe, durch enge Wechselbeziehungen 
gekennzeichnete Ökologie unseres Planeten ist, haben Berglebensräume 
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entscheidenden Anteil am Überleben des globalen Ökosystems. Allerdings sind 
solche Bergökosysteme enormen Veränderungen unterworfen. Es besteht eine 
vermehrte Neigung zur Bodenerosion und zur Entstehung von Erdrutschen und zu 
einem rapiden Rückgang der Lebensräume und der genetischen Vielfalt. Was die 
menschliche Seite betrifft, ist unter den Bergbewohnern eine ausgeprägte Armut und 
ein Verlust an indigenem Wissen zu beobachten. Infolgedessen kommt es in den 
meisten Berggebieten der Erde zu einer zunehmenden Zerstörung der Umwelt. 
Daher besteht dringender Handlungsbedarf, was die schonende Bewirtschaftung der 
Bergressourcen und die Förderung der sozioökonomischen Entwicklung der dort 
lebenden Menschen betrifft.  

13.2 Etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung sind von den Bergressourcen 
abhängig. Ein weitaus größerer Prozentsatz nimmt andere in den Bergen zu 
findende Ressourcen, insbesondere Wasser, in Anspruch. Die Berge bieten 
Möglichkeiten für die Bewahrung der biologischen Vielfalt und sind Zufluchtsort für 
besonders gefährdete Arten.  

13.3 Das vorliegende Kapitel umfaßt zwei Programmbereiche, die sich ausführlicher 
mit dem Problem labiler Ökosysteme mit Blick auf die gesamten Berggebiete dieser 
Erde befassen. Diese Programmbereiche lauten wie folgt:  

a) Schaffung und Ausbau der notwendigen Wissensgrundlage über die 
Ökologie und die nachhaltige Entwicklung von Bergökosystemen;  

b) Förderung einer integrierten Entwicklung von Wassereinzugsgebieten und 
alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Schaffung und Ausbau der notwendigen 
Wissensgrundlage über die Ökologie und die 
nachhaltige Entwicklung von Bergökosystemen  

Handlungsgrundlage  

13.4 Berge sind enorm anfällig für Störungen des ökologischen Gleichgewichts durch 
anthropogene Eingriffe und natürliche Ursachen. Außerdem reagieren sie ganz 
besonders empfindlich auf jede Veränderung des Klimageschehens in der 
Atmosphäre. Präzise Informationen über die Ökologie, das vorhandene Potential an 
natürlichen Ressourcen und die sozioökonomischen Abläufe sind von 
entscheidender Bedeutung. Aufgrund ihrer vertikalen Ausdehnung entsteht in den 
Bergen ein Temperatur-, Niederschlags- und Insolationsgefälle. So kann es an einem 
bestimmten Berghang zur Ausbildung verschiedener Klimasysteme kommen - 
beispielsweise tropisch, subtropisch, gemäßigt und alpin -, von denen jedes einen 
Mikrokosmos einer größeren Lebensraumvielfalt darstellt. Es liegen jedoch noch 
keine ausreichenden Erkenntnisse über Bergökosysteme vor. Daher ist die 
Errichtung einer weltweiten Bergdatenbank eine wesentliche Voraussetzung für die 
Durchführung von Programmen, die auf eine nachhaltige Entwicklung von 
Bergökosystemen ausgerichtet sind.  
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Ziele  

13.5 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Durchführung einer Bestandserhebung der in Bergökosystemen 
vorkommenden unterschiedlichen Boden- und Waldarten, Wassernutzungen, 
Kulturen, Pflanzen- und Tierressourcen unter Berücksichtigung der von 
bestehenden internationalen und regionalen Organisationen bereits 
geleisteten Arbeit;  

b) Verwaltung vorhandener und Schaffung neuer Datenbank- und 
Informationssysteme, die als Arbeitserleichterung bei der integrierten 
Bewirtschaftung und Umweltbewertung von Bergökosystemen unter 
Berücksichtigung der von bestehenden internationalen und regionalen 
Organisationen geleisteten Arbeit dienen sollen;  

c) Auf- und Ausbau der vorhandenen wasser-/bodenökologischen 
Wissensbasis mit Blick auf Technologien und landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungs- und Erhaltungsmethoden in den Berggebieten der Erde 
unter Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften;  

d) Einrichtung und Ausbau des Kommunikationsnetzes und einer Clearing-
Stelle für bestehende, mit gebirgsspezifischen Fragestellungen befaßte 
Organisationen;  

e) Verbesserung der Koordinierung der regionalen Bemühungen um den 
Schutz empfindlicher Bergökosysteme durch Prüfung geeigneter 
Mechanismen einschließlich regionaler Rechtsinstrumente und sonstiger 
Instrumente.  

f) Erfassung von Informationen für die Einrichtung von Datenbanken und 
Informationssystemen, um eine Bewertung der Umweltrisiken und 
Naturkatastrophen in Bergökosystemen zu erleichtern.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

13.6 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene vorhandene Institutionen 
erweitern oder neue aufbauen, um eine multidisziplinäre wasser-
/bodenökologische Wissensbasis für Bergökosysteme zu schaffen;  

b) eine nationale Politik fördern, die Anreize für die örtliche Bevölkerung 
schaffen würde, umweltverträgliche Technologien sowie Bodenbearbeitungs- 
und Erhaltungsmethoden anzuwenden und weiterzugeben;  

c) die Wissensbasis und das Verständnis durch Schaffung von Mechanismen 
für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den mit 
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empfindlichen Bergökosystemen befaßten nationalen und regionalen 
Institutionen erweitern;  

d) auf eine Politik hinwirken, die Anreize für Bauern und die örtliche 
Bevölkerung bieten würde, Erhaltungs- und Regenerationsmaßnahmen 
durchzuführen;  

e) die Wirtschaft der Berggebiete unter anderem durch die Schaffung und/oder 
den Ausbau von Fremdenverkehrsmöglichkeiten im Einklang mit der 
integrierten Bewirtschaftung der Berggebiete diversifizieren;  

f) alle forst-, weide- und wildwirtschaftlichen Tätigkeiten in einer Weise 
integrieren, daß spezifische Bergökosysteme erhalten bleiben;  

g) an/in repräsentativen artenreichen Standorten und Regionen geeignete 
Naturschutzgebiete errichten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

13.7 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) vorhandene meteorologische, hydrologische und physikalische Monitoring-
Analysen und -Möglichkeiten, mit denen die unterschiedlichen 
Klimabedingungen und die Wasserverteilung in verschiedenen Berggebieten 
der Erde erfaßt werden können, beibehalten und neue schaffen;  

b) ein Inventar der verschiedenen Arten von Böden, Wäldern, 
Wassernutzungen, Kulturen sowie der pflanzen- und tiergenetischen 
Ressourcen anlegen, wobei den vom Aussterben bedrohten Arten Vorrang 
gebührt. Die genetischen Ressourcen sollen in situ, also im natürlichen 
Lebensraum, durch Beibehaltung bestehender und Errichtung neuer 
Schutzgebiete und durch Verbesserung der traditionellen Verfahren der 
Bodenbearbeitung und der Viehhaltung und durch Einführung von 
Programmen zur Evaluierung der potentiellen Wertleistung der Ressourcen 
geschützt werden;  

c) Gefahrenzonen ausweisen, die besonders anfällig für Bodenerosionen, 
Hochwasser, Erdrutsche, Erdbeben, Schneelawinen und andere 
Naturereignisse sind;  

d) Berggebiete ausweisen, die durch Luftverunreinigungen aus benachbarten 
industriellen und städtischen Ballungszentren bedroht sind.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

13.8 Die nationalen Regierungen und die zwischenstaatlichen Organisationen sollen  

a) die regionale und internationale Zusammenarbeit koordinieren und den 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Sonderorganisationen, 
der Weltbank, dem Internationalen Agrarentwicklungsfonds (IFAD) und 
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sonstigen internationalen und regionalen Organisationen, nationalen 
Regierungen, Forschungseinrichtungen und mit der Bergentwicklung befaßten 
nichtstaatlichen Organisationen erleichtern;  

b) auf die regionale, nationale und internationale Vernetzung von 
Bevölkerungsinitiativen und der Aktivitäten der mit der Bergentwicklung 
befaßten internationalen, regionalen und lokalen nichtstaatlichen 
Organisationen wie etwa der Universität der Vereinten Nationen (UNU), den 
WMI (Woodland Mountain Institutes), ICIMOD (International Center for 
Integrated Mountain Development), IMS (International Mountain Society), der 
African Mountain Association und der Andean Mountain Association 
hinwirken; darüber hinaus soll der Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen diesen Organisationen unterstützt werden;  

c) empfindliche Bergökosysteme durch Berücksichtigung geeigneter 
Mechanismen einschließlich regionaler Rechtsinstrumente und sonstiger 
Instrumentarien schützen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

13.9 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 50 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

13.10 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen wissenschaftliche 
Forschungs- und Technologieentwicklungsprogramme einschließlich der Transfer 
über nationale und regionale Institutionen, insbesondere im Bereich der 
Meteorologie, Hydrologie, Forstwissenschaft, Pedologie und Botanik, intensivieren.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

13.11 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Ausbildungs- und Beratungsprogramme für umweltverträgliche 
Technologien und Verfahrenstechniken einleiten, die sich besonders gut für 
Bergökosysteme eignen würden;  

b) die Hochschulausbildung durch Stipendien und Forschungszuwendungen 
für Umweltstudien in Hoch- und Mittellagen fördern, die insbesondere an 



70 

solche Bewerber vergeben werden sollen, die eingeborenen Bergvölkern 
angehören;  

c) Umwelterziehungsmaßnahmen für Kleinbauern, insbesondere Frauen, 
anbieten, um bei der ländlichen Bevölkerung mehr Verständnis für die 
ökologischen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung von Bergökosystemen 
zu wecken.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

13.12 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen nationale und regionale 
institutionelle Kapazitäten schaffen, denen die Forschung, Ausbildung und Transfer 
von Informationen über die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft empfindlicher 
Ökosysteme übertragen werden könnte.  

B. Förderung einer integrierten Entwicklung von 
Wassereinzugsgebieten und alternativer 
Möglichkeiten der Existenzsicherung  

Handlungsgrundlage  

13.13 Fast die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung ist in unterschiedlicher Weise 
von der Bergökologie und der Schädigung der Wassereinzugsgebiete betroffen. 
Etwa 10 Prozent der Menschen dieser Erde leben in den steilen Hochlagen von 
Berggebieten, während etwa 40 Prozent in den Mittel- oder Tieflagen der 
angrenzenden Wassereinzugsgebiete wohnen. In diesen Einzugsgebieten treten 
aufgrund der zunehmenden Zerstörung der Umwelt gravierende Probleme auf. So ist 
beispielsweise in den Hanglagen der Andenländer in Südamerika ein großer Teil der 
bäuerlichen Bevölkerung mit einer rapiden Verschlechterung der Böden konfrontiert. 
In ähnlicher Weise sind die Berg- und Hochlandregionen des Himalaja, Südostasiens 
und Ost- und Zentralafrikas, die einen beträchtlichen Beitrag zur landwirtschaftlichen 
Produktion leisten, durch die infolge des wachsenden Bevölkerungsdrucks 
zunehmend praktizierte Bewirtschaftung marginaler Standorte bedroht. In vielen 
Regionen ist gleichzeitig eine erhebliche Überweidung, Entwaldung und ein 
Rückgang der Biomassendecke zu beobachten.  

13.14 Für die vielen Landbewohner, die vom Regenfeldbau in den Hoch- und 
Mittellagen leben, kann die Bodenerosion verheerende Folgen haben. Armut, 
Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheit und völlig unzureichende 
Hygienebedingungen sind dort an der Tagesordnung. Die Förderung integrierter 
Entwicklungsprogramme für Wassereinzugsgebiete durch aktive Beteiligung der 
ortsansässigen Bevölkerung ist mitentscheidend für die Verhinderung einer weiteren 
Verschiebung des ökologischen Gleichgewichts. Um die natürliche Ressourcenbasis 
aus Boden-, Wasser-, Pflanzen-, Tier- und menschlichen Ressourcen erhalten, 
erweitern und nutzen zu können, bedarf es eines integrierten Handlungsansatzes. 
Darüber hinaus kann auch die Förderung alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung, insbesondere durch Entwicklung von 
Beschäftigungsprogrammen, die eine Steigerung der Produktionskraft mit sich 
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bringen, eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Lebensstandards der in 
Bergökosystemen lebenden vielköpfigen ländlichen Bevölkerung spielen.  

Ziele  

13.15 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) bis zum Jahr 2000: Entwicklung einer angepaßten Bodennutzungsplanung 
und Bodenwirtschaft für ackerbaufähige und nicht ackerbaufähige Standorte in 
aus Berggebieten gespeisten Wassereinzugsgebieten zur Vorbeugung gegen 
die Bodenerosion, zur Steigerung der Produktion von Biomasse und zur 
Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts;  

b) Förderung einkommenschaffender Tätigkeiten wie etwa eines nachhaltigen 
Tourismus und Fischfangs sowie eines umweltverträglichen Bergbaus und 
Ausbau der Infrastruktur und der Sozialeinrichtungen, um insbesondere die 
Existenzgrundlagen der örtlichen Gemeinschaften und der indigenen 
Bevölkerung zu schützen;  

c) Schaffung der erforderlichen technischen und institutionellen Grundlagen 
für betroffene Länder zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastrophen 
in Form von Vorbeugemaßnahmen, der Einteilung in Zonen unterschiedlichen 
Gefährdungsgrads, Frühwarnsystemen, Evakuierungsplänen und 
Hilfslieferungen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

13.16 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung der Bodenerosion ergreifen 
und Erosionsschutzmaßnahmen in allen Bereichen fördern;  

b) ergänzend zu vorhandenen Institutionen Sonderarbeitsgruppen oder mit 
der Bewirtschaftung von Einzugsgebieten befaßte Ausschüsse gründen, um 
Verbundleistungen zur Unterstützung örtlicher Initiativen im Bereich der 
Viehzucht, der Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der ländlichen 
Entwicklung auf allen Verwaltungsebenen zu koordinieren;  

c) die Beteiligung der Bevölkerung an der Bewirtschaftung lokaler Ressourcen 
durch entsprechende Rechtsvorschriften verbessern;  

d) nichtstaatliche Organisationen und andere private Gruppen unterstützen, 
die den örtlichen Organisationen und Gemeinschaften bei der Ausarbeitung 
von Projekten zur Seite stehen, deren Ziel die partizipative Weiterentwicklung 
der örtlichen Bevölkerung ist;  

e) Strukturen zur Erhaltung besonders bedrohter Gebiete schaffen, welche für 
den Schutz wilder Tiere und für die Erhaltung der biologischen Vielfalt oder als 
Nationalparke dienen könnten;  
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f) eine nationale Politik erarbeiten, die Anreize für Bauern und die örtliche 
Bevölkerung schafft, sich für die Erhaltung der Natur einzusetzen und 
umweltverträgliche Technologien zu verwenden;  

g) einkommenschaffende Maßnahmen im Bereich der Heimindustrie und in 
der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie etwa dem Anbau und 
der Verarbeitung von Arznei und Duftpflanzen durchführen;  

h) die obengenannten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit 
einer umfassenden Beteiligung der Frauen sowie der indigenen Bevölkerung 
und der örtlichen Gemeinschaften an der Entwicklung durchführen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

13.17 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) vorhandene Möglichkeiten für systematische Beobachtungen und 
Evaluierungen auf staatlicher Ebene bzw. Gliedstaat- oder Provinzebene 
beibehalten und neue schaffen, um Informationen für den täglichen 
Arbeitsablauf zu erhalten und um die ökologischen und sozioökonomischen 
Auswirkungen der einzelnen Vorhaben zu bewerten;  

b) Daten über alternative Möglichkeiten der Existenzsicherung und über 
diversifizierte Produktionssysteme auf Dorfebene, wie etwa einjährige Kulturen 
und Baumfrüchte, Viehhaltung, Geflügelzucht, Bienenzucht, Fischfang, 
dörfliches Kleingewerbe, Märkte, Transportwesen und einkommenschaffende 
Möglichkeiten, ermitteln, wobei die Rolle der Frau und ihre Einbindung in den 
Planungs- und Durchführungsprozeß voll zu berücksichtigen ist.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit  

13.18 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Rolle entsprechender internationaler Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen wie etwa der Beratungsgruppe für Internationale 
Agrarforschung der Weltbank (CGIAR) und des IBSRAM (International Board 
for Soil Research and Management) sowie regionaler Forschungszentren wie 
etwa WMI und ICIMOD bei der Durchführung von anwendungsorientierten, die 
Entwicklung von Wassereinzugsgebieten betreffenden Forschungsprojekten 
stärken;  

b) die regionale Zusammenarbeit und den Austausch von Daten und 
Informationen zwischen den Ländern fördern, die sich eine Gebirgskette und 
ein Flußeinzugsgebiet teilen, insbesondere zwischen denjenigen, die von 
Bergkatastrophen und Hochwasser bedroht sind;  

c) bestehende Partnerschaften mit nichtstaatlichen Organisationen und 
sonstigen privaten Gruppen, die sich mit der Entwicklung von 
Wassereinzugsgebieten befassen, weiterführen und neue eingehen.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

13.19 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 13 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 1,9 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

13.20 Die Finanzierung der Förderung alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung in Bergökosystemen soll als Teil der ländereigenen Programme 
zur Bekämpfung der Armut bzw. zur Schaffung solcher alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung betrachtet werden, die auch in Kapitel 3 (Armutsbekämpfung) und 
in Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen 
Entwicklung) der Agenda 21 behandelt werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

13.21 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Durchführung von Pilotprojekten in Betracht ziehen, die Umweltschutz- 
und Entwicklungsaufgaben miteinander verknüpfen; dabei ist besonderer 
Nachdruck auf einige der traditionellen Methoden bzw. Systeme des 
Umweltmanagements zu legen, die einen günstigen Einfluß auf die Umwelt 
haben;  

b) Technologien für spezifische Einzugsgebiets- und landwirtschaftliche 
Betriebsbedingungen im Rahmen eines partizipativen Ansatzes unter 
Beteiligung der männlichen und weiblichen Bevölkerung sowie 
Wissenschaftlern und Beratern erarbeiten, die Experimente und Versuche 
über diese Bedingungen auf landwirtschaftlicher Betriebsebene durchführen;  

c) Technologien für vegetationserhaltende Maßnahmen zum Schutz vor 
Bodenerosion, für die In-situ-Feuchtigkeitsregelung, verbesserte 
Anbautechniken, die Futterproduktion und die Agroforstwirtschaft unterstützen, 
die kostengünstig und einfach zu handhaben sind und von der örtlichen 
Bevölkerung ohne weiteres angenommen werden.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

13.22 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) bei Ausbildungsmaßnahmen und bei der Vermittlung von Wissen an die 
örtliche Bevölkerung über eine Vielzahl von Themen wie etwa 
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Haushaltsproduktionssysteme, die Erhaltung und Nutzung ackerbaufähiger 
und nicht ackerbaufähiger Flächen, die Unterhaltung von 
Entwässerungsgräben und die Grundwasseranreicherung, die Viehwirtschaft, 
den Fischfang, die Agroforstwirtschaft und der Gartenbau einen 
multidisziplinären und sektorübergreifenden Ansatz unterstützen;  

b) die menschlichen Ressourcen durch Schaffung von Zugangsmöglichkeiten 
zu Bildung, Gesundheitsdiensten, Energie und Infrastruktur entwickeln;  

c) das örtliche Problembewußtsein und die Bereitschaft zur 
Katastrophenverhütung und zur Milderung der Auswirkungen von 
Katastrophen im Verbund mit modernsten Frühwarn- und 
Vorhersagesystemen fördern.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

13.23 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen staatliche Zentren für 
die Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten einrichten und ausbauen, um auf 
einen übergreifenden Ansatz für die ökologischen, sozioökonomischen, 
technologischen, gesetzlichen, finanziellen und administrativen Aspekte hinzuwirken 
und um Entscheidungsträger, Verwaltungsfachleute, Außendienstmitarbeiter und 
Bauern bei der Entwicklung von Wassereinzugsgebieten zu unterstützen.  

13.24 Der private Sektor und die örtlichen Gemeinschaften sollen in Zusammenarbeit 
mit den staatlichen Regierungen die Entwicklung der kommunalen Infrastruktur 
einschließlich Kommunikationsnetzen und die Entwicklung von Klein- oder 
Kleinstwasserkraftanlagen zur Versorgung der Heimindustrie sowie den Zugang zu 
den Märkten fördern.  

Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und 
ländlichen Entwicklung  

 

EINFÜHRUNG  

14.1 Im Jahr 2025 werden 83 Prozent der Weltbevölkerung, die bis dahin auf 
voraussichtlich 8,5 Milliarden gestiegen sein wird, in den Entwicklungsländern leben. 
Es ist allerdings fraglich, ob die Kapazität der vorhandenen Ressourcen und 
Technologien ausreichen wird, um die Bedürfnisse dieser ständig weiter wachsenden 
Bevölkerung in bezug auf Nahrungsmittel und andere landwirtschaftliche Produkte zu 
befriedigen. Die Landwirtschaft muß dieser Herausforderung in erster Linie dadurch 
begegnen, daß sie die Produktion auf bereits bewirtschafteten Flächen steigert, 
gleichzeitig aber ein weiteres Vordringen auf nur begrenzt für eine landwirtschaftliche 
Nutzung geeignete Standorte unterläßt.  

14.2 Sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern sind auf 
nationaler wie auch auf internationaler Ebene umfangreiche Anpassungen im Agrar- 
und Umweltschutzbereich sowie auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene notwendig, 
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damit die notwendigen Voraussetzungen für eine nachhaltige, standortgerechte 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung geschaffen werden können. Oberstes Ziel 
dieser Entwicklung ist die nachhaltige Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und 
die Verbesserung der Ernährungssicherung. Dazu bedarf es entsprechender 
Initiativen im Bildungsbereich, des Einsatzes ökonomischer Anreize und der 
Entwicklung angepaßter und neuer Technologien, um eine zuverlässige Versorgung 
mit aus ernährungsphysiologischer Sicht geeigneten Nahrungsmitteln, einen sicheren 
Zugang zu diesen Nahrungsmitteln für besonders gefährdete Gruppen und die 
Produktion von Nahrungsmitteln für den Markt zu gewährleisten; hinzu kommt die 
Schaffung von beschäftigungs- und einkommenschaffenden Möglichkeiten zur 
Bekämpfung der Armut und schließlich die schonende Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen und der Umweltschutz.  

14.3 Vorrang muß dabei die Erhaltung und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
ertragreicheren landwirtschaftlichen Nutzflächen haben, denn nur so kann eine 
wachsende Bevölkerung ausreichend versorgt werden. Allerdings muß zur 
Aufrechterhaltung eines langfristig tragfähigen Verhältnisses der Arbeitskräfte zur 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche auch der Erhaltung und Rehabilitierung der 
natürlichen Ressourcen auf weniger ertragreichen Flächen Rechnung getragen 
werden. Zu den wichtigsten Instrumentarien einer nachhaltigen Landwirtschaft und 
ländlichen Entwicklung gehören: Politik- und Agrarreform, Beteiligung der 
Bevölkerung, Einkommensdiversifizierung, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und ein 
verbesserter Einsatz der Produktionsmittel. Der Erfolg dieses Entwicklungskonzepts 
hängt zu einem ganz erheblichen Teil von der Unterstützung und der Beteiligung der 
ländlichen Bevölkerung, der nationalen Regierungen und der Privatwirtschaft sowie 
der internationalen Zusammenarbeit ab, wozu auch die technische und die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit gehören.  

14.4 Das vorliegende Kapitel umfaßt folgende Programmbereiche:  

a) Überprüfung der Agrarpolitik, Planung und Entwicklung integrierter 
Programme unter Berücksichtigung des multifunktionalen Aspekts der 
Landwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Ernährungssicherung und 
eine nachhaltige Entwicklung;  

b) Gewährleistung der Beteiligung der Bevölkerung und Förderung der 
Entwicklung der menschlichen Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft;  

c) Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion und der 
landwirtschaftlichen Betriebssysteme durch Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze und durch 
Entwicklung der Infrastruktur;  

d) Bodennutzungsplanung, Information und Ausbildung im Agrarsektor;  

e) Bodenerhaltung und Bodensanierung;  

f) Wasser für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und eine nachhaltige 
ländliche Entwicklung;  
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g) Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen 
für die Ernährung und für eine nachhaltige Landwirtschaft;  

h) Erhaltung und nachhaltige Nutzung der tiergenetischen Ressourcen für eine 
nachhaltige Landwirtschaft;  

i) integrierter Pflanzenschutz in der Landwirtschaft;  

j) nachhaltige Pflanzenernährung zur Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion;  

k) Umstellung der ländlichen Energieversorgung zur Steigerung der 
Produktivität;  

l) Abschätzung der Auswirkungen der durch den Abbau der stratosphärischen 
Ozonschicht verursachten ultravioletten Strahlung auf Pflanzen und Tiere.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Überprüfung der Agrarpolitik, Planung und 
Entwicklung integrierter Programme unter 
Berücksichtigung des multifunktionalen Aspekts der 
Landwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die 
Ernährungssicherung und eine nachhaltige 
Entwicklung  

Handlungsgrundlage  

14.5 In allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, ergibt sich die 
Notwendigkeit, in die agrarpolitische Zielanalyse und Planung auch Überlegungen in 
bezug auf eine nachhaltige Entwicklung einzubeziehen. Empfehlungen sollen 
unmittelbar zur Erarbeitung realistischer mittel- und langfristiger operativer Pläne und 
Programme und damit zu konkreten Schritten beitragen. Eine Unterstützung und 
Überwachung der Durchführung soll sich daran anschließen.  

14.6 Das Fehlen einheitlicher nationaler Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ist relativ häufig zu beobachten und nicht 
nur auf die Entwicklungsländer beschränkt. Insbesondere die im Übergang von der 
Planwirtschaft zur marktwirtschaftlichen Ordnung befindlichen Wirtschaftssysteme 
benötigen einen solchen Rahmen, um Umweltschutzaspekte in ihre ökonomischen 
Aktivitäten einschließlich der Landwirtschaft einbeziehen zu können. Alle Länder 
müssen eine umfassende Bewertung der Auswirkungen einer solchen Politik auf die 
Leistung des Ernährungs- und Agrarsektors, die Ernährungssicherung, das ländliche 
Sozialwesen und die internationalen Handelsbeziehungen vornehmen, um geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen festlegen zu können. Hauptziel der Ernährungssicherung ist 
in diesem Fall eine wesentliche, in nachhaltiger Weise erzielte Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion sowie eine spürbare Verbesserung der Lage, was 
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den Anspruch der Menschen auf ausreichende Ernährung und eine den kulturellen 
Gegebenheiten entsprechende Nahrungsmittelversorgung betrifft.  

14.7 Um vernünftige Grundsatzentscheidungen in bezug auf den internationalen 
Handel und die Kapitalleistungen treffen zu können, sind außerdem Maßnahmen zur 
Überwindung folgender Defizite notwendig:  

a) das mangelnde Bewußtsein über die durch eine sektoral und 
makroökonomisch orientierte Politik verursachten Umweltkosten und die 
daraus resultierende Gefährdung der Nachhaltigkeit;  

b) keine ausreichende Fachkompetenz und Erfahrung, was die Einbindung 
von Nachhaltigkeitsaspekten in die Politik und in Programme betrifft; und  

c) die Unangemessenheit der verfügbaren Analyse- und Monitoring-
Instrumente.1)  

Ziele  

14.8 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) bis 1995: Prüfung und gegebenenfalls Festlegung eines Programms zur 
Integration einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung in die 
Zielanalyse im ernährungs- und agrarpolitischen Bereich und in die Analyse, 
Formulierung und Umsetzung der relevanten gesamtwirtschaftlichen Ziele;  

b) spätestens bis 1998: Fortführung und gegebenenfalls Entwicklung 
operativer Verbundpläne, Programme und politischer Maßnahmen 
einschließlich gezielter Programme und Maßnahmen zur Steigerung der 
nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherung im Rahmen 
einer nachhaltigen Entwicklung;  

c) spätestens bis 2005: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 
Fähigkeit der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten 
entwickelten Länder (LDC), aus eigener Kraft die Gestaltung der eigenen 
Politik sowie der Programm- und Planungsabwicklung zu übernehmen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.9 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) eine Überprüfung der in bezug auf die Ernährungssicherung verfolgten 
nationalen Politik einschließlich einer im Hinblick auf Menge und Beständigkeit 
ausreichenden Nahrungsmittelversorgung und der Schaffung von 
Zugangsmöglichkeiten zu Nahrungsmitteln für alle Haushalte vornehmen;  

b) die nationale und die regionale Agrarpolitik unter anderem mit Blick auf den 
Außenhandel, die Preispolitik, die Wechselkurspolitik, die Agrarsubventionen 
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und die Steuern sowie die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration 
überprüfen;  

c) eine Politik umsetzen, die auf eine positive Einflußnahme auf Pacht- und 
Nutzungsregelungen und Eigentumsrechte unter voller Anerkennung der 
erforderlichen Mindestanbaufläche zur Aufrechterhaltung der Produktion und 
zur Verhinderung einer weiteren Zersplitterung abzielt;  

d) demographische Trends und Bevölkerungsbewegungen berücksichtigen 
und Problembereiche für die landwirtschaftliche Produktion ausweisen;  

e) eine Politik, Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften sowie 
Anreizstrukturen erarbeiten, einführen und überwachen, die zu einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung und einer 
besseren Ernährungssicherung und zur Entwicklung und Transfer angepaßter 
Agrartechnologien - gegebenenfalls einschließlich nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Systeme mit niedrigem Produktionsmitteleinsatz - führen;  

f) im Rahmen von Ernährungssicherungsprogrammen bereitgestellte nationale 
und regionale Frühwarnsysteme unterstützen, die Nahrungsmittelangebot und 
-nachfrage und die den Zugang der Haushalte zu Nahrungsmitteln 
beeinflussenden Faktoren überwachen;  

g) die im Hinblick auf die Verbesserung der Erntemethoden, der Lagerhaltung, 
der Verarbeitung, der Verteilung und der Vermarktung von Produkten verfolgte 
Politik auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene überprüfen;  

h) integrierte landwirtschaftliche Projekte planen und durchführen, in die 
gegebenenfalls auch andere natürliche Ressourcen wie etwa Weiden, Wald 
und Wildtiere einbezogen sind;  

i) im Sozial- und Wirtschaftsbereich eine Forschung und eine Politik fördern, 
die sich für eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in 
empfindlichen Ökosystemen und in dicht besiedelten Gebieten, einsetzt;  

j) Lagerhaltungs- und Verteilungsprobleme aufzeigen, welche die 
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln beeinträchtigen; soweit erforderlich, 
Untersuchungen zur Lösung dieser Probleme unterstützen und mit der 
Erzeuger-, Verteilungs- und Vermarktungsseite bei der Einführung optimierter 
Verfahren und Systeme zusammenarbeiten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.10 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) aktiv zusammenarbeiten, um sowohl auf regionaler als auch auf nationaler 
Ebene für eine ausführlichere und bessere Information mittels 
Frühwarnsystemen für den Ernährungs- und den Agrarsektor zu sorgen;  
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b) Erhebungen und Untersuchungen durchführen und auswerten, um 
Basisinformationen über den Status der die Nahrungsmittel- und 
Agrarproduktion und -planung betreffenden natürlichen Ressourcen zu 
beschaffen und auf diese Weise die Auswirkungen verschiedener Nutzungen 
dieser Ressourcen abschätzen und Methoden sowie Analyseinstrumente wie 
etwa eine ökologische Buchhaltung entwickeln zu können.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.11 Organisationen der Vereinten Nationen wie etwa die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Weltbank, der Internationale Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und das Allgemeine Zoll- und 
Handelsabkommen (GATT) sowie regionale Organisationen, bilaterale 
Geberorganisationen und sonstige Gremien sollen im Rahmen ihres jeweiligen 
politischen Mandats gemeinsam mit den nationalen Regierungen eine Funktion im 
Rahmen folgender Maßnahmen übernehmen:  

a) der Umsetzung integrierter und nachhaltiger Agrarentwicklungs- und 
Ernährungssicherungsstrategien auf subregionaler Ebene, die auf regionale 
Produktions- und Handelspotentiale einschließlich Organisationen der 
regionalen Wirtschaftsintegration zurückgreifen, um die Ernährungssicherung 
zu verbessern;  

b) der Unterstützung eines offeneren und nicht diskriminierenden 
Handelssystems im Zusammenhang mit der Verwirklichung einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Entwicklung und im Einklang mit diesbezüglichen 
international vereinbarten Grundregeln für den Handel und den Umweltschutz 
sowie der Verhinderung ungerechtfertigter Handelsschranken, wodurch im 
Verbund mit anderen politischen Maßnahmen die weitere Integration der 
Agrar- und der Umweltpolitik erleichtert und damit ihre wechselseitige 
Unterstützung ermöglicht wird;  

c) dem Ausbau vorhandener und der Schaffung neuer nationaler, regionaler 
und internationaler Systeme und Netzwerke, um mehr Verständnis für die 
Wechselwirkung zwischen der Landwirtschaft und dem Zustand der Umwelt 
zu wecken, ökologisch verträgliche Technologien zu identifizieren und den 
Austausch von Informationen über Datenquellen, die verfolgte Politik und 
Analysetechniken und -instrumente zu fördern.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.12 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 3 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 450 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
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Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.13 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen bäuerliche Haushalte 
und Gemeinschaften bei der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der 
Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherung unterstützen, wozu auch die 
Lagerhaltung, die Überwachung der Produktion und die Verteilung gehören.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.14 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) einheimische Wirtschaftsfachleute, Planer und Analytiker hinzuziehen und 
fortbilden, um eine Überprüfung der nationalen und internationalen Agrarpolitik 
einzuleiten und die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Landwirtschaft 
zu schaffen;  

b) gesetzliche Maßnahmen ergreifen, um Frauen vermehrt Zugang zu Land zu 
verschaffen und Vorurteile gegen ihre Beteiligung an der ländlichen 
Entwicklung auszuräumen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.15 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen die für die 
Landwirtschaft, die natürlichen Ressourcen und die Planung zuständigen Ressorts 
verstärken.  

B. Gewährleistung der Beteiligung der Bevölkerung 
und Förderung der Entwicklung der menschlichen 
Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft  

Handlungsgrundlage  

14.16 Dieser Programmbereich schlägt eine Brücke zwischen Politik und integrierter 
Ressourcenbewirtschaftung. Je mehr Kontrolle die Gemeinschaft über die 
Ressourcen hat, die ihre Lebensgrundlage bilden, desto größer ist der Anreiz für die 
Entwicklung der wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen. Gleichzeitig müssen 
die nationalen Regierungen das erforderliche politische Instrumentarium festlegen, 
um lang- und kurzfristige Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen. Die 
Konzepte sind schwerpunktmäßig auf die Förderung der Eigenständigkeit ("Self-
Reliance") und der Zusammenarbeit, die Bereitstellung von Informationen und die 
Unterstützung nutzereigener Organisationen ausgerichtet. Im Vordergrund sollen 
dabei Anbaupraktiken, die Festlegung von Vereinbarungen über Änderungen der 
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Ressourcennutzung, die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung 
des Bodens, der Gewässer und der Wälder, das Funktionieren der Märkte, die Preise 
und der Zugang zu Informationen, Kapital und Produktionsmitteln stehen. 
Voraussetzung hierfür wären eine entsprechende Ausbildung und der Stärkung der 
personellen und institutionellen Kapazitäten zur Übernahme einer größeren 
Verantwortung im Rahmen der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung.2)  

Ziele  

14.17 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Schärfung des öffentlichen Bewußtseins für die Funktion, die der 
Beteiligung der Bevölkerung und ihrer Organisationen, insbesondere den 
Frauengruppen, der Jugend, indigenen Bevölkerungsgruppen, örtlichen 
Gemeinschaften und Kleinbauern, im Rahmen einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung zukommt;  

b) Gewährleistung gerechter Zugangsmöglichkeiten für die ländliche 
Bevölkerung, insbesondere Frauen, Kleinbauern, Landlose und indigene 
Bevölkerungsgruppen, zu Boden-, Wasser- und Waldressourcen und zu 
Technologien und Finanzierungs-, Vermarktungs-, Weiterverarbeitungs- und 
Absatzmöglichkeiten;  

c) Stärkung und Ausbau der Verwaltung und der eigenen Kapazitäten von 
Organisationen der ländlichen Bevölkerung und Beratungsdiensten sowie 
Dezentralisierung der Entscheidungsfindung auf der untersten kommunalen 
Ebene.  

Maßnahmen  

a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.18 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) integrierte landwirtschaftliche Beratungsdienste und Einrichtungen sowie 
ländliche Organisationen einrichten und ausbauen und Maßnahmen zum 
Management der natürlichen Ressourcen und zur Ernährungssicherung unter 
Berücksichtigung der Anforderungen einer Selbstversorgungslandwirtschaft 
sowie marktorientierter Kulturen ergreifen;  

b) bestehende Vorkehrungen zur Schaffung umfassenderer 
Zugangsmöglichkeiten zu den Boden-, Wasser- und Waldressourcen 
überprüfen und neu ausrichten und die Gleichberechtigung von Frauen und 
anderer benachteiligter Gruppen gewährleisten, wobei der ländlichen 
Bevölkerung, eingeborenen Bevölkerungsgruppen und örtlichen 
Gemeinschaften besondere Beachtung gebührt;  

c) eindeutige Titel, Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf den Land 
und für Einzelpersonen oder Gemeinschaften zuweisen, um Anreize für 
Investitionen in die Landressourcen zu geben;  
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d) Leitlinien für eine Dezentralisierungspolitik im Rahmen der ländlichen 
Entwicklung durch Umstrukturierung und Ausbau ländlicher Institutionen 
schaffen;  

e) ein Handlungskonzept für den Bereich der Beratung, der Ausbildung, der 
Preisfestsetzung, der Produktionsmittelverteilung sowie des Kredit- und des 
Steuerwesens erarbeiten, um auf diese Weise für die notwendigen Anreize 
und den gleichberechtigten Zugang der Armutsgruppen zu 
produktionsbezogenen Unterstützungsleistungen zu sorgen;  

f) Unterstützungsleistungen und Ausbildungsmöglichkeiten bereitstellen, wobei 
die Unterschiede in den standortabhängigen landwirtschaftlichen 
Gegebenheiten und Gepflogenheiten, die optimale Nutzung der im eigenen 
Betrieb vorhandenen Produktionsmittel und der möglichst geringe Einsatz 
externer Betriebsmittel, die optimale Nutzung der vor Ort vorhandenen 
natürlichen Ressourcen und die Bewirtschaftung erneuerbarer Energieträger 
sowie die Errichtung von Netzwerken für den Austausch von Informationen 
über alternative Bewirtschaftungsformen zu berücksichtigen sind.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.19 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Informationen über die 
vorhandenen menschlichen Ressourcen, die Rolle der Regierungen, der örtlichen 
Gemeinschaften und der nichtstaatlichen Organisationen im Rahmen der 
gesellschaftlichen Erneuerung und im Rahmen von Strategien zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung erfassen, auswerten und weitergeben.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.20 Geeignete internationale und regionale Organisationen sollen  

a) ihre Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen bei der Erfassung 
und Transfer von Informationen über die Beteiligung der Bevölkerung und 
ihrer Organisationen, bei der Prüfung von partizipativen 
Entwicklungsmethoden, bei der Aus- und Fortbildung zur Entwicklung der 
menschlichen Ressourcen und dem Ausbau der Verwaltungsstrukturen 
ländlicher Organisationen intensivieren;  

b) mithelfen, die über die nichtstaatlichen Organisationen erhältlichen 
Informationen zu erschließen und die Einrichtung eines internationalen 
Netzwerks zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft, um die 
Entwicklung und Einführung alternativer Landbaumethoden zu beschleunigen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.21 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 4,4 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 650 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
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konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.22 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung und am Transfer von 
Agrartechnologien unter Einbeziehung der einheimischen ökologischen 
Kenntnisse und Gepflogenheiten unterstützen;  

b) anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Untersuchung von 
partizipativen Methoden, Managementstrategien und kommunalen 
Organisationen einleiten.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.23 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen management- und 
fachspezifische Fortbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte der öffentlichen 
Verwaltung und Mitglieder von Ressourcennutzergruppen zum Thema Grundsätze, 
Umsetzung und Vorteile der Beteiligung der Bevölkerung an der ländlichen 
Entwicklung anbieten.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.24 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Managementstrategien 
und -systeme wie etwa Buchhaltungs- und Bilanzprüfungsdienste für Organisationen 
der ländlichen Bevölkerung und für mit der Entwicklung der menschlichen 
Ressourcen befaßte Einrichtungen schaffen und verwaltungs- und finanztechnische 
Kompetenzen auf die kommunale Ebene zur weiteren Entscheidung, 
Mittelbeschaffung und Mittelverwendung delegieren.  

C. Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Produktion und der landwirtschaftlichen 
Betriebssysteme durch Diversifizierung von 
landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen 
Arbeitsplätze und durch Entwicklung der 
Infrastruktur  
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Handlungsgrundlage  

14.25 Die Landwirtschaft muß intensiviert werden, damit die künftige Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen gedeckt und ein weiteres Vordringen auf 
marginale Standorte und empfindliche Ökosysteme verhindert werden kann. Die 
vermehrte Inanspruchnahme externer Produktionsmittel und die Entwicklung 
spezialisierter Produktions- und Betriebssysteme führt meist zu einer erhöhten 
Anfälligkeit gegenüber Umweltbelastungen und Marktschwankungen. Daher muß 
eine Intensivierung der Landwirtschaft durch Diversifizierung der Produktionssysteme 
mit dem Ziel einer möglichst effizienten Nutzung der einheimischen Ressourcen bei 
gleichzeitiger Minimierung der ökologischen und ökonomischen Risiken angestrebt 
werden. Ist eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Betriebssysteme nicht 
möglich, sollen andere Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
Landwirtschaft identifiziert und erschlossen werden wie etwa die Heimindustrie, die 
Jagdwirtschaft, die Aquakultur und die Fischerei sowie nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten wie eine dörfliche Kleinindustrie, die Weiterverarbeitung von 
Agrarprodukten, die Agrarindustrie, Erholungsnutzungen und der Tourismus usw.  

Ziele  

14.26 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Nachhaltige Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität sowie 
Steigerung der Diversifizierung, der Effizienz, der Ernährungssicherung und 
der ländlichen Einkommen unter möglichst weitgehender Verringerung der 
Gefahren für das Ökosystem;  

b) Vergrößerung der Eigenständigkeit der bäuerlichen Bevölkerung durch 
Entwicklung und Ausbau der ländlichen Infrastruktur und durch Erleichterung 
des Transfers umweltverträglicher Technologien für integrierte Produktions- 
und Betriebssysteme einschließlich heimischer Technologien sowie die 
nachhaltige Nutzung biologischer und ökologischer Prozesse einschließlich 
der Agroforstwirtschaft, eines nachhaltigen Schutzes und einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Wildes, der Aquakultur, der Binnenfischerei und der 
Viehhaltung;  

c) Schaffung landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher 
Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere für die Armutsgruppen und die an 
marginalen Standorten lebenden Menschen unter Berücksichtigung des unter 
anderem im Zusammenhang mit den Trockengebieten gemachten Vorschlags 
der Schaffung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.27 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) integrierte Technologien der landwirtschaftlichen Betriebsführung wie etwa 
die Einführung von Fruchtfolgen, die Verwendung organischen Düngers und 
andere auf die sparsame Verwendung von Agrochemikalien ausgerichtete 
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Verfahren, diverse Techniken für die Nährstoffversorgung und die effiziente 
Nutzung der externen Betriebsmittel entwickeln und an die 
landwirtschaftlichen Betriebe weitergeben und gleichzeitig verbesserte 
Verfahren der Nutzung von Abfällen und Nebenprodukten und der 
Verhinderung von Vor- und Nachernteverlusten einführen, wobei der Rolle der 
Frau besondere Aufmerksamkeit gebührt;  

b) Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft durch private 
kleingewerbliche Verarbeitungsbetriebe für Agrarprodukte, ländliche 
Dienstleistungszentren und den dazugehörigen Infrastrukturausbau schaffen;  

c) ländliche Finanzierungsnetze fördern und ausbauen, die auf örtlicher Ebene 
beschafftes Investitionskapital einsetzen;  

d) die elementare ländliche Infrastruktur für den Zugang zu 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Dienstleistungen sowie zu den 
nationalen und lokalen Märkten bereitstellen und Nahrungsmittelverluste 
einschränken;  

e) Betriebserhebungen, Betriebsgroßversuche mit angepaßten Technologien 
und einen Dialog mit den ländlichen Gemeinschaften einleiten und 
weiterführen, um Zwänge und Engpässe aufzuzeigen und entsprechende 
Lösungen zu finden;  

f) Möglichkeiten der wirtschaftlichen Integration land- und forstwirtschaftlicher 
Tätigkeiten sowie der Wasserwirtschaft und der Fischerei untersuchen und 
aufzeigen und wirksame Maßnahmen zur Förderung waldwirtschaftlicher 
Aktivitäten und des Pflanzens von Bäumen durch die Bauern 
(Bauernforstwirtschaft) als alternative Form der Ressourcenerschließung 
ergreifen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.28 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die Auswirkungen technischer Neuerungen und Anreize auf das 
Einkommen und das Wohlergehen der bäuerlichen Haushalte untersuchen;  

b) landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Programme zur Erfassung 
und Aufzeichnung des indigenen Wissens einleiten und durchführen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.29 Internationale Institutionen wie etwa die FAO und der IFAD, internationale 
Forschungszentren wie die Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung der 
Weltbank (CGIAR) und regionale Zentren sollen die wichtigsten Agroökosysteme der 
Welt, ihre flächenmäßige Ausdehnung, ihre typischen ökologischen und 
sozioökonomischen Merkmale, ihre Anfälligkeit für eine Schädigung und ihr 
Ertragspotential ermitteln. Dies könnte als Grundlage für die Entwicklung und den 
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Austausch von Technologien und für eine regionale Zusammenarbeit im Bereich der 
Forschung dienen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.30 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 10 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 1,5 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.31 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen die Untersuchung 
landwirtschaftlicher Produktionssysteme in Gebieten mit unterschiedlicher 
Ressourcenausstattung und agroökologischen Zonen verstärken, wozu auch eine 
vergleichende Untersuchung der Intensivierung, der Diversifizierung und 
unterschiedlicher Einsatzmengen externer und interner Betriebsmittel gehören.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.32 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die schulische und berufliche Ausbildung der bäuerlichen Bevölkerung und 
der ländlichen Gemeinden durch formale und nonformale Bildung und 
Ausbildung fördern;  

b) Informations- und Fortbildungsprogramme für Unternehmer, 
Verwaltungsfachleute, Bankfachleute und Händler zum Thema ländliche 
Dienstleistungen und kleingewerbliche Verarbeitung von Agrarprodukten 
durchführen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.33 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) ihre organisatorischen Kapazitäten zur Behandlung von Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit nichtlandwirtschaftlichen Aktivitäten und der Entwicklung 
einer ländlichen Industrie ergeben, ausbauen;  

b) den Kreditrahmen und die ländliche Infrastruktur für den Verarbeitungs-, 
Transport- und Vermarktungsbereich erweitern.  



87 

D. Bodennutzungsplanung, Information und 
Ausbildung im Agrarsektor  

Handlungsgrundlage  

14.34 Unangepaßte und unkontrollierte Formen der Bodennutzung sind einer der 
Hauptgründe für die zunehmende Schädigung und Erschöpfung der 
Bodenressourcen. Die gegenwärtigen Bodennutzungssysteme lassen häufig das 
vorhandene Potential, die ökologische Pufferkapazität und die Begrenztheit der 
Bodenressourcen sowie ihre räumliche Diversität außer acht. Schätzungen zufolge 
wird die Gesamtzahl der auf der Erde lebenden Menschen, die heute bei 5,4 
Milliarden liegt, bis zur Jahrhundertwende auf 6,25 Milliarden gestiegen sein. 
Angesichts der Tatsache, daß die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung nur 
durch eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion gedeckt werden können, wird 
der Druck auf alle natürlichen Ressourcen, unter anderem auch den Boden, enorm 
zunehmen.  

14.35 Armut und Mangelernährung gehören in vielen Regionen bereits zum 
gewohnten Bild. Die allmähliche Zerstörung und Degradation der Agrar- und 
Umweltressourcen stellt ein gravierendes Problem dar. Es gibt zwar bereits 
Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion und zur Erhaltung der Boden- und 
Wasserressourcen, doch werden sie noch nicht umfassend oder systematisch genug 
eingesetzt. Um Nutzungsformen und Produktionssysteme, die für jeden Boden und 
jede Klimazone langfristig geeignet sind, sowie die notwendigen wirtschaftlichen, 
sozialen und institutionellen Mechanismen für ihre Einführung bereitstellen zu 
können, ist ein systematischer Ansatz notwendig.3)  

Ziele  

14.36 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Harmonisierung der Planungsverfahren, Beteiligung der Bauern am 
Planungsprozeß, Erfassung von Daten über die Bodenressourcen, Entwurf 
und Errichtung von Datenbanken, Bestimmung von Landflächen mit ähnlichem 
Potential, Identifizierung von Ressourcenproblemen und Wertleistungen, die 
bei der Schaffung von Mechanismen für eine effiziente und umweltverträgliche 
Nutzung der natürlichen Ressourcen berücksichtigt werden müssen;  

b) Gründung von landwirtschaftlichen Planungsgremien auf staatlicher und 
kommunaler Ebene, die über Prioritäten entscheiden, Ressourcen zuweisen 
und Programme durchführen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.37 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  
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a) die Planung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
und Bodenressourcen sowie die Ausbildung und Information in diesem 
Bereich auf staatlicher und kommunaler Ebene auf- und ausbauen;  

b) auf Distrikts- und Dorfebene Gruppen für die Planung, Bewirtschaftung und 
Erhaltung der landwirtschaftlich genutzten Bodenressourcen gründen und 
weiterführen, die sich an der Identifizierung von Problemen, der Entwicklung 
von Lösungen technischer und verwaltungsmäßiger Art und der 
Projektdurchführung beteiligen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.38 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) nach Möglichkeit Informationen zu folgenden Aspekten sammeln, 
fortlaufend überwachen, aktualisieren und weitergeben: über die Nutzung der 
natürlichen Ressourcen und über die Lebensbedingungen, über das Klima, 
die wasser- und bodenspezifischen Faktoren und die Bodennutzung, über die 
Verteilung der Vegetationsdecke und der Tierarten, die Nutzbarmachung der 
Wildformen von Pflanzen, über Produktionssysteme und -erträge, Kosten und 
Preise sowie über gesellschaftliche und kulturelle Aspekte, welche die 
Nutzung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und angrenzender Flächen 
berühren;  

b) Programme einführen, deren Ziel die Information, die Förderung von 
Diskussionen und die Unterstützung der Gründung von 
Bewirtschaftungsgruppen ist.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.39 Die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und regionale 
Organisationen sollen  

a) internationale, regionale und subregionale technische Arbeitsgruppen mit 
besonderer Aufgabenstellung und getrenntem Budget einrichten oder stärken, 
um die integrierte Nutzung der Bodenressourcen für landwirtschaftliche 
Zwecke, die Planung, die Erfassung von Daten und die Verbreitung von 
produktionsbezogenen Simulationsmodellen sowie die Transfer von 
Informationen zu förderm;  

b) international anerkannte Verfahren für die Einrichtung von Datenbanken, 
die Beschreibung von Bodennutzungsformen und die Mehrfachzieloptimierung 
erarbeiten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.40 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1,7 Milliarden Dollar veranschlagt, 
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einschließlich etwa 250 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.41 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Datenbanken und geographische Informationssysteme für die Speicherung 
und Darstellung von den Agrarbereich betreffenden physikalischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Daten und die Ausweisung von ökologisch empfindlichen 
Zonen und Erschließungsbereichen einrichten;  

b) mit Hilfe von Mehrfachzieloptimierungsverfahren Kombinationen von an 
Standorteinheiten angepaßten Landnutzungsformen und 
Produktionssystemen auswählen und Auslieferungssysteme sowie die 
Beteiligung der örtlichen Gemeinschaft ausbauen;  

c) eine auf Wassereinzugsgebiete und Landschaften bezogene integrierte 
Planung unterstützen, um die Bodenverluste einzuschränken und die 
Oberflächengewässer und Grundwasserreserven vor einer übermäßigen 
Verschmutzung durch Chemikalien zu schützen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.42 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Fachleute und Planungsgruppen auf nationaler Ebene sowie auf Distrikts- 
und Dorfebene durch formale und informale Fortbildungskurse, Exkursionen 
und Interaktion weiterbilden;  

b) auf allen Ebenen die Diskussion über Politik-, Entwicklungs- und 
Umweltfragen in bezug auf die landwirtschaftliche Bodennutzung und die 
Bodenwirtschaft durch Medienprogramme, Tagungen und Seminare anregen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.43 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf nationaler Ebene und auf Distrikts- und Dorfebene Stellen für die 
Kartierung und Planung der Bodenressourcen schaffen, die als zentrale 
Anlauf- und Verbindungsstellen zwischen Institutionen und Fachdisziplinen 
sowie zwischen den Regierungen und den Bürgern fungieren;  
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b) die Regierungen und internationale Institutionen mit Kompetenzen für die 
Bestandsaufnahme, Bewirtschaftung und Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Ressourcen ausstatten oder vorhandene erweitern, den vorhandenen 
Rechtsrahmen straffen und stärken und Einrichtungen und technische Hilfe 
bereitstellen.  

E. Bodenerhaltung und Bodensanierung 
Handlungsgrundlage  

14.44 Die Bodendegradation ist das wohl gravierendste Umweltproblem, von dem 
ausgedehnte Landflächen sowohl in den Industrieländern als auch in den 
Entwicklungsländern betroffen sind. Die Erosionsproblematik ist insbesondere in den 
Entwicklungsländern stark ausgeprägt, während die Versalzung, die Vernässung und 
die Schadstoffbelastung der Böden und der Verlust der Bodenfruchtbarkeit in allen 
Ländern im Steigen begriffen ist. Die Bodendegradation ist besonders 
schwerwiegend, weil die Ertragskraft riesiger Landflächen gerade jetzt abnimmt, da 
die Bevölkerungszahlen rapide steigen und der Druck auf den Boden, was die 
Produktion von Nahrungsgütern, Pflanzenfasern und Brennstoffen angeht, enorm 
zunimmt. Versuche, die Bodendegradation vor allem in den Entwicklungsländern in 
den Griff zu bekommen, haben sich bisher als wenig erfolgreich erwiesen. Was jetzt 
benötigt wird, sind durchdachte, langfristige nationale und regionale 
Bodenerhaltungs- und -sanierungsprogramme mit starker politischer Unterstützung 
und ausreichenden finanziellen Mitteln. Zwar lassen sich durch entsprechende 
Landnutzungs- und Zonierungspläne im Verbund mit einer verbesserten 
Bodenbewirtschaftung langfristige Lösungen finden, doch ist zunächst die 
Beendigung der Bodendegradation und die Einleitung von Bodenerhaltungs- und 
Bodensanierungsprogrammen in den am stärksten betroffenen und empfindlichsten 
Zonen die vordringlichste Aufgabe.  

Ziele  

14.45 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) bis zum Jahr 2000: Überprüfung und Durchführung nationaler 
Bestandserhebungen der Bodenressourcen unter Angabe des Standorts, der 
Ausdehnung und des Schweregrads der Bodendegradation;  

b) Ausarbeitung und Umsetzung gesamtpolitischer Konzepte und Programme 
mit dem Ziel einer Melioration geschädigter Flächen und der Erhaltung 
gefährdeter Bereiche sowie der Verbesserung der Gesamtplanung, der 
Bewirtschaftung und der Nutzung der Bodenressourcen und der Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit mit Blick auf eine nachhaltige landwirtschaftliche 
Entwicklung.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.46 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  
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a) Programme zur Beseitigung und Ausräumung der physikalischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Ursachen der Bodendegradation wie etwa Pacht- und 
Nutzungsregelungen, entsprechende Vermarktungssysteme und 
Agrarpreisstrukturen, die zu einer unsachgemäßen Bodenbewirtschaftung 
führen, planen und durchführen;  

b) Anreize und, sofern notwendig und möglich, Mittel für die Beteiligung der 
örtlichen Gemeinschaften an der Planung, Durchführung und Unterhaltung 
ihrer eigenen Bodenerhaltungs- und Meliorationsprogramme bereitstellen;  

c) Programme für die Sanierung von durch Vernässung und Versalzung 
geschädigten Böden planen und durchführen;  

d) Programme für die zunehmende Heranziehung unbebauter Flächen mit 
einem landwirtschaftlichen Ertragspotential für eine nachhaltige Nutzung 
planen und durchführen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.47 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) regelmäßige Erhebungen durchführen, um die Gesamtfläche und den 
Zustand der eigenen Bodenressourcen zu ermitteln;  

b) nationale Datenbanken für die Bodenressourcen ausbauen und neu 
einrichten, wozu auch die Bestimmung des Standorts, der Ausdehnung und 
des Schweregrads der bereits eingetretenen Bodendegradation sowie 
gefährdeter Zonen gehört, und den Fortschritt der in diesem Zusammenhang 
eingeleiteten Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen evaluieren;  

c) Informationen über einheimische Erhaltungs- und Sanierungsverfahren und 
Bewirtschaftungssysteme als Grundlage für Forschungs- und 
Beratungsprogramme sammeln und aufzeichnen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.48 Die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie regionale und 
nichtstaatliche Organisationen sollen  

a) vorrangige Erhaltungs- und Sanierungsprogramme mit Beratungsleistungen 
für Regierungen und regionale Organisationen erarbeiten;  

b) regionale und subregionale Netzwerke für Wissenschaftler und Techniker 
zum Austausch von Erfahrungen, zur Entwicklung gemeinsamer Programme 
und zur Verbreitung erfolgreicher Technologien für die Bodenerhaltung und 
die Bodensanierung errichten.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.49 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 5 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 800 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.50 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen bäuerlichen 
Haushaltsgemeinschaften helfen, standortgerechte Technologien und 
Betriebssysteme zu untersuchen und zu unterstützen, mit denen der Boden erhalten 
und saniert und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktion gesteigert werden 
kann, wozu auch eine bodenschonende Agroforstwirtschaft sowie die Terassenkultur 
und der Mischfruchtanbau gehören.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.51 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen im Außendienst tätige 
Mitarbeiter sowie Bodennutzer in einheimischen und modernen Techniken der 
Bodenerhaltung und Bodensanierung unterweisen und Ausbildungseinrichtungen für 
landwirtschaftliche Berater und Bodennutzer einrichten.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.52 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) nationale institutionelle Kapazitäten im Forschungsbereich aufbauen oder 
erweitern, um wirksame Bodenerhaltungs- und Bodensanierungsverfahren zu 
ermitteln und umzusetzen, die an die herrschenden sozioökonomischen und 
materiellen Gegebenheiten bei den Bodennutzern angepaßt sind;  

b) alle die Bodenerhaltung und Bodensanierung betreffenden Konzepte, 
Strategien und Programme mit verwandten laufenden Programmen wie etwa 
nationalen Umweltaktionsplänen, dem Tropen-Forstwirtschafts-Aktionsplan 
(TFAP) und nationalen Entwicklungsprogrammen koordinieren.  
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F. Wasser für eine nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion und eine nachhaltige 
ländliche Entwicklung  

14.53 Dieser Programmbereich wird in Kapitel 18 (Schutz der Güte und Menge der 
Süßwasserressourcen), Programmbereich F, behandelt.  

G. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für die Ernährung 
und für eine nachhaltige Landwirtschaft  

Handlungsgrundlage  

14.54 Die pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft sind eine 
unverzichtbare Grundlage für die Deckung des zukünftigen Nahrungsmittelbedarfs. 
Die Gefahren für die Sicherung dieser Ressourcen nehmen ständig weiter zu, und für 
die Erhaltung, Weiterentwicklung und Nutzung der genetischen Vielfalt stehen zu 
wenig finanzielle Mittel und zu wenig Personal zur Verfügung. Viele bestehende 
Genbanken bieten zu wenig Sicherheit, und in einigen Fällen ist der Verlust an 
pflanzengenetischer Vielfalt in den Genbanken ebenso groß wie im Freiland.  

14.55 Oberstes Ziel ist der Schutz der genetischen Ressourcen dieser Erde und ihre 
Bewahrung für eine nachhaltige Nutzung. Hierzu gehören auch die Festlegung von 
Maßnahmen zur Erleichterung der Erhaltung und Nutzung dieser 
pflanzengenetischen Ressourcen, die Schaffung von Netzen von In-situ-
Schutzgebieten und die Verwendung von Instrumentarien wie Ex-situ-Sammlungen 
und Genbanken. Dabei könnte besonderer Nachdruck auf den Aufbau eigener 
Kapazitäten für die Charakterisierung, Evaluierung und Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen, insbesondere für Nebenkulturen und andere in zu 
geringem Maße oder überhaupt nicht genutzte Nahrungs- und Agrarpflanzen 
einschließlich der für die Agroforstwirtschaft verwendeten Baumarten gelegt werden. 
Zu den Anschlußmaßnahmen könnte der Ausbau und die sachgemäße Verwaltung 
von Netzen von In-situ-Schutzgebieten und die Verwendung von Instrumentarien wie 
Ex-Situ-Sammlungen und Genbanken gehören.  

14.56 Was die Kapazität der vorhandenen nationalen und internationalen 
Mechanismen zur Bewertung, Untersuchung, Überwachung und Nutzung der für die 
Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung bestimmten pflanzengenetischen 
Ressourcen betrifft, gibt es erhebliche Lücken und Schwachpunkte. Die vorhandenen 
institutionellen Kapazitäten, Strukturen und Programme sind im allgemeinen 
unzureichend und mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. So kommt es bei 
höher bewirtschafteten Kulturpflanzenarten zu einer Generosion. Die gegenwärtig 
vorhandene Vielfalt an Kulturpflanzen wird nicht den vorhandenen Möglichkeiten 
entsprechend für eine nachhaltige Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung 
herangezogen, wie dies eigentlich möglich wäre.4)  
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Ziele  

14.57 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) möglichst baldige weltweite Durchführung der ersten Regeneration und 
sicheren Duplikation vorhandener Ex-situ-Sammlungen;  

b) Sammlung und Untersuchung der für die Steigerung der 
Nahrungsmittelerzeugung geeigneten Pflanzen durch gemeinsame Aktivitäten 
einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen von Netzwerken 
kooperierender Institutionen;  

c) spätestens bis zum Jahr 2000: Verabschiedung einer entsprechenden 
Politik und Erweiterung vorhandener oder Schaffung neuer Programme für die 
In-situ-Erhaltung (am Standort des Vorkommens) und die Ex-situ-Erhaltung 
(außerhalb des natürlichen Standorts) sowie die nachhaltige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für die Nahrungsmittelerzeugung und die 
Landwirtschaft, und zwar eingebunden in Strategien und Programme für eine 
nachhaltige Landwirtschaft;  

d) Ergreifung geeigneter Maßnahmen für die gerechte und ausgewogene 
Aufteilung der Vorteile und der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Pflanzenzucht zwischen den Herkunftsländern und den Nutzern 
pflanzengenetischer Ressourcen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.58 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) institutionelle Kapazitäten, Strukturen und Programme für die Erhaltung und 
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft schaffen 
und ausbauen;  

b) die Forschung im öffentlichen Bereich, die sich mit der Evaluierung und 
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft befaßt, 
unter Berücksichtigung der Ziele einer nachhaltigen Landwirtschaft und 
ländlichen Entwicklung intensivieren und neue Forschungsmöglichkeiten 
schaffen;  

c) insbesondere in Entwicklungsländern Einrichtungen für die 
Multiplikation/Propagation, den Austausch und die Transfer von 
pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft (Samen und 
Pflanzmaterial) schaffen und das Einbringen von Pflanzen überwachen, 
kontrollieren und evaluieren;  

d) gegebenenfalls auf der Basis von Länderstudien über die 
pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft Pläne oder 
Programme für vorrangige Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung dieser Ressourcen erarbeiten;  
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e) wo sich dies anbietet, in landwirtschaftlichen Produktionssystemen eine 
Anbaudiversifizierung unter Einbeziehung neuer, potentieller 
Nahrungskulturen fördern;  

f) wo sich dies anbietet, die Heranziehung sowie die Erforschung wenig 
bekannter, potentiell nutzbarer Pflanzen und Kulturen fördern;  

g) die im eigenen Land vorhandenen Möglichkeiten der Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen sowie der Pflanzenzucht und der 
Samenproduktion sowohl durch Facheinrichtungen als auch durch bäuerliche 
Gemeinschaften verstärken.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.59 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Strategien für In-situ-Schutzgebietsnetze und die Verwendung von 
Instrumentarien wie Ex-situ-Sammlungen in bäuerlichen Betrieben, 
Genbanken und dazugehörige Technologien entwickeln;  

b) Netzwerke von Ex-situ-Basissammlungen einrichten;  

c) in regelmäßigen Abständen den Status der pflanzengenetischen 
Ressourcen für die Landwirtschaft unter Verwendung vorhandener Systeme 
und Verfahren überprüfen und darüber Bericht erstatten;  

d) gesammeltes pflanzengenetisches Material charakterisieren und 
evaluieren, Informationen weitergeben, um die Nutzung der Sammlungen 
pflanzengenetischer Ressourcen für die Landwirtschaft zu erleichtern und um 
die genetische Variabilität solcher Sammlungen zu bestimmen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.60 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und regionale 
Organisationen sollen  

a) das Weltweite System für die Erhaltung und Nachhaltige Nutzung der 
Pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft ausbauen, und zwar 
unter anderem durch beschleunigte Entwicklung des weltweiten Informations- 
und Frühwarnsystems, um den Austausch von Informationen zu erleichtern, 
durch Schaffung von Möglichkeiten zur Förderung des Transfers 
umweltverträglicher Technologien, insbesondere in die Entwicklungsländer, 
und durch die Ergreifung weiterer Schritte zur Durchsetzung der Rechte der 
Bauern;  

b) subregionale, regionale und globale Netzwerke für in situ vorhandene 
pflanzengenetische Ressourcen in Schutzgebieten errichten;  

c) regelmäßige weltweite Statusberichte über die pflanzengenetischen 
Ressourcen für die Landwirtschaft erstellen;  
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d) einen schrittweise vorgehend weltweiten gemeinsamen Aktionsplan zur 
Sicherung und Erhaltung der pflanzengenetischen Ressourcen für die 
Landwirtschaft ausarbeiten;  

e) die Abhaltung der Vierten Internationalen Fachkonferenz über die Erhaltung 
und Nachhaltige Nutzung der Pflanzengenetischen Ressourcen für die 
Landwirtschaft im Jahre 1994 unterstützen, auf der der erste weltweite 
Statusbericht und der erste weltweite Aktionsplan über die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen verabschiedet 
werden sollen;  

f) das weltweite System für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft entsprechend dem 
Ausgang der Verhandlungen über ein Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt anpassen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.61 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 600 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 300 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.62 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Grundlagenforschung in Bereichen wie der Pflanzentaxonomie und 
Phytogeographie unter Heranziehung moderner Entwicklungen wie der 
Computerwissenschaften, der Molekulargenetik und der In-vitro-Gefrierhaltung 
(Kryokonservierung) entwickeln;  

b) umfassende Gemeinschaftsprojekte zwischen Forschungsprogrammen in 
Industrieländern und in Entwicklungsländern planen, insbesondere mit Blick 
auf die Förderung wenig bekannter oder vernachlässigter Kulturen;  

c) die Entwicklung kostengünstiger Technologien für die Aufbewahrung von 
Duplikaten von Ex-situ-Sammlungen unterstützen (die auch von den örtlichen 
Gemeinschaften genutzt werden können);  

d) weitere umwelt- und ressourcenschutzbezogene Wissenschaften im 
Hinblick auf die In-situ-Erhaltung sowie technische Möglichkeiten für die 
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Verknüpfung der In-situ-Erhaltung mit Ex-situ-Erhaltungsmaßnahmen 
entwickeln.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.63 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Aus- und Fortbildungsprogramme für Absolventen umwelt- und 
naturschutzbezogener Studiengänge fördern, die zur Verwaltung von 
Einrichtungen für die pflanzengenetischen Ressourcen und zur Planung und 
Durchführung von nationalen Programmen in diesem Bereich herangezogen 
werden sollen;  

b) den Kenntnisstand landwirtschaftlicher Beratungsdienste verbessern, um 
eine Verbindung zwischen den im Bereich der pflanzengenetischen 
Ressourcen für die Landwirtschaft unternommenen Aktivitäten und den 
Nutzergemeinschaften herzustellen; 

c) Unterrichtsmaterial zur Förderung der Erhaltung und Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen auf lokaler Ebene vorbereiten.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.64 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen ein nationales Konzept 
für die Schaffung eines entsprechenden Rechtsstatus für pflanzengenetische 
Ressourcen für die Landwirtschaft und für die stärkere Herausstellung der sie 
betreffenden rechtlichen Aspekte festlegen, wozu auch langfristige 
Finanzierungszusagen für Keimplasmasammlungen und für die Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich dieser pflanzengenetischen Ressourcen gehören.  

H. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
tiergenetischen Ressourcen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft  

Handlungsgrundlage  

14.65 In Anbetracht der Tatsache, daß die Nachfrage nach tierischen Produkten und 
Zugtieren sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht zunimmt, muß die 
vorhandene Vielfalt der Tierrassen erhalten werden, damit künftige Bedürfnisse, auch 
für die Zwecke der Biotechnologie, gedeckt werden können. Einige Landrassen 
weisen neben ihrer soziokulturellen Wertleistung einzigartige 
Merkmalsausprägungen hinsichtlich Anpassungsfähigkeit, Krankheitsresistenz und 
spezifischer Nutzungsmöglichkeiten auf und sollen geschützt werden. Diese 
Landrassen sind infolge der Einführung nichtheimischer Rassen und aufgrund von 
Veränderungen in den Tierproduktionssystemen vom Aussterben bedroht.  
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Ziele  

14.66 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) möglichst umfassende Auflistung und Beschreibung aller zur 
landwirtschaftlichen Viehhaltung herangezogenen Nutztierrassen und 
Einleitung eines Zehn-Jahres- Aktionsprogramms;  

b) Planung und Durchführung von Aktionsprogrammen zur Ermittlung 
bedrohter Arten einschließlich der Form der Gefährdung und geeigneter 
Schutzmaßnahmen;  

c) Planung und Durchführung von Zuchtprogrammen für einheimische 
Rassen, um ihr Überleben zu sichern und zu verhindern, daß sie durch 
Verdrängungskreuzung oder Kreuzungszucht ersetzt werden.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.67 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Pläne zur Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Rassen ausarbeiten, 
wozu auch die Sammlung und Lagerung von Samen beziehungsweise 
Embryonen, die Erhaltung heimischer Bestände im landwirtschaftlichen 
Betrieb oder die In-situ-Erhaltung gehört;  

b) Zuchtstrategien planen und in die Praxis umsetzen;  

c) Populationen heimischer Rassen entsprechend ihrer regionalen Bedeutung 
und genetischen Einzigartigkeit für ein Zehn-Jahres-Programm mit 
anschließender Auswahl einer zusätzlichen Gruppe einheimischer Rassen für 
die Zucht auswählen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.68 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen nationale 
Bestandslisten der vorhandenen tiergenetischen Ressourcen erstellen und 
vervollständigen. Der Gefrierkonservierung sollte der Vorzug gegenüber einer 
Charakterisierung und Evaluierung gegeben werden. Besondere Beachtung gebührt 
dabei der Unterweisung einheimischer Kräfte in Erhaltungs- und 
Bewertungstechniken.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.69 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und andere 
internationale und regionale Organisationen sollen  
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a) soweit gerechtfertigt, die Einrichtung regionaler Genbanken ausgehend von 
den Grundsätzen der Technischen Zusammenarbeit zwischen den 
Entwicklungsländern fördern;  

b) tiergenetisches Material auf globaler Ebene bearbeiten, lagern und 
analysieren; dazu gehören auch: die Erstellung einer weltweiten Bestandsliste 
der vom Aussterben bedrohten Rassen (World Watch List) und die Errichtung 
eines entsprechenden Frühwarnsystems, eine weltweite Bewertung der 
wissenschaftlichen und zwischenstaatlichen Betreuung des Programms und 
die Überprüfung der regionalen und nationalen Maßnahmen, die Entwicklung 
von Methoden, Normen und Standards (einschließlich internationaler 
Vereinbarungen), die Überwachung ihrer Umsetzung, und die dazugehörige 
fachliche und finanzielle Unterstützung;  

c) eine umfassende Datenbank für tiergenetische Ressourcen anlegen und 
veröffentlichen, in der jede einzelne Rasse, ihre Herkunft, ihre Verwandtschaft 
mit anderen Rassen, die effektive Populationsgröße sowie eine knappe 
Zusammenstellung der biologischen und produktionsspezifischen Merkmale 
beschrieben sind;  

d) eine weltweite Bestandsliste der vom Aussterben bedrohten 
landwirtschaftlichen Nutztierrassen erstellen und in Umlauf bringen, um den 
nationalen Regierungen die Möglichkeit zu geben, Maßnahmen zum Schutz 
der bedrohten Rassen zu ergreifen und, wo es notwendig ist, um fachliche 
Hilfe nachzusuchen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.70 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 200 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 100 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.71 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) rechnergestützte Datenbanken und Fragebögen einsetzen, um eine 
weltweite Bestandsliste der vom Aussterben bedrohten Rassen zu erstellen;  

b) mit Hilfe der Gefrierkonservierung von Keimplasma besonders stark 
gefährdete Rassen und anderes Material, aus dem Gene rekonstruiert werden 
können, erhalten.  
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(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.72 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Fortbildungslehrgänge für einheimische Kräfte fördern, damit sich diese das 
erforderliche Fachwissen für die Erfassung und den Umgang mit Daten und 
für die Probennahme genetischen Materials aneignen können;  

b) Wissenschaftlern und Verwaltungsfachleuten die Möglichkeit geben, eine 
Datenbank für einheimische Nutztierrassen einzurichten, und Programme zur 
Entwicklung und Erhaltung genetischen Materials besonders wichtiger 
Nutztierrassen fördern.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.73 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) im eigenen Land Einrichtungen für Besamungsstationen und In-situ-
Zuchtbetriebe schaffen;  

b) im eigenen Land durchzuführende Programme und die dazugehörige 
materielle Infrastruktur für die Erhaltung von Nutztierrassen und die 
Entwicklung einer Zucht sowie für den Ausbau der nationalen Kapazitäten für 
Vorsorgemaßnahmen im Falle einer Bedrohung von Rassen unterstützen.  

I. Integrierter Pflanzenschutz in der Landwirtschaft  

Handlungsgrundlage  

14.74 Hochrechnungen zufolge ist bis zum Jahr 2000 mit einer fünfzigprozentigen 
Steigerung des weltweiten Nahrungsmittelbedarfs zu rechnen, der sich bis 2050 auf 
mehr als das Doppelte erhöhen wird. Nach vorsichtigen Schätzungen liegen die 
durch Schadorganismen verursachten Vor- und Nachernteverluste bei 25 bis 50 
Prozent. Auch die Schaderreger, welche die Tiergesundheit beeinträchtigen, 
verursachen erhebliche Verluste und behindern in vielen Regionen die gesunde 
Entwicklung der Tiere. Bisher hat die chemische Bekämpfung im Vordergrund 
gestanden, doch wirkt sich der übermäßige Gebrauch von Chemikalien negativ auf 
die Kostensituation der landwirtschaftlichen Betriebe, auf die menschliche 
Gesundheit und auf die Umwelt sowie den internationalen Handel aus. Außerdem 
tauchen laufend neue Probleme mit Schadorganismen auf. Ein integrierter 
Pflanzenschutz, der die biologische Bekämpfung, Wirtspflanzenresistenz und 
angepaßte Anbaupraktiken miteinander verknüpft und die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum reduziert, ist die optimale Lösung für die 
Zukunft, da er die Erträge sichert, die Kosten senkt, umweltverträglich ist und zur 
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft beiträgt. Integrierter Pflanzenschutz soll Hand in 
Hand mit einem angepaßten Pflanzenschutzmittel gehen, das sowohl die 
Pflanzenschutzgesetzgebung und Kontrollmaßnahmen - einschließlich des Handels - 
einbezieht, als auch die sichere Handhabung und Beseitigung von 
Pflanzenschutzmitteln, insbesondere der giftigen und langlebigen Mittel.  
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Ziele  

14.75 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) spätestens bis zum Jahr 2000: Verbesserung der vorhandenen und 
Einführung neuer Pflanzenschutz- und Tiergesundheitsdienste einschließlich 
Mechanismen zur Kontrolle der Anwendung und des Gebrauchs von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Einführung des internationalen 
Verhaltenskodexes für das inverkehrbringen die Anwendung von 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.  

b) Verbesserung und Einführung von Programmen, um Landwirten mit Hilfe 
bäuerlicher Netzwerke, landwirtschaftlicher Beratungsdienste und 
Forschungseinrichtungen Methoden des integrierten Pflanzenschutzes 
nahezubringen;  

c) spätestens bis 1998: Errichtung leistungsfähiger interaktiver Netzwerke 
zwischen Landwirten, Forschern und landwirtschaftlichen Beratungsdiensten, 
um den integrierten Pflanzenschutz zu fördern und weiterzuentwickeln.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.76 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die nationale Politik und die Mechanismen überprüfen und umgestalten, die 
die sichere und sachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
gewährleisten würden - wie z. B. die Preisfestsetzung für diese Mittel, 
Schädlingsbekämpfungstrupps, das Input-/Output-Preisgefüge sowie 
integrierte Pflanzenschutzstrategien und Aktionspläne;  

b) auf Länderebene leistungsfähige Managementsysteme zur Kontrolle und 
Überwachung des Auftretens von Schädlingen und Krankheiten in der 
Landwirtschaft und des Vertriebs und der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln entwickeln und einführen;  

c) auf die Erforschung und Entwicklung von selektiv wirkenden und nach ihrer 
Anwendung rasch in unschädliche Bestandteile zerfallenden 
Pflanzenschutzmitteln hinwirken;  

d) gewährleisten, daß die Produktkennzeichnung der Pflanzenschutzmittel 
dem Landwirt in leicht verständlicher Form Auskunft über den sicheren 
Umgang und die Anwendung sowie die schadlose Beseitigung solcher Mittel 
gibt.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.77 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  
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a) vorhandene Informationen und Programme über die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, die in verschiedenen Ländern verboten sind oder 
strengen Auflagen unterliegen, zusammenfassen und vereinheitlichen;  

b) Informationen über biologische Pflanzenschutzmittel und organische Mittel 
sowie über traditionelle und sonstige einschlägige Kenntnisse und Fertigkeiten 
in bezug auf alternative nichtchemische Möglichkeiten des Pflanzenschutze 
zusammentragen, dokumentieren und weitergeben;  

c) nationale Umfragen durchführen, um Basisinformationen über die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in den einzelnen Ländern und die 
gesundheitlichen Nebenwirkungen und die Umweltfolgen zu sammeln, und 
außerdem entsprechende Aufklärungsarbeit betreiben.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.78 Geeignete Organisationen der Vereinten Nationen und regionale 
Organisationen sollen  

a) ein System zur Erfassung, Analyse und Transfer von Daten über Art und 
Menge des Jahresverbrauchs an Pflanzenschutzmitteln und ihre 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt einrichten;  

b) regionale interdisziplinäre Projekte ausbauen und integrierte 
Pflanzenschutznetzwerke einrichten, um die sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Vorteile des integrierten Pflanzenschutzes für landwirtschaftliche 
Nahrungs- und Marktkulturen zu demonstrieren;  

c) einen sachgerechten integrierten Pflanzenschutz aufbauen, der auch die 
Auswahl der verschiedenen Bekämpfungsmöglichkeiten biologischer, 
physikalischer und pflanzenbaulicher Art sowie chemische 
Bekämpfungsmaßnahmen umfaßt, wobei die spezifischen regionalen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.79 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1,9 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 285 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.80 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen Freiland-
Forschungsvorhaben einleiten, die sich mit der Entwicklung alternativer, 
nichtchemischer Pflanzenschutzverfahren befassen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.81 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Fortbildungsprogramme über Konzepte und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes und der kontrollierten Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln planen und durchführen, um Entscheidungsträger, 
Forscher, nichtstaatliche Organisationen und Bauern mit diesen Methoden 
und Techniken vertraut zu machen;  

b) landwirtschaftliche Berater ausbilden und Bauern und Frauengruppen in die 
Pflanzengesundheit und alternative, nichtchemische Methoden des 
Pflanzenschutzes in der Landwirtschaft einbeziehen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.82 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen die vorhandenen 
Kapazitäten der staatlichen Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden im eigenen Land 
für die Überwachung von Pflanzenschutzmitteln und den Transfer von Technologien 
für den integrierte Pflanzenschutz verstärken.  

J. Nachhaltige Pflanzenernährung zur Steigerung 
der Nahrungsmittelproduktion  

Handlungsgrundlage  

14.83 Die Erschöpfung der Pflanzennährstoffe ist ein gravierendes Problem, das zu 
einem Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, insbesondere in den Entwicklungsländern, 
führt. Die Pflanzenernährungsprogramme der FAO könnten sich bei der 
Aufrechterhaltung der Bodenproduktivität als überaus nützlich erweisen. Im südlich 
der Sahara gelegenen Teil Afrikas übersteigt der Nährstoffaustrag aus allen Quellen 
gegenwärtig dene Nährstoffentzug um den Faktor 3 bis 4, wobei der Nettoverlust auf 
etwa 10 Millionen metrische Tonnen pro Jahr geschätzt wird. Die Folge ist, daß 
immer mehr Grenzertragsstandorte und empfindliche natürliche Ökosysteme 
landwirtschaftlich genutzt werden, was dazu führt, daß die Verarmung des Bodens 
zunimmt und weitere Umweltprobleme entstehen. Ziel des integrierten 
Pflanzenernährungskonzepts ist die Gewährleistung einer nachhaltigen Versorgung 
mit Pflanzennährstoffen, um somit eine Steigerung künftiger Erträge ohne 
Schädigung der Umwelt und der Bodenfruchtbarkeit zu erreichen.  
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14.84 In vielen Entwicklungsländern wächst die Bevölkerung um mehr als 3 Prozent 
pro Jahr, und die eigene Agrarproduktion reicht nicht mehr aus, um den 
Nahrungsmittelbedarf zu decken. In diesen Ländern soll als Ziel angestrebt werden, 
die Agrarproduktion um mindestens 4 Prozent pro Jahr ohne Zerstörung der 
Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Dies setzt eine Erhöhung der Agrarproduktion auf 
Böden mit hohem Ertragspotential durch einen effizienteren Produktionsmitteleinsatz 
voraus. Von entscheidender Bedeutung sind hierbei gut ausgebildete Arbeitskräfte, 
eine ausreichende Energieversorgung, angepaßte Geräte und angepaßte 
Technologien, Pflanzennährstoffe und die Bodenverbesserung.  

Ziele  

14.85 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) spätestens bis zum Jahr 2000: Einführung und Beibehaltung des 
integrierten Pflanzenernährungskonzepts in allen Ländern und Optimierung 
der Verfügbarkeit von Dünger und anderen Pflanzennährstoffträgern;  

b) spätestens bis zum Jahr 2000: Schaffung und Unterhaltung der 
institutionellen und personellen Infrastruktur, um eine wirksame 
Entscheidungsfindung in der Frage der Bodenfruchtbarkeit zu ermöglichen;  

c) Entwicklung nationalen und internationalen Know-hows über neue und 
bereits vorhandene umweltverträgliche Technologien und Strategien zur 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Bereitstellung dieser Fachkenntnisse an 
Bauern, landwirtschaftliche Berater, Planer und Entscheidungsträger zur 
Verwendung für die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.86 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Strategien entwickeln und anwenden, mit denen die Aufrechterhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit zur Gewährleistung einer nachhaltigen Agrarproduktion 
verbessert werden kann, und die dafür erforderlichen agrarpolitischen 
Instrumente dementsprechend anpassen;  

b) organische und anorganische Quellen von Pflanzennährstoffen in ein 
System zur Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit einbinden und den 
Bedarf an mineralischem Dünger ermitteln;  

c) den Nährstoffbedarf von Pflanzen bestimmen und Strategien anbieten und 
gegebenenfalls den Einsatz organischer und mineralischer Nährstoffquellen 
optimieren, um die landwirtschaftliche Effizienz und Produktion zu steigern;  

d) Verfahren für die Rückführung organischer und anorganischer 
Abfallprodukte in das Bodengefüge ohne Beeinträchtigung der Umwelt, des 
Pflanzenwachstums und der menschlichen Gesundheit entwickeln und 
unterstützen.  
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(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.87 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) eine "nationale Gesamtrechnung" für Pflanzennährstoffe einschließlich 
Nährstoffzufuhr (Input) und Nährstoffverlust (Output) aufstellen und auf die 
einzelnen Anbausysteme bezogene Bilanzen und Prognosen erstellen;  

b) das technische und wirtschaftliche Potential von Pflanzennährstoffquellen 
einschließlich der nationalen Vorkommen, einer besseren Versorgung mit 
organischem Dünger, Rückführung, Abfallprodukten, aus organischem 
Abfallmaterial produziertem Oberboden und der biologischen Stickstoffixierung 
überprüfen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.88 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen wie etwa die FAO, 
die internationalen Agrarforschungsinstitute und nichtstaatliche Organisationen sollen 
bei der Durchführung von Aufklärungs- und Motivationskampagnen über das 
integrierte Pflanzennährstoffkonzept sowie über die Effizienz der Bodenproduktivität 
und ihre Beziehung zur Umwelt zusammenarbeiten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.89 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 3,2 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 475 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.90 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) standortspezifische Technologien an Referenzstandorten und auf 
Betriebsebene entwickeln, die aufgrund von Untersuchungen, die im vollen 
Zusammenwirken mit der örtlichen Bevölkerung durchgeführt werden, auf die 
vorhandenen sozioökonomischen und ökologischen Gegebenheiten 
zugeschnitten sind;  

b) die interdisziplinäre internationale Forschung und den Transfer von 
Technologien im Bereich der Anbau- und Bewirtschaftungssysteme, 
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verbesserter In-situ-Biomasse-Produktionsverfahren, der Verwertung 
organischer Reststoffe und agroforstlicher Technologien intensivieren.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.91 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) landwirtschaftliche Berater und Forscher für 
Pflanzennährstoffbewirtschaftung, Anbau- und Bewirtschaftungssystemen und 
wirtschaftliche Bewertung der Wirkung von Pflanzennährstoffen unterweisen;  

b) Bauern und Frauengruppen im Umgang mit der Pflanzenernährung unter 
besonderer Herausstellung der Erhaltung vorhandenen und Erzeugung neuen 
Oberbodens unterweisen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.92 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) geeignete institutionelle Mechanismen für die Festlegung von Leitlinien zur 
Überwachung und Abwicklung der Einführung integrierter 
Pflanzenernährungsprogramme im Rahmen eines interaktiven Prozesses 
unter Beteiligung der Bauern, der Forschung, der Beratungsdienste und 
anderer gesellschaftlicher Bereiche schaffen;  

b) soweit zutreffend, vorhandene Beratungsdienste ausbauen und Personal 
ausbilden, neue Technologien entwickeln und testen und die Einführung von 
Verfahren zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der vollen Produktivität 
des Bodens erleichtern.  

K. Umstellung der ländlichen Energieversorgung zur 
Steigerung der Produktivität  

14.93 In vielen Ländern reicht die vorhandene Energie nicht aus, um die 
Entwicklungsbedürfnisse zu decken, und die Energiepreise sind hoch und instabil. In 
den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer gehören Brennholz, 
Ernterückstände und Dung sowie tierische und menschliche Energie zu den 
Hauptenergiequellen. Voraussetzung für eine Steigerung der Produktivität der 
menschlichen Arbeitskraft und die Schaffung von Einkommen ist ein vermehrter 
Energieeinsatz. Zu diesem Zweck soll in der ländlichen Energiepolitik und 
Energietechnik der kombinierte Einsatz kostengünstiger fossiler und erneuerbarer 
Energieträger unterstützt werden, der von sich aus nachhaltig ist und eine 
nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Der ländliche Raum stellt 
Energie in Form von Holz bereit. Das volle Potential der Land- und 
Agroforstwirtschaft sowie der im Eigentum der Gemeinschaft befindlichen 
Ressourcen als Lieferant erneuerbarer Energie ist noch längst nicht voll 
ausgeschöpft. Die Verwirklichung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung ist eng 
mit den Nachfrage- und Angebotsstrukturen im Energiebereich verknüpft.5)  
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Ziele  

14.94 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) spätestens bis zum Jahr 2000: Einleitung und Unterstützung eines 
Prozesses der umweltverträglichen Umstellung der Energieversorgung in 
ländlichen Gemeinden von nicht nachhaltigen Energieformen auf strukturierte 
und diversifizierte Energieträger durch Bereitstellung alternativer neuer und 
erneuerbarer Energiequellen;  

b) Steigerung der verfügbaren Energiemengen zur Deckung des ländlichen 
Energiebedarfs im häuslichen und agroindustriellen Bereich durch Planung, 
Transfer angepaßter Technologien und Entwicklung;  

c) Durchführung selbsttragender ländlicher Programme zugunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung erneuerbarer Energieträger und einer größeren 
Energieeffizienz.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

14.95 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Pilotprogramme und -projekte zum Einsatz elektrischer, mechanischer und 
thermischer Energie (Vergasung, Biomasse, Solartrockner, Windkraftpumpen 
und Verbrennungsmotoren) fördern, die angepaßt sind und Aussicht auf eine 
ordnungsgemäße Wartung bieten;  

b) ländliche Energieprogramme, unterstützt durch eine fachliche 
Unterweisung, Bankdienstleistungen und eine entsprechende Infrastruktur, 
einleiten und fördern;  

c) die Forschung und die Entwicklung, Diversifizierung und Einsparung von 
Energie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer rationellen Nutzung 
und einer umweltverträglichen Technologie intensivieren.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

14.96 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) Daten über die Angebots- und Nachfragestrukturen in der ländlichen 
Energieversorgung mit Blick auf den Energiebedarf für Haushalte, die 
Landwirtschaft und die Agroindustrie sammeln und weitergeben;  

b) sektorale Energie- und Produktionsdaten analysieren, um den ländlichen 
Energiebedarf zu ermitteln.  
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(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

14.97 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und regionale 
Organisationen sollen unter Einbeziehung der Erfahrungen und des vorhandenen 
Wissenspotentials nichtstaatlicher Organisationen in diesem Bereich die auf Länder- 
und Regionalebene gemachten Erfahrungen über Verfahren der ländlichen 
Energieplanung austauschen, um eine effiziente Planung zu unterstützen und die 
Auswahl kostengünstiger Technologien zu ermöglichen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

14.98 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1,8 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 265 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

14.99 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) die in den Entwicklungsländern und in den Industrieländern im öffentlichen 
und im privatwirtschaftlichen Bereich in bezug auf erneuerbare Energieträger 
für die Landwirtschaft betriebene Forschung intensivieren;  

b) Forschung im Bereich der energetischen Nutzung von Biomasse und 
Sonnenwärme betreiben und den Transfer entsprechender Technologien für 
die landwirtschaftliche Produktion und den Nachernteschutz veranlassen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

14.100 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen das öffentliche 
Bewußtsein für die ländlichen Energieprobleme unter Hervorhebung der 
ökonomischen und ökologischen Vorteile erneuerbarer Energieträger schärfen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

14.101 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) nationale institutionelle Mechanismen für die ländliche Energieplanung und 
Energiewirtschaft schaffen, die für eine größere Effizienz der 
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landwirtschaftlichen Produktion sorgen und auch die Dorf- und 
Haushaltsebene erfassen;  

b) Beratungsdienste und kommunale Organisationen stärken, um Pläne und 
Programme für neue und erneuerbare Energieträger auf Dorfebene 
umzusetzen.  

L. Abschätzung der Auswirkungen der durch den 
Abbau der stratosphärischen Ozonschicht 
verursachten ultravioletten Strahlung auf Pflanzen 
und Tiere  

Handlungsgrundlage  

14.102 Die Zunahme der ultravioletten (UV) Strahlung infolge des Abbaus der 
stratosphärischen Ozonschicht ist ein Phänomen, das in verschiedenen Regionen 
der Erde beobachtet worden ist, insbesondere jedoch auf der südlichen Halbkugel. 
Daher ist es wichtig, die Auswirkungen dieses Abbaus auf das pflanzliche und 
tierische Leben sowie auf eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung 
abzuschätzen.  

Ziele  

14.103 Ziel dieses Programmbereichs ist die Durchführung von 
Forschungsmaßnahmen, um die Auswirkungen einer durch den Abbau der 
stratosphärischen Ozonschicht verursachten verstärkten UV-Strahlung auf die 
Erdoberfläche und auf das pflanzliche und tierische Leben in den betroffenen 
Regionen sowie die Folgen für die Landwirtschaft abzuschätzen und gegebenenfalls 
Strategien zur Milderung der Folgeschäden zu entwickeln.  

Maßnahmen  

14.104 In den betroffenen Regionen sollen die Regierungen auf der entsprechenden 
Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und regionalen 
Organisationen im Rahmen einer institutionellen Zusammenarbeit die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um die Durchführung von Forschungsarbeiten und 
Evaluierungen über die Auswirkungen einer verstärkten ultravioletten Strahlung auf 
das pflanzliche und tierische Leben sowie auf landwirtschaftliche Tätigkeiten zu 
erleichtern, und die Ergreifung geeigneter Abhilfemaßnahmen in Betracht ziehen.  

  

Anmerkungen  

1) Einige der Probleme dieses Programmbereichs werden in Kapitel 3 der Agenda 21 
(Armutsbekämpfung) behandelt.  

2) Einige der Probleme dieses Programmbereichs werden in Kapitel 8 der Agenda 21 
(Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen in die Entscheidungsfindung) und in 
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Kapitel 37 (Nationale Mechanismen und internationale Zusammenarbeit zur Stärkung 
der Kapazitäten in Entwicklungsländern) erörtert.  

3) Einige der Probleme diesen Programmbereichs werden in Kapitel 10 der Agenda 
21 (Integriertes Konzept für die Planung und Bewirtschaftung der Bodenressourcen) 
dargelegt.  

4) Die Maßnahmen dieses Programmbereichs stehen mit einigen Maßnahmen des 
Kapitels 15 der Agenda 21 (Erhaltung der biologischen Vielfalt) in Zusammenhang.  

5) Die Maßnahmen dieses Programmbereichs stehen mit einigen Maßnahmen des 
Kapitels 9 der Agenda 21 (Schutz der Erdatmosphäre) in Zusammenhang.  

Erhaltung der biologischen Vielfalt 

 

EINFÜHRUNG  

15.1 Das vorliegende Kapitel der Agenda 21 ist in seiner Ziele und seinen 
Maßnahmen darauf ausgerichtet, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen zu verbessern und das 
Übereinkommen über die Biologische Vielfalt zu unterstützen.  

15.2 Die wesentlichen auf unserem Planeten zur Verfügung stehenden Güter und 
Dienstleistungen hängen von der Vielfalt und Variabilität von Genen, Arten, 
Populationen und Ökosystemen ab. Die biologischen Ressourcen ernähren und 
kleiden uns, gewähren uns Obdach und liefern uns Arzneimittel und geistige 
Nahrung. Die natürlichen Ökosysteme der Wälder, der Savannen, der Gras- und 
Weideflächen, der Wüsten, der Tundren, der Flüsse, Seen und Meere beheimaten 
den größten Teil der biologischen Vielfalt unserer Erde. Auch die Felder der Bauern 
und die Gärten sind als Voratsträger enorm wichtig; hinzu kommen Genbanken, 
botanische Gärten, Zoos und andere Verwahrungsorte für Keimplasma, die einen 
zwar kleinen, aber bedeutenden Beitrag leisten. Der gegenwärtig zu verzeichnende 
Verlust der biologischen Vielfalt ist zum großen Teil Folge menschlichen Handelns 
und stellt eine ernste Bedrohung für die menschliche Entwicklung dar.  

PROGRAMMBEREICH  

Erhaltung der biologischen Vielfalt  

Handlungsgrundlage  

15.3 Trotz zunehmender Bemühungen in den letzten zwanzig Jahren dauert der 
Verlust der biologischen Vielfalt auf unserer Erde, der in erster Linie auf die 
Zerstörung der Lebensräume, die Übernutzung der natürlichen Ressourcen, die 
zunehmende Schadstoffbelastung und die unangemessene Einbringung 
nichtheimischer Pflanzen- und Tierarten zurückzuführen ist, immer weiter fort. Die 
biologischen Ressourcen stellen ein Kapital dar, das ein enormes Potential für die 
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Erzielung nachhaltiger Gewinne in sich birgt. Es bedarf eines sofortigen und 
entschlossenen Handelns, um Gene, Arten und Ökosysteme im Sinne einer 
umweltverträglichen und nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung der biologischen 
Ressourcen zu erhalten und zu bewahren. Die vorhandenen Kapazitäten zur 
Bewertung, Untersuchung und systematischen Beobachtung und Evaluierung der 
biologischen Vielfalt müssen auf nationaler und internationaler Ebene verstärkt 
werden. Für den In-situ-Schutz von Ökosystemen, die Ex-situ-Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und genetischen Ressourcen und die Verbesserung der 
Ökosystemfunktionen, ist ein wirksames nationales Vorgehen und eine internationale 
Zusammenarbeit notwendig. Die Beteiligung und Mithilfe der ortsansässigen 
Gemeinschaften sind unverzichtbare Voraussetzungen für den Erfolg eines 
derartigen Ansatzes. Kürzliche Fortschritte in der Biotechnologie deuten darauf hin, 
daß in dem genetischen Material, das Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen liefern, 
wahrscheinlich ein enormes Leistungspotential für die Landwirtschaft, die Gesundheit 
und das Wohlergehen der Menschen sowie für die Belange der Umwelt enthalten ist. 
Gleichzeitig ist es in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung 
hervorzuheben, daß die einzelnen Staaten das souveräne Recht haben, ihre eigenen 
biologischen Ressourcen gemäß ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen, und daß sie 
die Pflicht haben, ihre biologische Vielfalt zu bewahren und ihre biologischen 
Ressourcen nachhaltig zu nutzen und dafür Sorge zu tragen, daß durch Tätigkeiten, 
die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer Kontrolle ausgeübt werden, der 
biologischen Vielfalt in anderen Staaten oder in Gebieten außerhalb der nationalen 
Hoheitsbereiche kein Schaden zugefügt wird.  

Ziele  

15.4 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
sowie regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, dem 
privaten Sektor und Finanzierungseinrichtungen und unter Einbeziehung 
eingeborener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften sowie sozialer und 
wirtschaftlicher Faktoren sollen die Regierungen auf der entsprechenden Ebene  

a) auf das baldige Inkrafttreten des Übereinkommens über die Biologische 
Vielfalt unter möglichst umfassender Beteiligung drängen;  

b) nationale Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen entwickeln;  

c) Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Ressourcen in nationale Entwicklungsstrategien und/oder -
pläne einbinden;  

d) geeignete Maßnahmen zur gerechten und ausgewogenen Verteilung der im 
Bereich der Forschung und Entwicklung erzielten Vorteile und die Nutzung der 
biologischen und genetischen Ressourcen, darunter auch der Biotechnologie, 
zwischen denjenigen, die diese Ressourcen zur Verfügung stellen und 
denjenigen, die diese Ressourcen nutzend ergreifen;  

e) gegebenenfalls Länderstudien über die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen durchführen, wozu 
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auch Analysen der damit verbundenen Kosten und Vorteile unter besonderer 
Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte gehören;  

f) regelmäßig auf den neuesten Stand gebrachte weltweite Berichte über die 
biologische Vielfalt ausgehend von nationalen Bewertungen erstellen;  

g) die traditionellen Methoden und die Kenntnisse eingeborener 
Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften anerkennen und fördern, 
wobei die besondere Rolle der Frauen im Hinblick auf die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen 
Ressourcen hervorgehoben werden soll, ebenso sicherstellen, daß diese 
Gruppen auch tatsächlich Anteil an den wirtschaftlichen und kommerziellen 
Vorteilen haben, die sich aus der Anwendung solcher traditioneller Methoden 
und Kenntnisse ergeben;1) 

h) Mechanismen für die Verbesserung, Entwicklung und nachhaltige 
Anwendung der Biotechnologie und ihre sichere Transfer, insbesondere an 
die Entwicklungsländer, schaffen, wobei der potentielle Beitrag der 
Biotechnologie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Ressourcen zu berücksichtigen ist;2) 

i) eine umfassendere internationale und regionale Zusammenarbeit bei der 
Förderung des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Verständnisses für die 
Bedeutung der biologischen Vielfalt und ihrer Funktionen innerhalb von 
Ökosystemen fördern;  

j) Maßnahmen und Strukturen entwickeln, um das Recht der Ursprungsländer 
der genetischen Ressourcen beziehungsweise der Länder, die genetische 
Ressourcen zur Verfügung stellenden Länder im Sinne des Übereinkommens 
über die Biologische Vielfalt - insbesondere der Entwicklungsländer - auf 
Beteiligung an den Vorteilen der biotechnologischen Entwicklung und der 
kommerziellen Nutzung der aus solchen Ressourcen entwickelten Produkte 
durchzusetzen.2)3)  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

15.5 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls zwischenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung 
eingeborener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, nichtstaatlicher 
Organisationen und sonstiger Gruppen einschließlich der Wirtschaft und der 
Wissenschaft sowie im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts sollen die 
Regierungen im Einklang mit der nationalen Politik und den nationalen 
Gepflogenheiten auf der entsprechenden Ebene gegebenenfalls  

a) neue Strategien, Aktionspläne oder Aktionsprogramme zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Ressourcen entwickeln oder vorhandene erweitern, wobei die Bedürfnisse im 
Bildungs- und Ausbildungsbereich zu berücksichtigen sind;4) 
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b) Strategien für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen in entsprechende 
sektorale oder übersektorale Pläne, Programme und Politiken einbinden, 
wobei insbesondere auf die spezielle Bedeutung der auf dem Land und in 
Gewässern lebenden, biologischen und genetischen Ressourcen für die 
Ernährung und die Landwirtschaft verwiesen wird;5) 

c) Länderstudien durchführen oder andere Methoden anwenden, um die 
Bestandteile der biologischen Vielfalt zu bestimmen, die für ihre Erhaltung und 
für die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen besonders wichtig 
sind; des weiteren den biologischen und genetischen Ressourcen Werte 
zuordnen, Vorgänge und Aktivitäten mit signifikanten Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt bestimmen, die potentiellen ökonomischen Folgen der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der 
biologischen und genetischen Ressourcen bewerten und vorrangige 
Maßnahmen vorschlagen;  

d) wirksame wirtschaftliche, soziale und andere geeignete Anreizmaßnahmen 
ergreifen, um die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen Ressourcen zu fördern, wozu auch die 
Unterstützung nachhaltiger Produktionssysteme wie etwa traditioneller 
landwirtschaftlicher, agroforstlicher, forstwirtschaftlicher Methoden sowie 
Methoden zur Erhaltung wildlebender Arten und ihrer Lebensräume gehört, 
welche die biologische Vielfalt nutzen, bewahren oder vergrößern;5) 

e) im Rahmen innerstaatlicher Rechtsvorschriften Maßnahmen ergreifen, um 
für die Achtung, Aufzeichnung, Bewahrung und Förderung der umfassenderen 
Anwendung der Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche indigener und 
örtlicher Gemeinschaften, in denen sich traditionelle Lebensformen für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der 
biologischen Ressourcen widerspiegeln, zu sorgen, damit eine gerechte und 
ausgewogene Aufteilung der daraus entstehenden Vorteile sichergestellt ist; 
ebenso sollen sie Mechanismen zur Beteiligung dieser Gemeinschaften 
einschließlich Frauen an der Erhaltung und Bewirtschaftung von Ökosystemen 
fördern;1)  

f) Langzeituntersuchungen über die Bedeutung der biologischen Vielfalt für 
das Funktionieren der Ökosysteme und ihre Rolle bei der Erzeugung von 
Gütern, Umweltleistungen und sonstigen eine nachhaltige Entwicklung 
unterstützenden Wertleistungen durchführen; besonders zu berücksichtigen 
sind dabei die Biologie und das Fortpflanzungspotential auf dem Lande und im 
Wasser lebender Schlüsselarten, darunter auch einheimischer, gezüchteter 
und kultivierter Arten, neue Beobachtungs- und Bestandsaufnahmeverfahren, 
die erforderlichen ökologischen Bedingungen für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und der Evolutionsvorgänge sowie das Sozialverhalten 
und die Ernährungsgewohnheiten in Abhängigkeit von natürlichen 
Ökosystemen, wobei Frauen eine Schlüsselrolle spielen. Diese Arbeiten sollen 
unter Beteiligung möglichst vieler Menschen durchgeführt werden, 
insbesondere der eingeborenen Bevölkerungsgruppen und ihrer 
Gemeinschaften einschließlich Frauen;1) 
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g) sofern erforderlich, Schritte zur Erhaltung der biologischen Vielfalt durch die 
In-situ-Erhaltung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie von 
Primitivsorten und ihren wildlebenden Verwandten und zur Bewahrung und 
Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürlichen 
Umgebung ergreifen und Ex-situ-Maßnahmen, vorzugsweise im 
Ursprungsland, durchführen. Zu den In-situ-Maßnahmen soll der Ausbau von 
Schutzgebietssystemen auf dem Lande, im Meer und in Binnengewässern 
gehören, wobei unter anderem auch empfindliche Süßwasser-Ökosysteme 
und andere Feuchtgebiete und Küstenökosysteme wie etwa 
Mündungsgebiete, Korallenriffe und Mangrovenwälder einbezogen werden 
sollen;6) 

h) die Sanierung und Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und die 
Regenerierung bedrohter und gefährdeter Arten unterstützen;  

i) Förderung politischer Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und der nachhaltigen Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen 
auf privatem Boden erarbeiten;  

j) eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung in an Schutzgebiete 
angrenzenden Gebieten fördern, um den Schutz dieser Gebiete zu verstärken;  

k) geeignete Verfahren einführen, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
geplante Vorhaben vorschreiben, welche wahrscheinlich erhebliche 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben, wobei für eine umfassende 
Bereitstellung geeigneter Informationen und gegebenenfalls für eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit gesorgt werden soll; außerdem sollen sie auf die 
Bewertung der Auswirkungen einschlägiger Politiken und Programme auf die 
biologische Vielfalt hinwirken;  

l) gegebenenfalls die Einführung und die Stärkung nationaler 
Bestandsaufnahme-, Regelungs- oder Management- und Kontrollsysteme im 
Zusammenhang mit den biologischen Ressourcen auf der entsprechenden 
Ebene unterstützen;  

m) Schritte einleiten, um auf ein größeres Verständnis und eine größere 
Würdigung des Wertes der biologischen Vielfalt hinzuwirken, der sowohl in 
ihren Bestandteilen als auch in den bereitgestellten Ökosystemleistungen zum 
Ausdruck kommt.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

15.6 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls zwischenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung 
eingeborener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, nichtstaatlicher 
Organisationen und sonstiger Gruppen einschließlich der Wirtschaft und der 
Wissenschaft sowie im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts sollen die 
Regierungen im Einklang mit der nationalen Politik und den nationalen 
Gepflogenheiten auf der entsprechenden Ebene gegebenenfalls7)  



115 

a) regelmäßig Informationen über die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen vergleichen, bewerten 
und austauschen;  

b) Methoden zur Durchführung einer systematischen Probennahme und 
Evaluierung der mit Hilfe von Länderstudien bestimmten Bestandteile der 
biologischen Vielfalt auf nationaler Basis entwickeln;  

c) Methoden einführen oder weiterentwickeln sowie auf der entsprechenden 
Ebene Erhebungen einleiten oder fortsetzen, die sich mit dem Zustand von 
Ökosystemen befassen, und außerdem Basisinformationen über die 
biologischen und genetischen Ressourcen - auch die in Ökosystemen auf dem 
Lande, in Gewässern, an der Küste und im Meer vorhandenen - sowie über 
die unter Beteiligung der einheimischen und eingeborenen Bevölkerung und 
ihrer Gemeinschaften durchgeführten Bestandsaufnahmen beschaffen;  

d) die potentiellen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen und Vorteile der 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von auf dem Lande und im Wasser 
lebenden Arten in jedem einzelnen Land ausgehend von den Ergebnissen von 
Länderstudien ermitteln und bewerten;  

e) die Aktualisierung, Analyse und Auswertung der im Rahmen der 
obengenannten Bestimmung, Probennahme und Evaluierung ermittelten 
Daten unternehmen;  

f) mit der vollen Unterstützung und Beteiligung örtlicher und eingeborener 
Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften frühzeitig und in einer für die 
Entscheidungsfindung auf allen Ebenen geeigneten Form einschlägige und 
verläßliche Daten sammeln, bewerten und zur Verfügung stellen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

15.7 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen Gremien der Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls zwischenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung 
eingeborener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, nichtstaatlicher 
Organisationen und sonstiger Gruppen einschließlich der Wirtschaft und der 
Wissenschaft sowie im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts sollen die 
Regierungen auf der entsprechenden Ebene gegebenenfalls  

a) die Schaffung oder den Ausbau nationaler oder internationaler 
Möglichkeiten und Netzwerke für den Austausch von Daten und Informationen 
erwägen, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen von Belang sind;7) 

b) regelmäßig aktualisierte Weltberichte über die biologische Vielfalt 
ausgehend von in allen Ländern durchzuführenden nationalen Bewertungen 
erstellen;  

c) die technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der 
biologischen und genetischen Ressourcen fördern. Besondere 
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Aufmerksamkeit gebührt der Schaffung und dem Ausbau nationaler 
Möglichkeiten durch die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials und den 
Aufbau von Institutionen, wozu auch die Transfer von Technologien und/oder 
die Schaffung von Forschungs- und Verwaltungseinrichtungen wie etwa 
Herbarien, Museen, Genbanken und Laboratorien gehören, die mit der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt im Zusammenhang stehen8) ;  

d) unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über 
die Biologische Vielfalt für dieses Kapitel die Transfer von Technologien, die 
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung von 
biologischen Ressourcen von Belang sind, oder von Technologien, welche die 
genetischen Ressourcen nutzen, ohne der Umwelt erhebliche Schäden 
zuzufügen, in Übereinstimmung mit Kapitel 34 erleichtern, wobei festgehalten 
wird, daß Technologie auch Biotechnologie umfaßt;2)8)  

e) die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien einschlägiger 
internationaler Übereinkommen und Aktionspläne fördern, um die 
Bemühungen um die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen Ressourcen zu intensivieren und zu koordinieren;  

f) die Unterstützung internationaler und regionaler Instrumente, Programme 
und Aktionspläne, die sich mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen befassen, verstärken;  

g) sich für eine bessere internationale Koordinierung von Maßnahmen zur 
wirksamen Erhaltung und Pflege bedrohter/nichtschädlicher wandernder Arten 
einsetzen, wozu auch ein angemessenes Maß an Unterstützung für die 
Einrichtung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten an 
grenzüberschreitenden Standorten gehört;  

h) nationale Bemühungen um die Durchführung von Bestandserhebungen und 
die Datenerfassung, Probennahme und Evaluierung sowie die Unterhaltung 
von Genbanken fördern.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

15.8 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Kapitel genannten Maßnahmen werden vom 
Sekretariat der UNCED auf etwa 3,5 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 1,75 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

15.9 Zu den besonderen Aspekten, die zu berücksichtigen sind, gehört die 
Notwendigkeit der Entwicklung  

a) rationeller Methoden für Basiserhebungen und Bestandsaufnahmen sowie 
für die systematische Probennahme und Bewertung der biologischen 
Ressourcen;  

b) von Methoden und Technologien für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen;  

c) verbesserter und breit gefächerter Methoden für die Ex-situ-Erhaltung zur 
langfristigen Erhaltung von genetischen Ressourcen, die für die Forschung 
und Entwicklung von Belang sind.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

15.10 Gegebenenfalls besteht die Notwendigkeit  

a) einer zahlenmäßigen Erhöhung und/oder eines effizienteren Einsatzes von 
Fachkräften in wissenschaftlichen und technischen Bereichen, die für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der 
biologischen Ressourcen von Belang sind;  

b) der Beibehaltung vorhandener oder der Schaffung neuer Programme für die 
wissenschaftliche und technische Aus- und Fortbildung von Führungs- und 
Fachkräften, insbesondere in den Entwicklungsländern, in Maßnahmen zur 
Bestimmung und Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Ressourcen;  

c) der Förderung und Begünstigung des Verständnisses für die Bedeutung der 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Ressourcen erforderlichen Maßnahmen auf allen Planungs- und 
Entscheidungsebenen von Regierungen, Wirtschaftsunternehmen und 
Kreditinstituten und der Förderung und Begünstigung der Einbeziehung dieser 
Fragestellungen in Bildungsprogramme.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

15.11 Gegebenenfalls besteht die Notwendigkeit,  

a) vorhandene Einrichtungen, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen zuständig sind, 
auszubauen und/oder neue einzurichten, und die Entwicklung von 
Mechanismen wie etwa nationale Institute oder Zentren für die biologische 
Vielfalt zu erwägen;  

b) den Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Ressourcen in allen einschlägigen Bereichen fortzusetzen;  
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c) insbesondere innerhalb von Regierungen, Wirtschaftsunternehmen sowie 
bilateralen und multilateralen Entwicklungsorganisationen Kapazitäten für die 
Integration von die biologische Vielfalt betreffenden Belangen, potentiellen 
Vorteilen und anfallenden Opportunitätskosten in den Planungs-, 
Durchführungs- und Evaluierungsprozeß von Vorhaben sowie für die 
Abschätzung der Auswirkungen der biologischen Vielfalt auf geplante 
Entwicklungsvorhaben zu schaffen;  

d) auf der entsprechenden Ebene die Kapazitäten der für die Planung und 
Bewirtschaftung von Schutzgebieten zuständigen staatlichen und privaten 
Einrichtungen zur Durchführung der sektorübergreifenden Koordinierung und 
Planung gemeinsam mit anderen staatlichen Einrichtungen, nichtstaatlichen 
Organisationen und gegebenenfalls eingeborenen Bevölkerungsgruppen und 
deren Gemeinschaften zu erweitern.  

  

  

Anmerkungen  

1) Siehe Kapitel 26 (Anerkennung und Stärkung der Rolle der eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften) und Kapitel 24 (Globaler 
Aktionsplan für die Frau zur Erzielung einer nachhaltigen und gerechten 
Entwicklung).  

2) Siehe Kapitel 16 (Umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie).  

3) Artikel 2 - "Begriffsbestimmungen" des Übereinkommens über die Biologische 
Vielfalt enthält unter anderem folgende Begriffsbestimmungen:  

"Ursprungsland der genetischen Ressourcen" bedeutet das Land, das diese 
genetischen Ressourcen unter In-situ-Bedingungen besitzt.  

"genetische Ressourcen zur Verfügung stellendes Land" bedeutet das Land, 
das genetische Ressourcen bereitstellt, die aus In-situ-Quellen gewonnen 
werden, darunter Populationen sowohl wildlebender als auch domestizierter 
Arten, oder die aus Ex-situ-Quellen entnommen werden, gleichviel ob sie ihren 
Ursprung in diesem Land haben oder nicht.  

4) Siehe Kapitel 36 (Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und 
der beruflichen Ausbildung).  

5) Siehe Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen 
Entwicklung) und Kapitel 11 (Bekämpfung der Entwaldung).  

6) Siehe Kapitel 17 (Schutz der Ozeane, aller Arten von Meeren einschließlich 
umschlossener und halbumschlossener Meere und Küstengebiete sowie Schutz, 
rationelle Nutzung und Entwicklung ihrer lebenden Ressourcen).  

7) Siehe Kapitel 40 (Informationen für den Entscheidungsprozeß).  
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8) Siehe Kapitel 34 (Transfer umweltverträglicher Technologien, Zusammenarbeit 
und Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten).  

Umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie  

 

EINFÜHRUNG  

16.1 Die Biotechnologie umfaßt sowohl die im Rahmen der modernen Biotechnologie 
entwickelten neuen Techniken als auch die bewährten Ansätzen der traditionellen 
Biotechnologie. Als innovativer, wissensintensiver Forschungsbereich bietet sie eine 
Vielzahl nützlicher Verfahrenstechniken für vom Menschen vorgenommene 
Veränderungen der Desoxiribonukleinsäure (DNS), oder des genetischen Materials 
in Pflanzen, Tieren und Mikroorganismengruppen, deren Ergebnis überaus nützliche 
Produkte und Technologien sind. Die Biotechnologie ist nicht in der Lage, von sich 
aus all die grundlegenden Umwelt- und Entwicklungsprobleme zu lösen, weshalb die 
Erwartungen durch eine realistischere Sicht eingeschränkt werden sollten. Dennoch 
verspricht die Biotechnologie, einen bedeutenden Beitrag zur Erzielung von 
Fortschritten beispielsweise in der Gesundheitsversorgung, in der 
Ernährungssicherung in Form von nachhaltigen Anbaupraktiken, einer Verbesserten 
Versorgung mit Trinkwasser, leistungsfähigeren industriellen 
Erschließungsprozessen für die Umwandlung von Rohstoffen, der Förderung 
nachhaltiger Aufforstungs- und Wiederaufforstungsverfahren und der Entgiftung von 
Sonderabfällen zu leisten. Außerdem bietet die Biotechnologie neue Möglichkeiten 
für weltweite Partnerschaften, insbesondere zwischen den Ländern, die reich an 
biologischen Ressourcen (einschließlich genetischer Ressourcen) sind, denen aber 
das erforderliche Fachwissen und die erforderlichen Investitionsmittel zur Nutzung 
dieser Ressourcen mit Hilfe der Biotechnologie fehlen, und den Ländern, die das 
technische Fachwissen für die Umwandlung biologischer Ressourcen herangebildet 
haben, damit diese für die Zwecke einer nachhaltigen Entwicklung genutzt werden 
können.1) Die Biotechnologie kann zur Erhaltung dieser Ressourcen beispielsweise 
durch Ex-situ-Verfahren beitragen. In den nachstehend beschriebenen 
Programmbereichen wird versucht, die Anwendung international vereinbarter 
Grundsätze zu fördern, mit denen die umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie 
gewährleistet, eine öffentliche Vertrauensbasis geschaffen, die Entwicklung 
nachhaltiger biotechnologischer Anwendungen gefördert und geeignete 
Rahmenbedingungen - insbesondere in den Entwicklungsländern - geschaffen 
werden können; dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich:  

a) Steigerung der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen;  

b) Verbesserung der menschlichen Gesundheit;  

c) Verbesserung des Umweltschutzes;  

d) Erhöhung der Sicherheit und Schaffung internationaler Mechanismen für 
die Zusammenarbeit;  
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e) Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung und 
umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Steigerung der Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln, Futtermitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen  

Handlungsgrundlage  

16.2 Um den wachsenden Konsumgüterbedarf der Weltbevölkerung decken zu 
können, muß nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch deren 
Verteilung deutlich verbessert werden, während gleichzeitig nachhaltigere 
Landbausysteme entwickelt werden müssen. Ein erheblicher Teil dieses 
Produktivitätsanstiegs muß in den Entwicklungsländern erzielt werden. 
Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche und umweltverträgliche Nutzung der 
Biotechnologie in der Landwirtschaft, im Umweltschutz und in der 
Gesundheitsfürsorge. Die Mehrzahl der Investitionen in die moderne Biotechnologie 
wurde in den Industrieländern getätigt. Es bedarf erheblicher Neuinvestitionen und 
der Entwicklung der menschlichen Ressourcen im Bereich der Biotechnologie, 
insbesondere in den Entwicklungsländern.  

Ziele  

16.3 Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in vermehrtem Umfang 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen auf der Grundlage des Programmbereichs D 
getroffen werden müssen, werden folgende Ziele vorgeschlagen:  

a) die möglichst optimale Steigerung der Erträge pflanzenbaulicher 
Hauptkulturen, der Nutztiere und der in der Aquakultur verwendeten Arten 
durch Nutzung der kombinierten Ressourcen der modernen Biotechnologie 
und die herkömmlichen Züchtungsmethoden von Pflanzen, Tieren und 
Mikroorganismen, wozu auch die vielfältigere Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen an genetischem Material - als Hybrid- und Ausgangsformen - 
gehört.2) Auch bei Forsterzeugnisse sollen ähnliche Ertragssteigerungen 
erzielt werden, damit die nachhaltige Nutzung der Wälder sichergestellt ist;3)  

b) die Verringerung der Notwendigkeit einer mengenmäßigen Steigerung der 
Nahrungsmittel, Futtermittel und Rohstoffe durch Verbesserung des Nährwerts 
(der Zusammensetzung) von Nutzpflanzen, Tiere und Mikroorganismen und 
Reduzierung der Nachernteverluste bei pflanzlichen und tierischen 
Erzeugnissen;  

c) die Steigerung des Gebrauchs integrierter Verfahren zur Bekämpfung von 
Schädlingen und Krankheiten sowie für den Landbau, um der übermäßigen 
Abhängigkeit von Agrochemikalien ein Ende zu bereiten und auf diese Weise 
den Einsatz ökologisch tragfähiger Bewirtschaftungsverfahren zu fördern;  
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d) die Bewertung des landwirtschaftlichen Potentials von 
Grenzertragsstandorten im Vergleich zu anderen Nutzungsmöglichkeiten und 
gegebenenfalls die Entwicklung von Systemen, die nachhaltige 
Produktivitätssteigerungen ermöglichen;  

e) die vermehrte Anwendung der Biotechnologie in der Forstwirtschaft sowohl 
zur Steigerung der Erträge als auch zur effizienteren Nutzung von 
Forsterzeugnissen sowie zur Verbesserung von Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsverfahren. Die Bemühungen sollen in erster Linie auf Arten 
und Erzeugnisse ausgerichtet sein, die in den Entwicklungsländern angebaut 
werden und insbesondere für diese Länder von Bedeutung sind;  

f) die Erhöhung der Effizienz der Stickstoffbindung und der 
Mineralstoffabsorption durch eine Symbiose höherer Pflanzen mit 
Mikroorganismen;  

g) der Ausbau des vorhandenen Potentials für die grundlagen- und 
anwendungsorientierte Forschung und für die Planung und Durchführung 
komplexer fachübergreifender Forschungsvorhaben.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

16.4 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Hilfe internationaler 
und regionaler Organisationen und mit Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen, 
des privaten Sektors und akademischer und wissenschaftlicher Einrichtungen 
Verbesserungen in der Pflanzen- und Tierzucht wie auch bei Mikroorganismen durch 
Anwendung der traditionellen und der modernen Biotechnologie erzielen, um durch 
eine nachhaltige Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge die 
Ernährungssicherung insbesondere in den Entwicklungsländern zu gewährleisten; 
dabei sollen vor der Veränderung die angestrebten Merkmale abgeschätzt werden, 
wobei die Bedürfnisse der Landwirte, die sozioökonomischen, kulturellen und 
umweltspezifischen Auswirkungen solcher Veränderungen und die Notwendigkeit der 
Unterstützung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu 
berücksichtigen sind und besonders darauf zu achten ist, welche Auswirkungen die 
Nutzung der Biotechnologie auf die Bewahrung der Unversehrtheit der Umwelt 
haben wird.  

16.5 Genauer ausgedrückt sollen diese Einrichtungen  

a) die Produktivität, die Nahrungsqualität und die Lagerbeständigkeit von 
Nahrungsmitteln und Tierfuttermitteln verbessern, wobei sie sich in ihren 
Bemühungen auch mit den Vor- und Nachernteverluste befassen sollen;  

b) die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge weiterentwickeln;  

c) Pflanzensorten züchten, die tolerant und/oder resistent gegen Belastungen 
durch Faktoren wie Schädlinge und Krankheiten und Belastungen abiotischer 
Art sind;  
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d) die Verwendung zu wenig genutzter Fruchtarten fördern, die 
möglicherweise in der Zukunft für die menschliche Ernährung und die 
industrielle Versorgung mit Rohstoffen von Bedeutung sein werden;  

e) die Leistungsfähigkeit symbiotischer Vorgänge erhöhen, die zu einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion beitragen;  

f) die Erhaltung und den sicheren Austausch von pflanzlichem, tierischem und 
mikrobiellem Keimplasma durch eine Risikoabschätzung und Verwendung von 
Management-Verfahren erleichtern, wozu auch verbesserte 
Diagnoseverfahren zur Identifizierung von Schädlingen und Krankheiten durch 
bessere Verfahren der Schnellvermehrung gehören;  

g) bessere Diagnoseverfahren und Impfstoffe zur Vorbeugung gegen 
Krankheiten und zur Verhinderung ihrer Ausbreitung sowie zur Schnellanalyse 
von Giften oder Infektionserregern in Erzeugnissen, die für den menschlichen 
Gebrauch bestimmt oder als Viehfutter vorgesehen sind, entwickeln;  

h) nach produktiveren Linien raschwüchsiger Bäume, insbesondere als 
Brennholzquelle, suchen und Schnellvermehrungstechniken entwickeln, um zu 
ihrer umfassenderen Weiterverbreitung und Nutzung beizutragen;  

i) die Nutzung verschiedener biotechnologischer Verfahren zur Erzielung von 
Ertragssteigerungen bei Fischen, Algen und sonstigen im Wasser lebenden 
Arten überprüfen;  

j) sich um nachhaltige landwirtschaftliche Erträge durch Stärkung und Ausbau 
der Kapazitäten und des Betätigungsfelds bestehender Forschungszentren 
bemühen, um die erforderliche kritische Menge durch Förderung und 
Überwachung der Forschung zur Entwicklung produktiver und der Umwelt 
dienlicher biologischer Produkte und Verfahren, die wirtschaftlich und sozial 
verträglich sind, zu erzielen, wobei auch Sicherheitsaspekte zu 
berücksichtigen sind;  

k) die Verknüpfung geeigneter und traditioneller biotechnologischer Verfahren 
zur Kultivierung genetisch veränderter Pflanzen, der Aufzucht gesunder Tiere 
und dem Schutz forstgenetischer Ressourcen fördern;  

l) Verfahren entwickeln, mit denen die Verfügbarkeit der mit Hilfe der 
Biotechnologie gewonnenen Stoffe für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, 
Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen verbessert werden kann.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

16.6 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Erwägung vergleichender Bewertungen des in den verschiedenen 
Technologien enthaltenen Potentials für die Nahrungsmittelerzeugung im 
Verbund mit einem System zur Bewertung der möglichen Auswirkungen 
biotechnologischer Verfahren auf den internationalen Handel mit 
Agrarprodukten;  
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b) die Prüfung der Auswirkungen eines Subventionsabbaus und eines 
eventuellen Gebrauchs anderer wirtschaftspolitischer Instrumente, in denen 
sich die aufgrund der nicht nachhaltigen Verwendung von Agrochemikalien 
entstandenen Umweltkosten niederschlagen;  

c) die Beibehaltung und die Einrichtung von Datenbanken mit Informationen 
über die umweltspezifischen und gesundheitlichen Auswirkungen von 
Organismen, um Risikoabschätzungen zu erleichtern;  

d) die Beschleunigung der Aneignung, der Transfer und der Anpassung von 
Technologien durch die Entwicklungsländer zur Unterstützung nationaler 
Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Ernährungssicherung führen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

16.7 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen gegebenenfalls 
folgende Maßnahmen im Einklang mit internationalen Übereinkünften oder 
Vereinbarungen über die biologische Vielfalt fördern:  

a) die Zusammenarbeit in Fragen, die folgende Bereiche betreffen: die 
Erhaltung, den Zugang und den Austausch von Keimplasma; die Rechte, die 
sich im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Innovationen im 
informellen Bereich ergeben, darunter auch die Rechte von Bauern und 
Züchtern; die Beteiligung an den durch die Biotechnologie erzielten Vorteilen; 
und die biologische Sicherheit;  

b) die Förderung gemeinschaftlicher Forschungsprogramme - insbesondere in 
Entwicklungsländern - zur Unterstützung der in diesem Programmbereich 
beschriebenen Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der 
Zusammenarbeit mit örtlichen und eingeborenen Bevölkerungsgruppen und 
deren Gemeinschaften bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen sowie der Förderung 
traditioneller Methoden und Kenntnisse dieser Gruppen im Zusammenhang 
mit diesen Maßnahmen;  

c) die Beschleunigung der Aneigung, der Transfer und der Anpassung von 
Technologien durch die Entwicklungsländer zur Unterstützung nationaler 
Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Ernährungssicherung führen, 
durch Entwicklung von Systemen für eine wesentliche und nachhaltige 
Steigerung der Produktivität ohne Schädigung oder Gefährdung örtlicher 
Ökosysteme4) ;  

d) die Ausarbeitung geeigneter Sicherheitsverfahren auf der Grundlage des 
Programmbereichs D unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

16.8 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
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vom Sekretariat der UNCED auf etwa 5 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 50 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel*  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

16.9 Die Fortbildung qualifizierter Fachleute auf allen Ebenen der grundlagen- und 
der anwendungsorientierten Wissenschaft (einschließlich wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, technischem Personal und Beratern) ist einer der wichtigsten 
Bestandteile aller Programme dieser Art. Dabei ist die Schaffung eines Bewußtseins 
für die Vorteile und Risiken der Biotechnologie ein wesentlicher Faktor. Angesichts 
der Tragweite einer vernünftigen Nutzung der Forschungsressourcen für die 
erfolgreiche Durchführung fachüberpreifender Großprojekte soll in formale 
Fortbildungsprogramme für Wissenschaftler auch eine Managementausbildung 
einbezogen werden. Außerdem sollen im Zusammenhang mit spezifischen Vorhaben 
Ausbildungsprogramme erarbeitet werden, um den regionalen beziehungsweise 
nationalen Bedarf an umfassend ausgebildeten Fachkräften, die mit moderner 
Technologie umzugehen wissen, decken und die Abwanderung von 
Wissenschaftlern von den Entwicklungs- in die Industrieländer verhindern zu können. 
Besonderer Nachdruck soll auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaftlern, Beratern und Nutzern und deren Weiterbildung gelegt werden, 
damit es zur Schaffung integrierter Systeme kommt. Besondere Berücksichtigung soll 
auch die Durchführung von Programmen zur Unterrichtung und zum Austausch von 
Wissen über traditionelle biotechnologische Verfahren und zur Ausbildung im 
Sicherheitsbereich finden.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

16.10 Eine institutionelle Aufstockung oder andere geeignete Maßnahmen sind 
erforderlich, um auf nationaler Ebene im technischen Bereich sowie im Management-
, Planungs- und Verwaltungsbereich Kapazitäten zur Unterstützung der Aktivitäten in 
diesem Programmbereich aufzubauen. Diese Maßnahmen sollen durch 
entsprechende internationale, wissenschaftliche, technische und finanzielle Hilfe 
ergänzt werden, um die Technische Zusammenarbeit zu erleichtern und die 
Kapazitäten der Entwicklungsländer zu erweitern. Der Programmbereich E enthält 
weitere Einzelheiten.  

B. Verbesserung der menschlichen Gesundheit  

Handlungsgrundlage  

16.11 Die Verbesserung der menschlichen Gesundheit ist eines der wichtigsten 
Entwicklungsziele. Die Verschlechterung der Umweltqualität, insbesondere die 
Verschmutzung der Luft, der Gewässer und des Bodens durch giftige Chemikalien, 
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durch gefährliche Abfälle, durch Strahlung und aus sonstigen Quellen gibt 
zunehmend Anlaß zu Sorge. Diese Schädigung der Umwelt aufgrund einer 
unzureichenden oder unangemessenen Entwicklung hat direkte negative 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Unterernährung, Armut, schlechte 
Wohnbedingungen, der Mangel an hochwertigem Trinkwasser und mangelhafte 
sanitäre Einrichtungen kommen noch zu den Problemen hinzu, die sich im 
Zusammenhang mit übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten ergeben. 
Dies führt dazu, daß die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen 
zunehmenden Belastungen ausgesetzt sind.  

Ziele  

16.12 Hauptziel dieses Programmbereichs ist, durch umweltverträgliche Nutzung der 
Biotechnologie im Rahmen eines umfassenden Gesundheitsprogramms einen 
Beitrag zu leisten zu5) 

a) der Erweiterung oder Einführung (mit besonderer Vordringlichkeit) von 
Programmen, um bei der Bekämpfung der wichtigsten ansteckenden 
Krankheiten mitzuhelfen;  

b) der Förderung eines guten gesundheitlichen Allgemeinzustands der 
Menschen aller Altersgruppen;  

c) der Ausarbeitung und Erweiterung von Programmen, um zur gezielten 
Behandlung und zur Vorbeugung gegen die wichtigsten nicht ansteckenden 
Krankheiten beizutragen;  

d) der Festlegung und Erweiterung geeigneter Sicherheitsverfahren auf der 
Grundlage des Programmbereichs D unter Berücksichtigung ethischer 
Gesichtspunkte;  

e) der Schaffung besserer Möglichkeiten zur Durchführung grundlagen- und 
anwendungsorientierter Forschung und zur Abwicklung fachübergreifender 
Forschungsvorhaben.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

16.13 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
internationaler und regionaler Organisationen, akademischer und wissenschaftlicher 
Einrichtungen und der pharmazeutischen Industrie unter angemessener 
Berücksichtigung sicherheitstechnischer und ethischer Gesichtspunkte  

a) nationale und internationale Programme zur Bestimmung und gezielten 
Befassung mit denjenigen Bevölkerungsgruppen auf der Erde erarbeiten, die 
am dringendsten einer Verbesserung des gesundheitlichen 
Allgemeinbefindens und des Schutzes gegen Krankheiten bedürfen;  

b) Kriterien für die Bewertung der Wirksamkeit sowie der Vorteile und Risiken 
der geplanten Maßnahmen aufstellen;  
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c) Screening-Verfahren, systematische Stichproben- und 
Evaluierungsverfahren für Arzneimittel und medizintechnische Verfahren 
festlegen und durchsetzen, um den Gebrauch derjenigen Mittel und Verfahren 
zu verbieten, die nicht genügend Sicherheit für den experimentellen Einsatz 
bieten; außerdem sollen sie gewährleisten, daß Arzneimittel und Technologien 
im Bereich der Reproduktionsmedizin sicher und wirksam sind und Rücksicht 
auf ethische Gesichtspunkte nehmen;  

d) die Trinkwassergüte durch Einführung geeigneter spezifischer Maßnahmen 
einschließlich der Diagnose von im Wasser vorhandenen Pathogenen und 
Schadstoffen verbessern, durch systematische Probennahme überprüfen und 
bewerten;  

e) gegen die wichtigsten ansteckenden Krankheiten neue und verbesserte 
Impfstoffe entwickeln und auf breiter Basis zur Verfügung stellen, die wirksam 
und sicher sind und bei minimaler Dosierung Schutz bieten; dazu gehört auch 
die Intensivierung der Arbeit an Impfstoffen, die zur Bekämpfung von häufig 
vorkommenden Kinderkrankheiten benötigt werden;  

f) biologisch abbaubare Anwendungssysteme für Impfstoffe entwickeln, 
welche die gegenwärtig üblichen Mehrfachimpfungen überflüssig machen, 
einen flächendeckenderen Impfschutz der Bevölkerung ermöglichen und die 
Kosten einer Immunisierung senken;  

g) unter Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten wirksame biologische 
Bekämpfungsmittel gegen Krankheitserreger übertragende Vektoren wie etwa 
Moskitos und resistente Varianten entwickeln;  

h) unter Heranziehung des Instrumentariums der modernen Biotechnologie 
unter anderem verbesserte Diagnoseverfahren, neue Arzneimittel und bessere 
Therapien und Anwendungssysteme entwickeln;  

i) die Verbesserung und wirkungsvollere Nutzung von Arzneipflanzen und 
sonstigen entsprechenden Ausgangsmaterialien vorantreiben;  

j) Verfahren zur Vergrößerung der Verfügbarkeit von mit Hilfe der 
Biotechnologie gewonnenen Stoffen für die Verbesserung der menschlichen 
Gesundheit entwickeln.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

16.14 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Durchführung von Untersuchungen zur Bewertung der vergleichenden 
sozialen, ökologischen und finanziellen Kosten und Vorteile verschiedener 
Verfahrenstechniken für die Basisgesundheitspflege und die 
Reproduktionsmedizin unter Berücksichtigung allgemeiner 
sicherheitstechnischer und ethischer Gesichtspunkte;  

b) die Entwicklung von Aufklärungsprogrammen für Entscheidungsträger und 
die breite Öffentlichkeit, um ihr Verständnis und Bewußtsein für die relativen 



127 

Vorteile und Risiken der modernen Biotechnologie unter Beachtung ethischer 
und kultureller Gesichtspunkte zu wecken.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

16.15 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) auf der Grundlage des Programmbereichs D unter Berücksichtigung 
ethischer Gesichtspunkte geeignete Sicherheitsverfahren festlegen und 
verstärken;  

b) insbesondere in Entwicklungsländern die Aufstellung nationaler Programme 
zur Verbesserung der Volksgesundheit, vor allem den Schutz vor den 
wichtigsten ansteckenden Krankheiten, häufig vorkommenden 
Kinderkrankheiten und Krankheitsüberträgern, unterstützen.  

Instrumente zur Umsetzung  

16.16 Um zur Bekämpfung der wichtigsten übertragbaren Krankheiten bis zum 
Beginn des nächsten Jahrhundert Fortschritte zu erzielen, müssen die zur Erfüllung 
der oben angeführten Ziele erforderlichen Maßnahmen mit besonderer Dringlichkeit 
durchgeführt werden. Die Ausbreitung mancher Krankheiten auf alle Regionen der 
Erde erfordert ein weltweites Handeln. Bei eher örtlich begrenzten Krankheiten ist ein 
regionales oder nationales Vorgehen angebracht. Die Erfüllung der Ziele verlangt 
folgendes:  

a) ein fortgesetztes internationales Engagement;  

b) die Festlegung nationaler Prioritäten innerhalb eines fest umrissenen 
Zeitrahmens;  

c) den Einsatz wissenschaftlicher und finanzieller Mittel auf globaler und 
nationaler Ebene.  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

16.17 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 14 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 130 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

16.18 Es bedarf sorgfältig abgestimmter fachübergreifender Bemühungen, zu denen 
auch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Finanzierungseinrichtungen 
und Industriezweigen gehört. Auf globaler Ebene kann darunter eine 
Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen in verschiedenen Ländern zu 
verstehen sein, wobei die Finanzierung auf zwischenstaatlicher Ebene erfolgt, 
gegebenenfalls unterstützt durch eine ähnliche Zusammenarbeit auf nationaler 
Ebene. Auch die Unterstützung der Forschung und Entwicklung muß weiter 
ausgebaut werden, ebenso wie die Mechanismen, die für die Transfer einschlägiger 
Technologien sorgen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

16.19 Die Fortbildung und die Transfer von Technologien müssen auf weltweiter 
Basis erfolgen, wobei die Regionen und Länder Zugangs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten am Austausch von Informationen und Fachwissen haben 
sollen, insbesondere wenn es um einheimisches oder traditionelles Wissen und die 
entsprechende Biotechnologie geht. Ein wichtiger Faktor ist der Aufbau der eigenen 
Kapazitäten in Entwicklungsländern, um diesen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv 
an den biotechnologischen Produktionsverfahren zu beteiligen. Die Ausbildung von 
Personal könnte auf drei Ebenen stattfinden:  

a) die Ausbildung von für die grundlagen- und die produktorientierte 
Forschung benötigten Wissenschaftlern;  

b) die Ausbildung der im Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte (Unterweisung 
im sicheren Umgang mit neuen Produkten) und der für komplexe 
fachübergreifende Forschungsvorhaben benötigten Wissenschaftlamanagern;  

c) die Fortbildung von dem Dienstleistungsbereich zugehörigen Fachkräften, 
die für die Leistungserbringung im Außendienst benötigt werden.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten**)  

C. Verbesserung des Umweltschutzes  

Handlungsgrundlage  

16.20 Der Umweltschutz ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen 
Entwicklung. Die Umwelt mit all ihren biotischen und abiotischen Bestandteilen ist 
bedroht: die Tiere, die Pflanzen, die Mikroorganismen und die Ökosysteme, welche 
die biologische Vielfalt enthalten; die Gewässer, der Boden und die Luft, welche die 
natürlichen Bestandteile der Lebensräume und Ökosysteme bilden, und alle 
Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen der biologischen Vielfalt und den sie 
stützenden Lebensräumen und Ökosystemen. Mit dem andauernd steigenden 
Verbrauch von Chemikalien, Energie und nicht erneuerbaren Ressourcen durch eine 
wachsende Weltbevölkerung werden sich auch die damit verbundenen 
Umweltprobleme verschärfen. Trotz vermehrter Anstrengungen, eine weitere 
Zunahme der Abfallmengen zu verhindern und die Abfallverwertung voranzutreiben, 
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ist davon auszugehen, daß auch in Zukunft das anfallende Abfallvolumen und der 
Umfang nicht nachhaltiger Formen der Bodennutzung weiter steigen werden.  

16.21 Die Notwendigkeit eines vielfältigen Genpools für das Keimplasma von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen für eine nachhaltige Entwicklung ist allgemein 
anerkannt. Die Biotechnologie ist eines der vielen Instrumente, die eine wichtige 
Rolle bei der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und Landschaften spielen 
kann. Dies könnte durch Entwicklung neuer Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsverfahren, durch Konservierung von Keimplasma und durch 
Züchtung neuer Pflanzensorten geschehen. Außerdem kann die Biotechnologie 
einen Beitrag zur Untersuchung der Auswirkungen von Organismen, die in 
Ökosysteme eingebracht werden, auf die verbleibenden und auf andere Organismen 
leisten.  

Ziele  

16.22 Gesamtziel dieses Programmbereichs ist die Verhütung, Beendigung und 
Umkehrung der Umweltzerstörung durch angepaßte Nutzung der Biotechnologie in 
Verbindung mit anderen Technologien bei gleichzeitiger Unterstützung bestimmter 
Sicherheitsverfahren als integraler Bestandteil des Programms. Zu den Einzelzielen 
gehört die baldmögliche Einleitung gezielter Programme mit folgenden spezifischen 
Vorgaben:  

a) die Einführung von Produktionsverfahren, die dank der Wiederverwertung 
von Biomasse, der Wiedergewinnung von Energie und der Minimierung des 
Abfallvolumens eine optimale Nutzung der natürlichen Ressourcen 
ermöglichen;6) 

b) die Förderung der Nutzung biotechnologischer Verfahren unter 
Berücksichtigung der biologischen Sanierung des Bodens und der Gewässer, 
der Abfallbehandlung, der Bodenerhaltung, der Wiederaufforstung, der 
Aufforstung und der Flächensanierung; 7)8)  

c) die Anwendung biotechnologischer Verfahren und ihrer Produkte zur 
Erhaltung der Unversehrtheit der Umwelt im Sinne einer langfristigen 
ökologischen Sicherheit;  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

16.23 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen, des privaten Sektors, 
nichtstaatlicher Organisationen und akademischer und wissenschaftlicher 
Einrichtungen  

a) umweltverträgliche Alternativen und Verbesserungen für umweltschädliche 
Produktionsprozesse entwickeln;  

b) Anwendungen entwickeln, die einen möglichst geringen Einsatz 
synthetischer, umweltschädlicher chemischer Einsatzstoffe und eine möglichst 
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weitgehende Verwendung umweltverträglicher Produkte, darunter auch 
Naturprodukte, ermöglichen (siehe Programmbereich A);  

c) Verfahren entwickeln, die eine Reduzierung des Abfallvolumens, eine 
Behandlung von Abfällen vor der endgültigen Beseitigung und die 
Verwendung biologisch abbaubarer Stoffe ermöglichen;  

d) Verfahren entwickeln, die die Rückgewinnung von Energie und die 
Bereitstellung von regenerativen Energieträgern, Tierfutter und Rohstoffen 
durch Verwertung von organischen Abfällen und Biomasse ermöglichen;  

e) Verfahren entwickeln, die die Entfernung von Schadstoffen aus der Umwelt 
einschließlich unfallbedingter Ölverschmutzungen ermöglichen, für die 
konventionelle Verfahren nicht zur Verfügung stehen oder zu teuer, unrationell 
oder inadequat sind;  

f) Verfahren zur Erweiterung des verfügbaren Angebots an Pflanzgut, 
insbesondere Lokalsorten, für Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsmaßnahmen und zur Erzielung nachhaltigerer 
forstwirtschaftlicher Erträge entwickeln;  

g) Anwendungen zur Erweiterung des verfügbaren Angebots an 
streßtolerantem Pflanzgut für Flächensanierungen und 
Bodenschutzmaßnahmen entwickeln;  

h) die Verwendung integrierter Schädlingsbekämpfungsmethoden ausgehend 
von einem ausgewogenen Einsatz biologischer Pflanzenschutzverfahren 
unterstützen;  

i) die angepaßte Verwendung von Biodünger im Rahmen nationaler 
Düngerprogramme unterstützen;  

j) die Nutzung biotechnologischer Verfahren für die Erhaltung und 
wissenschaftliche Untersuchung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Ressourcen fördern;  

k) einfach anzuwendende Technologien zur Behandlung von Abwasser und 
organischen Abfällen entwickeln;  

l) neue Technologien für Schnell-Tests zur Bestimmung von Organismen mit 
wertvollen biologischen Eigenschaften entwickeln;  

m) neue biotechnologische Verfahren zur umweltverträglichen Erschließung 
mineralischer Ressourcen fördern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

16.24 Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um mit Hilfe weltweiter Datenbanken 
die Zugriffsmöglichkeiten auf vorhandene Informationen über Biotechnologie und auf 
Einrichtungen zu verbessern.  
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(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

16.25 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen  

a) zur Unterstützung der in diesem Programmbereich beschriebenen 
Maßnahmen insbesondere in den Entwicklungsländern die vorhandenen 
Forschungs-, Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ausbauen;  

b) Mechanismen zur Aufstockung und Transfer umweltverträglicher 
biotechnologischer Verfahren schaffen, die insbesondere auf kurze Sicht von 
großer Bedeutung für den Umweltschutz sind, auch wenn sie nur begrenzte 
Aussichten auf einen wirtschaftlichen Erfolg bieten;  

c) die Zusammenarbeit einschließlich der Transfer der Biotechnologie 
zwischen den Teilnehmerstaaten mit Blick auf den Stärkung der personellen 
und institutionellen Kapazitäten verbessern;  

d) geeignete Sicherheitsverfahren auf der Grundlage des Programmbereichs 
D unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte erarbeiten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

16.26 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1 Milliarde Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 10 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel***)  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

16.27 Aufgrund der Maßnahmen in diesem Programmbereich wird sich der Bedarf an 
ausgebildeten Fachkräften erhöhen. Dazu muß die Unterstützung bestehender 
Ausbildungsprogramme, beispielsweise auf Universitäts- und Fachhochschulebene, 
verstärkt und der Austausch von Fachkräften zwischen Ländern und Regionen 
intensiviert werden. Außerdem müssen neue und zusätzliche 
Ausbildungsprogramme, beispielsweise für Fach- und Hilfspersonal, geschaffen 
werden. Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, den Kenntnisstand der 
Entscheidungsträger in den Regierungen sowie der Finanzierungseinrichtungen und 
sonstiger Institutionen in bezug auf die biologischen Funktionsprinzipien und ihre 
politischen Auswirkungen zu verbessern.  
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(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

16.28 Einschlägige Institutionen müssen die Verantwortung für die Durchführung der 
obengenannten Maßnahmen haben und über die dafür erforderlichen Kapazitäten 
(politischer, finanzieller und personeller Art) verfügen und neuen biotechnologischen 
Entwicklungen aufgeschlossen gegenüberstehen (siehe Programmbereich E).  

D. Erhöhung der Sicherheit und Schaffung 
internationaler Mechanismen für die 
Zusammenarbeit  

Handlungsgrundlage  

16.29 Es besteht die Notwendigkeit, international vereinbarte Grundregeln der 
Risikoabschätzung und des Risikomanagements aller Aspekte der Biotechnologie 
fortzuentwickeln, wobei auf die auf nationaler Ebene erarbeiteten Grundregeln 
zurückgegriffen werden soll. Nur wenn geeignete und transparente Sicherheits- und 
Grenzkontrollverfahren in Kraft sind, ist die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit in der 
Lage, den bestmöglichen Nutzen aus der Biotechnologie zu ziehen; dann hat sie 
weitaus bessere Möglichkeiten, die potentiellen Vorteile und Risiken der 
Biotechnologie zu akzeptieren. Grundlage eines großen Teils dieser 
Sicherheitsverfahren könnten verschiedene Grundprinzipien sein, darunter auch die 
vorrangige Betrachtung des Organismus ausgehend von dem innerhalb eines 
flexiblen Rahmens angewandten Grundsatz der Vertrautheit. Nationale 
Anforderungen sind dabei zu berücksichtigen und die Erkenntnisse, daß 
logischerweise mit einem stufenweisen, fallspezifischen Ansatz zu beginnen. 
Gleichzeitig wird aber auch anerkannt, daß - wie die Erfahrung gezeigt hat - in vielen 
Fällen aufgrund der in der Anfangsperiode gemachten Erfahrungen ein 
ganzheitlicherer Handlungsansatz verwendet werden sollte, woraus sich unter 
anderem eine Rationalisierung und Kategorisierung ergibt; des weiteren die 
komplementäre Betrachtung der Risikoabschätzung und des Risikomanagements 
und die Einteilung in die Anwendung in geschlossenen Systemen ("contained use") 
oder die Freisetzung in die natürliche Umwelt.  

Ziele  

16.30 Ziel dieses Programmbereichs ist, die notwendige Sicherheit bei der 
Entwicklung, der Anwendung, dem Austausch und der Transfer biotechnologischer 
Verfahren durch eine internationale Vereinbarung über die bei der 
Risikoabschätzung und beim Risikomanagement anzuwendenden Grundsätze ****) zu 
gewährleisten, wobei insbesondere auf gesundheits- und umweltrelevante 
Gesichtspunkte Bezug genommen und außerdem für eine möglichst umfassende 
Beteiligung der Öffentlichkeit und die Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte 
gesorgt werden soll.  

Maßnahmen  

16.31 Die in diesem Programmbereich vorgeschlagenen Maßnahmen setzen eine 
enge internationale Zusammenarbeit voraus. Sie sollen auf geplanten oder laufenden 
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Maßnahmen zur Beschleunigung einer umweltverträglichen Anwendung der 
Biotechnologie, insbesondere in Entwicklungsländern, aufbauen.****) 

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

16.32 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen, des privaten Sektors, 
nichtstaatlicher Organisationen sowie akademischer und wissenschaftlicher 
Einrichtungen  

a) die vorhandenen Sicherheitsverfahren durch Erfassung der vorhandenen 
Informationen und deren Anpassung an die besonderen Bedürfnisse der 
verschiedenen Länder und Regionen auf breiter Basis weitergeben;  

b) sofern erforderlich, die vorhandenen Sicherheitsverfahren weiterentwickeln, 
um den wissenschaftlichen Fortschritt und die Einordnung in die Bereiche 
Risikoabschätzung und Risikomanagement (Informationsbedarf; 
Datenbanken; Verfahrensregeln für die Risikoabschätzung und 
Freisetzungsbedingungen; Festlegung von Sicherheitsauflagen; Überwachung 
und Kontrollen; Berücksichtigung laufender nationaler, regionaler und 
internationaler Initiativen und möglichst weitgehende Vermeidung von 
Doppelaktivitäten) zu unterstützen;  

c) übereinstimmende Sicherheitsverfahren festlegen, aktualisieren und in 
einen Rahmen international abgestimmter Grundsätze einbinden, die als 
Grundlage für in der Biotechnologie zu verwendende Sicherheitsleitlinien 
dienen, wobei auch die Notwendigkeit und die Durchsetzbarkeit einer 
internationalen Übereinkunft geprüft werden soll; außerdem sollen sie unter 
Einbeziehung der von internationalen oder sonstigen Fachgremien bereits 
geleisteten Arbeit den Austausch von Informationen als Grundlage für die 
weitere Entwicklung fördern;  

d) auf nationaler und regionaler Ebene Ausbildungsprogramme über die 
Anwendung der geplanten technischen Leitlinien durchführen;  

e) den Austausch von Informationen über die für eine sichere Handhabung 
und Risikomanagement erforderlichen Verfahren sowie über die für 
biotechnologische Produkte geltenden Freisetzungsbedingungen unterstützen 
und sich an der Bereitstellung von Soforthilfe in Notfallsituationen beteiligen, 
die im Zusammenhang mit der Nutzung biotechnologischer Produkte eintreten 
können.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich*****)  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

16.33 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung der 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen das Bewußtsein für das 
Verhältnis von Vorteilen und Risiken der Biotechnologie fördern.  

16.34 Zu den weiteren Maßnahmen sollen folgende gehören (siehe auch Punkt 
16.32):  
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a) die Abhaltung eines oder mehrerer regionaler Treffen zwischen den 
betroffenen Ländern, um weitere praktische Schritte zur Erleichterung der 
internationalen Zusammenarbeit im Bereich der biologischen Sicherheit zu 
vereinbaren;  

b) die Einrichtung eines internationalen Netzwerks unter Einbeziehung 
nationaler, regionaler und globaler Kontaktstellen;  

c) auf Anforderung die Bereitstellung von Direkthilfe über das internationale 
Netzwerk unter Verwendung von Informationsnetzen, Datenbanken und 
Informationsverfahren;  

d) die Prüfung der Notwendigkeit und Durchsetzbarkeit international 
vereinbarter Leitlinien über die Sicherheit von biotechnologischen 
Freisetzungen einschließlich Risikoabschätzung und Risikomanagement und 
der Untersuchung der Durchsetzbarkeit von Leitlinien, mit denen die 
Einführung nationaler Rechtsvorschriften zur Regelung der Haftung und der 
Entschädigungsleistung erleichtert werden könnte.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

16.35 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 2 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel******) 

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen******)  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

16.36 Es soll eine angemessene internationale technische und finanzielle Hilfe 
bereitgestellt und die technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern erleichtert 
werden, damit auf nationaler Ebene die Fach-, Management-, Planungs- und 
Verwaltungskapazitäten zur Unterstützung der im vorliegenden Programmbereich 
vorgesehenen Maßnahmen geschaffen werden können. (Siehe auch 
Programmbereich E.)  

E. Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung und umweltverträgliche Nutzung der 
Biotechnologie  
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Handlungsgrundlage  

16.37 Die beschleunigte Entwicklung und Anwendung der Biotechnologie, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, setzt intensive Bemühungen um den 
Aufbau institutioneller Kapazitäten auf nationaler und regionaler Ebene voraus. In 
den Entwicklungsländern sind entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen wie 
Ausbildungskapazitäten, Fachwissen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
und -mittel, Aufbau industrieller Kapazitäten, Kapital (darunter auch Risikokapital) , 
das Recht auf Schutz geistigen Eigentums und Fachkompetenz in Bereichen wie der 
Marktforschung, der Technologiefolgenabschätzung, der sozioökonomischen 
Bewertung und der Sicherheitsbewertung häufig unzureichend. Daher müssen 
Anstrengungen unternommen werden, um in diesen und in anderen Bereichen 
entsprechende Kapazitäten aufzubauen und diese Bemühungen durch 
entsprechende finanzielle Mittel zu unterstützen. Es besteht demnach die 
Notwendigkeit, die im eigenen Land vorhandenen Möglichkeiten der 
Entwicklungsländer durch neue internationale Initiativen im Bereich der 
Forschungsförderung zu unterstützen, um die Entwicklung und Anwendung sowohl 
neuer als auch konventioneller biotechnologischer Verfahren voranzutreiben und auf 
diese Weise den Bedürfnissen einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler, nationaler 
und regionaler Ebene entgegenzukommen. Nationale Mechanismen, die eine 
sachlich begründete Meinungsäußerung der Öffentlichkeit zur Frage der 
biotechnologischen Forschung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten gestatten, sollen 
ebenfalls Teil dieser Bemühungen sein.  

16.38 Einige Aktivitäten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene befassen sich 
bereits mit den in den Programmbereichen A, B, C und D angesprochenen Fragen 
sowie auch mit der Beratung der einzelnen Länder bei der Ausarbeitung nationaler 
Leitlinien und Systeme zur Umsetzung dieser Leitlinien. Allerdings laufen diese 
Aktivitäten im allgemeinen unkoordiniert und unter Beteiligung vieler verschiedener 
Organisationen, Prioritäten, Interessengruppen, Zeithorizonte, Finanzierungsquellen 
und Ressourcenengpässe ab. Um die verfügbaren Ressourcen in möglichst 
wirksamer Weise nutzbar machen zu können, ist ein viel engeres und besser 
abgestimmtes Vorgehen erforderlich. Wie bei den meisten neuen Technologien 
könnten die biotechnologische Forschung und die Anwendung ihrer Ergebnisse 
erhebliche positive und negative sozioökonomische sowie kulturelle Auswirkungen 
haben. Diese Auswirkungen sollen bereits in den Anfangsphasen der 
biotechnologischen Entwicklung bestimmt werden, damit die Möglichkeit eines 
sachgemäßen Umgangs mit den Folgen einer Transfer biotechnologischer Verfahren 
gegeben ist.  

Ziele  

16.39 Die Ziele lauten wie folgt:  

a) Förderung der Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Verfahren 
unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungsländer  

i) durch Verstärkung der bisherigen Bemühungen auf nationaler, 
regionaler und globaler Ebene;  
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ii) durch Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung im Bereich der 
Biotechnologie - insbesondere in der Forschung und der 
Produktentwicklung - auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene;  

iii) durch Schärfung des Bewußtseins der Öffentlichkeit für die relativen 
Vorteile und Risiken der Biotechnologie, um einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten;  

iv) durch Mithilfe bei der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für 
Investitionen, beim Aufbau industrieller Kapazitäten und beim 
Vertrieb/bei der Vermarktung;  

v) durch Förderung des Austauschs von Wissenschaftlern zwischen 
allen Ländern und durch Unterbindung der Abwanderung von Fach- 
und Führungskräften;  

vi) durch Anerkennung und Förderung der traditionellen Methoden und 
des Wissenspotentials eingeborener Bevölkerungsgruppen und ihrer 
Gemeinschaften und durch Gewährleistung der Möglichkeit ihrer 
Beteiligung an den wirtschaftlichen und kommerziellen Vorteilen von 
Entwicklungen in der Biotechnologie.9)  

b) Bestimmung von Mitteln und Wegen der Verstärkung der gegenwärtigen 
Bemühungen, wobei nach Möglichkeit auf vorhandene Mechanismen - 
insbesondere auf regionaler Ebene - zurückgegriffen werden soll, wenn es um 
die Ermittlung der genauen Art des Bedarfs an zusätzlichen Initiativen, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungsländer, geht; des weiteren die 
Entwicklung angemessener Bewältigungsstrategien einschließlich 
Vorschlägen für eventuelle neue internationale Mechanismen;  

c) gegebenenfalls auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene geeignete 
Mechanismen für die Sicherheitsbewertung und die Risikoabschätzung 
schaffen oder anpassen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

16.40 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
internationaler und regionaler Organisationen, des privaten Sektors, nichtstaatlicher 
Organisationen und akademischer und wissenschaftlicher Einrichtungen  

a) Politische Vorgaben erarbeiten und zusätzliche Mittel bereitstellen, um 
insbesondere für und zwischen Entwicklungsländern erweiterte 
Zugangsmöglichkeiten zu den neuen biotechnologischen Verfahren zu 
schaffen;  

b) Programme zur Schärfung des Bewußtseins der Öffentlichkeit und der 
wichtigsten Entscheidungsträger für die potentiellen und relativen Vorteile und 
Risiken der umweltverträglichen Anwendung der Biotechnologie durchführen;  



137 

c) auf nationaler, regionaler und globaler Ebene eine dringliche Überprüfung 
der vorhandenen Förderstrukturen, Programme und Aktivitäten vornehmen, 
um Stärken, Schwächen und eventuelle Lücken zu identifizieren und die 
vorrangigen Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu ermitteln;  

d) eine umgehende Nachbereitung und kritische Überprüfung vornehmen, um 
Mittel und Wege für einen Ausbau der eigenen Möglichkeiten in und zwischen 
den Entwicklungsländern zur umweltverträglichen Nutzung der Biotechnologie 
zu bestimmen; dazu gehören als erster Schritt Möglichkeiten, vorhandene 
Mechanismen - insbesondere auf regionaler Ebene - zu verbessern und als 
nächster Schritt die Erwägung eventueller neuer internationaler Mechanismen 
wie etwa regionaler Biotechnologiezentren;  

e) Strategiepläne für die Überwindung gezielter Engpässe durch 
entsprechende Forschung, Produktentwicklung und Vermarktung entwickeln;  

f) sofern erforderlich, zusätzliche Qualitätssicherungsnormen für 
biotechnologische Anwendungen und Produkte festlegen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

16.41 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden: die Erleichterung des Zugriffs 
auf vorhandene Systeme zur Transfer von Informationen, insbesondere zwischen 
den Entwicklungsländern, gegebenenfalls die Verbesserung eines solchen Zugriffs 
und die Prüfung der Möglichkeit der Erstellung eines Informationsverzeichnisses.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

16.42 Die Regierungen sollen auf der entsprechenden Ebene mit Unterstützung 
internationaler und regionaler Organisationen geeignete neue Initiativen zur 
Bestimmung vorrangiger Forschungsbereiche auf der Grundlage konkreter Probleme 
entwickeln und insbesondere in und zwischen Entwicklungsländern die 
Zugriffsmöglichkeiten auf neue biotechnologische Verfahren wie auch zwischen 
einschlägigen Unternehmen in diesen Ländern erleichtern, um die im Land selbst 
vorhandenen Kapazitäten auszubauen und den Aufbau von Forschungskapazitäten 
und institutionellen Kapazitäten in diesen Ländern zu unterstützen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

16.43 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 5 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

16.44 Auf regionaler und globaler Ebene müssen Workshops, Symposien, Seminare 
und sonstige Austauschmöglichkeiten zwischen Wissenschaftlern über konkrete 
vorrangige Themen organisiert werden, wobei das vorhandene wissenschaftliche und 
technische Mitarbeiterpotential jedes Landes in vollem Umfang zur Herbeiführung 
eines solchen Austauschs eingesetzt werden soll.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

16.45 Insbesondere in Entwicklungsländern müssen die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene gegebenen Personalentwicklungsbedürfnisse ermittelt und 
zusätzliche Fortbildungsprogramme erarbeitet werden. Diese sollen durch eine 
verstärkte Weiterbildung auf allen Ebenen - universitär, nachuniversitär und nach 
erfolgter Promotion - sowie durch Fortbildung von Fach- und Hilfspersonal unterstützt 
werden, wobei der Heranbildung von Fachkräften im Beratungsbereich, in der 
Planung, im Ingenieurswesen und in der Marktforschung besondere Beachtung 
gebührt. Darüber hinaus müssen Weiterbildungsprogramme für Lehrkräfte erarbeitet 
werden, die mit der Fortbildung von Wissenschaftlern und Technologen in modernen 
Forschungseinrichtungen in verschiedenen Ländern überall auf der Welt befaßt sind, 
und es müssen Systeme eingeführt werden, die eine angemessene Entlohnung, 
Leistungsanreize und die Anerkennung von Wissenschaftlern und Technologen 
gewährleisten (siehe Punkt 16.44). Auch die Beschäftigungsbedingungen müssen 
auf nationaler Ebene in den Entwicklungsländern verbessert werden, um 
Arbeitskräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung durch Unterstützung und 
bevorzugte Behandlung im eigenen Land zu halten. Die Gesellschaft soll über die 
sozialen und kulturellen Auswirkungen der Entwicklung und Anwendung der 
Biotechnologie informiert werden.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

16.46 In vielen Ländern findet die biotechnologische Forschung und Entwicklung 
sowohl unter hochtechnisierten Bedingungen als auch auf Praxisebene statt. Es muß 
dafür gesorgt werden, daß die notwendigen Infrastruktureinrichtungen für 
Forschungs-, Beratungs- und Technologiemaßnahmen auf dezentraler Basis zur 
Verfügung stehen. Die globale und regionale Zusammenarbeit im Bereich der 
Grundlagenforschung und der angewandten Forschung und Entwicklung muß 
ebenfalls ausgebaut werden, und es muß alles getan werden, um sicherzustellen, 
daß vorhandene nationale und regionale Einrichtungen in vollem Umfang genutzt 
werden. Solche Einrichtungen gibt es bereits in einigen Ländern, und es soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, sie für Ausbildungszwecke und gemeinsame 
Forschungsvorhaben zu nutzen. Auch der Ausbau von Universitäten, technischen 
Hochschulen und örtlichen Forschungseinrichtungen für die Entwicklung 
biotechnologischer Verfahren und der mit ihrer Anwendung befaßten 
Beratungsdienste muß insbesondere in den Entwicklungsländern vorangetrieben 
werden.  
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Anmerkungen  

*) siehe Punkt 16.6 und 16.7.  

**) siehe Programmbereich E.  

***) Siehe Punkt 16.23-16.25.  

****) Siehe Forschungsbericht Nr. 55 "Environmentally sound management of 
biotechnology: safety in biotechnology - assessment and management of risks" 
(Umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie: Sicherheit in der Biotechnologie - 
Risikoabschätzung und Risikomanagement) (Februar 1992, der vom Sekretariat der 
Konferenz über Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen unter 
Berücksichtigung der auf der dritten Sitzung des Vorbereitungsausschusses für die 
Konferenz abgegebenen Stellungnahmen zu Teil II des Dokuments 
A/CONF.151/PC/67 ausgearbeitet wurde, das die Ergebnisse des im Juni 1991 in 
London abgehaltenen ad hoc-Workshops hochrangiger Experten zum Thema 
"Abschätzung und Management biotechnologischer Risiken" enthält.  

*****) siehe 16.32 und 16.33  

******) siehe Punkt 16.32  

1) Siehe Kapitel 15 (Erhaltung der biologischen Vielfalt).  

2) Siehe Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen 
Entwicklung).  

3) Siehe Kapitel 11 (Bekämpfung der Entwaldung).  

4) Siehe Kapitel 34 (Transfer umweltverträglicher Technologien, Zusammenarbeit 
und Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten).  

5) Siehe Kapitel 6 (Schutz und Förderung der Gesundheit).  

6) Siehe Kapitel 21 (Umweltverträglicher Umgang mit festen Abfällen und 
klärschlammspezifische Fragestellungen).  

7) Siehe Kapitel 10 (Integrierter Ansatz für die Planung und Bewirtschaftung der 
Bodenressourcen).  

8) Siehe Kapitel 18 (Schutz der Güte und Menge der Süßwasserressourcen: 
Anwendung integrierter Ansätze zur Planung, Bewirtschaftung und Nutzung der 
Wasserressourcen).  

9) Siehe Kapitel 26 (Anerkennung und Stärkung der Rolle der eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften).  

Schutz der Ozeane, aller Arten von Meeren 
einschließlich umschlossener und 
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halbumschlossener Meere und Küstengebiete sowie 
Schutz, rationelle Nutzung und Entwicklung ihrer 

lebenden Ressourcen 

 

EINFÜHRUNG  

17.1 Die Meeresumwelt - einschließlich der Ozeane und aller Meere und 
angrenzenden Küstengebiete - stellt eine in sich geschlossene Einheit dar, die ein 
unverzichtbarer Bestandteil des globalen lebenserhaltenden Systems und ein 
Aktivposten ist, der Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung bietet. Das 
Völkerrecht legt im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 
(UNCLOS)1)2) , auf das im vorliegenden Kapitel der Agenda 21 Bezug genommen 
wird, Rechte und Pflichten der Staaten fest und bildet die internationale 
Handlungsgrundlage für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Meeres- 
und Küstenumwelt und ihrer Ressourcen. Dazu bedarf es neuer Ansätze für die 
Bewirtschaftung und Entwicklung der Meeres- und Küstenregionen auf nationaler, 
subregionaler, regionaler und globaler Ebene - Ansätze, die ihrem Inhalt nach 
integrativ und ihrer Wirkung nach vorbeugend und vorsorgend sind, wie es in den 
folgenden Programmbereichen zum Ausdruck kommt:3)  

a) Integrierte Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung von Küsten- und 
Meeresgebieten einschließlich ausschließlicher Wirtschaftszonen;  

b) Meeresumweltschutz;  

c) Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der 
Hohen See;  

d) Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen in 
Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt;  

e) Behandlung gravierender Unsicherheiten in bezug auf die Bewirtschaftung 
der Meeresumwelt und auf Klimaänderungen;  

f) Stärkung der internationalen sowie der regionalen Zusammenarbeit und 
Koordinierung;  

g) Nachhaltige Entwicklung kleiner Inseln.  

17.2 Die Durchführung der nachstehend aufgeführten Tätigkeiten in den 
Entwicklungsländern erfolgt entsprechend den jeweiligen technologischen und 
finanziellen Möglichkeiten und Prioritäten dieser Länder bei der Zuweisung von 
Mitteln für Entwicklungsbedürfnisse und hängt letzten Endes von der Weitergabe von 
Technologien und von den dafür benötigten und diesen Ländern zur Verfügung 
gestellten Mitteln ab.  

PROGRAMMBEREICHE  
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A. Integrierte Bewirtschaftung und nachhaltige 
Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten 
einschließlich ausschließlicher Wirtschaftszonen  

Handlungsgrundlage  

17.3 Im Küstenbereich befinden sich vielfältige und produktive Lebensräume, die als 
Siedlungsbereiche sowie für die Entwicklung und die Selbstversorgung eines Landes 
bedeutsam sind. Bereits jetzt leben mehr als fünfzig Prozent der Weltbevölkerung 
innerhalb eines 60 Kilometer breiten Küstenstreifens, und dieser Anteil könnte bis 
zum Jahr 2020 auf 75 Prozent steigen. Ein großer Teil der auf der Erde lebenden 
Armen ist auf engstem Raum in Küstengebieten zusammengedrängt. Für viele 
örtliche Gemeinschaften und indigene Bevölkerungsgruppen sind die 
Küstenressourcen von existentieller Bedeutung. Auch die ausschließlichen 
Wirtschaftszonen sind ein wichtiger Meeresbereich, in dem die Staaten für die 
Entwicklung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen zum Wohle ihrer Bürger 
sorgen. Für kleine Inselstaaten oder Länder sind dies die Gebiete, die sich am 
ehesten für Entwicklungsmaßnahmen anbieten.  

17.4 Trotz nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Anstrengungen haben 
sich die derzeitigen Konzepte zur Bewirtschaftung der Meeres- und 
Küstenressourcen nicht immer als geeignetes Mittel zur Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung erwiesen, und in vielen Teilen der Welt sind die 
Küstenressourcen und die Küstenumwelt einer zunehmenden Beeinträchtigung und 
Zerstörung ausgesetzt.  

Ziele  

17.5 Die Küstenstaaten verpflichten sich zu einer integrierten Bewirtschaftung und 
nachhaltigen Entwicklung der unter ihrer staatlichen Hoheitsgewalt befindlichen 
Küsten und Meeresgebiete. Zu diesem Zweck ist es unter anderem notwendig, daß 
sie  

a) für eine integrierte Politik und einen integrierten Entscheidungsprozeß unter 
Einbeziehung aller beteiligten Sektoren sorgen, um eine bessere 
Verträglichkeit und eine ausgewogenere Nutzung zu gewährleisten;  

b) bestehende und geplante Nutzungen der Küstengebiete und ihre 
Wechselwirkungen aufzeigen;  

c) sich schwerpunktmäßig mit festumrissenen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der Küstenbewirtschaftung befassen;  

d) bei der Planung und Durchführung von Vorhaben vorbeugende und 
vorsorgende Ansätze zugrunde legen, wozu auch die vorherige Prüfung und 
systematische Überwachung der Auswirkungen größerer Projekte gehört;  

e) Verfahren wie etwa eine nationale ressourcen- und umweltökonomische 
Gesamtrechnung erarbeiten und anwenden, in der wertmäßige 
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Veränderungen aufgrund von Nutzungen der Küsten- und Meeresgebiete 
einschließlich Verschmutzung, Erosion des Meeresbodens, Ressourcenabbau 
und Zerstörung von Lebensräumen ihren Niederschlag finden;  

f) soweit möglich, betroffenen Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen 
Zugang zu einschlägigen Informationen und Möglichkeiten der Konsultation 
und der Mitwirkung am Planungs- und Entscheidungsprozeß auf den dafür 
geeigneten Ebenen gewähren.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

17.6 Jeder Küstenstaat soll die Schaffung oder gegebenenfalls den Ausbau 
geeigneter Koordinierungsmechanismen (wie etwa einer hochrangigen 
Planungsbehörde, die sich mit grundsatzpolitischen Fragen befaßt) für die integrierte 
Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten und 
ihrer Ressourcen auf lokaler und nationaler Ebene erwägen. Zu solchen 
Mechanismen sollen gegebenenfalls auch Konsultationen mit dem 
wissenschaftlichen und dem privaten Sektor, nichtstaatlichen Organisationen, 
örtlichen Gemeinschaften, Ressourcennutzergruppen und eingeborenen 
Bevölkerungsgruppen gehören. Solche nationalen Koordinierungsmechanismen 
könnten unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:  

a) die Erarbeitung und Umsetzung einer Boden- und Wassernutzungspolitik 
sowie einer Standortpolitik;  

b) die Umsetzung von Plänen und Programmen für die integrierte 
Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung von Küsten- und 
Meeresgebieten auf den dafür geeigneten Ebenen;  

c) die Ausarbeitung von Küstenprofilen, in denen Problembereiche 
einschließlich erodierter Flächen, physikalischer Prozesse, 
Entwicklungsmuster, Nutzerkonflikte und bewirtschaftungsspezifischer 
Prioritäten ausgewiesen sind;  

d) die vorherige Prüfung der Umweltverträglichkeit und die systematische 
Beobachtung und Nachbetreuung größerer Projekte, wozu auch die 
planmäßige Einbeziehung der ermittelten Ergebnisse in die 
Entscheidungsfindung gehört;  

e) die Aufstellung von Notfallplänen für von Menschen verursachte und 
natürliche Katastrophen einschließlich der möglichen Folgen eventueller 
Klimaänderungen und eines Anstiegs des Meeresspiegels sowie Notfallpläne 
für Schäden und Verschmutzungen anthropogenen Ursprungs einschließlich 
Öl und anderer Stoffe;  

f) die Verbesserung der Bedingungen in küstennahen Siedlungsbereichen, 
insbesondere in bezug auf Wohnraum, Trinkwasser, Aufbereitung und 
Beseitigung von Abwasser und Abfällen und Ableitung von 
Industrieabwässern;  
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g) die regelmäßige Abschätzung der Wirkungen externer Faktoren und 
Phänomene, um sicherzustellen, daß die Ziele einer integrierten 
Bewirtschaftung und nachhaltigen Entwicklung der Küstengebiete und der 
Meeresumwelt erfüllt werden;  

h) die Erhaltung und Wiederherstellung veränderter wichtiger Lebensräume;  

i) die Verknüpfung von sektoralen, auf eine nachhaltige Entwicklung 
ausgerichteten Programmen für Siedlungen, die Landwirtschaft, den 
Tourismus, die Fischerei, Häfen sowie Industrien, die sich auf den 
Küstenbereich auswirken;  

j) Infrastrukturanpassungsmaßnahmen und alternative 
Beschäftigungsmöglichkeiten;  

k) die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und die Aus- und 
Fortbildung;  

l) Programme zur Aufklärung, Sensibilisierung und Information der 
Öffentlichkeit;  

m) die Förderung umweltverträglicher Technologien und nachhaltiger 
Verfahrensweisen;  

n) die Erarbeitung und gleichzeitige Umsetzung von Umweltqualitätskriterien.  

17.7 Die Küstenstaaten sollen auf Verlangen mit Unterstützung internationaler 
Organisationen Maßnahmen zur Bewahrung der biologischen Vielfalt und der 
Produktivität der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres und deren Lebensräume unter 
staatlicher Hoheitsgewalt einleiten. Zu diesen Maßnahmen könnten unter anderem 
Erhebungen der biologischen Vielfalt des Meeres, Bestandsaufnahmen gefährdeter 
Arten und kritischer Küsten- und Meereslebensräume, die Einrichtung und 
Bewirtschaftung von Schutzgebieten und die Unterstützung der wissenschaftlichen 
Forschung sowie die Verbreitung der Forschungsergebnisse gehören.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.8 Die Küstenstaaten sollen, wo dies notwendig ist, die vorhandenen Möglichkeiten 
der Erfassung, Analyse, Auswertung und Anwendung von Informationen über die 
nachhaltige Nutzung der Ressourcen einschließlich der Umweltwirkungen von 
Tätigkeiten in Küsten- und Meeresgebieten erweitern. In Anbetracht der Intensität 
und Größenordnung der Veränderungen, die sich im Küsten- und Meeresbereich 
vollziehen, gebührt Informationen für Bewirtschaftungszwecke Vorrang. Zu diesem 
Zweck ist es unter anderem notwendig,  

a) Datenbanken zur Bewertung und Bewirtschaftung von Küstengebieten und 
aller Meere und ihrer Ressourcen einzurichten und zu verwalten;  

b) sozioökonomische und umweltspezifische Indikatoren zu erarbeiten;  
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c) regelmäßige Bewertungen des Zustands der Umwelt in Küsten- und 
Meeresgebieten durchzuführen;  

d) Profile von Ressourcen, Aktivitäten, Nutzungen, Lebensräumen und 
Schutzgebieten in Küstenbereichen, ausgehend von den Kriterien einer 
nachhaltigen Entwicklung, zu erstellen und auf dem neuesten Stand zu halten;  

e) Informationen und Daten auszutauschen.  

17.9 Die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und gegebenenfalls mit 
subregionalen und regionalen Stellen soll verstärkt werden, damit diese Länder 
bessere Möglichkeiten haben, die vorstehenden Ziele zu verwirklichen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.10 Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit und der Koordinierung auf 
bilateraler Grundlage und gegebenenfalls im subregionalen, interregionalen, 
regionalen und globalen Rahmen ist die Unterstützung und Ergänzung der 
nationalen Bemühungen der Küstenstaaten um die Förderung einer integrierten 
Bewirtschaftung und nachhaltigen Entwicklung der Küsten- und Meeresgebiete.  

17.11 Die Staaten sollen gegebenenfalls bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher 
Leitlinien für die integrierte Bewirtschaftung und Entwicklung von Küstengebieten 
zusammenarbeiten und dabei auf bereits gewonnene Erfahrungen zurückgreifen. 
Eine weltweite Konferenz zum Austausch von Erfahrungen in diesem Bereich könnte 
noch vor 1994 stattfinden.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.12 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 6 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 50 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.13 Die Staaten sollen bei der Entwicklung der notwendigen Beobachtungs-, 
Forschungs- und Informationsverwaltungssysteme für Küstengebiete 
zusammenarbeiten. Sie sollen Zugang zu umweltverträglichen Technologien und 
Verfahren für eine nachhaltige Entwicklung der Küsten- und Meeresgebiete 
gewähren und für ihre Transfer an die Entwicklungsländer sorgen. Außerdem sollen 
sie Technologien entwickeln und im eigenen Land entsprechende wissenschaftliche 
und technologische Kapazitäten schaffen.  
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17.14 Gegebenenfalls sollen internationale Organisationen, gleichviel ob 
subregionaler, regionaler oder globaler Art, die Küstenstaaten auf Verlangen bei 
diesen vorstehend genannten Bemühungen unterstützen, wobei den 
Entwicklungsländern besondere Beachtung gebührt.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.15 Die Küstenstaaten sollen die Durchführung von Schulungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der integrierten Bewirtschaftung und 
nachhaltigen Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten unter anderem für 
Wissenschaftler, Technologen, Verwaltungsfachleute (einschließlich 
Verwaltungsfachleuten im kommunalen Bereich) sowie Nutzer, Menschen in 
Führungspositionen, Angehörige eingeborener Bevölkerungsgruppen, Fischer, 
Frauen und Jugendliche fördern. Bewirtschaftungs- und Entwicklungsfragen wie auch 
Umweltschutzbelange und örtliche Planungsfragen sollen in Ausbildungspläne und 
öffentliche Aufklärungskampagnen einbezogen werden, wobei traditionelle 
ökologische Kenntnisse und soziokulturelle Werte gebührend zu berücksichtigen 
sind.  

17.16 Gegebenenfalls sollen internationale Organisationen, gleichviel ob 
subregionaler, regionaler oder globaler Art, die Küstenstaaten auf Verlangen in den 
vorstehend genannten Bereichen unterstützen, wobei den Entwicklungsländern 
besondere Beachtung gebührt.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.17 Den Küstenstaaten soll auf Verlangen umfassende Unterstützung bei ihren 
Bemühungen um die Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten 
gewährt werden; solche Bemühungen sollen gegebenenfalls auch in die bilaterale 
und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit einbezogen werden. Die 
Küstenstaaten können unter anderem in Betracht ziehen,  

a) dien Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten auf 
kommunaler Ebene sicherzustellen;  

b) sich mit Kommunalverwaltungen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
Ressourcennutzergruppen und der breiten Öffentlichkeit über küsten- und 
meeresspezifische Fragen zu beraten;  

c) sektorale Programme zu koordinieren und gleichzeitig Kapazitäten 
aufzubauen;  

d) vorhandene und künftige Kapazitäten, Einrichtungen und Bedürfnisse zu 
ermitteln, soweit es um die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und die 
wissenschaftliche und technologische Infrastruktur geht;  

e) die vorhandenen Möglichkeiten und die Forschung im wissenschaftlichen 
und im technologischen Bereich weiterzuentwickeln;  

f) die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und die Aus- und Fortbildung 
zu fördern und zu erleichtern;  
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g) Leistungszentren (Centres of Excellence) im Bereich der integrierten 
Bewirtschaftung von Küsten- und Meeresressourcen zu unterstützen;  

h) Pilot- und Demonstrationsprogramme und -projekte im Bereich der 
integrierten Küsten- und Meeresbewirtschaftung zu unterstützen.  

B. Meeresumweltschutz  

Handlungsgrundlage  

17.18 Die Beeinträchtigung der Meeresumwelt kann auf eine Vielzahl von Ursachen 
zurückgeführt werden. So stammen siebzig Prozent der Meeresverschmutzung aus 
landseitigen Quellen, während jeweils zehn Prozent dem Schiffsverkehr und dem 
Einbringen (Dumping) auf See zuzuschreiben sind. Zu den Schadstoffen, die in 
unterschiedlicher Rangfolge und abhängig von den jeweiligen nationalen und 
regionalen Gegebenheiten die stärkste Bedrohung für die Meeresumwelt darstellen, 
gehören Abwässer, Nährstoffe, synthetische organische Verbindungen, Sedimente, 
Müll und Kunststoffe, Metalle, Radionuklide, Öl/Kohlenwasserstoffe und 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH). Viele der vom Land aus 
eingebrachten Schadstoffe sind besonders belastend für die Meeresumwelt, da sie 
gleichzeitig hochgiftig und beständig sind und dazu neigen, sich in der Nahrungskette 
biologisch anzureichern. Es gibt zur Zeit noch keine weltweite Regelung für die vom 
Land ausgehende Verschmutzung des Meeres.  

17.19 Die Verschmutzung der Meeresumwelt kann auch auf eine Vielzahl von 
Tätigkeiten auf dem Land zurückzuführen sein. Menschliche Siedlungen, die 
Landnutzung, der Bau von Küsteninfrastrukturanlagen, die Landwirtschaft, die 
Forstwirtschaft, die Stadtentwicklung, der Fremdenverkehr und die Industrie können 
die Meeresumwelt beeinträchtigen. Besonderen Anlaß zur Sorge geben die 
Küstenerosion und die Ablagerung von Sedimenten.  

17.20 Die Schiffahrt und auf See stattfindende Tätigkeiten tragen ebenfalls zur 
Meeresverschmutzung bei. Jahr für Jahr gelangen etwa 600.000 Tonnen Öl im 
Rahmen des regulären Schiffsbetriebs, infolge von Unfällen und durch illegale 
Einleitungen ins Meer. Was die Offshore-Förderung von Öl und Gas betrifft, werden 
derzeit Ableitungen aus Maschinenräumen international geregelt, und sechs 
regionale Übereinkommen zur Regelung von Ableitungen von Förderplattformen 
liegen zur Zeit zur Prüfung vor. Die Auswirkungen von Offshore-Ölerkundungs- und 
Förderaktivitäten auf die Umwelt haben sowohl in qualitativer als auch in quantitativer 
Hinsicht nur geringen Anteil an der Meeresverschmutzung.  

17.21 Um die allmähliche Zerstörung der Meeresumwelt aufzuhalten, ist anstelle 
eines reaktiven Ansatzes ein vorsorgender und vorbeugender Ansatz notwendig. 
Dieser setzt unter anderem die Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen, die 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, umweltverträgliche 
Produktionsverfahren, Recycling, Abfallbilanzen und Abfallminimierung, den Bau 
und/oder die Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen, 
Qualitätssicherungskriterien für die angemessene Handhabung von Gefahrstoffen 
sowie ein übergreifendes Konzept in bezug auf Schadeinwirkungen aus der Luft, 
vom Land und vom Wasser voraus. In einen solchen Bewirtschaftungsrahmen muß 
auch die Verbesserung der küstennahen Wohn- und Siedlungsbereiche und die 
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integrierte Bewirtschaftung und Entwicklung von Küstengebieten einbezogen 
werden.  

Ziele  

17.22 Nach den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt verpflichten sich die 
Staaten im Rahmen ihrer Politik, ihrer Prioritäten und ihrer Ressourcen, die 
Schädigung der Meeresumwelt zu verhüten, zu verringern und zu überwachen, um 
deren lebenserhaltende Kraft und Ertragsfähigkeit aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Zu diesem Zweck ist es unter anderem notwendig,  

a) vorbeugende, vorsorgende und vorwegnehmende Ansätze anzuwenden, 
um eine Beeinträchtigung der Meeresumwelt zu verhindern, und um die 
Gefahr langfristiger oder irreversibler Folgeschäden zu vermindern;  

b) die vorherige Bewertung von Tätigkeiten zu gewährleisten, die erhebliche 
schädliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben können;  

c) den Schutz der Meeresumwelt in die jeweilige allgemeine Umwelt-, Sozial- 
und Entwicklungspolitik einzubinden;  

d) gegebenenfalls ökonomische Anreize für die Verwendung sauberer 
Technologien und anderer mit der Internalisierung der Umweltkosten 
übereinstimmender Möglichkeiten wie etwa des Verursacherprinzips zu 
entwickeln, um die Beeinträchtigung der Küsten- und Meeresumwelt 
aufzuhalten;  

e) den Lebensstandard der Küstenbewohner, insbesondere in den 
Entwicklungsländern, zu heben, um auf diese Weise zur Reduzierung der 
Beeinträchtigung der Küsten- und Meeresumwelt beizutragen.  

17.23 Die Staaten stimmen darin überein, daß über geeignete internationale 
Mechanismen zusätzliche Finanzierungsmittel bereitgestellt und bessere 
Zugangsmöglichkeiten zu sauberen Technologien und entsprechenden 
Forschungsergebnissen geschaffen werden müssen, um den Entwicklungsländern 
zu helfen, dieser Verpflichtung nachzukommen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

Verhütung, Verringerung und Überwachung der Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch 

zu Lande stattfindende Tätigkeiten  

17.24 Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung, sich mit der Beeinträchtigung der 
Meeresumwelt durch zu Lande stattfindende Tätigkeiten zu befassen, sollen die 
Staaten auf nationaler und gegebenenfalls auch auf regionaler und subregionaler 
Ebene im Verbund mit den Maßnahmen zur Umsetzung des Programmbereichs A 
entsprechende Schritte einleiten und dabei die Montrealer Leitlinien für den Schutz 
der Meeresumwelt vor vom Land ausgehenden Verschmutzungen berücksichtigen.  
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17.25 Zu diesem Zweck sollen die Staaten mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Umwelt-, Wissenschafts-, Fach- und Finanzierungsorganisationen 
zusammenarbeiten, um unter anderem  

a) gegebenenfalls die Aktualisierung, Stärkung und Erweiterung der 
Montrealer Leitlinien in Betracht zu ziehen;  

b) die Wirksamkeit bestehender regionaler Übereinkünfte und Aktionspläne zu 
überprüfen, um gegebenenfalls Mittel und Wege zur Verhütung, Verringerung 
und Überwachung der durch zu Lande stattfindenden Tätigkeiten 
verursachten Beeinträchtigung der Meere zu finden;  

c) gegebenenfalls die Ausarbeitung neuer Regionalvereinbarungen in die 
Wege zu leiten und zu fördern;  

d) Möglichkeiten der Beratung über Technologien zur Bekämpfung der 
wichtigsten vom Land ausgehenden Verschmutzungen der Meeresumwelt 
nach den neuesten wissenschaftlichen Informationen zu schaffen;  

e) politische Orientierungshilfen für einschlägige weltweite 
Finanzierungsmechanismen zu erarbeiten;  

f) weitere Schritte aufzuzeigen, die einer internationalen Zusammenarbeit 
bedürfen.  

17.26 Der Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
wird ersucht, so bald wie möglich eine zwischenstaatliche Konferenz zum Schutz der 
Meeresumwelt vor zu Lande stattfindenden Tätigkeiten einzuberufen.  

17.27 Soweit es um den Abwasserbereich geht, gehören zu den von den Staaten 
vorrangig zu prüfenden Maßnahmen  

a) die Berücksichtigung von Abwasserfragen bei der Ausarbeitung oder 
Überprüfung von Küstenentwicklungsplänen einschließlich 
Siedlungsplanungen;  

b) der Bau und die Unterhaltung von Abwasserbehandlungsanlagen in 
Übereinstimmung mit der nationalen Politik und den nationalen Kapazitäten 
und der verfügbaren internationalen Zusammenarbeit;  

c) die Wahl geeigneter Küstenstandorte für Auslässe ins Meer, damit die 
Umweltqualität in akzeptablem Umfang aufrechterhalten wird und 
Muschelbänke, Wasserentnahmestellen und Badebereiche keinen 
Pathogenen ausgesetzt werden;  

d) die Förderung einer umweltverträglichen Mischbehandlung von häuslichen 
Abwässern und damit verträglichen Industrieabwässern einschließlich, soweit 
möglich, der Einführung von Kontrollen und Steuermechanismen am Einlauf 
von Abwässern, die nicht mit dem System vereinbar sind;  
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e) die Förderung der Vorbehandlung von in Flüsse, Flußmündungen und ins 
Meer eingeleiteten kommunalen Abwässern oder anderer für spezifische 
Standorte geeigneter Lösungen;  

f) wo es notwendig ist, die Einführung und die Erweiterung lokaler, nationaler, 
subregionaler und regionaler Regelungs- und Überwachungsprogramme zur 
Kontrolle von Abwassereinleitungen unter Zugrundelegung bestimmter 
Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer und 
Wassergütekriterien und unter gebührender Berücksichtigung der 
Beschaffenheit der Vorfluter und der Menge und Art der vorkommenden 
Schadstoffe;  

17.28 Was andere Verschmutzungsursachen betrifft, gehören zu den von den 
Staaten vorrangig zu prüfenden Maßnahmen  

a) wo es notwendig ist, die Einführung oder Erweiterung von Regelungs- und 
Überwachungsprogrammen zur Kontrolle von Abwassereinleitungen und 
Emissionen einschließlich der Entwicklung und Anwendung von Regel- und 
Rückgewinnungstechniken;  

b) die Förderung von Risikoabschätzungen und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen als Beitrag zur Gewährleistung einer 
hinreichenden Umweltqualität;  

c) die Förderung der Bewertung und gegebenenfalls der Zusammenarbeit auf 
regionaler Ebene, soweit es um den Eintrag von Schadstoffen geht, die aus 
Punktquellen neuerrichteter Anlagen stammen;  

d) die Beendigung der Emission oder Einleitung von organischen 
Halogenverbindungen, die sich in der Meeresumwelt in gefährlichen 
Konzentrationen anzusammeln drohen;  

e) die Reduzierung der Emission oder Einleitung anderer synthetischer 
organischer Verbindungen, die sich in der Meeresumwelt in gefährlichen 
Konzentrationen anzusammeln drohen;  

f) die Förderung von Kontrollen anthropogener Stickstoff- und 
Phosphoreinträge in Küstengewässer, in denen Probleme wie die 
Eutrophierung des Wassers die Meeresumwelt oder ihre Ressourcen 
bedrohen;  

g) die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Form von finanzieller und 
technischer Hilfe, um eine möglichst weitgehende Kontrolle und Reduzierung 
von giftigen, beständigen oder bioakkumulierbaren Stoffen und Abfällen zu 
gewährleisten und um umweltverträgliche Möglichkeiten der Abfallentsorgung 
auf dem Lande als Alternative zur Einbringung auf See zu schaffen;  

h) die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Einführung 
umweltverträglicher Landnutzungstechniken und -praktiken zur Reduzierung 
der Einträge in Fließgewässer und Mündungsbereiche, die eine 
Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Meeresumwelt bewirken würden;  
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i) die Förderung der Anwendung umweltverträglicherer Pflanzenschutz- und 
Düngemittel und alternativer Methoden der Schädlingsbekämpfung und die 
Erwägung eines Verbots derjenigen Mittel und Methoden, die für 
umweltschädlich befunden werden;  

j) die Verabschiedung neuer Initiativen auf nationaler, subregionaler und 
regionaler Ebene zur Kontrolle des Eintrags von aus diffusen Quellen 
stammenden Schadstoffen, die umfassende Änderungen im Bereich der 
Abwasser- und Abfallwirtschaft, der Anbautechniken, des Bergbaus, der 
Bauwirtschaft und des Verkehrswesens erfordern.  

17.29 Zu den vorrangigen Maßnahmen im Falle einer physischen Zerstörung von 
Küsten- und Meeresgebieten, die zu einer Beeinträchtigung der Meeresumwelt führt, 
soll die Kontrolle und Verhütung der Küstenerosion und der Ablagerung von 
Sedimenten aufgrund anthropogener Faktoren gehören, die unter anderem mit 
Landnutzungs- und Bautechniken und bestimmten Praktiken einhergehen. 
Außerdem sollen Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten 
unterstützt werden, um die Beeinträchtigung der Meeresumwelt zu verhüten, zu 
überwachen und zu verringern.  

Verhütung, Verringerung und Überwachung der Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch 

auf See stattfindende Tätigkeiten  

17.30 Die Staaten sollen entweder einzeln oder auf bilateraler, regionaler oder 
multilateraler Grundlage und im Rahmen der Internationalen Schiffahrtsorganisation 
(IMO) sowie gegebenenfalls anderer einschlägiger internationaler Organisationen, 
gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, die Notwendigkeit 
zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verschmutzung der Meeresumwelt 
prüfen. Dies soll wie folgt geschehen:  

a) im Falle einer Verschmutzung durch Schiffe  

i) durch Unterstützung einer umfassenderen Ratifizierung und 
Umsetzung diesbezüglicher Schiffahrtsübereinkommen und Protokolle;  

ii) durch Erleichterung der im Buchstaben i genannten Verfahren, indem 
einzelnen Staaten auf Verlangen Unterstützung bei der Überwindung 
der von ihnen festgestellten Probleme gewährt wird;  

iii) durch Zusammenarbeit bei der Überwachung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe, insbesondere illegaler 
Einleitungen (beispielsweise Luftüberwachungen), und striktere 
Durchsetzung der MARPOL-Einleitungsbestimmungen;  

iv) durch Abschätzung des Ausmaßes der durch Schiffe verursachten 
Verschmutzung in von der IMO ausgewiesenen, besonders 
empfindlichen Gebieten und die Einleitung von Schritten, wo dies 
notwendig ist, zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen in diesen 
Gebieten, um die Einhaltung allgemein anerkannter internationaler 
Vorschriften zu gewährleisten;  
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v) durch Einleitung von Schritten, um die Beachtung der von den 
Küstenstaaten innerhalb ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen 
ausgewiesenen Gebiete im Einklang mit den völkerrechtlichen 
Bestimmungen zu gewährleisten und auf diese Weise seltene oder 
empfindliche Ökosysteme wie etwa Korallenriffe und Mangrovensümpfe 
zu schützen und zu bewahren;  

vi) durch Erwägung der Verabschiedung geeigneter Vorschriften für das 
Ablassen von Ballastwasser, um die Verbreitung nichtheimischer 
Organismen zu verhindern;  

vii) durch Förderung der Sicherheit der Seeschiffahrt durch Erstellen 
geeigneter Karten von Küsten und gegebenenfalls durch Festlegung 
von Schifffahrtswegen;  

viii) durch Prüfung der Notwendigkeit strengerer internationaler 
Vorschriften, um die Gefahr von Unfällen und Verschmutzungen durch 
Frachtschiffe (einschließlich Massengutfrachtern) weiter zu verringern;  

ix) durch Bestärkung der IMO und der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA), bei der abschließenden Prüfung eines 
Codes für die Beförderung bestrahlter Kernbrennstoffe in 
Umladebehältern an Bord von Schiffen zusammenzuarbeiten;  

x) durch Überprüfung und Aktualisierung des IMO-Sicherheitscodes für 
atomgetriebene Handelsschiffe und die Prüfung der Frage, wie sich ein 
neugefaßter Code am besten umsetzen läßt;  

xi) durch Unterstützung der laufenden Arbeit der IMO im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur 
Reduzierung der Luftverschmutzung durch Schiffe;  

xii) durch Unterstützung der laufenden Arbeit der IMO im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines internationalen Regelwerks 
für den Transport gefährlicher und giftiger Stoffe per Schiff und die 
weitere Prüfung der Frage, ob ähnliche Entschädigungssummen wie 
die im Rahmen des Fonds-Übereinkommens festgelegten Summen für 
Verschmutzungsschäden durch andere Stoffe als Öl angemessen 
wären.  

b) im Falle einer Verschmutzung durch Einleiten (Dumping)  

i) durch Unterstützung der umfassenderen Ratifizierung und 
Umsetzung einschlägiger Übereinkommen über das Einbringen auf See 
und der Mitwirkung an ihnen, wozu auch eine baldige Entscheidung 
über eine Zukunftsstrategie des Londoner Dumping-Übereinkommens 
gehört;  

ii) durch Bestärkung der Vertragsparteien des Londoner Dumping-
Übereinkommens, geeignete Schritte zur Beendigung der Einbringung 
und Verbrennung gefährlicher Abfälle auf See zu unternehmen;  
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c) im Falle einer von Offshore-Plattformen für Öl und Gas ausgehenden 
Verschmutzung durch Prüfung vorhandener Maßnahmen zur Regelung von 
Einleitungen und Emissionen sowie der Sicherheit und Prüfung der 
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen;  

d) im Falle von Häfen durch Förderung der Errichtung von Auffanganlagen in 
Häfen für die Aufnahme von öl- und chemikalienhaltigen Rückständen sowie 
Schiffsabfällen, insbesondere in den Sondergebieten des Internationalen 
Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
(MARPOL), sowie durch Förderung der Einrichtung kleinerer Auffanganlagen 
in Jacht- und Fischereihäfen.  

17.31 Die IMO und, soweit angemessen, auch andere dafür zuständige 
Organisationen der Vereinten Nationen sollen auf Ersuchen der betroffenen Staaten 
gegebenenfalls den Zustand der Meeresverschmutzung in Gebieten mit regem 
Schiffsverkehr wie etwa stark befahrenen internationalen Meerengen ermitteln, um 
die Einhaltung allgemein anerkannter internationaler Vorschriften zu gewährleisten, 
und zwar insbesondere derjenigen Vorschriften, die sich auf rechtswidrige 
Einleitungen durch Schiffe nach den Bestimmungen des Teils III des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen beziehen.  

17.32 Die Staaten sollen Schritte unternehmen, um die Wasserverschmutzung durch 
die in anwuchsverhindernden Unterwasseranstrichen enthaltenen 
Organozinnverbindungen zu reduzieren.  

17.33 Die Staaten sollen die Ratifizierung des Übereinkommens über die 
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung auf Ölverschmutzungen und deren 
Bekämpfung (OPRC) prüfen, das sich unter anderem mit der Erarbeitung von 
Notfallplänen auf nationaler und, soweit angemessen, internationaler Ebene 
einschließlich der Bereitstellung von Material zur Bekämpfung von Ölunfällen und der 
Personalausbildung und -fortbildung befaßt; dazu gehört auch die eventuelle 
Ausdehnung des Übereinkommens auf die Bekämpfung von Chemieunfällen.  

17.34 Die Staaten sollen die internationale Zusammenarbeit intensivieren, um in 
Zusammenarbeit mit einschlägigen subregionalen, regionalen oder globalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegebenenfalls Organisationen der 
Industrie regionale Zentren zur Bekämpfung von Öl-/Chemieunfällen und/oder, 
soweit angemessen, Mechanismen auszubauen oder gegebenenfalls neu 
einzurichten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.35 Die Staaten sollen, soweit angemessen, entsprechend den ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln und unter gebührender Berücksichtigung ihrer 
technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten und Ressourcen systematische 
Beobachtungen des Zustands der Meeresumwelt durchführen. Zu diesem Zweck 
sollen die Staaten folgende Schritte in Betracht ziehen:  

a) die Einrichtung systematischer Beobachtungssysteme zur 
Bestimmung des Gütezustands der Meeresumwelt, einschließlich der 
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Bestimmung der Ursachen und Wirkungen ihrer Beeinträchtigung, als 
Grundlage für Bewirtschaftungsmaßnahmen;  

b) den regelmäßigen Austausch von Informationen über die 
Beeinträchtigung der Meeresumwelt aufgrund von Tätigkeiten auf dem 
Land und auf See und über Schritte zur Verhütung, Überwachung und 
Verringerung dieser Beeinträchtigung;  

c) die Unterstützung und Erweiterung internationaler Programme zur 
systematischen Beobachtung, wie etwa des 
Muschelbeobachtungsprogramms, unter Heranziehung vorhandener 
Einrichtungen, wobei insbesondere auf die Entwicklungsländer zu 
achten ist.  

d) die Einrichtung einer Clearing-Stelle für Informationen über den 
Meeresumweltschutz einschließlich Verfahren und Technologien zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung, und zur Unterstützung ihres 
Transfers an die Entwicklungsländer und an andere Länder, die einen 
entsprechenden Bedarf nachweisen können;  

e) die Erarbeitung eines weltweiten Profils und einer weltweiten 
Datenbank, die Informationen über die Ursachen sowie die 
verschiedenen Arten, Mengen und Wirkungen von Schadstoffen 
enthält, die infolge landseitiger Tätigkeiten im Küstenbereich und aus 
auf See befindlichen Quellen in die Meeresumwelt gelangen;  

f) die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für den Auf- und 
Ausbau von Kapazitäten und für Aus- und Fortbildungsprogramme, um 
die umfassende Beteiligung insbesondere der Entwicklungsländer an 
im Rahmen der Organe und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen durchgeführten internationalen Programmen zur Erfassung, 
Auswertung und Nutzung von Daten und Informationen zu 
gewährleisten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.36 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 200 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.37 Nationale, subregionale und regionale Aktionsprogramme schreiben 
gegebenenfalls die Transfer von Technologien nach Maßgabe von Kapitel 34 und 
von Finanzierungsmitteln vor, insbesondere im Falle der Entwicklungsländer; dazu 
gehört auch  

a) die Unterstützung der Industrie bei der Suche nach schadstoffarmen 
Produktionstechniken und kostengünstigen Umweltschutztechnologien und 
deren Einführung;  

b) die Planung der Entwicklung und der Verwendung kostengünstiger und 
wartungsarmer Technologien für Abwasseranlagen und die 
Abwasserbehandlung in den Entwicklungsländern;  

c) die Einrichtung von Labors für die systematische Beobachtung von 
anthropogenen und anderen Auswirkungen auf die Meeresumwelt;  

d) die Suche nach geeigneten Materialien zur Bekämpfung von 
Verschmutzungen durch Auslaufen von Öl und Chemikalien, einschließlich 
kostengünstiger, vor Ort verfügbarer Materialien und Verfahren, die sich für 
solche Verschmutzungsnotfälle in Entwicklungsländern eignen;  

e) die Untersuchung beständiger organischer Halogenverbindungen, die dazu 
neigen, sich in der Meeresumwelt anzusammeln, um diejenigen von ihnen 
herauszufinden, die nicht ausreichend überwacht werden können, und um 
eine Entscheidungsbasis zur Festlegung eines Zeitplans für die schrittweise 
Abschaffung dieser Verbindungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
schaffen;  

f) die Einrichtung einer Clearing-Stelle für Informationen über den 
Meeresumweltschutz einschließlich Verfahren und Technologien zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung, und zur Unterstützung ihrer Transfer 
an die Entwicklungsländer und an andere Länder, die einen entsprechenden 
Bedarf nachweisen können.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.38 Die Staaten sollen entweder einzeln oder in gemeinsamer Arbeit und 
gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob 
subregionaler, regionaler oder globaler Art,  

a) ausgehend von ausbildungsbezogenen Bedarfsermittlungen auf nationaler, 
regionaler oder subregionaler Ebene Ausbildungsmöglichkeiten für wichtiges 
Personal schaffen, das für den angemessenen Schutz der Meeresumwelt 
benötigt wird;  

b) die Einbindung aktueller Themen, die den Meeresumweltschutz betreffen, 
in die Lehrgangsgestaltung von Meeresforschungsprogrammen unterstützen;  
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c) Fortbildungskurse für im Rahmen von Öl- und Chemieunfällen eingesetztes 
Personal - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Mineralölindustrie und 
der chemischen Industrie - einrichten;  

d) Workshops zu umweltspezifischen Aspekten im Zusammenhang mit dem 
Betrieb und dem Ausbau von Häfen veranstalten;  

e) internationale Einrichtungen für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet 
der Seeschiffahrt auf- und ausbauen und für die gesicherte Finanzierung 
dieser Einrichtungen sorgen;  

f) die Staaten sollen die nationalen Bemühungen der Entwicklungsländer um 
die Erschließung des erforderlichen Arbeitskräftepotentials für die Verhütung 
und Verringerung der Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch bilaterale und 
multilaterale Zusammenarbeit unterstützen und ergänzen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.39 Nationale Planungs- und Koordinierungsstellen sollen mit den entsprechenden 
Kapazitäten und Befugnissen ausgestattet werden, um alle landseitigen Tätigkeiten 
und Verschmutzungsursachen im Hinblick auf ihre Wirkungen auf die Meeresumwelt 
zu untersuchen und geeignete Kontrollmaßnahmen vorzuschlagen.  

17.40 In den Entwicklungsländern sollen Forschungseinrichtungen zur Überwachung 
der Meeresverschmutzung, zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und zur Ausarbeitung von Empfehlungen für Kontrollen ausgebaut oder 
gegebenenfalls neu errichtet werden; diese sollen mit einheimischen Fachleuten 
besetzt und von ihnen verwaltet werden.  

17.41 Es müssen besondere Regelungen getroffen werden, damit genügend 
finanzielle und technische Mittel zur Verfügung stehen, um die Entwicklungsländer 
bei der Verhütung und Lösung von Problemen zu unterstützen, die sich im 
Zusammenhang mit Aktivitäten ergeben, welche die Meeresumwelt bedrohen.  

17.42 Für die Einführung geeigneter Abwasserbehandlungstechnologien und den 
Bau von Aufbereitungsanlagen soll ein internationaler Finanzierungsmechanismus 
geschaffen werden, der auch Zuschüsse beziehungsweise zu günstigen 
Bedingungen gewährte Darlehen internationaler Organisationen sowie 
entsprechende Regionalfonds einschließt, die zumindest teilweise auf revolvierender 
Grundlage durch Benutzergebühren wiederaufgefüllt werden.  

17.43 Besonderer Beachtung bei der Durchführung dieser Programmaktivitäten 
bedürfen die Probleme der Entwicklungsländer, die aufgrund des in ihrem Fall 
gegebenen Mangels an entsprechenden Einrichtungen, Fachkenntnissen 
beziehungsweise technischen Möglichkeiten eine ungleich höhere Last zu tragen 
hätten.  

C. Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen der Hohen See  
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Handlungsgrundlage  

17.44 In den letzten zehn Jahren hat die Hochseefischerei einen enormen 
Aufschwung erlebt und erzielt zur Zeit etwa fünf Prozent der weltweiten 
Gesamtanlandungen. In den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen über die lebenden Meeresressourcen der Hohen See sind die 
Rechte und Pflichten der Staaten in bezug auf die Erhaltung und Nutzung dieser 
Ressourcen festgelegt.  

17.45 In vielen Gebieten entspricht die in der Hochseefischerei praktizierte 
fischereiliche Bewirtschaftung einschließlich der Einführung, Überwachung und 
Durchsetzung wirksamer Erhaltungsmaßnahmen nicht den Anforderungen und einige 
Ressourcen werden übergenutzt. Es entstehen Probleme wie etwa unkontrollierte 
Fangaktivitäten, Überkapitalisierung, zu große Fangflotten, ein Fahren unter fremder 
Flagge, um Kontrollen zu entgehen, nicht ausreichend selektive Fanggeräte, 
unzuverlässige Datenbanken und ein Mangel an Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Staaten. Vor allem bei denjenigen Staaten, deren Angehörige und Schiffe 
auf der Hohen See fischen, besteht Handlungsbedarf und Anlaß zu einer 
intensiveren Zusammenarbeit auf bilateraler, subregionaler, regionaler und globaler 
Ebene, insbesondere in bezug auf weit wandernde Arten und Bestände, welche die 
Grenzen von Fischereizonen überschreiten. Dabei geht es um die Beseitigung von 
Mängeln in bezug auf die Fangpraktiken, um Lücken in den biologischen 
Kenntnissen, um Fischereistatistiken und um den Ausbau von 
Datenverarbeitungssystemen. Besondere Beachtung gebührt auch der 
Mehrartenbewirtschaftung und anderen Ansätzen, welche die gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen den Arten berücksichtigen, insbesondere im 
Zusammenhang mit reduzierten Populationen von Arten und der Bestimmung des 
möglichen Nutzungsumfanges wenig oder gar nicht genutzter Populationen.  

Ziele  

17.46 Die Staaten verpflichten sich zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
lebenden Meeresressourcen der Hohen See. Zu diesem Zweck ist es notwendig,  

a) das Nutzungspotential der lebenden Meeresressourcen zu erschließen und 
zu steigern, um die Nahrungsmittelbedürfnisse der Menschen zu decken und 
soziale, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Ziele zu verwirklichen;  

b) Populationen von im Meer lebenden Arten auf einem Stand zu erhalten 
beziehungsweise auf diesen zurückzubringen, der den höchstmöglichen 
Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden 
Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren ergibt, wobei die gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen den Arten zu berücksichtigen sind;  

c) die Entwicklung und Auswahl selektiver Fanggeräte und -praktiken zu 
fördern, welche die beim Fang von Zielfischarten entstehenden Verluste und 
Beifänge auf ein Mindestmaß beschränken;  

d) eine wirksame Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der 
Fischereiaktivitäten zu gewährleisten;  
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e) im Meer lebende gefährdete Arten zu schützen und die natürlichen 
Bestände wiederherzustellen;  

f) Lebensräume und andere ökologisch empfindliche Gebiete zu bewahren;  

g) die wissenschaftliche Forschung im Bereich der lebenden 
Meeresressourcen der Hohen See zu fördern.  

17.47 Punkt 17.46 schränkt nicht das Recht eines Staates oder gegebenenfalls die 
Zuständigkeit einer internationalen Organisation ein, die Ausbeutung von 
Meeressäugetieren der Hohen See stärker als in diesem Punkt vorgesehen zu 
verbieten, zu begrenzen oder zu regeln. Die Staaten arbeiten im Hinblick auf die 
Erhaltung der Meeressäugetiere zusammen; sie setzen sich im Rahmen der 
geeigneten internationalen Organisationen insbesondere für die Erhaltung, 
Bewirtschaftung und Erforschung der Wale ein.  

17.48 Die Fähigkeit der Entwicklungsländer, die vorstehenden Ziele zu erfüllen, 
hängt von ihren Möglichkeiten ab, wozu auch die ihnen zur Verfügung stehenden 
finanziellen, wissenschaftlichen und technischen Mittel gehören. Um sie bei der 
Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, soll für eine angemessene finanzielle, 
wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit gesorgt werden.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

17.49 Die Staaten sollen wirksame Maßnahmen einschließlich bilateraler und 
multilateraler Zusammenarbeit - gegebenenfalls auf subregionaler, regionaler und 
globaler Ebene - ergreifen, um sicherzustellen, daß die Hochseefischerei nach den 
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen betrieben 
wird. Insbesondere sollen sie  

a) diese Bestimmungen in vollem Umfang wirksam werden lassen, soweit es 
um Fischpopulation geht, deren Verbreitungsgebiet sowohl innerhalb als auch 
außerhalb ausschließlicher Wirtschaftszonen liegt ("straddling stocks");  

b) diese Bestimmungen in vollem Umfang wirksam werden lassen, soweit es 
um weitwandernde Arten geht;  

c) gegebenenfalls internationale Vereinbarungen über die wirksame 
Bewirtschaftung und Erhaltung von Fischbeständen aushandeln;  

d) entsprechende Bewirtschaftungseinheiten festlegen und ausweisen.  

e) baldmöglichst eine internationale Konferenz unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen einberufen, um unter Berücksichtigung entsprechender 
Aktivitäten auf subregionaler, regionaler und globaler Ebene eine wirksame 
Umsetzung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen über grenzüberschreitende und wandernde Fischarten (Straddling 
fish stocks and highly migratory fish stocks) zu unterstützen. Die Konferenz 
soll unter anderem ausgehend von wissenschaftlichen und technischen 
Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) 
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vorhandene Probleme im Zusammenhang mit der Erhaltung und 
Bewirtschaftung derartiger Fischbestände aufzeigen und bewerten und 
Möglichkeiten der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
im Bereich der Fischerei prüfen sowie geeignete Empfehlungen ausarbeiten. 
Die Arbeit und die Ergebnisse der Konferenz sollen im vollen Einklang mit den 
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 
stehen, insbesondere was die Rechte und Pflichten der Küstenstaaten und 
der Hochseefischerei betreibenden Staaten betrifft.  

17.50 Die Staaten sollen sicherstellen, daß die Fischereiaktivitäten auf der Hohen 
See von Schiffen, die ihre Flagge führen, in einer Weise durchgeführt werden, daß 
Beifänge auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  

17.51 Die Staaten sollen in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen 
Bestimmungen wirksame Maßnahmen ergreifen, um auf der Hohen See 
stattfindende Fischereiaktivitäten von Schiffen, die ihre Flagge führen, zu 
überwachen und zu kontrollieren, damit die Einhaltung der geltenden Erhaltungs- 
und Bewirtschaftungsregeln gewährleistet ist; dazu gehört auch eine umfassende, 
detaillierte, genaue und pünktliche Berichterstattung über die Fangmengen und den 
Fischereiaufwand.  

17.52 Die Staaten sollen in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen 
Bestimmungen wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihre Angehörigen davon 
abzuhalten, zur Umgehung der geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungsregeln 
für Fischereiaktivitäten auf der Hohen See ihr Schiff unter anderer Flagge zu führen.  

17.53 Die Staaten sollen die Dynamit- und die Giftfischerei und andere vergleichbare 
zerstörerische Fangpraktiken verbieten.  

17.54 Die Staaten sollen die Resolution 46/215 der Generalversammlung über die in 
großem Umfang betriebene pelagische Treibnetzfischerei in vollem Umfang 
umsetzen.  

17.55 Die Staaten sollen Maßnahmen zur Steigerung der Verfügbarkeit der lebenden 
Meeresressourcen für die menschliche Ernährung ergreifen, indem sie Abfall, 
Nachernteverluste und Rückwürfe einschränken und die Förder-, Verarbeitungs- und 
Transporttechniken verbessern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.56 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, 
zusammenarbeiten, um  

a) eine verstärkte Erfassung der erforderlichen Daten für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See zu 
gewährleisten;  

b) auf regelmäßiger Basis geeignete aktualisierte Daten und Informationen für 
eine fischereiwirtschaftliche Bewertung auszutauschen;  
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c) Analyse- und Prognoseinstrumente wie etwa Bestandsbewertungsmodelle 
und bioökonomische Modelle zu entwickeln und gemeinsam zu nutzen;  

d) geeignete Programme für Überwachungen und Erhebungen einzurichten 
oder zu erweitern.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.57 Die Staaten sollen im Rahmen bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit 
und, soweit angemessen, im Rahmen subregionaler und regionaler 
Fischereiorganisationen sowie mit Unterstützung anderer internationaler 
zwischenstaatlicher Organisationen das Ressourcenpotential der Hohen See 
bewerten und Profile aller Bestände (Zielarten und andere Arten) erstellen.  

17.58 Die Staaten sollen, sofern und soweit angemessen, für eine ausreichende 
Koordinierung und Zusammenarbeit im Bereich umschlossener und 
halbumschlossener Meere und zwischen subregionalen, regionalen und globalen 
zwischenstaatlichen Fischereiorganisationen sorgen.  

17.59 Eine wirksame Zusammenarbeit zwischen vorhandenen subregionalen, 
regionalen oder globalen Fischereiorganisationen soll unterstützt werden. Falls keine 
derartigen Organisationen bestehen, sollen die Staaten, soweit angemessen, bei der 
Errichtung solcher Organisationen zusammenarbeiten.  

17.60 Die Staaten, die an einer Hochseefischereiaktivität interessiert sind, die von 
einer bestehenden subregionalen und/oder regionalen Hochseefischereiorganisation 
geregelt wird, der sie nicht als Mitglied angehören, sollen dazu angehalten werden, 
gegebenenfalls dieser Organisation beizutreten.  

17.61 Die Staaten erkennen folgendes an:  

a) die Zuständigkeit der Internationalen Walfangkommission für die Erhaltung 
und Bewirtschaftung der Walbestände und für die Regelung des Walfangs 
nach den Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens zur Regelung 
des Walfangs aus dem Jahre 1946;  

b) die Arbeit des Wissenschaftsausschusses der Internationalen 
Walfangkommission bei der Durchführung von Untersuchungen insbesondere 
über Großwale sowie auch über andere Walarten;  

c) die Arbeit anderer Organisationen wie etwa der Inter-American Tropical 
Tuna Commission und die im Rahmen des Bonn-Übereinkommens getroffene 
Vereinbarung über kleine Wale in Ost- und Nordsee, deren Ziel die Erhaltung, 
Bewirtschaftung und Erforschung von Walen und anderen Meeressäugetieren 
ist.  

17.62 Die Staaten sollen zum Zwecke der Erhaltung, Bewirtschaftung und 
Erforschung der Wale zusammenarbeiten.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.63 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 12 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.64 Die Staaten sollen, wo es notwendig ist, mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen partnerschaftliche technische Programme sowie 
Forschungsprogramme ausarbeiten, um mehr Einblick in die Lebenszyklen und 
Wanderbewegungen von Arten zu gewinnen, die auf der Hohen See vorkommen, 
wozu auch die Ermittlung kritischer Gebiete und Lebensstadien gehört.  

17.65 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler 
Art, 17.52 Die Staaten sollen in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen 
Bestimmungen wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihre Angehörigen davon 
abzuhalten, zur Umgehung der geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungsregeln 
für Fischereiaktivitäten auf der Hohen See ihr Schiff unter anderer Flagge zu führen.  

17.53 Die Staaten sollen die Dynamit- und die Giftfischerei und andere vergleichbare 
zerstörerische Fangpraktiken verbieten.  

17.54 Die Staaten sollen die Resolution 46/215 der Generalversammlung über die in 
großem Umfang betriebene pelagische Treibnetzfischerei in vollem Umfang 
umsetzen.  

17.55 Die Staaten sollen Maßnahmen zur Steigerung der Verfügbarkeit der lebenden 
Meeresressourcen für die menschliche Ernährung ergreifen, indem sie Abfall, 
Nachernteverluste und Rückwürfe einschränken und die Förder-, Verarbeitungs- und 
Transporttechniken verbessern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.56 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, 
zusammenarbeiten, um  

a) eine verstärkte Erfassung der erforderlichen Daten für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See zu 
gewährleisten;  
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b) auf regelmäßiger Basis geeignete aktualisierte Daten und Informationen für 
eine fischereiwirtschaftliche Bewertung auszutauschen;  

c) Analyse- und Prognoseinstrumente wie etwa Bestandsbewertungsmodelle 
und bioökonomische Modelle zu entwickeln und gemeinsam zu nutzen;  

d) geeignete Programme für Überwachungen und Erhebungen einzurichten 
oder zu erweitern.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.57 Die Staaten sollen im Rahmen bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit 
und, soweit angemessen, im Rahmen subregionaler und regionaler 
Fischereiorganisationen sowie mit Unterstützung anderer internationaler 
zwischenstaatlicher Organisationen das Ressourcenpotential der Hohen See 
bewerten und Profile aller Bestände (Zielarten und andere Arten) erstellen.  

17.58 Die Staaten sollen, sofern und soweit angemessen, für eine ausreichende 
Koordinierung und Zusammenarbeit im Bereich umschlossener und 
halbumschlossener Meere und zwischen subregionalen, regionalen und globalen 
zwischenstaatlichen Fischereiorganisationen sorgen.  

17.59 Eine wirksame Zusammenarbeit zwischen vorhandenen subregionalen, 
regionalen oder globalen Fischereiorganisationen soll unterstützt werden. Falls keine 
derartigen Organisationen bestehen, sollen die Staaten, soweit angemessen, bei der 
Errichtung solcher Organisationen zusammenarbeiten.  

17.60 Die Staaten, die an einer Hochseefischereiaktivität interessiert sind, die von 
einer bestehenden subregionalen und/oder regionalen Hochseefischereiorganisation 
geregelt wird, der sie nicht als Mitglied angehören, sollen dazu angehalten werden, 
gegebenenfalls dieser Organisation beizutreten.  

17.61 Die Staaten erkennen folgendes an:  

a) die Zuständigkeit der Internationalen Walfangkommission für die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Walbestände und für die Regelung des Walfangs nach den 
Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens zur Regelung des Walfangs 
aus dem Jahre 1946;  

b) die Arbeit des Wissenschaftsausschusses der Internationalen Walfangkommission 
bei der Durchführung von Untersuchungen insbesondere über Großwale sowie auch 
über andere Walarten;  

c) die Arbeit anderer Organisationen wie etwa der Inter-American Tropical Tuna 
Commission und die im Rahmen des Bonn-Übereinkommens getroffene 
Vereinbarung über kleine Wale in Ost- und Nordsee, deren Ziel die Erhaltung, 
Bewirtschaftung und Erforschung von Walen und anderen Meeressäugetieren ist.  

17.62 Die Staaten sollen zum Zwecke der Erhaltung, Bewirtschaftung und 
Erforschung der Wale zusammenarbeiten.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.63 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 12 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.64 Die Staaten sollen, wo es notwendig ist, mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen partnerschaftliche technische Programme sowie 
Forschungsprogramme ausarbeiten, um mehr Einblick in die Lebenszyklen und 
Wanderbewegungen von Arten zu gewinnen, die auf der Hohen See vorkommen, 
wozu auch die Ermittlung kritischer Gebiete und Lebensstadien gehört.  

17.65 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler 
Art,  

a) Datenbanken über die lebenden Meeresressourcen und die Fischerei auf 
der Hohen See einrichten;  

b) Daten über die Meeresumwelt und über die lebenden Meeresressourcen 
der Hohen See sammeln und miteinander korrelieren, darunter auch Daten 
über die Auswirkungen regionaler und globaler Veränderungen, die auf 
natürliche Ursachen oder anthropogene Tätigkeiten zurückzuführen sind;  

c) bei der Koordinierung von Forschungsprogrammen zusammenarbeiten, um 
das für die Bewirtschaftung der Ressourcen der Hohen See benötigte Wissen 
zu beschaffen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.66 Die Maßnahmen zur Entwicklung der menschlichen Ressourcen auf nationaler 
Ebene sollen schwerpunktmäßig auf die Entwicklung und Bewirtschaftung der 
Ressourcen der Hohen See ausgerichtet werden; darin eingeschlossen ist auch die 
Unterweisung in den in der Hochseefischerei verwendeten Fangtechniken und in der 
Bestandserhebung der Ressourcen der Hohen See, die Aufstockung des mit der 
Bewirtschaftung und Erhaltung der Ressourcen der Hohen See und den damit 
verbundenen Umweltfragen befaßten Personals sowie die Ausbildung von 
Beobachtern und Inspektoren, die auf Fischereifahrzeugen eingesetzt werden sollen.  
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(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.67 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler 
Art, zusammenarbeiten, um sowohl Systeme und institutionelle Mechanismen zur 
Beobachtung, Kontrolle und Überwachung als auch die erforderlichen 
Forschungskapazitäten zur Bewertung der Bestände lebender Meeresressourcen zu 
schaffen oder zu erweitern.  

17.68 Besondere Unterstützung, darunter auch eine vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten, wird notwendig sein, um die Möglichkeiten der 
Entwicklungsländer im Daten- und Informationsbereich, im wissenschaftlichen und 
technologischen Bereich und im Zusammenhang mit der Erschließung ihrer 
menschlichen Ressourcen zu verbessern, damit sie sich wirksam an der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See 
beteiligen können.  

D. Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen in Gewässern unter staatlicher 
Hoheitsgewalt  

Handlungsgrundlage  

17.69 Die in der Meeresfischerei erzielten Fangergebnisse bei Fischen und 
Schalentieren liegen bei 80 bis 90 Millionen Tonnen pro Jahr, von denen 95 Prozent 
aus Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt stammen. Die Erträge haben sich in 
den letzten vier Jahrzehnten fast verfünffacht. In den Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die lebenden 
Meeresressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone und anderer Gebiete unter 
staatlicher Hoheitsgewalt sind die Rechte und Pflichten der Staaten in bezug auf die 
Erhaltung und Nutzung dieser Ressourcen festgelegt.  

17.70 Die lebenden Meeresressourcen stellen für viele Länder eine wichtige 
Proteinquelle dar, und oft ist ihre Nutzung für die örtlichen Gemeinschaften und die 
indigene Bevölkerung von enormer Bedeutung. Solche Ressourcen bilden die 
Ernährungs- und Existenzgrundlage für Millionen Menschen und bieten, sofern sie 
nachhaltig genutzt werden, zusätzliche Möglichkeiten, den Ernährungsbedarf und die 
sozialen Bedürfnisse insbesondere in den Entwicklungsländern zu decken. Um sich 
dieses Potentials bewußt zu werden, sind genauere Kenntnisse und bessere 
Erkennungsmöglichkeiten der vorhandenen Bestände lebender Meeresressourcen, 
insbesondere der wenig oder gar nicht genutzten Bestände und Arten, die Nutzung 
neuer Technologien, bessere Einrichtungen für das Einholen und die Verarbeitung 
des Fangs zur Vermeidung von Verlusten und eine höhere Qualifizierung und 
bessere Ausbildung des zur schonenden Bewirtschaftung und Erhaltung der 
lebenden Meeresressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone und anderer 
Gebiete unter staatlicher Hoheitsgewalt eingesetzten Fachpersonals erforderlich. 
Besondere Beachtung gebührt auch der Mehrartenbewirtschaftung und anderen 
Ansätzen, welche die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Arten 
berücksichtigen.  
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17.71 In vielen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt ist die Fischerei mit 
wachsenden Problemen konfrontiert; dazu gehören eine örtliche Überfischung, das 
unbefugte Eindringen ausländischer Fangflotten, die Zerstörung von Ökosystemen, 
eine Überkapitalisierung und zu große Fangflotten, eine Unterbewertung des Fangs, 
nicht ausreichend selektive Fanggeräte, unzuverlässige Datenbanken und eine 
wachsende Konkurrenz zwischen der handwerklichen und der im großen Umfang 
betriebenen Fischerei sowie zwischen dem Fischfang und anderen Tätigkeiten.  

17.72 Die Probleme erstrecken sich über den Bereich der Fischerei hinaus. 
Korallenriffe und andere Meeres- und Küstenökosysteme wie etwa 
Mangrovensümpfe und Ästuare gehören zu den artenreichsten, ausgeglichensten 
und produktivsten Ökosystemen der Erde. Oft erfüllen sie wichtige ökologische 
Funktionen, tragen zum Küstenschutz bei und sind lebenswichtige Ressourcen für 
die Nahrungs- und Energieversorgung, für den Fremdenverkehr und die 
wirtschaftliche Entwicklung. In vielen Teilen der Erde sind solche Meeres- und 
Küstenökosysteme einer zunehmenden Belastung ausgesetzt oder von einer 
Vielzahl von Faktoren sowohl anthropogener als auch natürlicher Art bedroht.  

Ziele  

17.73 Die Küstenstaaten, und zwar insbesondere die Entwicklungsländer und 
Staaten, deren Wirtschaft zum überwiegenden Teil von der Ausbeutung der 
lebenden Meeresressourcen in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone abhängig ist, 
sollen in den Genuß der vollen sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der 
nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen in ihrer ausschließlichen 
Wirtschaftszone und in anderen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt kommen.  

17.74 Die Staaten verpflichten sich zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
lebenden Meeresressourcen in den Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt. Zu 
diesem Zweck ist es notwendig,  

a) das Ertragspotential der lebenden Meeresressourcen zu erschließen und zu 
steigern, um die Nahrungsmittelbedürfnisse der Menschen zu decken und 
soziale, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Ziele zu verwirklichen;  

b) die traditionellen Kenntnisse und Interessen örtlicher Gemeinschaften, der 
kleingewerblichen handwerklichen Fischerei und eingeborener 
Bevölkerungsgruppen im Rahmen von Entwicklungs- und 
Bewirtschaftungsprogrammen zu berücksichtigen;  

c) Populationen von im Meer lebenden Arten auf einem Stand zu erhalten 
beziehungsweise auf diesen zurückzubringen, der den höchstmöglichen 
verträglichen Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht 
kommenden Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren ergibt, wobei die gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen den Arten zu berücksichtigen sind;  

d) die Entwicklung und Auswahl selektiver Fanggeräte und -praktiken zu 
fördern, welche die beim Fang von Zielfischarten entstehenden Verluste und 
Beifänge auf ein Mindestmaß beschränken;  
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e) im Meer lebende gefährdete Arten zu schützen und die natürlichen 
Bestände wiederherzustellen;  

f) seltene oder sensible Ökosysteme sowie Lebensräume und andere 
ökologisch empfindliche Räume zu erhalten.  

17.75 Punkt 17.73 schränkt nicht das Recht eines Küstenstaates oder 
gegebenenfalls die Zuständigkeit einer internationalen Organisation ein, die 
Ausbeutung von Meeressäugetieren stärker als in diesem Punkt vorgesehen zu 
verbieten, zu begrenzen oder zu regeln. Die Staaten arbeiten zusammen, um die 
Meeressäugetiere zu erhalten; sie setzen sich im Rahmen der geeigneten 
internationalen Organisationen insbesondere für die Erhaltung, Bewirtschaftung und 
Erforschung der Wale ein.  

17.76 Die Fähigkeit der Entwicklungsländer, die vorstehenden Ziele zu erfüllen, 
hängt von ihren Möglichkeiten ab, wozu auch die ihnen zur Verfügung stehenden 
finanziellen, wissenschaftlichen und technischen Mittel gehören. Um sie bei der 
Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, soll für eine angemessene finanzielle, 
wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit gesorgt werden.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

17.77 Die Staaten sollen sicherstellen, daß die lebenden Meeresressourcen der 
ausschließlichen Wirtschaftszone und anderer unter staatlicher Hoheitsgewalt 
befindlicher Gebiete nach den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen erhalten und bewirtschaftet werden.  

17.78 In Erfüllung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen sollen sich die Staaten der Frage der die Grenzen von Fischereizonen 
überschreitenden und der weit wandernden Arten annehmen; außerdem sollen sie 
Zugang zum Überschuß der zulässigen Fangmenge gewähren, wobei dem in Punkt 
17.73 festgelegten Ziel voll und ganz Rechnung zu tragen ist.  

17.79 Die Küstenstaaten sollen einzeln oder im Rahmen bilateraler und/oder 
multilateraler Zusammenarbeit und gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, unter 
anderem  

a) das Ertragspotential der lebenden Meeresressourcen einschließlich zu 
wenig oder gar nicht genutzter Bestände und Arten gegebenenfalls durch 
Erstellung von Bestandsinventuren zum Zwecke ihrer Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung ermitteln;  

b) Strategien für eine nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen 
unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und Interessen der 
kleingewerblichen handwerklichen Fischerei, örtlicher Gemeinschaften und 
eingeborener Bevölkerungsgruppen umsetzen, um den Ernährungsbedarf und 
andere Entwicklungsbedürfnisse zu befriedigen;  
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c) insbesondere in den Entwicklungsländern Mechanismen zur Erschließung 
der Meeres- und Aquakultur und der kleingewerblichen Fischerei sowie der 
Hochsee- und Meeresfischerei in Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt 
einführen, in denen Erhebungen gezeigt haben, daß lebende 
Meeresressourcen möglicherweise verfügbar sind;  

d) gegebenenfalls ihren Rechts- und Regelungsrahmen einschließlich 
Bewirtschaftungs-, Vollzugs- und Überwachungskapazitäten ausbauen, um 
die mit den vorstehenden Strategien zusammenhängenden Aktivitäten zu 
regeln;  

e) Maßnahmen zur Steigerung der Verfügbarkeit der lebenden 
Meeresressourcen für die menschliche Ernährung ergreifen, indem sie Abfall, 
Nachernteverluste und Rückwürfe einschränken und die Förder-, 
Verarbeitungs- und Transporttechniken verbessern;  

f) auf der Grundlage von Kriterien, die mit der nachhaltigen Nutzung der 
lebenden Meeresressourcen vereinbar sind, umweltverträgliche Technologien 
entwickeln und deren Verwendung unterstützen; dazu gehört auch die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit wichtiger neuer Fangpraktiken;  

g) die Produktivität und die Nutzung ihrer lebenden Meeresressourcen für die 
Ernährungs- und Einkommenssicherung erhöhen.  

17.80 Die Küstenstaaten sollen den vorhandenen Spielraum für einen Ausbau der 
auf den lebenden Meeresressourcen basierenden Erholungs- und 
Fremdenverkehrsaktivitäten untersuchen, einschließlich derjenigen, die alternative 
Einkommensmöglichkeiten schaffen. Derartige Aktivitäten sollen mit einer auf die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung ausgerichteten Politik und Planung vereinbar 
sein.  

17.81 Die Küstenstaaten sollen den langfristigen Erhalt der kleingewerblichen 
handwerklichen Fischerei unterstützen. Zu diesem Zweck sollen sie gegebenenfalls  

a) die Entwicklung der kleingewerblichen handwerklichen Fischerei in die 
Meeres- und Küstenplanung einbinden, wobei die Interessen der Fischer, der 
in der kleingewerblichen Fischerei Beschäftigten, der Frauen, örtlicher 
Gemeinschaften und eingeborener Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen 
und gegebenenfalls eine stärkere Mitbestimmung dieser Gruppen zu 
unterstützen ist;  

b) die Rechte der in der kleingewerblichen Fischerei Beschäftigten, der Frauen 
und der örtlichen Gemeinschaften, darunter auch ihr Recht auf dauerhafte 
Nutzung und dauerhaften Schutz ihrer Lebensräume, anerkennen;  

c) Systeme für die Erfassung und Aufzeichnung traditioneller Kenntnisse über 
die lebenden Meeresressourcen und die Umwelt schaffen und die 
Einbeziehung dieser Kenntnisse in Bewirtschaftungssysteme unterstützen.  

17.82 Die Staaten sollen sicherstellen, daß bei der Aushandlung und Umsetzung 
internationaler Vereinbarungen über die Entwicklung oder Erhaltung der lebenden 
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Meeresressourcen die Interessen der örtlichen Gemeinschaften und der 
eingeborenen Bevölkerung, insbesondere ihr Recht auf Selbstversorgung, 
berücksichtigt werden.  

17.83 Die Küstenstaaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen Untersuchungen über die vorhandenen Möglichkeiten für 
Aquakulturen in Meeres- und Küstenbereichen unter staatlicher Hoheitsgewalt 
anstellen und geeignete Schutzvorkehrungen gegen das Einbringen neuer Arten 
treffen.  

17.84 Die Staaten sollen die Dynamit- und die Giftfischerei und andere vergleichbare, 
zerstörerische Fangpraktiken verbieten.  

17.85 Die Staaten sollen Meeresökosysteme aufzeigen, in denen ein hohes Maß an 
biologischer Vielfalt und Produktivität zu finden ist, sowie andere wichtige 
Lebensräume und für die erforderlichen Nutzungsbeschränkungen in diesen 
Gebieten sorgen, unter anderem durch ihre Ausweisung als Schutzgebiete. Vorrang 
ist dabei einzuräumen:  

a) Korallenriff-Ökosystemen;  

b) Flußmündungen;  

c) Gemäßigten und tropischen Feuchtgebieten einschließlich 
Mangrovensümpfen;  

d) Seegraswiesen;  

e) Anderen Laich- und Aufzuchtgebieten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.86 Die Staaten sollen entweder einzeln oder im Rahmen bilateraler und 
multilateraler Zusammenarbeit und gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art,  

a) eine verstärkte Erfassung und einen verstärkten Austausch der 
erforderlichen Daten für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der lebenden 
Meeresressourcen in Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt unterstützen;  

b) auf regelmäßiger Basis aktualisierte Daten und Informationen für eine 
fischereiwirtschaftliche Bewertung austauschen;  

c) Analyse- und Prognoseinstrumente wie etwa Bestandsbewertungsmodelle 
und bioökonomische Modelle entwickeln und gemeinsam nutzen;  

d) geeignete Programme für Überwachungen und Erhebungen einführen oder 
erweitern;  

e) Profile der marinen biologischen Vielfalt, der lebenden Meeresressourcen 
und wichtiger Lebensräume in ausschließlichen Wirtschaftszonen und 
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anderen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt erstellen/aktualisieren, 
wobei auch auf Veränderungen in der Umwelt zu achten ist, die auf natürliche 
Ursachen oder anthropogene Tätigkeiten zurückzuführen sind.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.87 Die Staaten sollen im Rahmen bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit 
und mit Unterstützung entsprechender Organisationen der Vereinten Nationen und 
anderer internationaler Organisationen zusammenarbeiten, um  

a) die finanzielle und technische Zusammenarbeit auszubauen und so die in 
den Entwicklungsländern zur Verfügung stehenden Kapazitäten in der 
kleingewerblichen Fischerei und der Meeresfischerei sowie in der 
küstennahen Aqua- und Meereskultur zu erweitern;  

b) den Beitrag der lebenden Meeresressourcen zur Beseitigung der 
Mangelernährung zu steigern und in den Entwicklungsländern eine 
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln unter anderem durch weitgehende 
Ausschaltung von Nachernteverlusten und durch entsprechende 
Bewirtschaftung der Bestände zur Erzielung eines garantierten Dauerertrags 
zu erreichen;  

c) gemeinsame Kriterien für den Gebrauch selektiver Fanggeräte und -
praktiken zu erarbeiten, welche die beim Fang von Zielfischarten 
entstehenden Verluste und Beifänge auf ein Mindestmaß beschränken;  

d) die Qualität von Meeresfrüchten zu verbessern, auch durch entsprechende 
innerstaatliche Qualitätssicherungssysteme für derartige Früchte, um so ihre 
Marktchancen zu vergrößern, mehr Vertrauen beim Verbraucher zu schaffen 
und größtmögliche wirtschaftliche Erträge zu erzielen.  

17.88 Die Staaten sollen, sofern und soweit angemessen, für eine ausreichende 
Koordinierung und Zusammenarbeit im Bereich der umschlossenen und 
halbumschlossenen Meere und zwischen subregionalen, regionalen und globalen 
zwischenstaatlichen Fischereiorganisationen sorgen.  

17.89 Die Staaten erkennen folgendes an:  

a) die Zuständigkeit der Internationalen Walfangkommission für die Erhaltung 
und Bewirtschaftung der Walbestände und für die Regelung des Walfangs 
nach den Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens zur Regelung 
des Walfangs aus dem Jahre 1946;  

b) die Arbeit des Wissenschaftsausschusses der Internationalen 
Walfangkommission bei der Durchführung von Untersuchungen insbesondere 
über große Wale sowie auch über andere Walarten;  

c) die Arbeit anderer Organisationen wie etwa der Inter-American Tropical 
Tuna Commission und die im Rahmen des Bonn-Übereinkommens getroffene 
Vereinbarung über kleine Wale in Ost- und Nordsee, deren Ziel die Erhaltung, 
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Bewirtschaftung und Erforschung von Walen und anderen Meeressäugetieren 
ist.  

17.90 Die Staaten sollen zum Zwecke der Erhaltung, Bewirtschaftung und 
Erforschung der Wale zusammenarbeiten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.91 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 6 Milliarden Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 60 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.92 Die Staaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
zwischenstaatlichen Organisationen  

a) für die Transfer umweltverträglicher Technologien zur Entwicklung der 
Fischerei, der Aqua- und der Meereskultur insbesondere an die 
Entwicklungsländer sorgen;  

b) Mechanismen zur Transfer von ressourcenspezifischen Informationen und 
verbesserten Fischerei- und Aquakulturtechniken an Fischergemeinschaften 
auf lokaler Ebene besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen;  

c) die Erforschung, wissenschaftliche Auswertung und Nutzung geeigneter 
traditioneller Bewirtschaftungssysteme fördern;  

d) soweit angemessen, die Einhaltung des FAO/ICES-Verfahrenscodes zur 
Prüfung der Transfer und Einbringung von Meeres- und 
Süßwasserorganismen prüfen;  

e) in Meeresgebieten, die von besonderer Bedeutung für lebende 
Meeresressourcen sind, wie etwa Gebiete mit großer Artenvielfalt, 
ausgeprägtem Endemismus und hoher Produktivität sowie an Rastplätzen 
wandernder Arten, die wissenschaftliche Forschung vorantreiben.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.93 Die Staaten sollen einzeln oder im Rahmen bilateraler und/oder multilateraler 
Zusammenarbeit und gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler 
Art, die Entwicklungsländer unter anderem dazu anregen und dabei unterstützen,  
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a) die fachübergreifende Aus- und Fortbildung und Forschung im Bereich der 
lebenden Meeresressourcen, insbesondere in den Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, auszubauen;  

b) auf nationaler und regionaler Ebene Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, 
um die handwerkliche Fischerei (auch für die Selbstversorgung) zu 
unterstützen, die kleingewerbliche Nutzung der lebenden Meeresressourcen 
weiterzuentwickeln und eine ausgewogene Beteiligung der örtlichen 
Gemeinschaften, der in der kleingewerblichen Fischerei arbeitenden 
Menschen, der Frauen und eingeborener Bevölkerungsgruppen zu 
unterstützen;  

c) in die Lehrpläne aller Ausbildungsstufen Themen einzubeziehen, die auf die 
Bedeutung der lebenden Meeresressourcen hinweisen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.94 Die Küstenstaaten sollen gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen 
subregionalen, regionalen und globalen Organisationen  

a) Forschungskapazitäten für die Bewertung der Populationen lebender 
Meeresressourcen und für ihre Beobachtung aufbauen;  

b) Hilfe für örtliche Fischergemeinschaften, insbesondere für diejenigen, die 
die Fischerei zur Selbstversorgung betreiben, sowie für indigene 
Bevölkerungsgruppen und Frauen bereitstellen; dazu gehört gegebenenfalls 
auch die erforderliche technische und finanzielle Unterstützung, um die 
traditionellen Kenntnisse über die lebenden Meeresressourcen und 
Fangtechniken zu ordnen, zu bewahren, auszutauschen und zu verbessern 
und das Wissen über die Meeresökosysteme zu vertiefen;  

c) Entwicklungsstrategien für eine nachhaltige Aquakultur einschließlich 
Umweltmanagement zur Unterstützung ländlicher Fischzuchtgemeinschaften 
erarbeiten;  

d) soweit sich die Notwendigkeit ergibt, Institutionen schaffen und ausbauen, 
die in der Lage sind, die Ziele und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen in die Praxis 
umzusetzen.  

17.95 Besondere Unterstützung, darunter auch eine vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten, wird notwendig sein, um die Möglichkeiten der 
Entwicklungsländer im Daten- und Informationsbereich, im wissenschaftlichen und 
technologischen Bereich und im Zusammenhang mit der Erschließung ihrer 
menschlichen Ressourcen zu verbessern, damit sie sich wirksam an der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen in Gewässern unter 
staatlicher Hoheitsgewalt beteiligen können.  
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E. Behandlung gravierender Unsicherheiten in bezug 
auf die Bewirtschaftung der Meeresumwelt und auf 
Klimaänderungen  

Handlungsgrundlage  

17.96 Die Meeresumwelt ist verletzlich und reagiert empfindlich auf Klimaänderungen 
und Veränderungen in der Atmosphäre. Voraussetzung für eine rationelle Nutzung 
und Entwicklung der Küstengebiete, aller Meere und Meeresressourcen sowie für die 
Erhaltung der Meeresumwelt ist, daß der gegenwärtige Zustand dieser Systeme 
ermittelt und die künftigen Bedingungen vorhergesagt werden können. Das hohe 
Maß an Unsicherheit bezüglich der zur Zeit vorliegenden Angaben verhindert eine 
wirksame Bewirtschaftung und schränkt die Möglichkeit ein, Vorhersagen zu machen 
und Umweltveränderungen abzuschätzen. Es bedarf einer systematischen Erfassung 
von Parametern der Meeresumwelt, um integrierte Bewirtschaftungskonzepte 
anwenden und die Auswirkungen weltweiter Klimaänderungen sowie bestimmter 
Phänomene in der Atmosphäre wie etwa des Abbaus der Ozonschicht auf die 
lebenden Meeresressourcen und die Meeresumwelt vorhersagen zu können. Um den 
Einfluß der Ozeane und aller Meere bei der Steuerung globaler Kreisläufe bestimmen 
und die natürlichen und durch den Menschen verursachten Veränderungen der 
Meeres- und Küstenumwelt vorhersagen zu können, müssen die Strukturen zur 
Erfassung, Synthetisierung und Transfer der im Rahmen von Forschungsvorhaben 
und systematischen Beobachtungen ermittelten Daten umgestaltet und erheblich 
verstärkt werden.  

17.97 Im Zusammenhang mit den Klimaänderungen und speziell auch mit dem 
Anstieg des Meeresspiegels gibt es viele Unsicherheiten. Ein geringfügiger Anstieg 
kann erhebliche Schäden in kleinen Inseln und in tiefliegenden Küstengebieten 
verursachen. Bewältigungsstrategien sollen auf verläßlichen Daten aufbauen. 
Langfristige partnerschaftliche Forschungsarbeit ist notwendig, um die erforderlichen 
Daten für globale Klimamodelle zu beschaffen und vorhandene Unsicherheiten 
abzubauen. In der Zwischenzeit sollen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um 
die Risiken und Auswirkungen, insbesondere auf kleinen Inseln und in den 
Niederungs- und Küstengebieten dieser Erde, zu vermindern.  

17.98 In einigen Teilen der Erde wurde über eine Zunahme der ultravioletten (UV-) 
Strahlung aufgrund des Abbaus der Ozonschicht berichtet. Ihre Auswirkungen auf 
die Meeresumwelt müssen abgeschätzt werden, damit Unsicherheiten abgebaut und 
eine Basis für das weitere Vorgehen geschaffen werden kann.  

Ziele  

17.99 Die Staaten sollen sich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen verpflichten, das Wissen über die 
Meeresumwelt und ihren Einfluß auf globale Kreisläufe zu vertiefen. Zu diesem 
Zweck ist es notwendig,  

a) die wissenschaftliche Erforschung und systematische Beobachtung der 
Meeresumwelt unter staatlicher Hoheitsgewalt und auf der Hohen See 
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einschließlich der Wechselwirkungen mit Phänomenen in der Atmosphäre wie 
etwa dem Abbau der Ozonschicht zu fördern;  

b) den Austausch der im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und der 
systematischen Beobachtung sowie aufgrund des traditionellen ökologischen 
Wissens gewonnenen Daten und Informationen zu fördern und 
sicherzustellen, daß diese Daten und Informationen politischen 
Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit auf nationaler Ebene zugänglich 
gemacht werden;  

c) bei der Entwicklung von Standardverfahren für Ringanalysen und von 
Meßtechniken sowie bei der Schaffung von Datenspeicher- und 
Datenverwaltungskapazitäten für die wissenschaftliche Erforschung und 
systematische Beobachtung der Meeresumwelt zusammenzuarbeiten.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

17.100 Die Staaten sollen unter anderem in Betracht ziehen,  

a) nationale und regionale Programme zur Beobachtung von mit den 
Klimaänderungen zusammenhängenden küstenspezifischen und küstennahen 
Phänomenen und von Forschungsparametern, die für die Meeres- und 
Küstenbewirtschaftung in allen Regionen von Bedeutung sind, zu 
koordinieren;  

b) für verbesserte Vorhersagen der Bedingungen in der Meeresumwelt zu 
sorgen, um die Sicherheit der Küstenbewohner und die reibungslose 
Abwicklung des Schiffsverkehrs zu gewährleisten;  

c) zusammenzuarbeiten, um spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Klimaänderungen und des Anstiegs des Meeresspiegels und zur Anpassung 
daran zu ergreifen, wozu auch die Entwicklung weltweit anerkannter 
Methoden zur Abschätzung der Anfälligkeit von Küstengebieten, die 
Erarbeitung von Modellen und Bewältigungsstrategien, insbesondere für 
vorrangige Gebiete wie etwa kleine Inseln sowie tiefliegende und gefährdete 
Küstengebiete, gehören;  

d) laufende und geplante Programme zur systematischen Beobachtung der 
Meeresumwelt zu benennen, um Aktivitäten einzubeziehen und Prioritäten 
festzulegen, mit denen die gravierenden Unsicherheiten in bezug auf die 
Ozeane und alle Meere angegangen werden können;  

e) ein Forschungsprogramm einzuleiten, um die meeresbiologischen 
Auswirkungen einer erhöhten UV-Strahlung aufgrund der Zerstörung der 
stratosphärischen Ozonschicht zu bestimmen und die möglichen 
Auswirkungen zu bewerten.  

17.101 In Anerkenntnis der wichtigen Rolle, welche die Ozeane und alle Meere bei 
der Milderung der Folgen möglicher Klimaänderungen spielen, sollen die 
Internationale Ozeanographische Kommission (IOC) und andere dafür zuständige 
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Organisationen der Vereinten Nationen mit Unterstützung der Länder, die über 
entsprechende Mittel und Fachkenntnisse verfügen, Analysen, Bewertungen und 
systematische Beobachtungen der Rolle der Ozeane als Kohlenstoffsenken 
durchführen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.102 Die Staaten sollen unter anderem in Betracht ziehen,  

a) die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um insbesondere die 
nationalen wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten zur 
Untersuchung, Bewertung und Vorhersage weltweiter Klima- und 
Umweltveränderungen auszubauen;  

b) die Rolle der IOC in Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO), dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
und anderen internationalen Organisationen bei der Erfassung, Auswertung 
und Transfer von Daten und Informationen über die Ozeane und alle Meere zu 
unterstützen, gegebenenfalls auch im Rahmen des geplanten Global Ocean 
Observing System (GOOS), wobei insbesondere darauf zu achten ist, daß die 
IOC die von ihr verfolgte Strategie der Bereitstellung von 
Ausbildungsmöglichkeiten und technischer Hilfe an die Entwicklungsländer im 
Rahmen ihres Ausbildungs-, Schulungs- und Unterstützungsprogramms 
TEMA voll zum Tragen bringt;  

c) nationale sektorübergreifende Datenbanken zur Erfassung der im Rahmen 
der Forschungs- und Beobachtungsprogramme ermittelten Ergebnisse 
einzurichten;  

d) diese Datenbanken mit vorhandenen Daten- und Informationsdiensten und 
Mechanismen wie etwa World Weather Watch und Earthwatch zu verknüpfen;  

e) zusammenzuarbeiten, um Daten und Informationen auszutauschen und sie 
in den globalen und regionalen Datenzentren zu speichern und zu archivieren;  

f) zusammenzuarbeiten, um die volle Mitwirkung insbesondere der 
Entwicklungsländer an internationalen Projekten der Organe und 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur Erfassung, Analyse 
und Nutzung von Daten und Informationen zu gewährleisten.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.103 Die Staaten sollen auf bilateraler und multilateraler Ebene und 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, gleichviel ob 
subregionaler, regionaler, interregionaler oder globaler Art,  

a) technische Zusammenarbeit für den Ausbau der in Küsten- und 
Inselstaaten vorhandenen Kapazitäten für die Meeresforschung und die 
systematische Beobachtung und für deren Nutzung bereitstellen;  
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b) vorhandene nationale Einrichtungen ausbauen und gegebenenfalls 
internationale Analyse- und Vorhersagemechanismen schaffen, um regionale 
und globale ozeanographische Analysen und Prognosen vorzunehmen und 
auszutauschen, und um gegebenenfalls Möglichkeiten für internationale 
Forschungs- und Fortbildungsmaßnahmen auf nationaler, subregionaler und 
regionaler Ebene zu schaffen.  

17.104 In Anerkennung der Bedeutung der Antarktis für die Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben, insbesondere solcher, die von wesentlicher 
Bedeutung für das Verständnis der globalen Umwelt sind, sollen die Staaten, die 
derartige Forschungsaktivitäten in der Antarktis betreiben, nach Artikel III des 
Antarktisvertrags auch in Zukunft  

a) sicherstellen, daß die aus diesen Forschungsarbeiten resultierenden Daten 
und Informationen der internationalen Gemeinschaft unbeschränkt zur 
Verfügung stehen;  

b) der internationalen Wissenschaft und den Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen bessere Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten und 
Informationen bieten; dies schließt auch die Förderung regelmäßig 
stattfindender Seminare und Symposien ein. 

17.105 Die Staaten sollen die hochrangige interinstitutionelle, subregionale, 
regionale beziehungsweise globale Koordinierung intensivieren und Mechanismen 
zur Errichtung und Einbindung systematischer Beobachtungsnetze prüfen. Dies 
würde auch folgendes einschließen:  

a) die Überprüfung vorhandener regionaler und globaler Datenbanken;  

b) Mechanismen zur Entwicklung vergleichbarer und kompatibler 
Verfahrenstechniken, zur Validierung von Methoden und Messungen, zur 
Durchführung regelmäßiger wissenschaftlicher Überprüfungen, zur 
Erarbeitung von Alternativen für Abhilfemaßnahmen, zur Vereinbarung von 
Formaten für die Darstellung und Speicherung und zur Transfer der 
gesammelten Informationen an potentielle Nutzer;  

c) die systematische Beobachtung von Küstenlebensräumen und von 
Veränderungen des Meeresspiegels, Bestandsaufnahmen der Ursachen der 
Meeresverschmutzung und die Überprüfung von Fischereistatistiken;  

d) die Durchführung periodischer Bewertungen des Zustands der Ozeane und 
aller Meere und Küstengebiete und der dabei zu verzeichnenden Trends.  

17.106 Durch internationale Zusammenarbeit im Rahmen der zuständigen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen soll Ländern geholfen werden, 
systematische regionale Langzeitbeobachtungsprogramme einzurichten und, soweit 
zutreffend, in abgestimmter Form in die Regional Seas Programmes zu integrieren, 
um gegebenenfalls ausgehend vom Grundsatz des gegenseitigen Datenaustauschs 
subregionale, regionale und globale Beobachtungssysteme einzurichten. Eines der 
Ziele soll die Vorhersage der Auswirkungen klimabedingter Notfallsituationen auf die 
vorhandene materielle und sozioökonomische Infrastruktur der Küstengebiete sein.  
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17.107 Ausgehend von den Ergebnissen der Forschungsarbeiten über die 
Auswirkungen der vermehrt die Erdoberfläche erreichenden UV-Strahlung auf die 
menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft und die Meeresumwelt sollen die 
Staaten und internationale Organisationen die Ergreifung entsprechender 
Abhilfemaßnahmen in Betracht ziehen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.108 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 750 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 480 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

17.109 Die Industrieländer sollen die finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung und 
Einführung des Global Ocean Observing System bereitstellen.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.110 Um die gravierenden Unsicherheiten durch systematische Küsten- und 
Meeresbeobachtungen und Forschungsarbeiten abbauen zu können, sollen die 
Küstenstaaten in gemeinsamer Arbeit Verfahren entwickeln, die eine vergleichbare 
Auswertung und Verläßlichkeit der Daten gewährleisten. Außerdem sollen sie auf 
subregionaler und regionaler Grundlage gegebenenfalls im Rahmen bereits 
bestehender Programme Infrastrukturanlagen und teure, hochentwickelte 
Einrichtungen gemeinsam nutzen, Qualitätssicherungsverfahren entwickeln und die 
notwendigen menschlichen Ressourcen gemeinsam erschließen. Besondere 
Aufmerksamkeit gebührt der Transfer wissenschaftlicher und technologischer 
Erkenntnisse und Hilfsmittel zur Unterstützung von Staaten, insbesondere der 
Entwicklungsländer, beim Aufbau eigener Kapazitäten.  

17.111 Internationale Organisationen sollen auf Verlangen die Küstenländer bei der 
Durchführung von Forschungsvorhaben zur Untersuchung der Auswirkungen einer 
erhöhten UV-Strahlung unterstützen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.112 Die Staaten sollen einzeln oder im Rahmen bilateraler und multilateraler 
Zusammenarbeit und gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler 
Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, 
insbesondere in den Entwicklungsländern umfassende Programme für ein 
weitreichendes, kohärentes Konzept zur Deckung ihres vordringlichen 
Personalbedarfs im meereswissenschaftlichen Bereich erarbeiten und umsetzen.  
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(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.113 Zur Entwicklung, Unterstützung und Koordinierung meereswissenschaftlicher 
Aktivitäten sollen die Staaten nationale wissenschaftliche und technologische 
ozeanographische Kommissionen oder entsprechende Gremien ausbauen oder 
gegebenenfalls errichten und dabei eng mit internationalen Organisationen 
zusammenarbeiten.  

17.114 Die Staaten sollen gegebenenfalls vorhandene subregionale und regionale 
Mechanismen nutzen, um Kenntnisse über die Meeresumwelt zu sammeln, 
Informationen auszutauschen, systematische Beobachtungen und Bewertungen zu 
veranlassen und Wissenschaftler, Einrichtungen und Geräte möglichst effizient zu 
nutzen. Außerdem sollen sie bei der Förderung der im Land selbst vorhandenen 
Forschungskapazitäten in den Entwicklungsländern zusammenarbeiten.  

F. Stärkung der internationalen sowie der regionalen 
Zusammenarbeit und Koordinierung  

Handlungsgrundlage  

17.115 Es wird anerkannt, daß der Sinn internationaler Zusammenarbeit darin 
besteht, nationale Bemühungen zu unterstützen und zu ergänzen. Die Umsetzung 
der innerhalb der Programmbereiche vorgesehenen Strategien und Maßnahmen, die 
sich mit den Meeres- und Küstengebieten und den Ozeanen befassen, setzt 
wirksame institutionelle Strukturen auf nationaler, subregionaler, regionaler und 
gegebenenfalls globaler Ebene voraus. Es gibt zahlreiche nationale und 
internationale wie auch regionale Einrichtungen innerhalb und außerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen, die für Meeresfragen zuständig sind; hier ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Koordinierung zu verbessern und die Verbindungen 
zwischen ihnen auszubauen. Außerdem ist unbedingt sicherzustellen, daß bei der 
Behandlung von Meeresfragen auf allen Ebenen ein integrierter und 
sektorübergreifender Ansatz verfolgt wird.  

Ziele  

17.116 Die Staaten verpflichten sich, im Einklang mit ihrer Politik, ihren Prioritäten 
und ihren Mitteln die Schaffung der institutionellen Grundlagen zu fördern, die zur 
Unterstützung der Umsetzung der in dem vorliegenden Kapitel enthaltenen 
Programmbereiche benötigt werden. Zu diesem Zweck ist es gegebenenfalls 
notwendig,  

a) entsprechende sektorale Tätigkeiten, die sich mit der Umwelt und der 
Entwicklung in Meeres- und Küstengebieten befassen, auf nationaler, 
subregionaler, regionaler beziehungsweise globaler Ebene 
zusammenzufassen;  

b) einen gut funktionierenden Informationsaustausch und gegebenenfalls 
institutionelle Verknüpfungen zwischen bilateralen und multilateralen 
nationalen, regionalen, subregionalen und interregionalen Einrichtungen zu 
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fördern, die sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen in Meeres- und 
Küstengebieten befassen;  

c) innerhalb des Systems der Vereinten Nationen eine regelmäßige 
zwischenstaatliche Überprüfung und Berücksichtigung von Umwelt- und 
Entwicklungsfragen zu unterstützen, welche die Meeres- und Küstengebiete 
betreffen;  

d) das wirksame Arbeiten von Koordinierungsmechanismen für die mit 
umwelt- und entwicklungsspezifischen Fragen in Meeres- und Küstengebieten 
befaßten Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie auch 
Verbindungen mit den zuständigen internationalen 
Entwicklungsorganisationen zu unterstützen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

Weltweite Maßnahmen  

17.117 Die Generalversammlung soll für eine regelmäßige Berücksichtigung 
allgemeiner meeres- und küstenspezifischer Fragestellungen einschließlich Umwelt- 
und Entwicklungsbelangen auf zwischenstaatlicher Ebene innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen Sorge tragen und den Generalsekretär und die 
Exekutivdirektoren der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und anderer 
Organisationen ersuchen,  

a) die Abstimmung zwischen den einschlägigen, in erster Linie mit Küsten- 
und Meeresfragen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
einschließlich ihrer subregionalen und regionalen Vertretungen zu verstärken 
und bessere Verbindungsstrukturen zwischen ihnen zu schaffen;  

b) die Abstimmung zwischen diesen Organisationen und anderen Behörden, 
Institutionen und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, die sich mit 
Fragen der Entwicklung, des Handels beziehungsweise mit anderen 
dazugehörigen Wirtschaftsfragen befassen, zu intensivieren;  

c) die Repräsentanz von Organisationen der Vereinten Nationen, die sich mit 
der Meeresumwelt befassen,  

bei den Koordinierungsbemühungen innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen zu verbessern;  

d) gegebenenfalls eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und subregionalen und 
regionalen Küsten- und Meeresprogrammen herbeizuführen;  

e) ein zentrales System zur Erteilung von Auskünften über Rechtsfragen und 
von Ratschlägen über die Umsetzung rechtswirksamer Vereinbarungen über 
meeresumwelt- und entwicklungsspezifische Fragen zu schaffen.  

17.118 Die Staaten erkennen an, daß sich die Umweltpolitik mit den Grundursachen 
von Umweltbeeinträchtigungen befassen soll, damit vermieden wird, daß 
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Umweltschutzmaßnahmen unnötige Handelsbeschränkungen mit sich bringen. 
Handelspolitische Maßnahmen für Umweltschutzzwecke sollen kein Instrument 
willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung oder eine versteckte 
Beschränkung des internationalen Handels darstellen. Ein einseitiges Vorgehen bei 
der Bewältigung von Umweltproblemen außerhalb der nationalen Hoheitsgewalt des 
Einfuhrlandes soll vermieden werden. Umweltmaßnahmen zur Lösung internationaler 
Umweltprobleme sollen sich soweit wie möglich auf einen internationalen Konsens 
stützen. Bei innenpolitischen Maßnahmen, die auf die Erreichung bestimmter 
Umweltschutzziele ausgerichtet sind, können handelspolitische Maßnahmen 
notwendig sein, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. Werden handelspolitische 
Maßnahmen zur Durchsetzung umweltpolitischer Ziele für notwendig befunden, 
sollen gewisse Grundsätze und Regeln gelten. Zu diesen könnten unter anderem 
folgende gehören: der Gleichbehandlungsgrundsatz; der Grundsatz, daß die 
gewählte handelspolitische Maßnahme die am wenigsten restriktive sein soll, die zur 
Erreichung der gesetzten Ziele notwendig ist; eine Verpflichtung, bei der Anwendung 
handelspolitischer Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes für Transparenz und 
für eine ausreichende Informierung über einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu 
sorgen; und die Notwendigkeit, die speziellen Gegebenheiten und 
Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer auf ihrem Weg zu international 
abgestimmten Umweltzielen zu berücksichtigen.  

Subregionale und regionale Maßnahmen  

17.119 Die Staaten sollen gegebenenfalls in Betracht ziehen,  

a) die zwischenstaatliche regionale Zusammenarbeit, die Regional Seas 
Programmes des UNEP, regionale und subregionale Fischereiorganisationen 
und regionale Kommissionen zu stärken und, wo es notwendig ist, 
auszuweiten;  

b) wo es notwendig ist, mit der Abstimmung zwischen den zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und anderen multilateralen 
Organisationen auf subregionaler und regionaler Ebene zu beginnen, darunter 
auch der Prüfung eines gemeinsamen Standorts für deren Mitarbeiter;  

c) in regelmäßigen Abständen Beratungen innerhalb der Region zu 
veranstalten;  

d) über entsprechende nationale Stellen den Zugriff auf die bei subregionalen 
und regionalen Zentren und Netzen wie etwa den Regional Centres for Marine 
Technology vorhandenen Fachinformationen und Technologien und deren 
Nutzung zu erleichtern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.120 Die Staaten sollen gegebenenfalls  

a) den Austausch von Informationen über meeres- und küstenspezifische 
Fragen fördern;  
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b) die Kapazitäten internationaler Organisationen im Bereich der 
Informationsverarbeitung ausbauen und gegebenenfalls den Aufbau 
nationaler, subregionaler und regionaler Daten- und Informationssysteme 
unterstützen. Dazu könnten auch Verbindungsnetze zwischen Ländern mit 
vergleichbaren Umweltproblemen gehören;  

c) vorhandene internationale Strukturen wie Earthwatch und GESAMP 
weiterentwickeln.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.121 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 50 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel, Entwicklung der menschlichen Ressourcen 

und Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.122 Die Instrumente zur Umsetzung, die in den anderen mit meeres- und 
küstenspezifischen Fragen befaßten Programmbereichen in den Abschnitten über 
die wissenschaftlichen und technologischen Mittel, die Entwicklung der menschlichen 
Ressourcen und den Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten 
genannt sind, beziehen sich auch auf diesen Programmbereich. Darüber hinaus 
sollen die Staaten im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ein umfassendes 
Programm zur Deckung des primären Bedarfs an Personal auf allen Ebenen des 
meereswissenschaftlichen Bereichs erarbeiten.  

G. Nachhaltige Entwicklung kleiner Inseln  

Handlungsgrundlage  

17.123 Kleine Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, und Inseln, auf denen 
kleine Gemeinschaften leben, sind sowohl aus umwelt- als auch aus 
entwicklungspolitischer Sicht ein Sonderfall. Sie sind ökologisch empfindlich und 
verletzlich. Die geringe Größe, die begrenzten Ressourcen, die räumliche Streuung 
und die isolierte Lage in bezug auf die Märkte bringen ihnen wirtschaftliche Nachteile 
und verhindern eine Kostendegression aufgrund von Größenvorteilen. Für kleine 
Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, haben Meer und Küstenumwelt 
strategische Bedeutung und stellen eine wertvolle Entwicklungsressource dar.  

17.124 Aufgrund der isolierten Lage kommt auf diesen Inseln eine vergleichsweise 
große Zahl einzigartiger Pflanzen- und Tierarten vor; das hat dazu geführt, daß ein 
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großer Teil der weltweit vorhandenen biologischen Vielfalt dort zu finden ist. 
Außerdem verfügen sie über eine reiche und vielfältige Kultur mit besonderen 
Formen der Anpassung an die Inselumwelt und profunde Kenntnisse, was die 
schonende Bewirtschaftung der Inselressourcen betrifft.  

17.125 Kleine Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, haben mit denselben 
Umweltproblemen und Herausforderungen zu kämpfen, die in Küstengebieten zu 
finden sind, doch sind diese hier auf eine eng begrenzte Fläche konzentriert. Inseln 
gelten als extrem anfällig für die globale Erwärmung und den Anstieg des 
Meeresspiegels, wobei manche kleine, besonders flache Inseln in zunehmenden 
Maße der Gefahr eines Verlustes ihres gesamten Staatsgebiets ausgesetzt sind. 
Außerdem bekommen die meisten Tropeninseln schon jetzt die direkteren 
Auswirkungen der Klimaänderungen in Form von immer häufiger auftretenden 
Wirbelstürmen, Orkanen und Hurrikans zu spüren. Die Folge sind erhebliche 
Rückschläge in der sozioökonomischen Entwicklung dieser Inseln.  

17.126 Da die Entwicklungsalternativen kleiner Inselstaaten begrenzt sind, wirft die 
Planung und Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung besonders schwierige 
Probleme auf. Kleine Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, werden in Zukunft 
nur begrenzt in der Lage sein, diese Probleme ohne die Mitwirkung und Hilfe der 
internationalen Staatengemeinschaft zu lösen.  

Ziele  

17.127 Die Staaten verpflichten sich, die Probleme einer nachhaltigen Entwicklung 
kleiner Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, anzugehen. Zu diesem Zweck ist 
es notwendig,  

a) Pläne und Programme zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und 
Nutzung ihrer Meeres- und Küstenressourcen zu beschließen und 
umzusetzen, wozu auch die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse, die 
Bewahrung der biologischen Vielfalt und die Verbesserung der Lebensqualität 
der Inselbewohner gehört;  

b) Maßnahmen einzuleiten, die den kleinen Inselstaaten, die 
Entwicklungsstaaten sind, die Möglichkeit geben, sich in wirksamer, 
schöpferischer und nachhaltiger Weise mit Umweltveränderungen 
auseinanderzusetzen und die Auswirkungen und Gefahren für die Meeres- 
und Küstenressourcen zu mindern.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

17.128 Gegebenenfalls mit Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft 
und auf der Grundlage der bereits begonnenen Arbeit nationaler und internationaler 
Organisationen sollen die kleinen Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind,  

a) die umwelt- und entwicklungsspezifischen Merkmale kleiner Inseln 
untersuchen und dabei ein Umweltprofil und eine Bestandsaufnahme ihrer 
natürlichen Ressourcen, ihrer wichtigsten marinen Lebensräume und ihrer 
biologischen Vielfalt erstellen;  
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b) Verfahren zur Bestimmung und Überwachung der ökologischen 
Pufferkapazität kleiner Inseln ausgehend von unterschiedlichen 
Entwicklungsvoraussetzungen und Ressourcenengpässen entwickeln;  

c) mittel- und langfristige Pläne für eine nachhaltige Entwicklung erarbeiten, 
die besonderen Nachdruck auf eine Mehrfachnutzung von Ressourcen legen, 
Umweltbelange mit wirtschaftlicher und sektoraler Planung und Politik 
verknüpfen, Maßnahmen zur Bewahrung der kulturellen und biologischen 
Vielfalt konkretisieren und bedrohte Arten und gefährdete marine 
Lebensräume schützen;  

d) küstenspezifische Bewirtschaftungsverfahren wie etwa Planung, 
Standortwahl und Umweltverträglichkeitsprüfungen unter Heranziehung der 
Geographischen Informationssysteme (GIS) an die besonderen Merkmale 
kleiner Inselstaaten anpassen, wobei die traditionellen und kulturellen Werte 
eingeborener Bevölkerungsgruppen von Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten 
sind, zu berücksichtigen sind;  

e) die vorhandenen institutionellen Grundlagen überprüfen und entsprechende 
institutionelle Reformen planen und durchführen, die eine wesentliche 
Voraussetzung für die wirksame Umsetzung von Plänen für eine nachhaltige 
Entwicklung sind; hierzu gehört auch die sektorübergreifende Koordinierung 
und die Beteiligung der Gemeinschaft am Planungsprozeß;  

f) Pläne für eine nachhaltige Entwicklung in die Praxis umsetzen, wozu auch 
die Überprüfung und Änderung bereits vorhandener, nicht nachhaltiger 
Konzepte und Vorgehensweisen gehört;  

g) ausgehend von vorbeugenden und vorsorgenden Ansätzen vernünftige 
Strategien zur Bekämpfung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Klimaänderungen und eines Anstiegs des Meeresspiegels 
entwerfen und in die Praxis umsetzen und entsprechende Vorsorgepläne 
ausarbeiten;  

h) die Entwicklung umweltverträglicher Technologien für die nachhaltige 
Entwicklung kleiner Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, fördern und 
Technologien herausstellen, deren Anwendung aufgrund der von ihnen 
ausgehenden Gefährdung wichtiger Inselökosysteme ausgeschlossen werden 
soll.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

17.129 Zur Unterstützung des Planungsprozesses sollen zusätzliche Informationen 
über die geographischen, ökologischen, kulturellen und sozioökonomischen 
Merkmale von Inseln gesammelt und ausgewertet werden. Vorhandene 
Inseldatenbanken sollen erweitert und geographische Informationssysteme 
entwickelt und an die spezifischen Merkmale von Inseln angepaßt werden.  
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(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

17.130 Kleine Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, sollen gegebenenfalls mit 
Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler 
oder globaler Art, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 
untereinander, regional und interregional weiterentwickeln und verstärken; dazu 
gehören auch regelmäßige regionale und weltweite Tagungen zum Thema 
nachhaltige Entwicklung kleiner Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind. Die erste 
weltweite Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung kleiner Inselstaaten, die 
Entwicklungsstaaten sind, ist für 1993 geplant.  

17.131 Internationale Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder 
globaler Art, müssen die spezifischen Entwicklungsbedürfnisse kleiner Inselstaaten, 
die Entwicklungsstaaten sind, anerkennen und der Bereitstellung von Hilfe, 
insbesondere bei der Erarbeitung und Umsetzung von Plänen für eine nachhaltige 
Entwicklung, angemessenen Vorrang einräumen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

17.132 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 130 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 50 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

17.133 Auf regionaler Ebene sollen Zentren für die Erfassung und Transfer 
wissenschaftlicher Informationen und Empfehlungen über geeignete technische 
Mittel und Technologien für kleine Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, 
eingerichtet werden, und zwar insbesondere für die Bewirtschaftung des 
Küstenbereichs, der ausschließlichen Wirtschaftszone und der Meeresressourcen.  

Maßnahmen  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

17.134 Da die Bewohner kleiner Inselstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, nicht 
alle erforderlichen Fachgebiete abdecken können, soll die Ausbildung im Bereich der 
integrierten Küstenbewirtschaftung und Küstenentwicklung auf die Heranbildung 
eines festen Bestands an Managern oder Wissenschaftlern, Ingenieuren und 
Küstenplanern ausgerichtet werden, die in der Lage sind, die vielen bei der 
integrierten Küstenbewirtschaftung zu berücksichtigenden Faktoren zu verbinden. 
Ressourcennutzer sollen bereit sein, Bewirtschaftungs- und Schutzfunktionen zu 
übernehmen und das Verursacherprinzip anzuwenden, und sollen für die Fortbildung 
ihres Personals sorgen. Bildungssysteme sollen geändert und an diese Bedürfnisse 
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angepaßt werden, und es sollen spezielle Ausbildungsprogramme für eine integrierte 
Inselbewirtschaftung und Inselentwicklung ausgearbeitet werden. Die örtliche 
Planung soll in die Lehrpläne aller Ausbildungsebenen einbezogen werden, und 
ebenso sollen mit Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen und der 
eingeborenen Küstenbevölkerung Programme zur Förderung der öffentlichen 
Bewußtseinsbildung erarbeitet werden.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

17.135 Insgesamt gesehen wird die Leistungsfähigkeit kleiner Inselstaaten, die 
Entwicklungsstaaten sind, immer begrenzt bleiben. Daher müssen die vorhandenen 
Kapazitäten entsprechend umstrukturiert werden, damit die unmittelbaren 
Bedürfnisse in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung und eine integrierte 
Bewirtschaftung zufriedenstellend gedeckt werden können. Gleichzeitig muß durch 
ausreichende und angepaßte Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft gezielt 
versucht werden, die gesamte Bandbreite des auf kontinuierlicher Basis zur 
Umsetzung der Pläne für eine nachhaltige Entwicklung benötigten 
Arbeitskräftepotentials zu erschließen.  

17.136 Neue Technologien, mit denen Leistungsvermögen und Leistungsspektrum 
der begrenzt vorhandenen menschliche Ressourcen verbessert werden können, 
sollen dazu beitragen, die eigenen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung sehr 
kleiner Bevölkerungen zu verbessern. Die Erschließung und Heranziehung 
traditionellen Wissens zur Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten dieser 
Länder soll gefördert werden.  

  

  

Anmerkungen  

1) Innerhalb dieses Kapitels der Agenda 21 vorgenommene Verweisungen auf das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen berühren nicht den Standpunkt 
eines Staates im Hinblick auf die Unterzeichnung oder Ratifizierung des 
Übereinkommens oder den Beitritt zu ihm.  

2) Innerhalb dieses Kapitels der Agenda 21 vorgenommene Verweisungen auf das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen berühren nicht den Standpunkt 
von Staaten, die dem Übereinkommen einen vereinheitlichenden Charakter 
zuschreiben.  

3) Die Programmbereiche dieses Kapitels sollen nicht dahingehend ausgelegt 
werden, daß sie zum Nachteil der Rechte der Staaten sind, die an einer 
hoheitsrechtlichen Streitigkeit oder an der Abgrenzung der betroffenen 
Meeresgebiete beteiligt sind.  

Schutz der Güte und Menge der 
Süßwasserressourcen: Anwendung integrierter 
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Ansätze zur Entwicklung, Bewirtschaftung und 
Nutzung der Wasserressourcen  

 

EINFÜHRUNG  

18.1 Die Süßwasserressourcen sind ein essentieller Bestandteil der Hydrosphäre 
und ein unverzichtbarer Teil aller Ökosysteme der Erde. Der Wasserhaushalt wird 
durch den Wasserkreislauf geprägt, worin auch Hochwasser und Trockenzeiten 
eingeschlossen sind, die in manchen Regionen extremer und in ihren Auswirkungen 
dramatischer geworden sind. Die weltweiten Klimaänderungen und die 
Luftverschmutzung könnten sich auch auf die Süßwasserressourcen und ihre 
Verfügbarkeit auswirken und in Form eines Anstiegs des Meeresspiegels auch flache 
Küstenzonen und kleine Inselökosysteme bedrohen.  

18.2 Wasser wird in allen Lebensbereichen benötigt. Oberstes Ziel ist die gesicherte 
Bereitstellung von Wasser in angemessener Menge und guter Qualität für die 
gesamte Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der hydrologischen, 
biologischen und chemischen Funktionen der Ökosysteme, Anpassung der 
Aktivitäten des Menschen an die Belastungsgrenzen der Natur und Bekämpfung der 
Vektoren wasserinduzierter Krankheiten. Nur durch innovative Technologien sowie 
eine Verbesserung einheimischer Verfahrenstechniken wird es möglich sein, vollen 
Nutzen aus den begrenzt vorhandenen Wasserressourcen zu ziehen und diese 
Ressourcen vor einer Verschmutzung zu bewahren.  

18.3 Die weitverbreitete Knappheit, die allmähliche Zerstörung und die zunehmende 
Verschmutzung der Wasserressourcen in vielen Regionen der Erde im Verbund mit 
der kontinuierlichen Zunahme unverträglicher Tätigkeiten machen eine integrierte 
Planung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen erforderlich. Bei einer solchen 
integrierten Vorgehensweise müssen alle Arten von untereinander in Verbindung 
stehenden Gewässern einschließlich Oberflächengewässern und 
Grundwasservorkommen einbezogen und Mengen- und Güteaspekte gebührend 
berücksichtigt werden. Der sektorübergreifende Charakter der Wasserwirtschaft im 
Gesamtzusammenhang der sozioökonomischen Entwicklung muß ebenso anerkannt 
werden wie die unterschiedlichen Interessen dienende Nutzung der Gewässer, etwa 
für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung, die Landwirtschaft, die 
Industrie und die Entwicklung der Städte, die Erzeugung von Wasserkraft, die 
Binnenfischerei und das Verkehrswesen, Freizeit- und Erholungszwecke, die 
Bewirtschaftung von Niederungen und Flachlandgebieten und für andere Aktivitäten. 
Rationelle Wassernutzungsprojekte für die Erschließung von Oberflächen- und 
Grundwasservorkommen und anderen potentiell verfügbaren Wasservorkommen 
müssen durch begleitende Gewässerschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Minimierung von Wasserverlusten ergänzt werden. Vorrang gebührt dabei allerdings 
der Hochwasservorbeugung und dem Hochwasserschutz sowie gegebenenfalls der 
Reduzierung der Sedimentablagerungen.  

18.4 Grenzüberschreitende Wasserressourcen und ihre Nutzung sind von zentraler 
Bedeutung für die Anliegerstaaten. In diesem Zusammenhang kann eine 
Zusammenarbeit zwischen diesen Staaten auf der Grundlage geltender 
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Übereinkünfte und/oder anderer diesbezüglicher Vereinbarungen wünschenswert 
sein, wobei den Interessen aller betroffenen Anliegerstaaten Rechnung zu tragen ist.  

18.5 Für den Bereich der Süßwasserressourcen werden folgende Programmbereiche 
vorgeschlagen:  

a) Integrierte Planung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen;  

b) Abschätzung des Wasserdargebots;  

c) Schutz der Wasserressourcen, der Gewässergüte und der aquatischen 
Wassergüte;  

d) Trinkwasserversorgung und Sanitärmaßnahmen;  

e) Wasser und nachhaltige städtische Entwicklung;  

f) Wassernutzung für die nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung und ländliche 
Entwicklung;  

g) Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Wasserressourcen.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Integrierte Planung und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen  

Handlungsgrundlage  

18.6 Überlicherweise wird nicht genügend gewürdigt, in welchem Umfang die 
Wasserwirtschaft zur wirtschaftlichen Produktivität und zur sozialen Wohlfahrt 
beiträgt, obwohl das gesamte soziale und wirtschaftliche Leben in erheblichem Maße 
von der Menge und der Güte des Wasserdargebots abhängig ist. Mit zunehmender 
Bevölkerungsdichte und wirtschaftlichem Wachstum erreichen viele Länder rasch 
einen Punkt, an dem das verfügbare Wasser knapp wird oder an dem sie an die 
Grenzen der wirtschaftlichen Entwicklung stoßen. Der Wasserbedarf nimmt rasch zu, 
wobei 70 bis 80 Prozent auf die landwirtschaftliche Bewässerung, weniger als 20 
Prozent auf die Industrie und nur sechs Prozent auf den häuslichen 
Wasserverbrauch entfallen. Die ganzheitliche Bewirtschaftung des Wassers als 
begrenzte und verletzliche Ressource und die Integration sektoraler 
Wasserwirtschaftspläne und -programme im Rahmen der staatlichen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik sind von zentraler Bedeutung für das weitere Vorgehen in den 
neunziger Jahren und darüber hinaus. Die Aufteilung der Zuständigkeiten für die 
Wasserwirtschaftsplanung auf verschiedene sektorale Behörden erweist sich 
allerdings als größeres Hindernis für die Förderung einer integrierten Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen als ursprünglich angenommen. Daher werden wirksame 
Vollzugs- und Koordinierungsmechanismen benötigt.  
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Ziele  

18.7 Gesamtziel ist die Deckung des Wasserbedarfs aller Länder zur Erzielung einer 
nachhaltigen Entwicklung.  

18.8 Bei der integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen wird von der 
Annahme ausgegangen, daß Wasser ein integraler Bestandteil des Ökosystems, 
eine natürliche Ressource und ein soziales und wirtschaftliches Gut ist, wobei Menge 
und Güte die Art der Nutzung bestimmen. Aus diesem Grund müssen die 
Wasserressourcen geschützt werden, wobei auf die Funktionsfähigkeit der 
aquatischen Ökosysteme und die dauerhafte Verfügbarkeit der Ressource zu achten 
ist, damit der Bedarf an Wasser für den menschlichen Gebrauch gedeckt und 
entsprechend angepaßt werden kann. Vorrang bei der Erschließung und Nutzung 
der Wasserressourcen gebührt der Deckung der Grundbedürfnisse und dem Schutz 
der Ökosysteme. Darüber hinaus soll der Wassernutzer jedoch in angemessenem 
Umfang für das von ihm verbrauchte Wasser aufkommen.  

18.9 Die integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen einschließlich der 
Einbindung boden- und wasserspezifischer Aspekte soll auf der Ebene von 
Gewässereinzugsgebieten oder von Teilen von Gewässereinzugsgebieten erfolgen. 
Dabei sollen die folgenden vier grundlegenden Ziele verfolgt werden:  

a) die Förderung eines dynamischen, interaktiven, iterativen und 
sektorübergreifenden Ansatzes für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
einschließlich der Bestimmung und des Schutzes potentiell verfügbarer 
Wasservorkommen, der technologische, sozioökonomische, ökologische und 
gesundheitliche Aspekte integriert;  

b) die Planung der nachhaltigen und rationellen Nutzung, des Schutzes, der 
Erhaltung und der Bewirtschaftung der Wasserressourcen unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Allgemeinheit und der Prioritäten im 
Rahmen der nationalen Wirtschafts- und Entwicklungspolitik;  

c) die Planung, Durchführung und Evaluierung wirtschaftlich effizienter und 
sozial angemessener Vorhaben und Programme innerhalb klar umrissener 
Strategien, ausgehend von einem Ansatz, der die volle Beteiligung der 
Bevölkerung einschließlich Frauen, Jugendlicher, eingeborener 
Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften an der Festlegung der 
Wasserhaushaltspolitik und an der Entscheidungsfindung vorsieht;  

d) die Bestimmung und die Verstärkung oder bei Bedarf - vor allem in den 
Entwicklungsländern - die Entwicklung der entsprechenden institutionellen, 
rechtlichen und finanziellen Strukturen, um sicherzustellen, daß die 
Wasserhaushaltspolitik und ihre Umsetzung als Katalysator für einen 
nachhaltigen sozialen Fortschritt und ein nachhaltiges wirtschaftliches 
Wachstum dienen;  

18.10 Im Falle grenzüberschreitender Wasserressourcen besteht die Notwendigkeit, 
daß die Anliegerstaaten wasserwirtschaftliche Strategien beschließen, 
wasserwirtschaftliche Aktionsprogramme ausarbeiten und gegebenenfalls die 
Harmonisierung dieser Strategien und Aktionsprogramme in Betracht ziehen.  
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18.11 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Ziele festlegen:  

a) bis zum Jahr 2000:  

i) die Planung und Einleitung durchkalkulierter und gezielt geplanter 
nationaler Aktionsprogramme und die Schaffung geeigneter 
institutioneller Strukturen und Rechtsinstrumente;  

ii) die Ausarbeitung rationeller Wassernutzungsprogramme, um für die 
Wasserressourcen nachhaltige Verbrauchsmuster einzuführen;  

b) bis zum Jahr 2025:  

i) die Verwirklichung der subsektoralen Ziele aller die 
Wasserressourcen betreffenden Programmbereiche.  

Es gilt als vereinbart, daß die Erfüllung der in Ziffer i und ii umrissenen Ziele von 
neuen und zusätzlichen finanziellen Mitteln abhängt, die den Entwicklungsländern 
nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen der Resolution 44/228 der 
Generalversammlung zur Verfügung gestellt werden.  

Maßnahmen  

18.12 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen zur Verbesserung der integrierten 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen ergreifen:  

a) die Aufstellung durchkalkulierter und gezielt geplanter nationaler 
Aktionspläne und Investitionsprogramme;  

b) die Einbindung von Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung potentiell 
verfügbarer Wasservorkommen, einschließlich der Inventarisierung von 
Wasserressourcen, in die Bodennutzungsplanung, in die Nutzung der 
forstlichen Ressourcen, in den Schutz von Berghängen und 
Gewässerrandstreifen und in sonstige hierfür relevante Entwicklungs-und 
Erhaltungsmaßnahmen;  

c) die Entwicklung von interaktiven Datendanken, von Vorhersagemodellen, 
von Modellen für die gesamtwirtschaftliche Planung und von Methoden für die 
Wasserbewirtschaftung und Wasserwirtschaftsplanung einschließlich 
Verfahren für Umweltverträglichkeitsprüfungen;  

d) die Optimierung der Zuweisung der Wasserressourcen unter 
Berücksichtigung physikalischer und sozioökonomischer Einschränkungen;  



188 

e) die Umsetzung von Zuweisungsentscheidungen durch Nachfragesteuerung, 
Preissetzungsmechanismen und ordnungsrechtliche Maßnahmen;  

f) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Trockenzeiten einschließlich 
Risikoanalyse und Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung;  

g) die Förderung von Programmen zur rationellen Wassernutzung durch 
Schärfung des öffentlichen Bewußtseins, durch Aufklärungsprogramme, durch 
Erhebung von Wassergebühren und durch sonstige wirtschaftspolitische 
Instrumente;  

h) die Erschließung von Wasserressourcen, insbesondere in ariden und 
semiariden Gebieten;  

i) die Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zur 
Erforschung der Süßwasserressourcen;  

j) die Erschließung neuer und alternativer Wasservorkommen beispielsweise 
durch Meerwasserentsalzung, durch künstliche Grundanwasseranreicherung, 
durch Nutzung von Wasser minderer Qualität, durch Wiederverwendung von 
Brauchwasser und durch Kreislaufführung von Wasser;  

k) die Integration von Wassermengen- und Wassergütewirtschaft 
(einschließlich Oberflächen- und Grundwasservorkommen);  

l) die Förderung des Gewässerschutzes durch für alle Nutzer geltende 
Programme zur rationelleren Wassernutzung und zur Minimierung von 
Wasserverlusten, darunter auch die Entwicklung wassersparender technischer 
Einrichtungen;  

m) die Unterstützung von Nutzergruppen zur Optimierung der 
Wasserbewirtschaftung auf lokaler Ebene;  

n) die Entwicklung von Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit und ihre 
Umsetzung in der Entscheidungsfindung, insbesondere in bezug auf die 
Stärkung der Rolle der Frau im Rahmen der Wasserwirtschaftsplanung und 
Wasserbewirtschaftung;  

o) die Entwicklung und gegebenenfalls Verstärkung der Zusammenarbeit, 
eventuell einschließlich entsprechender Mechanismen, auf allen betroffenen 
Ebenen, und zwar  

i) auf der niedrigsten dafür geeigneten Ebene: nach Maßgabe der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften die generelle Verlagerung der 
Zuständigkeit für die Wasserbewirtschaftung auf diese Ebene 
einschließlich der dezentralen Erbringung staatlicher Dienstleistungen 
durch Kommunalbehörden, private Unternehmen und Gemeinschaften;  

ii) auf nationaler Ebene: eine integrierte Wasserwirtschaftsplanung und 
-bewirtschaftung im Rahmen des nationalen Planungsprozesses und 
gegebenenfalls die Festlegung einer unabhängigen Regelung und 
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Überwachung der Wasserressourcen auf der Grundlage 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften und wirtschaftlicher Maßnahmen;  

iii) auf regionaler Ebene: gegebenenfalls die Erwägung einer 
Harmonisierung nationaler Strategien und Aktionsprogramme;  

iv) auf globaler Ebene: genauere Abgrenzung der Zuständigkeiten, 
Arbeitsteilung und Koordinierung internationaler Organisationen und 
Programme einschließlich der Erleichterung von Gesprächen und des 
Austauschs von Erfahrungen in Bereichen, die mit der 
Wasserbewirtschaftung zusammenhängen;  

p) die Weiterleitung von Informationen einschließlich betrieblicher Leitlinien 
und die Förderung der Aufklärung von Wassernutzern einschließlich der 
Erwägung der Veranstaltung eines Weltwassertags auf seiten der Vereinten 
Nationen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.13 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 115 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.14 Die Schaffung von interaktiven Datenbanken, Vorhersageverfahren und 
Modellen für die gesamtwirtschaftliche Planung, die sich für die rationelle und 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen eignen, setzt die Verwendung 
neuer Techniken wie etwa geographischer Informationssysteme und 
Expertensysteme zur Erfassung, Anpassung, Auswertung und Darstellung 
sektorübergreifender Informationen und zur Optimierung des 
Entscheidungsprozesses voraus. Darüber hinaus erfordert die Erschließung neuer 
und alternativer Wasservorkommen und die Entwicklung kostengünstiger 
Wassertechnologien eine innovative anwendungsorientierte Forschung. Dies schließt 
die Transfer, Anpassung und Verbreitung neuer Techniken und Technologien unter 
den Entwicklungsländer sowie die Schaffung eigener Kapazitäten in diesen Ländern 
ein, damit sie in der Lage sind, mit der zusätzlichen Dimension der Integration der 
technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekte der 
Wasserbewirtschaftung umgehen und die Folgen für die Menschen voraussagen zu 
können.  

18.15 Ausgehend von der Anerkennung des Wassers als soziales und 
wirtschaftliches Gut müssen die verschiedenen vorhandenen Alternativen der 
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Erhebung von Gebühren beim Nutzer (darunter auch häuslicher, städtischer, 
industrieller und landwirtschaftlicher Nutzergruppen) genauer untersucht und in der 
Praxis getestet werden. Außerdem müssen wirtschaftspolitische Instrumente 
entwickelt werden, die den Opportunitätskosten und den umweltbezogenen externen 
Effekten Rechnung tragen. Feldstudien zur Untersuchung der Frage der 
Zahlungsbereitschaft müssen unter ländlichen und städtischen Rahmenbedingungen 
durchgeführt werden.  

18.16 Die Planung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen soll in integrierter 
Weise erfolgen, wobei sowohl langfristige Planungsbedürfnisse als auch Planungen 
mit einem kürzeren Zeithorizont zu berücksichtigen sind; dies bedeutet, daß dabei 
auch auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit basierende ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Gesichtspunkte einbezogen und die Bedürfnisse aller Nutzer sowie die mit 
der Verhütung und Minderung wasserbezogener Gefahren zusammenhängenden 
Bedürfnisse berücksichtigt werden sollen und dies als wesentlicher Bestandteil der 
sozioökonomischen Entwicklungsplanung betrachtet werden soll. Voraussetzung für 
die nachhaltige Bewirtschaftung des Wassers als knappe, verletzliche Ressource ist 
die Verpflichtung, bei allen Planungs- und Erschließungsmaßnahmen die vollen 
Kosten zu berücksichtigen. In Planungsüberlegungen sollen Nutzen, Investitionen, 
Umweltschutz- und Betriebskosten sowie die Opportunitätskosten, in denen sich die 
vorteilhafteste alternative Wassernutzung widerspiegelt, ihren Niederschlag finden. 
Bei der konkreten Erhebung von Gebühren brauchen die Konsequenzen derartiger 
Überlegungen nicht unbedingt allen Nutzern angelastet werden. Tarifierungssysteme 
sollen allerdings die tatsächlichen Kosten des Wassers in seiner Eigenschaft als 
wirtschaftliches Gut und die Zahlungsfähigkeit der Gemeinden möglichst weitgehend 
berücksichtigen.  

18.17 Die Rolle des Wassers als soziales, wirtschaftliches und lebenserhaltendes 
Gut soll sich in Nachfragesteuerungsmechanismen niederschlagen und in Form von 
Gewässerschutz und Wasserwiederverwendung, Ressourcenbewertung und 
Finanzierungsinstrumenten umgesetzt werden.  

18.18 Bei der Neufestlegung von Prioritäten für private und öffentliche 
Investitionsstrategien sollen a) eine möglichst weitgehende Nutzung bereits 
vorhandener Projekte mit Hilfe von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 
sowie die Schaffung besserer Betriebsbedingungen, b) neue oder alternative 
saubere Technologien und c) eine ökologisch und sozial verträgliche Wasserkraft in 
Betracht gezogen werden.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.19 Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen auf die niedrigste dafür geeignete Ebene setzt voraus, daß auf 
allen Ebenen entsprechendes Fachpersonal aus- und fortgebildet wird, und daß 
sichergestellt wird, daß Frauen gleichberechtigt an den Aus- und 
Fortbildungsprogrammen teilnehmen. Besonderer Nachdruck ist dabei auf die 
Einführung von Verfahren zur stärkeren Beteiligung der Bevölkerung zu legen, wozu 
auch die Stärkung der Rolle der Frau, der Jugend, eingeborener 
Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften gehört. Fachliche Kompetenz in 
den verschiedenen wasserwirtschaftlichen Bereichen muß sowohl bei 
Kommunalverwaltungen und Wasserbehörden als auch im privaten Sektor, bei auf 
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lokaler oder nationaler Ebene tätigen nichtstaatlichen Organisationen, 
Genossenschaften, Unternehmen und sonstigen Wassernutzergruppen entwickelt 
werden. Außerdem muß die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Wassers und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung aufgeklärt werden.  

18.20 Um diese Grundsätze in die Praxis umsetzen zu können, benötigen 
Gemeinschaften genügend Kapazitäten. Diejenigen, die den Rahmen für die 
Wasserwirtschaftsplanung und die Wasserbewirtschaftung auf irgendeiner Ebene, ob 
international, national oder lokal, etablieren, müssen sicherstellen, daß die Mittel zum 
Aufbau dieser Kapazitäten vorhanden sind. Diese Mittel sind von Fall zu Fall 
unterschiedlich. Gewöhnlich gehören dazu  

a) bewußtseinsfördernde Programme einschließlich der Mobilisierung von 
Engagement und Unterstützung auf allen Ebenen und der Einleitung von 
Schritten auf globaler und lokaler Ebene zur Förderung derartiger Programme;  

b) die Fortbildung von Fachleuten für Wasserwirtschaft auf allen Ebenen, 
damit sie genügend Einblick in alle für die eigene Entscheidungsfindung 
benötigten Teilbereiche haben;  

c) der Ausbau von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in den 
Entwicklungsländern;  

d) eine sachgemäße Ausbildung der benötigten Fachkräfte einschließlich 
Beratern;  

e) die Verbesserung der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten;  

f) der Austausch entsprechender Kenntnisse und Technologien sowohl zur 
datenmäßigen Erfassung als auch zur Einführung geplanter Entwicklungen, 
darunter auch emissionsarmer Technologien und der notwendigen Kenntnisse 
zur Erzielung optimaler Ergebnisse mit dem vorhandenen Investitionssystem.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.21 Die institutionellen Kapazitäten für die Durchführung einer integrierten 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen sollen überprüft und ausgebaut werden, 
sofern ein eindeutiger Bedarf vorliegt. In vielen Fällen sind die vorhandenen 
Verwaltungsstrukturen durchaus in der Lage, die Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen auf lokaler Ebene zu übernehmen, jedoch kann sich auch die 
Notwendigkeit ergeben, neue Institutionen - beispielsweise auf der Grundlage von 
Flußeinzugsgebieten - Entwicklungsbehörden auf Bezirksebene und örtlichen 
Gemeindeausschüssen einzurichten. Obwohl die Wasserbewirtschaftung auf 
verschiedenen Ebenen des soziokulturellen Systems erfolgt, erfordert eine 
nachfragegesteuerte Bewirtschaftung die Errichtung von mit Wasserwirtschaftsfragen 
befaßten Institutionen auf den entsprechenden Ebenen, wobei die Notwendigkeit 
einer Integration mit der Bodennutzungsplanung zu berücksichtigen ist.  

18.22 Zu den Aufgaben der Regierung bei der Schaffung der erforderlichen 
Rahmenbedingungen für eine Bewirtschaftung der Wasserressourcen auf der 
niedrigsten dafür geeigneten Ebene gehören die Mobilisierung finanzieller und 
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menschlicher Ressourcen, der Erlaß von Rechtsvorschriften, die Festlegung von 
Normen und andere ordnungsrechtliche Funktionen, die Überwachung und 
Evaluierung der Nutzung der Wasser- und Bodenressourcen und die Schaffung von 
Möglichkeiten für die Beteiligung der Bevölkerung. Internationale Organisationen und 
Geber spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Unterstützung an die 
Entwicklungsländer, um ihnen bei der Schaffung der notwendigen 
Rahmenbedingungen für die integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu 
helfen. Darin soll gegebenenfalls auch eine Unterstützung der kommunalen Ebene in 
den Entwicklungsländern eingeschlossen sein, wozu auch auf kommunaler Ebene 
ansässige Einrichtungen, nichtstaatliche Organisationen und Frauengruppen 
gehören.  

B. Abschätzung des Wasserdargebots  

Handlungsgrundlage  

18.23 Die Abschätzung des Wasserdargebots einschließlich der Ermittlung potentiell 
verfügbarer Wasservorkommen umfaßt die kontinuierliche Ermittlung der Herkunft, 
der Menge, der Verläßlichkeit und der Güte der Wasserressourcen und der das 
Wasser beeinträchtigenden anthropogenen Tätigkeiten. Eine derartige Abschätzung 
bildet die praktische Grundlage für die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen und ist eine Voraussetzung für die Bewertung der Möglichkeiten 
für ihre Erschließung. Allerdings wird mit zunehmender Sorge zur Kenntnis 
genommen, daß in einer Zeit, in der präzisere und zuverlässigere Informationen über 
die Wasserressourcen benötigt werden, hydrologische Dienste und ähnliche Gremien 
in weit geringerem Maße als früher in der Lage sind, diese Informationen zu liefern, 
insbesondere was Grundwasser und Gewässergüte betrifft. Zu den 
Haupthindernissen gehören fehlende finanzielle Mittel für die Abschätzung des 
Wasserdargebots, die Zersplitterung der hydrologischen Dienste und der Mangel an 
qualifiziertem Personal. Gleichzeitig wird für die Entwicklungsländer aufgrund der 
immer fortschrittlicheren technischen Möglichkeiten der Datenerfassung und 
Datenverwaltung der Zugriff auf Daten zunehmend schwieriger. Indes ist die 
Einrichtung nationaler Datenbanken eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Abschätzung des Wasserdargebots und für die Milderung der Auswirkungen von 
Hochwasserereignissen und Dürren, der Wüstenausbreitung und der 
Gewässerverschmutzung.  

Ziele  

18.24 Ausgehend von dem in Mar del Plata beschlossenen Aktionsplan ist der 
vorliegende Programmbereich bis in die neunziger Jahre und darüber hinaus 
erweitert worden, wobei als Gesamtziel die Gewährleistung der quantitativen und 
qualitativen Abschätzung und Vorhersage des Wasserdargebots festgelegt worden 
ist, womit die Möglichkeit gegeben sein soll, die Gesamtmenge der verfügbaren 
Wasserressourcen und ihr zukünftiges Versorgungspotential abzuschätzen, ihren 
derzeitigen Gütezustand zu bestimmen, mögliche Divergenzen zwischen Angebot 
und Nachfrage vorherzusagen und eine wissenschaftliche Datenbasis für die 
rationelle Nutzung der Wasserressourcen zu schaffen.  

18.25 Dementsprechend sind die nachstehenden fünf spezifischen Ziele festgelegt 
worden:  
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a) Allen Staaten sollen Techniken zur Abschätzung des Wasserdargebots zur 
Verfügung gestellt werden, die unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand 
ihren Bedürfnissen angepaßt sind, darunter auch Verfahren zur Untersuchung 
der Wirkung von Klimaänderungen auf die Süßwasserressourcen;  

b) es soll dafür gesorgt werden, daß alle Staaten im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten Finanzierungsmittel für die Abschätzung des Wasserdargebots 
entsprechend dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedarf an 
wasserwirtschaftlichen Daten vorsehen;  

c) es soll gewährleistet werden, daß die aus einer solchen Abschätzung 
resultierenden Informationen in vollem Umfang bei der Festlegung der 
Wasserhaushaltspolitik berücksichtigt werden;  

d) es soll dafür gesorgt werden, daß alle Staaten die notwendigen 
institutionellen Grundlagen schaffen, um die sachgemäße Sammlung, 
Verarbeitung, Speicherung, Abfrage und Weiterleitung von Informationen über 
Qualität und Quantität des Wasserdargebots auf der Ebene von 
Einzugsgebieten und Grundwasserleitern (Aquifer) - und zwar in integrierter 
Form - zu gewährleisten;  

e) es soll dafür gesorgt werden, daß die mit der Abschätzung des 
Wasserdargebots befaßten Behörden eine angemessene Zahl ausreichend 
qualifizierter und kompetenter Fachkräfte einstellen und langfristig verpflichten 
und daß diese Kräfte die notwendige Aus- und Fortbildung zur erfolgreichen 
Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.  

18.26 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Ziele festlegen:  

a) bis zum Jahr 2000: die eingehende Prüfung der Durchführbarkeit der 
Einrichtung von Diensten zur Abschätzung des Wasserdargebots;  

b) als Langzeitziel die Verfügbarkeit voll funktionsfähiger Dienste auf der 
Grundlage flächendeckender hydrometrische Netzwerke.  

Maßnahmen  

18.27 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) institutioneller Rahmen:  

i) die Festlegung geeigneter Handlungsrahmen und nationaler 
Prioritäten;  
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ii) die Schaffung und die Erweiterung der institutionellen Möglichkeiten 
in den einzelnen Staaten einschließlich der erforderlichen gesetzlichen 
und ordnungsrechtlichen Grundlagen für die angemessene 
Abschätzung ihres Wasserdargebots und die Bereitstellung von 
Diensten zur Vorhersage von Hochwasserereignissen und Dürren;  

iii) die Anknüpfung und die Fortführung einer wirksamen 
Zusammenarbeit auf nationaler Ebene zwischen den verschiedenen 
Stellen, die für die Erfassung, Speicherung und Auswertung 
hydrologischer Daten zuständig sind;  

iv) die Zusammenarbeit bei der Abschätzung des 
grenzüberschreitenden Wasserdargebots vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung aller betroffenen Anliegerstaaten;  

b) Datensysteme:  

i) die Überprüfung vorhandener Datensammelsysteme und die 
Bewertung ihrer Eignung, auch derjenigen Systeme, die Echtzeitdaten 
für die Vorhersage von Hochwasser- und Dürrekatastrophen liefern;  

ii) die Verbesserung von Netzwerken, um die Einhaltung anerkannter 
Leitlinien für die Bereitstellung von Daten über Menge und Güte der 
Oberflächengewässer und des Grundwassers sowie einschlägige 
Landnutzungsdaten zu gewährleisten;  

iii) die Anwendung von Normen und sonstigen Mitteln, um die 
Kompatibilität der Daten zu gewährleisten;  

iv) der Ausbau von Einrichtungen und Verfahren zur Speicherung, 
Verarbeitung und Auswertung hydrologischer Daten und die 
Bereitstellung dieser Daten und der daraus resultierenden Vorhersagen 
an potentielle Nutzer;  

v) die Errichtung von Datenbanken über alle Arten von auf nationaler 
Ebene verfügbaren hydrologischen Daten;  

vi) die Durchführung von Datensicherungs- bzw. 
Speicherungsmaßnahmen, beispielsweise die Einrichtung nationaler 
wasserwirtschaftlicher Archive;  

vii) die Verwendung geeigneter und bewährter Techniken für die 
Verarbeitung hydrologischer Daten;  

viii) die Ableitung gebietsbezogener Schätzungen aus hydrologischen 
Punktdaten;  

ix) die Anpassung von Fernerkundungsdaten und gegebenenfalls die 
Verwendung geographischer Informationssysteme;  

c) Datenverteilung:  
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i) die Ermittlung des Bedarfs an wasserwirtschaftlichen Daten für 
verschiedene Planungszwecke;  

ii) die Auswertung und Vorlage von Daten und Informationen über 
Wasserressourcen in der für die Planung und Steuerung der 
sozioökonomischen Entwicklung der einzelnen Staaten sowie für die 
Verwendung im Rahmen von Umweltschutzstrategien und bei der 
Planung und dem Betrieb spezifischer wasserwirtschaftlicher Vorhaben 
benötigten Form;  

iii) die Bereitstellung von hochwasser- und dürrespezifischen 
Vorhersagen und Warninformationen für die Bevölkerung und den 
Zivilschutz;  

d) Forschung und Entwicklung:  

i) die Einleitung oder Erweiterung von Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammen auf nationaler, subregionaler, regionaler und 
internationaler Ebene zur Unterstützung von Maßnahmen zur 
Abschätzung des Wasserdargebots;  

ii) die laufende Überwachung von Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen, um sicherzustellen, daß vor Ort vorhandene 
Fachkompetenz und sonstige Ressourcen in vollem Umfang 
einbezogen werden und daß diese Maßnahmen den Anforderungen 
des/der betreffenden Staates/Staaten genügen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.28 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 355 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 145 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.29 Zu den wichtigsten Erfordernissen im Forschungsbereich gehören: a) die 
Entwicklung globaler hydrologischer Modelle zur Bestimmung der Auswirkungen von 
Klimaänderungen und zur Abschätzung des Wasserdargebots auf Makroebene; b) 
die Schließung der Lücke zwischen terrestrischer Hydrologie und Ökologie in 
unterschiedlichen Skalenbereichen einschließlich der hydrologischen Prozesse, die 
entscheidenden Anteil am Rückgang der Vegetation sowie der Verarmung des 
Bodens und seiner Wiederherstellung haben; und c) die Untersuchung der für die 
Entstehung der Wassergüte mitentscheidenden Prozesse, um die Lücke zwischen 
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hydrologischen Strömungsvorgängen und biochemischen Vorgängen zu schließen. 
Grundlage der Forschungsmodelle sollen Untersuchungen der Wasserbilanz sein, 
wobei auch der Wasserverbrauch für Verdunstung und Transpiration zu 
berücksichtigen ist. Dieser Ansatz soll nach Möglichkeit auch auf 
Einzugsgebietsebene verwendet werden.  

18.30 Zur Abschätzung des Wasserdargebots müssen die vorhandenen Strukturen 
für die Transfer, Anpassung und Verbreitung von Technologien ausgebaut und neue 
Technologien für den Einsatz unter Praxisbedingungen entwickelt werden; außerdem 
müssen die in jedem Staat selbst vorhandenen Kapazitäten entwickelt werden. Vor 
Einleitung der vorstehend genannten Maßnahmen müssen Bestandslisten der 
wasserwirtschaftlichen Informationen erstellt werden, die bereits bei staatlichen 
Diensten, bei privaten Unternehmen, in Bildungseinrichtungen, bei Beratungsfirmen, 
örtlichen Wassernutzerorganisationen und an anderer Stelle vorliegen.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.31 Zur Abschätzung des Wasserdargebots ist die Heranbildung und langfristige 
Verpflichtung eines ausreichend großen Bestands an gut ausgebildeten und 
motivierten Fachkräften erforderlich, denen die vorstehend genannten Aufgaben 
übertragen werden. Dazu sollen auf lokaler, nationaler, subregionaler oder regionaler 
Ebene Aus- und Fortbildungsprogramme für die Heranbildung einer ausreichenden 
Anzahl solcher Fachkräfte eingerichtet oder erweitert werden. Darüber hinaus ist die 
Schaffung günstiger Beschäftigungsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten für 
Fachkräfte und Techniker anzustreben. Der Personalbedarf soll in regelmäßigen 
Abständen und auf allen Beschäftigungsebenen überprüft werden. Außerdem 
müssen Pläne ausgearbeitet werden, um diesen Bedarf durch Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie internationale Lehrgangsprogramme und Tagungen 
zu decken.  

18.32 Da ein gut ausgebildetes Personal für die Abschätzung des Wasserdargebots 
und für hydrologische Vorhersagen besonders wichtig ist, sollen 
Personalangelegenheiten in diesem Bereich besondere Berücksichtigung finden. Ziel 
soll dabei sein, für die Abschätzung des Wasserdargebots genügend Personal mit 
entsprechenden Qualifikationen anzuwerben und langfristig zu verpflichten, um die 
zuverlässige Durchführung der vorgesehenen Aufgaben zu gewährleisten. Die 
Ausbildung kann sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene erfolgreich 
sein, während die entsprechenden Anstellungsbedingungen in nationaler 
Verantwortung erfolgen.  

18.33 Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören  

a) die Ermittlung des Bedarfs an Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
entsprechend den spezifischen Anforderungen der einzelnen Staaten;  

b) die Einführung und Erweiterung von Aus- und Fortbildungsprogrammen zu 
wasserwirtschaftlichen Themen mit Umwelt- und Entwicklungsbezug für alle 
Ebenen der mit der Abschätzung des Wasserdargebots befaßten 
Beschäftigten, gegebenenfalls unter Heranziehung moderner 
Unterrichtsmethoden und unter Einbeziehung von männlichen und weiblichen 
Beschäftigten;  
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c) die Festlegung einer vernünftigen Beschäftigungs-, Personal- und 
Lohnpolitik für das in staatlichen und kommunalen 
Wasserwirtschaftsverwaltungen beschäftigte Personal.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.34 Voraussetzung für die Abschätzung des Wasserdargebots mit Hilfe nationaler 
hydrometrischer Netzwerke sind entsprechende Rahmenbedingungen auf allen 
Ebenen. Zum Ausbau der vorhandenen nationalen Kapazitäten sind folgende 
flankierende nationale Maßnahmen erforderlich:  

a) die Überprüfung der gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Grundlage für 
die Abschätzung des Wasserdargebots;  

b) die Ermöglichung einer engen Zusammenarbeit zwischen den 
Wasserwirtschaftsverwaltungen, insbesondere zwischen 
Informationsanbietern und -nutzern;  

c) die Umsetzung einer Wasserhaushaltspolitik, die auf realistischen 
Schätzungen der wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten und Trends aufbaut;  

d) der Ausbau der Fähigkeiten von Wassernutzergruppen, darunter auch 
Frauen, Jugendliche, indigene Bevölkerungsgruppen und örtliche 
Gemeinschaften, im Bereich der Verwaltung, um die Effizienz der 
Wassernutzung auf lokaler Ebene zu verbessern.  

C. Schutz der Wasserressourcen, der 
Gewässsergüte und der aquatischen Ökosysteme  

Handlungsgrundlage  

18.35 Wasser ist eine ganzheitlich zu beurteilende Ressource, die als Einheit zu 
verstehen ist. Die langfristige Entwicklung des weltweit verfügbaren Wassers 
erfordert eine ganzheitliche Bewirtschaftung der Ressourcen und eine Anerkennung 
der wechselseitigen Beziehung der mit der Wassermenge und der Gewässergüte 
zusammenhängenden Faktoren. Es gibt weltweit nur wenige Regionen, die noch 
keine Probleme mit dem Verlust potentiell verfügbarer Wasservorkommen, der 
Verschlechterung der Gewässergüte und der Verschmutzung der 
Oberflächengewässer und der Grundwasserreserven haben. Erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Gewässergüte von fließenden und stehenden Gewässern 
ergeben sich in unterschiedlicher Rangfolge den jeweiligen Gegebenheiten 
entsprechend aus der unzureichenden Vorbehandlung häuslicher Abwässer, der 
ungenügenden Kontrolle der Einleitung industrieller Abwässer, dem Verlust und der 
Zerstörung von Einzugsgebieten, einer nicht standortgerechten Ansiedlung von 
Industrieanlagen, der Entwaldung, dem unkontrollierten Wanderfeldbau und 
unangepaßten Landbaupraktiken. Dies führt zu einer vermehrten Abschwemmung 
von Nährstoffen und Pestiziden. Aquatische Ökosysteme werden geschädigt, und die 
lebenden Süßwasserressourcen werden bedroht. Unter bestimmten Umständen 
werden solche aquatischen Ökosysteme auch durch wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen im Agrarbereich wie etwa den Bau von Dämmen, die Umleitung von 
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Flüssen, wasserbauliche Anlagen und Bewässerungsvorhaben beeinträchtigt. Auch 
die Erosion, die Ablagerung von Sedimenten, die Entwaldung und die Wüstenbildung 
haben zur Beschleunigung der Bodenzerstörung beigetragen, und in manchen Fällen 
hat sich auch der Bau von Speicherbecken nachteilig auf Ökosysteme ausgewirkt. 
Viele dieser Probleme sind auf ein Entwicklungsmodell zurückzuführen, das die 
Umwelt zerstört, sowie auf einen Mangel an Umweltbewußtsein und Aufklärung der 
Öffentlichkeit über den Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers. Die 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit sind eindeutig meßbar, wobei 
allerdings in vielen Staaten die Überwachungsmöglichkeiten unzureichend oder gar 
nicht vorhanden sind. Es herrscht ein weitverbreiteter Mangel an Wissen über die 
Wechselwirkungen zwischen der Entwicklung, Bewirtschaftung, Nutzung und 
Behandlung der Wasserressourcen und der aquatischen Ökosysteme. Unter 
Umständen trägt ein vorbeugender Ansatz entscheidend dazu bei, kostspielige 
nachgeschaltete Maßnahmen zur Sanierung und Behandlung des Wassers und zur 
Entwicklung neuer Wasservorkommen zu umgehen.  

Ziele  

18.36 Aufgrund der komplexen Wechselbeziehung zwischen Wassersystemen muß 
die Bewirtschaftung der Wasserressourcen ganzheitlich erfolgen (ausgehend von 
einem einzugsgebietsbezogenen Bewirtschaftungskonzept) und auf eine 
ausgewogene Berücksichtigung der Bedürfnisse von Mensch und Umwelt 
ausgerichtet sein. Der Aktionsplan von Mar del Plata hat bereits den wesentlichen 
Zusammenhang zwischen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und ihren erheblichen 
physikalischen, chemischen, biologischen, gesundheitlichen und sozioökonomischen 
Auswirkungen anerkannt. Das Gesamtziel aus der Sicht der Umwelt und der 
Gesundheit wurde wie folgt definiert: "... die von den verschiedenen Wassernutzern 
ausgehenden Folgen für die Umwelt abschätzen, Maßnahmen zur Bekämpfung 
wasserinduzierter Krankheiten unterstützen und Ökosysteme schützen."1) 

18.37 Das Ausmaß und der Schweregrad der Kontamination der ungesättigten 
Bodenschichten und Grundwasserleiter sind lange Zeit wegen der relativen 
Unzugänglichkeit der Grundwasserleiter und wegen des Mangels an verläßlichen 
Informationen über Grundwassersysteme unterschätzt worden. Der Schutz des 
Grundwasser ist daher ein wesentliches Element der Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen.  

18.38 Drei Ziele müssen gleichzeitig verfolgt werden, um Gewässergüteaspekte in 
die Bewirtschaftung der Wasserressourcen einzubinden:  

a) die Bewahrung der Unversehrtheit der Ökosysteme im Einklang mit einem 
Bewirtschaftungsgrundsatz, der auf die Erhaltung von aquatischen 
Ökosystemen einschließlich ihrer lebenden Ressourcen und den wirksamen 
Schutz dieser Ökosysteme vor jeder Form von Schädigung auf der Basis von 
Niederschlagsgebieten ausgerichtet ist;  

b) der Schutz der öffentlichen Gesundheit, eine Aufgabe, die nicht nur die 
Bereitstellung hygienisch unbedenklichen Wassers, sondern auch die 
Bekämpfung von Krankheitsüberträgern (Vektoren) in der Gewässerumwelt 
voraussetzt;  
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c) die Entwicklung der menschlichen Ressourcen, die der Schlüssel zum 
Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten und eine 
Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Schutz der Gewässergüte sind.  

18.39 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Ziele festlegen:  

a) die Ermittlung von Oberflächen- und Grundwasservorkommen, die für eine 
nachhaltige Nutzung erschlossen werden können, und die Ermittlung anderer 
wichtiger, für eine Erschließung in Frage kommender wasserabhängiger 
Ressourcen sowie die gleichzeitige Einleitung von Programmen zum Schutz, 
zur Erhaltung und zur rationellen Nutzung dieser Ressourcen auf einer 
nachhaltigen Grundlage;  

b) die Ermittlung aller potentiell verfügbaren Wasservorkommen und bereits 
ausgearbeiteter Grundlinien für ihren Schutz, ihre Erhaltung und ihre rationelle 
Nutzung;  

c) die Einleitung wirksamer Programme zur Verhütung und Kontrolle von 
Gewässerverschmutzungen ausgehend von einer geeigneten Kombination 
aus direkt an der Quelle ansetzenden Umweltschutzstrategien, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und zwingend vorgeschriebenen Normen für 
Einleitungen aus wichtigen Punktquellen und diffusen Quellen mit hohem 
Gefährdungspotential im Einklang mit der sozioökonomischen Entwicklung 
des jeweiligen Staates;  

d) gegebenenfalls die Beteiligung an internationalen Gewässergüte-
Überwachungs- und Bewirtschaftungsprogrammen wie dem Global Water 
Quality Monitoring Programme (GEMS/WATER), dem EMINWA-Programm 
(Environmentally Sound Management of Inland Waters) des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), an den für die 
Binnenfischerei zuständigen regionalen Gremien der FAO und an dem 
Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, die 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel wichtig sind 
(Ramsar-Übereinkommen);  

e) bis zum Jahr 2000: die Einschränkung des Auftretens wasserinduzierter 
Krankheiten, beginnend mit der Ausrottung der Drakunkulose (Guineawurm-
Infektion) und der Onchozerkose (Flußblindheit);  

f) je nach Möglichkeiten und dem Bedarf entsprechend die Festlegung 
biologischer, gesundheitlicher, physikalischer und chemischer 
Qualitätskriterien für alle Wasserkörper (Oberflächen- und Grundwasser) mit 
dem Ziel, die Gewässergüte auf Dauer zu verbessern;  

g) die Schaffung eines integrierten Ansatzes für eine umweltverträgliche, 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen einschließlich des 
Schutzes der aquatischen Ökosysteme und der lebenden 
Süßwasserressourcen;  
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h) die Einführung von Strategien für eine umweltverträgliche Bewirtschaftung 
der Binnengewässer und der dazugehörigen Küstenökosysteme, wobei auch 
die Fischerei, die Aquakultur, die Weidewirtschaft, landwirtschaftliche 
Tätigkeiten und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen sind.  

Maßnahmen  

18.40 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Schutz und Erhaltung der Wasserressourcen:  

i) die Schaffung und die Verstärkung technischer und institutioneller 
Kapazitäten, um potentiell verfügbare Wasservorkommen innerhalb 
aller gesellschaftlichen Sektoren zu ermitteln und zu schützen;  

ii) die Ermittlung potentiell verfügbarer Wasservorkommen und die 
Aufstellung nationaler Profile;  

iii) die Aufstellung nationaler Pläne für den Schutz und die Erhaltung 
der Wasserressourcen;  

iv) die Sanierung wichtiger, aber bereits geschädigter Einzugsgebiete, 
insbesondere auf kleinen Inseln;  

v) die Verstärkung administrativer und gesetzlicher Maßnahmen zur 
Verhütung von Übergriffen auf vorhandene und potentiell nutzbare 
Einzugsgebiete;  

b) Verhütung und Kontrolle der Gewässerverschmutzung:  

i) gegebenenfalls die Anwendung des Verursacherprinzips auf alle 
Arten von Verschmutzungsquellen einschließlich innerbetrieblicher und 
externer Abwasserbehandlungsanlagen;  

ii) die Förderung des Baus von Aufbereitungsanlagen für häusliche und 
industrielle Abwässer und die Entwicklung angepaßter Technologien, 
wobei schonende traditionelle und einheimische Verfahren mit zu 
berücksichtigen sind;  

iii) die Festlegung von Standards für die Ableitung von Abwässern und 
für die betroffenen Gewässer;  

iv) nach Möglichkeit die Einführung des Vorsorgeprinzips in der 
Gewässergütewirtschaft, wobei der Schwerpunkt auf einer 
weitgehenden Reduzierung und Verhütung von Verschmutzungen 
durch Verwendung neuer Technologien, durch Umstieg auf andere 
Produkte und Produktionsverfahren, durch Verringerung der 
Schadstoffbelastung an der Quelle und durch Wiederverwendung von 
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Brauchwasser, Recycling und Rückgewinnung, Aufbereitung und 
umweltverträglicher Beseitigung von Abwasser liegt;  

v) obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle größeren 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mit potentiell schädlichen 
Auswirkungen auf Gewässergüte und aquatische Ökosysteme im 
Verbund mit der Festlegung geeigneter Abhilfemaßnahmen und einer 
verstärkten Kontrolle von neuen Industrieanlagen, Mülldeponien und 
Infrastrukturvorhaben;  

vi) die Einbeziehung der Risikoabschätzung und des 
Risikomanagements in die Entscheidungsfindung in diesem Bereich 
und die Gewährleistung der Befolgung dieser Entscheidungen;  

vii) die Ermittlung und Anwendung der besten Umweltpraxis zu 
angemessenen Kosten, um eine Verschmutzung von diffusen Quellen 
zu verhindern, und zwar durch eingeschränkten, rationellen und 
geplanten Einsatz von Stickstoffdünger und anderer Agrochemikalien 
(Pestizide, Herbizide) in der Landwirtschaft;  

viii) die Unterstützung und Förderung der Verwendung sachgemäß 
behandelter und aufbereiteter Abwässer in der Landwirtschaft, der 
Aquakultur, der Industrie und in anderen Bereichen;  

c) die Entwicklung und Anwendung sauberer Technologien:  

i) die Kontrolle industrieller Abwassereinleitungen einschließlich 
abwasserarmer Produktionstechniken und der Kreislaufführung von 
Brauchwasser in integrierter Form und durch Verwendung von 
Vorbeugemaßnahmen, ausgehend von einer umfassenden 
Stoffkreislaufanalyse;  

ii) die Aufbereitung kommunaler Abwässer für eine sichere 
Wiederverwendung in der Landwirtschaft und in der Aquakultur;  

iii) die Entwicklung biotechnologischer Verfahren unter anderem für die 
Abwasserbehandlung, die Erzeugung von Biodünger und andere 
Tätigkeiten;  

iv) die Entwicklung geeigneter Gewässerschutzverfahren, wobei 
schonende traditionelle und einheimische Verfahren zu berücksichtigen 
sind;  

d) Schutz des Grundwassers:  

i) die Entwicklung von Anbaupraktiken, die keine Schädigung des 
Grundwassers hervorrufen;  

ii) die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung des 
Eindringens von Salzwasser in die Grundwasserleiter von kleinen 
Inseln und Vorstrandbereichen infolge eines Anstiegs des 



202 

Meeresspiegels oder einer übermäßigen Beanspruchung küstennaher 
Grundwasserleiter;  

iii) die Verhütung einer Verunreinigung von Grundwasserleitern durch 
Kontrolle von in den Boden eindringenden giftigen Stoffen und durch 
Errichtung von Schutzzonen für die Grundwasseranreicherung und 
Grundwasserentnahme;  

iv) die Planung und Bewirtschaftung von Mülldeponien auf der Basis 
verläßlicher hydrogeologischer Informationen und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, wobei die allgemein anerkannten 
Regeln bzw. der Stand der Technik angewendet werden sollen;  

v) die Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit bzw. 
des Schutzes von Brunnen und Brunnenkopfbereichen, um die Gefahr 
des Eindringens biologischer Keime und gefährlicher Stoffe in 
Grundwasserleiter in Brunnenbereichen weitgehend zu verringern;  

vi) soweit erforderlich, die Überwachung der Wasserqualität von 
potentiell belastetem Oberflächen- und Grundwasser an Standorten, wo 
giftige und gefährliche Stoffe abgelagert sind;  

e) Schutz von aquatischen Ökosystemen:  

i) die Sanierung belasteter und geschädigter Gewässer zur 
Wiederherstellung von aquatischen Lebensräumen und -ökosystemen;  

ii) Sanierungsprogramme für landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
für andere Nutzer, wobei gleichwertige Maßnahmen zum Schutz und 
zur Nutzung von Grundwasservorkommen, die für die 
landwirtschaftliche Produktivität und die biologische Vielfalt in den 
Tropen wichtig sind, in Betracht zu ziehen sind;  

iii) die Erhaltung und der Schutz von Feuchtgebieten (aufgrund ihrer 
ökologischen Bedeutung und ihrer Funktion als Lebensraum für viele 
Arten), wobei soziale und wirtschaftliche Faktoren mit zu 
berücksichtigen sind;  

iv) die Überwachung schädlicher Wasserlebewesen, die einige andere 
Wasserlebewesen vernichten können;  

f) Schutz der im Süßwasser vorkommenden Lebewesen:  

i) die Kontrolle und die Überwachung der Gewässergüte, um die 
nachhaltige Entwicklung der Binnenfischerei zu ermöglichen;  

ii) der Schutz von Ökosystemen vor Verschmutzungen und 
Schädigungen, um Süßwasser-Aquakulturvorhaben realisieren zu 
können;  
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g) die Dauerbeobachtung und Überwachung von Wasserressourcen und 
Gewässern, die als Vorfluter für Abwasser dienen:  

i) die Errichtung von Netzen zur Beobachtung und kontinuierlichen 
Dauerüberwachung von Vorflutern für Abwasser sowie von 
punktförmigen und diffusen Schadstoffquellen;  

ii) die Unterstützung und Erweiterung der Anwendung von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durch geographische 
Informationssysteme;  

iii) die Überwachung von Schadstoffquellen, um die Einhaltung von 
Grenzwerten und Vorschriften zu verbessern und dementsprechend die 
Erteilung von Einleitungserlaubnissen zu regeln;  

iv) die Überwachung des Chemikalieneinsatzes in der Landwirtschaft 
mit seinen potentiell schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt;  

v) die schonende Bodennutzung, um die Schädigung und Erosion des 
Bodens und die Verlandung von Seen und anderen Gewässern zu 
verhindern;  

h) die Entwicklung nationaler und internationaler Rechtsinstrumente, die 
gegebenenfalls zum Schutz der Gewässergüte erforderlich sind, und zwar 
insbesondere für  

i) die Überwachung und Kontrolle der Verschmutzung und ihrer 
Auswirkungen auf nationale und grenzüberschreitende Gewässer;  

ii) die Kontrolle des weiträumigen grenzüberschreitenden Transports 
von Schadstoffen in der Luft;  

iii) die Kontrolle unfallbedingter und/oder absichtlicher 
Verschmutzungen in nationalen und/oder grenzüberschreitenden 
Gewässern;  

iv) Umweltverträglichkeitsprüfungen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.41 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 1 Milliarde Dollar veranschlagt, einschließlich 
etwa 340 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer 
Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um 
überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - 
auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.42 Die Staaten sollen partnerschaftliche Forschungsprojekte durchführen, um 
Lösungen für technische Probleme zu entwickeln, die an die Gegebenheiten des 
jeweiligen Einzugsgebiets oder Staates angepaßt sind. Außerdem sollen die Staaten 
den Ausbau und die Einrichtung von miteinander vernetzten und durch regionale 
hydrologische Forschungszentren unterstützten nationalen Forschungseinrichtungen 
erwägen. Die Gründung von Nord-Süd-Partnerschaften zwischen Forschungszentren 
sowie Felduntersuchungen internationaler hydrologischer Forschungseinrichtungen 
sind aktiv zu fördern. Wichtig ist dabei, daß insbesondere bei fremdfinanzierten 
Projekten ein gewisser Mindestanteil der für wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
vorgesehenen Mittel für die Forschung und Entwicklung zweckbestimmt wird.  

18.43 Oft werden für die Beobachtung und Bewertung komplexer aquatischer 
Systeme fachübergreifende Untersuchungen notwendig, an denen verschiedene 
Einrichtungen und Wissenschaftler im Rahmen eines gemeinsamen Programms 
beteiligt sind. Internationale Programme zur Überwachung der Gewässergüte wie 
etwa GEMS/WATER sollen sich schwerpunktmäßig mit der Gewässergüte in den 
Entwicklungsländern befassen. Außerdem sollen benutzerfreundliche Software und 
Geographische Informationssysteme (GIS) sowie GRID-Verfahren (Global Resource 
Information Database) zur Verarbeitung, Auswertung und Interpretation von 
Meßdaten und zur Erarbeitung von Bewirtschaftungsstrategien entwickelt werden.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.44 Für die Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften sollen innovative 
Konzepte ausgewählt werden, um den sich verändernden Bedürfnissen und 
Herausforderungen Rechnung zu tragen. Dabei soll mehr Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit an neu aufkommende Fragestellungen im Zusammenhang mit 
der Gewässerverschmutzung entwickelt werden. Innerhalb der für die 
Wasserwirtschaft zuständigen Organisationen sollen in regelmäßigen Abständen auf 
allen Ebenen Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt und innovative 
Unterrichtsmethoden für spezifische Aspekte der Gewässergüteüberwachung und -
kontrolle eingeführt werden; dazu gehört auch die Ausbildung von Lehrkräften, die 
berufsbegleitende Aus- und Fortbildung, Workshops zur Erarbeitung von 
Problemlösungen und Auffrischungslehrgänge.  

18.45 Zu den in Frage kommenden Konzepten gehören der Ausbau und die 
Verbesserung der personellen Kapazitäten der Kommunalverwaltungen im Bereich 
des Gewässerschutzes, der Wasseraufbereitung und der Wassernutzung, 
insbesondere im städtischen Bereich, und die Einrichtung nationaler und regionaler 
Lehrgänge für Techniker und Ingenieure zum Thema Gewässergüteschutz und -
kontrolle an bestehenden Schulen sowie Aus-/Fortbildungslehrgänge über den 
Schutz und die Erhaltung der Wasserressourcen für Labortechniker und im 
Außendienst tätige Fachkräfte, Frauen und sonstige Wassernutzergruppen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.46 Um Wasserressourcen und Ökosysteme wirksam vor einer Verschmutzung 
schützen zu können, müssen in den meisten Ländern die vorhandenen Kapazitäten 
ausgebaut werden. Gewässergütewirtschaftliche Programme erfordern ein 
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bestimmtes Mindestmaß an Infrastruktur und Personal, um technische Lösungen 
finden und umsetzen und Maßnahmen ordnungsrechtlicher Art durchsetzen zu 
können. Zu den zentralen Problemen der Gegenwart und der Zukunft gehören der 
kontinuierliche Betrieb und die Unterhaltung dieser Einrichtungen. In einigen 
Gebieten ist sofortiges Handeln notwendig, um eine weitere Schädigung der im 
Rahmen früherer Investitionen erschlossenen Ressourcen zu verhindern.  

D. Trinkwasserversorgung und Sanitärmaßnahmen  

Handlungsgrundlage  

18.47 Eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz der Umwelt, die Verbesserung 
der Gesundheit und die Bekämpfung der Armut sind eine gesicherte 
Trinkwasserversorgung und Umwelthygiene. Gesundheitlich unbedenkliches Wasser 
ist auch für viele traditionelle und kulturelle Tätigkeiten von zentraler Bedeutung. 
Schätzungsweise 80 Prozent aller Krankheiten und über ein Drittel der Todesfälle in 
Entwicklungsländern sind auf den Genuß verseuchten Wassers zurückzuführen, und 
durchschnittlich ein Zehntel des Arbeitslebens eines Menschen geht durch 
wasserinduzierte Krankheiten verloren. Dank gemeinsamer Bemühungen in den 
achtziger Jahren bekamen Milliarden von Menschen, die zu den Ärmsten dieser Welt 
zählen, Zugang zu Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen. Die bemerkenswerteste 
Bemühung war die Einleitung der Internationalen Dekade für Trinkwasserversorgung 
und Abwasserhygiene im Jahre 1981, die das Ergebnis des von der 
Wasserkonferenz der Vereinten Nationen im Jahre 1977 verabschiedeten 
Aktionsplans von Mar del Plata war. In dem gemeinsam beschlossenen 
Einleitungssatz heißt es, daß "alle Völker, auf welchem Entwicklungsstand sie sich 
auch immer befinden und unter welchen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 
sie leben, das Recht auf Zugang zu Trinkwasser in der Menge und Güte haben, die 
ihren Grundbedürfnissen entspricht".2) Ziel der Dekade war, unterversorgte städtische 
und ländliche Gebiete bis zum Jahr 1990 mit hygienisch unbedenklichem Wasser 
und Sanitäreinrichtungen zu versorgen, jedoch reichte selbst der während der 
Dekade erzielte beispiellose Erfolg nicht aus. Ein Drittel der Menschheit in der Dritten 
Welt hat immer noch keinen Zugang zu diesen beiden wichtigsten 
Grundvoraussetzungen für ein Leben in Gesundheit und Würde. Es wird auch 
anerkannt, daß menschliche Fäkalien und Abwasser wichtige Ursachen für die 
Verschlechterung der Gewässergüte in Entwicklungsländern sind, und daß die 
Einführung vorhandener Technologien einschließlich angepaßter Technologien und 
der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen enorme Fortschritte mit sich bringen 
könnte.  

Ziele  

18.48 Die Erklärung von Neu Delhi (die auf der vom 10. bis 14. September 1990 
abgehaltenen weltweiten Global Consultation on Safe Water and Sanitation for the 
1990s verabschiedet wurde) formalisierte die Forderung, allen Menschen dauerhaft 
Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge und Güte und zu einer 
ordnungsgemäßen Abwasserhygiene zu verschaffen, wobei der Ansatz des "ein 
wenig für alle anstatt alles für einige wenige" betont wurde. Vier Leitprinzipien bilden 
die Grundlage für die Programmziele:  
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a) Schutz der Umwelt und Erhaltung der Gesundheit durch integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie flüssiger und fester Abfälle;  

b) institutionelle Reformen zur Förderung eines integrierten Ansatzes unter 
Berücksichtigung von Veränderungen der Verfahren, Einstellungen und 
Verhaltensweisen und unter umfassender Beteiligung von Frauen auf allen 
Ebenen innerhalb der sektoralen Einrichtungen;  

c) die Verwaltung von Dienstleistungen auf kommunaler Ebene, unterstützt 
durch Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Einrichtungen bei der 
Umsetzung und Fortführung von Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsprogrammen;  

d) ein solides Finanzgebaren durch bessere Verwaltung der vorhandenen 
Mittel und weitgehende Anwendung angepaßter Technologien.  

18.49 Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, daß jeder Staat seine 
eigenen spezifischen Ziele festlegen sollte. Auf dem Weltgipfel für Kinder im 
September 1990 forderten die Staatsoberhäupter beziehungsweise Regierungschefs 
sowohl den generellen Zugang zur Trinkwasserversorgung und Sanitäreinrichtungen 
als auch die Ausrottung der Guineawurm-Infektion bis 1995. Selbst wenn man von 
dem realistischeren Ziel einer flächendeckenden Wasserversorgung bis zum Jahr 
2025 ausgeht, müssen laut Schätzung die jährlichen Investitionen auf das Doppelte 
der derzeitigen Quote erhöht werden. Eine mögliche realistische Strategie, um den 
gegenwärtigen und künftigen Bedarf zu decken, besteht daher darin, 
kostengünstigere, aber angemessene Dienste zu entwickeln, die von den 
Kommunen realisiert und getragen werden können.  

Maßnahmen  

18.50 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Gesundheit und Umwelt:  

i) die Einrichtung von Wasserschutzgebieten zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung;  

ii) die hygienisch unbedenkliche Beseitigung von Fäkalien und 
Klärschlamm, wobei zur Behandlung von Abwasser in städtischen und 
ländlichen Gebieten bedarfsgerechte Systeme zu verwenden sind;  

iii) die Erweiterung der städtischen und ländlichen Wasserversorgung 
und die Errichtung und Erweiterung von 
Regenwasserauffangsystemen, insbesondere auf kleinen Inseln, 
zusätzlich zum eigentlichen Wasserversorgungsnetz;  

iv) der Bau und gegebenenfalls die Erweiterung von 
Abwasserbehandlungsanlagen und Kanalisationssystemen;  
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v) die Behandlung und hygienisch unbedenkliche Wiederverwendung 
von häuslichen und industriellen Abwässern in städtischen und 
ländlichen Gebieten;  

vi) die Bekämpfung wasserinduzierter Krankheiten;  

b) Menschen und Institutionen:  

i) die Steigerung der Handlungsfähigkeit der Regierungen im Bereich 
der Wasserbewirtschaftung und die gleichzeitige volle Anerkennung der 
Rolle der Kommunalbehörden;  

ii) die Unterstützung der wasserwirtschaftlichen Planung und der 
Wasserwirtschaft ausgehend von einem partizipativen Ansatz unter 
Beteiligung von Nutzern, Planern und politischen Entscheidungsträgern 
auf allen Ebenen;  

iii) die Anwendung des Grundsatzes, daß Entscheidungen in bezug auf 
die Planung und Durchführung von Wasserprojekten auf der niedrigsten 
dafür geeigneten Ebene in Absprache mit der Bevölkerung und unter 
Beteiligung von Nutzern getroffen werden sollten;  

iv) die Entwicklung der menschlichen Ressourcen auf allen Ebenen 
einschließlich spezieller Programme für Frauen;  

v) breitgefächerte Erziehungsprogramme unter besonderer Betonung 
der Bereiche Hygiene, kommunale Verwaltung und Risikominimierung;  

vi) internationale Unterstützungsmechanismen für die Finanzierung, 
Durchführung und Nachbetreuung von Programmen;  

c) staatliche und kommunale Verwaltung:  

i) die Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung für Kommunen bei der 
nachhaltigen Verwaltung ihrer eigenen Einrichtungen;  

ii) die Unterstützung der örtlichen Bevölkerung, insbesondere der 
Frauen, der Jugend, eingeborener Bevölkerungsgruppen und örtlicher 
Gemeinschaften bei der Wasserbewirtschaftung;  

iii) Verknüpfungen zwischen nationalen Wasserplänen und der 
kommunalen Bewirtschaftung der örtlichen Gewässer;  

iv) die Einbindung der kommunalen Wasserwirtschaft in die 
wasserwirtschaftliche Gesamtplanung;  

v) die Förderung der primären Gesundheitsversorgung und des 
basisorientierten Umweltschutzes auf lokaler Ebene einschließlich der 
Unterweisung örtlicher Gemeinschaften in der sachgemäßen 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und der primären 
Gesundheitsversorgung;  
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vi) die Unterstützung von Dienstleistungseinrichtungen bei der 
Umstellung auf eine kostenwirksamere und bedarfsgerechtere 
Leistungserbringung;  

vii) die stärkere Beachtung unterversorgter ländlicher Gebiete und 
einkommensschwacher städtischer Randgebiete;  

viii) die Sanierung defekter Systeme, die Verminderung von 
Wasserverlusten und die hygienisch unbedenkliche Wiederverwendung 
von Brauch- und Abwasser;  

ix) Programme für eine rationelle Wassernutzung sowie einen 
gesicherten Betrieb und und eine gesicherte Unterhaltung;  

x) die Erforschung und Entwicklung angepaßter technischer Lösungen;  

xi) eine wesentliche Steigerung der städtischen 
Abwasserbehandlungskapazitäten entsprechend der Zunahme der 
Abwasserfracht;  

d) Bewußtseinsbildung und Informierung/Beteiligung der Öffentlichkeit:  

i) der Ausbau der Sektorüberwachung und der Informationsverwaltung 
auf subnationaler und nationaler Ebene;  

ii) die jährliche Verarbeitung, Auswertung und Bekanntgabe von 
Meßdaten auf staatlicher und kommunaler Ebene als 
Sektorverwaltungsinstrument und als Instrument zur Schaffung von 
Engagement/Bewußtsein;  

iii) die Verwendung begrenzter Sektorindikatoren auf regionaler und 
globaler Ebene zur Förderung des Sektors und zur Aufbringung von 
Mitteln;  

iv) die Verbesserung der Sektorkoordinierung, -planung und -
durchführung mit Hilfe einer besseren Überwachung und 
Informationsverwaltung, um die Aufnahmefähigkeit des Sektors, 
insbesondere bei auf kommunaler Ebene durchgeführten 
Selbsthilfeprojekten, zu verbessern.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.51 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 20 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 7,4 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
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anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.52 Um die Durchführbarkeit, Akzeptanz und Nachhaltigkeit geplanter 
Wasserversorgungsdienste zu gewährleisten, sollen die gewählten Technologien die 
aufgrund der Gegebenheiten in der jeweiligen Gemeinde vorhandenen Bedürfnisse 
und Einschränkungen berücksichtigen. Somit umfassen die Entwurfskriterien auch 
technische, gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche, provinzspezifische, 
institutionelle und umweltspezifische Faktoren, welche die charakteristischen 
Merkmale, die Größenordnung und die Kosten des geplanten Systems bestimmen. 
Diesbezügliche internationale Hilfsprogramme sollen speziell auf die 
Entwicklungsländer ausgerichtet sein, und zwar unter anderem  

a) nach Möglichkeit auf die Verfolgung kostengünstiger wissenschaftlicher und 
technischer Möglichkeiten;  

b) nach Möglichkeit auf die Nutzung traditioneller und einheimischer 
Verfahren, um eine möglichst umfassende und langfristige örtliche Beteiligung 
zu gewährleisten;  

c) auf die Unterstützung technischer/wissenschaftlicher Einrichtungen auf 
nationaler Ebene, um die Ausarbeitung von Ausbildungsplänen zur 
Unterstützung von besonders wichtigen Bereichen für den 
Wasserversorgungs- und Sanitärbereich zu erleichtern.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.53 Um die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung auf nationaler, 
Provinz-, Distrikts- und Gemeindeebene planen und durchführen zu können und 
finanzielle Mittel möglichst effizient nutzen zu können, muß in jedem Staat genügend 
technisch und fachlich qualifiziertes Personal herangebildet werden. Zu diesem 
Zweck müssen die Staaten Personalentwicklungspläne erstellen, worin der derzeitige 
Bedarf und geplante Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Anschließend soll die 
Entwicklung und die Leistungsfähigkeit von Ausbildungseinrichtungen auf nationaler 
Ebene verbessert werden, damit diese eine führende Rolle beim Stärkung der 
personellen und institutionellen Kapazitäten übernehmen können. Wichtig ist 
außerdem, daß die Staaten ausreichende Möglichkeiten zur Unterweisung von 
Frauen in der nachhaltigen Unterhaltung von Einrichtungen, in der Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen und der Umwelthygiene bereitstellen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.54 Die Durchführung von Trinkwasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsmaßnahmen fällt in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. 
Die Verantwortung für die Durchführung von Vorhaben und den Betrieb von 
Systemen soll in unterschiedlichem Maße auf alle Verwaltungsebenen bis hinab zu 
den Kommunen und den einzelnen Nutzern delegiert werden. Das bedeutet auch, 
daß die nationalen Behörden gemeinsam mit den Organisationen und sonstigen 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen und anderen bei nationalen 
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Programmen Unterstützung gewährenden ausländischen Hilfsorganisationen 
Mechanismen und Verfahren für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erarbeiten 
sollen. Dies ist besonders wichtig, wenn auf kommunaler Ebene ansetzende 
Überlegungen und das Prinzip der Eigenverantwortung (Self-Reliance) als 
Instrumentarien für eine nachhaltige Entwicklung voll zum Tragen kommen sollen. 
Die Folge ist ein hohes Maß an kommunaler Mitwirkung, auch der Frauen, an der 
Gestaltung, Planung, Entscheidungsfindung, Durchführung und Evaluierung von 
Projekten, die sich mit der häuslichen Trinkwasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung befassen.  

18.55 Der gesamte Aufbau nationaler Kapazitäten auf allen Verwaltungsebenen 
einschließlich der institutionellen Weiterentwicklung, der Koordinierung, der 
Entwicklung der menschlichen Ressourcen, der Beteiligung auf Gemeindeebene, der 
Gesundheits- und Hygieneerziehung und der Alphabetisierung muß entsprechend 
seinem grundlegenden Zusammenhang sowohl mit Bemühungen um die 
Verbesserung der Gesundheit und der sozioökonomischen Entwicklung durch die 
Wasserversorgung und Sanitärmaßnahmen als auch mit deren Auswirkungen auf die 
menschliche Umwelt einhergehen. Daher soll die Schaffung von Kapazitäten einer 
der eigentlichen Eckpunkte von Umsetzungsstrategien sein. Der Aufbau 
institutioneller Kapazitäten soll in seiner Bedeutung dem Bereich der Sachlieferungen 
gleichgesetzt werden, so daß beiden Bereichen Mittel zugewiesen werden können. 
Dies kann in der Planungsphase oder der Phase der Programm-/Projektformulierung 
Hand in Hand mit einer eindeutigen Konkretisierung der Gesamt- und Einzelziele 
geschehen. Von entscheidender Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die 
technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern aufgrund des ihnen 
zur Verfügung stehenden Wissens- und Erfahrungsschatzes und die Einsicht, daß 
vermieden werden muß, daß "das Rad noch einmal erfunden" wird. Ein solcher Kurs 
hat sich bei vielen Ländervorhaben bereits als kostenintensiv erwiesen.  

E. Wasser und nachhaltige städtische Entwicklung  

Handlungsgrundlage  

18.56 Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts wird mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung in städtischen Ballungszentren leben. Bis zum Jahr 2025 soll sich 
dieser Anteil sogar auf 60 Prozent, also 5 Milliarden Menschen, erhöht haben. Das 
rasche Bevölkerungswachstum in den Städten und die Industrialisierung stellen eine 
enorme Belastung für die Wasserressourcen und die Umweltschutzkapazitäten vieler 
Städte dar. Besondere Aufmerksamkeit gebührt dabei den zunehmenden 
Auswirkungen der Urbanisierung auf den Wasserbedarf und die Wassernutzung und 
der wichtigen Rolle, die den Verwaltungen der Städte und Gemeinden bei der 
Bewirtschaftung, Nutzung und gesamten Aufbereitung des Wassers zukommt, und 
dies insbesondere in den Entwicklungsländern, die der besonderen Unterstützung 
bedürfen. Die Wasserknappheit und die steigenden Kosten für die Erschließung 
neuer Wasservorkommen haben erhebliche Auswirkungen auf Industrie-, Agrar- und 
Siedlungsentwicklung und wirtschaftliches Wachstum der einzelnen Länder. Durch 
effizientere Bewirtschaftung der städtischen Wasserressourcen einschließlich der 
Abschaffung nicht nachhaltiger Verbrauchsmuster kann ein wesentlicher Beitrag zur 
Bekämpfung der Armut und zur Verbesserung der Gesundheit und der 
Lebensqualität der städtischen und ländlichen Armutsgruppen geleistet werden. Ein 
großer Teil der großen städtischen Agglomerationen liegt in der Nähe von 
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Flußmündungen und in Küstengebieten. Eine derartige räumliche Verteilung führt zu 
einer übermäßigen Belastung durch kommunale und industrielle Einleitungen im 
Verbund mit einer Übernutzung des Wasserdargebots und gefährdet die 
Meeresumwelt und die Wasserversorgung.  

Ziele  

18.57 Entwicklungsziel dieses Programmbereichs ist, die Bemühungen und die 
Möglichkeiten der kommunalen Verwaltungen und der Zentralregierungen, die 
Entwicklung und die Produktivität des eigenen Landes durch eine umweltverträgliche 
Bewirtschaftung der für den städtischen Verbrauch verfügbaren Wasserressourcen 
nachhaltig zu sichern, zu unterstützen. Dieses Ziel zu unterstützen, heißt nach 
entsprechenden Strategien und Handlungsmöglichkeiten zu suchen und diese 
umzusetzen, um die kontinuierliche Bereitstellung von erschwinglichem Wasser zur 
Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs zu gewährleisten und den 
gegenwärtigen Trend in Richtung einer Übernutzung und Erschöpfung der 
Ressourcen umzukehren.  

18.58 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Ziele festlegen:  

a) bis zum Jahr 2000 sicherzustellen, daß alle Stadtbewohner Zugang zu 
mindestens 40 Litern hygienisch unbedenklichen Wassers pro Kopf und pro 
Tag haben und daß 75 Prozent der Stadtbevölkerung mit sanitären 
Einrichtungen in der eigenen Wohnung oder in Gemeinschaftsanlagen 
versorgt sind;  

b) bis zum Jahr 2000 quantitative und qualitative Einleitungsnormen für 
kommunale und industrielle Abwässer festzulegen und zur Anwendung zu 
bringen;  

c) bis zum Jahr 2000 dafür zu sorgen, daß 75 Prozent der in den Städten 
anfallenden festen Abfälle eingesammelt und verwertet oder in 
umweltschonender Weise entsorgt werden.  

Maßnahmen  

18.59 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Schutz der Wasserressourcen vor einer Erschöpfung, Verunreinigung und 
Schädigung;  

i) die Schaffung hygienischer Abfallbeseitigungseinrichtungen auf der 
Grundlage umweltverträglicher, kostengünstiger und 
erweiterungsfähiger Technologien;  
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ii) die Durchführung städtischer Regenwasserabführungs- und 
Kanalisationsprogramme;  

iii) die Förderung der Wiederverwendung von Abwasser und Abfällen;  

iv) die Kontrolle industrieller Schadstoffquellen zum Schutz der 
Wasserressourcen;  

v) der Schutz von Wassereinzugsgebieten vor einer Erschöpfung der 
Ressourcen und einer Zerstörung der Bewaldung und vor flußaufwärts 
stattfindenden umweltschädlichen Tätigkeiten;  

vi) die Förderung von Forschungsarbeiten zur Untersuchung des 
Beitrags der Wälder zu einer nachhaltigen Entwicklung der 
Wasserressourcen;  

vii) die Unterstützung der Anwendung der besten 
Bewirtschaftungspraxis für den Einsatz von Agrochemikalien, um ihre 
Auswirkungen auf die Wasserressourcen auf ein Mindestmaß zu 
beschränken;  

b) die effiziente und ausgewogene Verteilung der Wasserressourcen:  

i) die Abstimmung der Stadtentwicklungsplanung mit der Verfügbarkeit 
und der Nachhaltigkeit der Wasserressourcen;  

ii) die Deckung des Grundbedarfs an Wasser der städtischen 
Bevölkerung;  

iii) die Einführung von Wassergebühren, welche die Gegebenheiten des 
jeweiligen Landes berücksichtigen und, sofern finanziell tragbar, die 
Grenz- und Opportunitätskosten des Wassers, insbesondere für 
produktive Tätigkeiten, widerspiegeln;  

c) institutionelle/rechtliche/administrative Reformen:  

i) die Festlegung eines städtischen Gesamtkonzepts für die 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen;  

ii) die Förderung der Erarbeitung von Flächennutzungsplänen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene, in denen die 
Wasserwirtschaftsplanung gebührend berücksichtigt wird;  

iii) die Nutzung des Fachwissens und des Potentials nichtstaatlicher 
Organisationen, des privaten Sektors und der örtlichen Bevölkerung, 
wobei die Interessen der Öffentlichkeit und die strategischen Interessen 
an den Wasserressourcen zu berücksichtigen sind;  

d) Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit:  
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i) die Einleitung von Motivationskampagnen, um die Bevölkerung zu 
einer sparsameren Wassernutzung anzuhalten;  

ii) die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Frage des Schutzes der 
Gewässergüte in der städtischen Wohn- und Lebenswelt;  

iii) die Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Sammlung, 
Wiederverwendung und Beseitigung von Abfällen;  

e) Unterstützung des Aufbaus kommunaler Kapazitäten:  

i) die Erarbeitung von Gesetzen und Leitlinien zur Förderung von 
Investitionen in die städtische Wasser- und Abfallwirtschaft, in denen 
sich der bedeutende Beitrag der Städte zur wirtschaftlichen Entwicklung 
eines Landes widerspiegelt;  

ii) die Bereitstellung von Startkapital und technischer Unterstützung für 
die Abwicklung der Materialbeschaffung und der Leistungserbringung 
auf lokaler Ebene;  

iii) soweit möglich, die Unterstützung der Eigenständigkeit und 
Eigenwirtschaftlichkeit der städtischen Versorgungsunternehmen für die 
Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserbeseitigung;  

iv) die Heranbildung und Indienststellung eines festen Bestands an 
Fachkräften und angelernten Arbeitskräften für die Wasser-, Abwasser- 
und Abfallwirtschaft;  

f) Schaffung eines besseren Zugangs zu Sanitäreinrichtungen:  

i) die Durchführung von schwerpunktmäßig auf städtische 
Armutsgruppen ausgerichteten Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und 
Abfallwirtschaftsprogrammen;  

ii) die Bereitstellung kostengünstiger alternativer Wasserversorgungs- 
und Abwasserbeseitigungstechnologien;  

iii) die Auswahl der Technologie und des Leistungsumfangs auf der 
Grundlage der Präferenzen und der Zahlungsbereitschaft der Nutzer;  

iv) die Mobilisierung und Förderung der aktiven Mitwirkung von Frauen 
an Wasserbewirtschaftungsgruppen;  

v) die Unterstützung und Ausstattung kommunaler Wasserverbände 
und Wasserkomitees, damit sie die Bewirtschaftung der kommunalen 
Wasserversorgungssysteme und der kommunalen Bedürfnisanstalten 
übernehmen können, falls erforderlich mit entsprechender technischer 
Unterstützung;  
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vi) die Prüfung der Vorteile und der Durchführbarkeit der Sanierung 
vorhandener defekter Systeme und der Beseitigung von Betriebs- und 
Wartungsmängeln.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.60 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 20 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 4,5 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.61 In den achtziger Jahren waren enorme Fortschritte in der Entwicklung und 
Anwendung kostengünstiger Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungstechnologien zu verzeichnen. Das vorliegende Programm sieht 
die Fortführung dieser Arbeit vor, wobei das Hauptaugenmerk der Entwicklung 
angepaßter Abwasser- und Abfallbeseitigungstechnologien für ärmere städtische 
Siedlungen mit hoher Wohndichte gilt. Außerdem soll durch einen internationalen 
Informationsaustausch die weitgehende Anerkennung der Verfügbarkeit und der 
Vorteile angepaßter kostengünstiger Technologien auf seiten von Sektorfachleuten 
gewährleistet sein. Im Rahmen der Aufklärungskampagnen soll auch versucht 
werden, den Widerstand der Nutzer gegen einen "Dienst zweiter Klasse" zu 
überwinden, indem die Vorteile von Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unterstrichen 
werden.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.62 Fester Bestandteil fast aller Teilbereiche dieses Programms ist die notwendige 
schrittweise Verbesserung der Ausbildung und der Aufstiegsmöglichkeiten des 
Personals auf allen Ebenen der Sektoreinrichtungen. Bestimmte 
Programmaktivitäten erfordern die Fortbildung und langfristige Verpflichtung von 
Personal mit Fachkenntnissen in Bereichen wie der Beteiligung der Allgemeinheit, 
kostengünstigen Technologien, der Mittelverwaltung und der integrierten städtischen 
Wasserwirtschaftsplanung. Besondere Berücksichtigung soll die Mobilisierung und 
Erleichterung der aktiven Beteiligung der Frauen, der Jugend, eingeborener 
Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften an 
Wasserbewirtschaftungsgruppen und die Unterstützung der Einrichtung von 
Wasserverbänden und Wasserkomitees mit entsprechenden 
Ausbildungsmöglichkeiten zum Schatzmeister, Sekretär und Verwalter finden. 
Außerdem sollen spezifische Aus- und Fortbildungsprogramme für Frauen im 
Zusammenhang mit dem Schutz der Wasserressourcen und der Gewässergüte in 
den Städten eingeleitet werden.  
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(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.63 Die Stärkung der institutionellen, gesetzgebenden und administrativen 
Strukturen gehört zusammen mit der Entwicklung der menschlichen Ressourcen zu 
den Eckpunkten dieses Programms. Eine Vorbedingung für einen Erfolg der 
Bemühungen um eine bessere Wasserversorgung und Abwasser- und 
Abfallbeseitigung ist die Schaffung eines institutionellen Rahmens, durch den 
sichergestellt wird, daß in der städtischen Entwicklungsplanung die tatsächlichen 
Bedürfnisse und die potentiellen Beiträge der zur Zeit noch nicht angeschlossenen 
Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck kommen. Der sektorübergreifende Ansatz, der 
ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Wasserwirtschaftsplanung ist, setzt 
institutionelle Verknüpfungen auf staatlicher und kommunaler Ebene voraus, weshalb 
das Programm auch Vorschläge für die Einrichtung sektorübergreifender 
Planungsgruppen enthält. Der Erfolg von Vorschlägen für einen besseren 
Umweltschutz und eine bessere Umweltvorsorge hängt von der richtigen 
Kombination wirtschafts- und ordnungspolitischer Mechanismen ab, die durch eine 
angemessene Kontrolle und Überwachung ergänzt und durch größere Kapazitäten 
auf seiten der Kommunalverwaltungen, Umweltfragen anzugehen, unterstützt werden 
müssen.  

18.64 Die Einführung entsprechender Entwurfsnormen, Gewässergüteziele und 
Einleitungsgenehmigungen gehört daher mit zu den vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Das Programm sieht außerdem eine Unterstützung bei der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Wasser- und Abwasserbehörden und der Vergrößerung ihrer 
Eigenständigkeit und Eigenwirtschaftlichkeit vor. Anerkanntermaßen sind in vielen 
Ländern beim Betrieb und bei der Unterhaltung vorhandener Wasserver- und -
entsorgungsanlagen gravierende Mängel zu verzeichnen. Technische und finanzielle 
Unterstützung wird benötigt, um den Ländern zu helfen, die derzeitigen 
Unzulänglichkeiten zu beseitigen und die Kapazitäten für den Betrieb und die 
Unterhaltung sanierter und neuer Systeme aufzubauen.  

F. Wasser für die nachhaltige 
Nahrungsmittelerzeugung und ländliche 
Entwicklung  

Handlungsgrundlage  

18.65 Die Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelerzeugung hängt in zunehmendem 
Maße von einer vernünftigen und effizienten Regelung der Wassernutzung und des 
Gewässerschutzes ab, worunter in erster Linie die Planung und Bewirtschaftung von 
Bewässerungsmaßnahmen einschließlich der Wasserbewirtschaftung in natürlich 
beregneten Gebieten bzw. in Gebieten ohne Zusatzbewässerung, die Versorgung 
von Vieh mit Trinkwasser, die Binnenfischerei und die Agroforstwirtschaft fallen. Der 
Ernährungssicherung wird in vielen Ländern besonderer Vorrang eingeräumt, und 
die Landwirtschaft muß nicht nur Nahrung für eine wachsende Bevölkerung liefern, 
sondern auch Wasser für andere Zwecke reservieren. Die schwierigste Aufgabe 
besteht darin, wassersparende Technologien und Bewirtschaftungsmethoden zu 
entwickeln und einzusetzen, und die Kommunen durch den Stärkung der personellen 
und institutionellen Kapazitäten in die Lage zu versetzen, Einrichtungen und Anreize 
für die ländliche Bevölkerung zu schaffen, um sie zur Einführung neuer 
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Anbauungsmethoden sowohl mit natürlicher als auch mit künstlischer Bewässerung 
zu bewegen. Darüber hinaus muß die ländliche Bevölkerung besseren Zugang zu 
Trinkwasser und sanitären Einrichtungen gewährt bekommen. Dies ist zwar eine 
gewaltige Aufgabe, aber sie ist durchaus lösbar, vorausgesetzt auf allen Ebenen - 
lokal, national und international - werden entsprechende politische 
Handlungskonzepte und Programme verabschiedet. Während in den letzten zehn 
Jahren eine beträchtliche Erweiterung der Flächen mit natürlicher Bewässerung bzw. 
ohne Zusatzbewässerung zu verzeichnen ist, ist die Produktivitätsentwicklung und 
die Nachhaltigkeit auf künstlich bewässerten Flächen durch Probleme infolge von 
Staunässebildung und Versalzung eingeengt. Finanzielle Engpässe und 
Marktzwänge sind ebenfalls ein häufig zu beobachtendes Problem. Bodenerosion, 
Mißwirtschaft und Übernutzung der natürlichen Ressourcen sowie ein heftig geführter 
Konkurrenzkampf um die Wasserressourcen haben allesamt das Ausmaß der Armut, 
des Hungers und der Not in den Entwicklungsländern beeinflußt. Die durch die 
Überweidung verursachte Bodenerosion ist oft auch für die Verlandung von 
stehenden Gewässern verantwortlich. In den meisten Fällen werden bei der Planung 
von Bewässerungsvorhaben weder Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt, 
mit denen sich die hydrologischen Folgewirkungen von Wasserüberleitungen in ein 
anderes Einzugsgebiete bestimmen lassen, noch werden die sozialen Auswirkungen 
auf die in den Flußtälern lebenden Menschen bewertet.  

18.66 Der Mangel an Wasser angemessener Qualität ist in vielen Ländern ein 
wesentlicher Engpaßfaktor für die Tierproduktion, während umgekehrt unter 
gewissen Umständen die unsachgemäße Beseitigung tierischen Abfalls zur 
Verseuchung des für die Versorgung von Mensch und Tier benötigten Wassers 
führen kann. Der Trinkwasserbedarf des Viehs ist unterschiedlich und hängt von der 
Tierart und der Umgebung ab, in der die Tiere gehalten werden. Laut Schätzung 
beträgt der weltweite Trinkwasserbedarf von Nutzvieh zur Zeit etwa 60 Milliarden 
Liter pro Tag und wird in absehbarer Zukunft ausgehend von Schätzungen der 
Bestandserweiterung um 0,4 Milliarden Liter pro Jahr steigen.  

18.67 Die Binnenfischerei in stehenden und fließenden Gewässern stellt eine 
wichtige Nahrungs- und Proteinquelle dar. Beim Fischfang in Binnengewässern soll 
darauf geachtet werden, daß Ertragssteigerungen bei den für Nahrungszwecke 
gefangenen Wasserlebewesen in umweltverträglicher Weise zu erzielen sind. 
Voraussetzung dafür ist, daß Gewässergüte und -menge wie auch die funktionelle 
Morphologie der Gewässerumwelt erhalten bleiben. Auf der anderen Seite können 
die Fischerei und die Aquakultur von sich aus das aquatische Ökosystem schädigen: 
aus diesem Grund soll ihre Entwicklung nach den für eine Wirkungsbegrenzung 
geltenden Leitlinien erfolgen. Die gegenwärtigen Erträge aus der Binnenfischerei, 
und zwar sowohl in Süß- wie auch in Brackwasserbereichen, belaufen sich auf etwa 
7 Millionen Tonnen pro Jahr und könnten bis zum Jahr 2000 auf 16 Millionen Tonnen 
steigen; allerdings könnte eine Zunahme der Umweltbelastungen diesen Anstieg 
gefährden.  

Ziele  

18.68 Die wichtigsten strategischen Zielvorgaben für eine ganzheitliche und 
integrierte umweltverträgliche Bewirtschaftung der Wasserressourcen im ländlichen 
Raum lauten wie folgt:  
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a) Wasser soll als begrenzte Ressource mit einem wirtschaftlichen Wert und 
mit maßgeblichen sozialen und ökonomischen Wirkungen betrachtet werden, 
in denen sich seine Bedeutung für die Deckung der Grundbedürfnisse 
widerspiegelt;  

b) örtliche Gemeinschaften müssen an allen Bereichen der 
Wasserbewirtschaftung beteiligt werden, wobei die volle Mitwirkung von 
Frauen aufgrund ihrer herausragenden Rolle bei der praktischen täglichen 
Beschaffung, Zuteilung und Nutzung des Wassers gewährleistet sein muß;  

c) die Bewirtschaftung der Wasserressourcen muß im Rahmen eines 
gesamtpolitischen Maßnahmenkatalogs für die Bereiche i) Gesundheit, ii) 
Erzeugung, Konservierung und Verteilung von Nahrung, iii) 
Katastrophenschutzpläne und iv) Umweltschutz und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen entwickelt werden;  

d) es besteht die Notwendigkeit, die Rolle der ländlichen Bevölkerung 
anzuerkennen und aktiv zu unterstützen, wobei der Frau besondere 
Beachtung gebührt.  

18.69 Von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wurde in 
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen ein internationales 
Aktionsprogramm zum Thema Wasser und nachhaltige Agrarentwicklung (IAP-
WASAD) initiiert. Oberstes Ziel des Aktionsprogramms ist, die Entwicklungsländer 
bei der integrierten Planung, Entwicklung und Bewirtschaftung ihrer 
Wasserressourcen zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, ihren gegenwärtigen 
und künftigen Bedarf in bezug auf die landwirtschaftliche Erzeugung unter 
Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen zu decken.  

18.70 Das Aktionsprogramm hat einen Rahmen für die nachhaltige Nutzung von 
Wasser im Agrarsektor geschaffen und vorrangige Handlungsfelder auf nationaler, 
regionaler und globaler Ebene ausgewiesen. Mengenziele für neue 
Bewässerungsvorhaben, die Verbesserung vorhandener Bewässerungssysteme und 
die Melioration vernäßter und versalzter Böden durch Entwässerungsmaßnahmen in 
130 Entwicklungsländern werden auf der Grundlage des Nahrungsbedarfs, 
agrarklimatischer Zonen und der Verfügbarkeit von Wasser und Boden ermittelt.  

18.71 Die weltweiten Projektionen der FAO hinsichtlich Bewässerungs-, 
Entwässerungs- und wasserwirtschaftlicher Kleinstmaßnahmen für 130 
Entwicklungsländer bis zum Jahr 2000 lauten wie folgt: a) 15,2 Millionen Hektar neue 
Bewässerungsvorhaben, b) 12 Millionen Hektar Sanierung/Modernisierung 
vorhandener Systeme, c) 7 Millionen Hektar mit Entwässerungs- und 
Wasserregelungsanlagen ausgestattet, und d) 10 Millionen Hektar 
wasserwirtschaftliche Kleinstmaßnahmen und Gewässerschutz.  

18.72 Die Erschließung neuer Bewässerungsgebiete im vorstehend genannten 
Rahmen kann Anlaß zu Besorgnis aus der Sicht des Umweltschutzes geben, sofern 
damit die Zerstörung von Feuchtgebieten, eine Verschmutzung des Wassers, eine 
erhöhte Ablagerung von Sedimenten und ein Rückgang der biologischen Vielfalt 
verbunden ist. Aus diesem Grund ist bei allen neuen Bewässerungsvorhaben je nach 
Größe des Vorhabens eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, falls 
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spürbare negative Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Außerdem ist bei 
der Prüfung von Vorschlägen für neue Bewässerungsprojekte eine rationellere 
Ausnutzung und eine Steigerung der Effizienz beziehungsweise Produktivität bereits 
vorhandener Systeme in Betracht zu ziehen, die dasselbe Gebiet versorgen könnten. 
Technologien für neue Bewässerungsvorhaben einschließlich eventueller Konflikte 
mit anderen Landnutzungen sind sorgfältig zu prüfen. Die aktive Beteiligung von 
Wassernutzergruppen ist ein flankierendes Ziel.  

18.73 Es soll sichergestellt werden, daß ländliche Gemeinden aller Staaten im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und 
gegebenenfalls unter Inanspruchnahme internationaler Zusammenarbeit Zugang zu 
hygienisch unbedenklichem Wasser in ausreichender Menge und zu angemessenen 
Sanitäreinrichtungen haben, damit sie in der Lage sind, ihre gesundheitlichen 
Bedürfnisse zu decken und die wichtigsten Eigenarten ihrer örtlichen Umwelt zu 
bewahren.  

18.74 Zu den wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben im Bereich der Binnenfischerei 
und der Aquakultur gehören die Beibehaltung der qualitativen und quantitativen 
Anforderungen zur Erzielung eines optimalen Ertrags und die Verhütung einer 
Gewässerverschmutzung durch die Aquakultur. Das Aktionsprogramm ist bemüht, 
die Mitgliedsländer bei der Bewirtschaftung der Binnenfischerei durch Förderung 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung des regulären Fischfangs und durch Entwicklung 
umweltverträglicher Verfahren für die Intensivierung der Aquakultur zu unterstützen.  

18.75 Die wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben im Bereich der Viehwirtschaft gehen 
in zwei Richtungen: zum einen die Bereitstellung ausreichender Mengen an 
Trinkwasser und zum anderen die Erhaltung der Trinkwassergüte entsprechend den 
besonderen Anforderungen der verschiedenen Tierrassen. Dazu gehören auch eine 
Höchstgrenze der Salztoleranz und das Fehlen von Krankheitserregern. Aufgrund 
der enormen Schwankungen zwischen einzelnen Regionen und einzelnen Ländern 
können keine globalen Ziele festgelegt werden.  

Maßnahmen  

18.76 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Wasserversorgung und Abwasserbeseitigungsmaßnahmen für noch nicht 
angeschlossene ländliche Armutsgruppen:  

i) die Festlegung einer nationalen Politik und haushaltsrechtlicher 
Prioritäten mit Blick auf eine flächendeckendere Versorgung;  

ii) die Förderung angepaßter Technologien;  

iii) die Einführung geeigneter Kostendeckungsmechanismen, wobei der 
Effizienz und der sozialen Ausgewogenheit durch Nachfragesteuerung 
Rechnung zu tragen ist;  
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iv) die Förderung des gemeinschaftlichen Eigentums und der 
gemeinschaftlichen Rechte an Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungseinrichtungen;  

v) die Einführung von Überwachungs- und Evaluierungssystemen;  

vi) die Stärkung des ländlichen Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungswesens, wobei der institutionellen Entwicklung, 
der effizienten Bewirtschaftung und einer angemessenen 
Rahmenstruktur für die Finanzierung von Dienstleistungen besondere 
Beachtung gebührt;  

vii) der Ausbau der Hygieneerziehung und die Beseitigung von 
Krankheitsherden;  

viii) die Einführung angepaßter Technologien für die 
Wasseraufbereitung;  

ix) die Einführung umfassender Umweltmanagementmaßnahmen zur 
Bekämpfung von Krankheitsüberträgern (Vektoren);  

b) rationelle Wassernutzung:  

i) die Steigerung der Effizienz und der Produktivität der 
landwirtschaftlichen Wassernutzung mit dem Ziel einer besseren 
Ausnutzung der begrenzt verfügbaren Wassermengen;  

ii) der Ausbau der Forschung im Bereich der Wasser- und 
Bodenbewirtschaftung unter Anbaubedingungen mit und ohne 
Zusatzbewässerung;  

iii) die Überwachung und die Evaluierung der Effizienz von 
Bewässerungsvorhaben, um unter anderem die optimale Nutzung und 
sachgemäße Unterhaltung des Vorhabens zu gewährleisten;  

iv) die Unterstützung von Wassernutzergruppen, um die 
Bewirtschaftungseffizienz auf lokaler Ebene zu verbessern;  

v) die Unterstützung der sachgemäßen Anwendung relativ brackigen 
Wassers für die Bewässerung;  

c) Staunässebildung, Bekämpfung der Versalzung und Entwässerung:  

i) die Einführung der Oberflächenentwässerung in Anbaugebieten mit 
natürlicher Bewässerung bzw. ohne Zusatzbewässerung, um eine 
zeitweilige Vernässung und Überflutung von Niederungen zu 
verhindern;  

ii) die Einführung der künstlichen Entwässerung in Anbaugebieten mit 
und ohne Zusatzbewässerung;  
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iii) die Unterstützung der gemeinsamen Nutzung von Oberflächen- und 
Grundwasser einschließlich Überwachung und Untersuchung des 
Wasserhaushalts;  

iv) die Durchführung von Entwässerungsmaßnahmen auf bewässerten 
Flächen in ariden und semiariden Regionen;  

d) Gewässergütewirtschaft:  

i) die Errichtung und der Betrieb kostengünstiger Systeme zur 
Überwachung der Gewässergüte bei Wassernutzungen für 
landwirtschaftliche Zwecke;  

ii) die Verhinderung negativer Auswirkungen landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten auf die Güte von Wasser, das für andere soziale und 
wirtschaftliche Tätigkeiten bestimmt ist, sowie auf Feuchtgebiete, unter 
anderem durch optimalen Einsatz der auf Betriebsebene vorhandenen 
Betriebsmittel und Minimierung des Einsatzes externer Betriebsmittel 
für landwirtschaftliche Tätigkeiten ;  

iii) die Festlegung biologischer, physikalischer und chemischer 
Gewässergütekriterien für landwirtschaftliche Wassernutzer und für 
Meeres- und Flußökosysteme;  

iv) die weitgehende Reduzierung der Bodenabträge und der 
Ablagerung von Sedimenten;  

v) die geordnete Beseitigung von Abwasser aus Wohn- und 
Siedlungsgebieten und von Stalldung aus der Intensivhaltung von 
Nutztieren;  

vi) die weitgehende Reduzierung der schädlichen Auswirkungen von 
Agrochemikalien durch Anwendung integrierter 
Schädlingsbekämpfungsmethoden;  

vii) die Aufklärung von Gemeinden über die immissionsbedingten 
Auswirkungen von Düngemitteln und Chemikalien auf die 
Gewässergüte, die Lebensmittelsicherheit und die menschliche 
Gesundheit;  

e) wasserwirtschaftliche Maßnahmen:  

i) die Planung kleiner Bewässerungs- und 
Wasserversorgungsmaßnahmen für Menschen und Nutztiere und für 
den Gewässer- und Bodenschutz;  

ii) die Ausarbeitung großflächiger und langfristiger 
Bewässerungsprogramme unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen 
auf lokaler Ebene, auf die Gesamtwirtschaft und auf die Umwelt;  
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iii) die Förderung lokaler Initiativen zur integrierten Entwicklung und 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen;  

iv) die Bereitstellung angemessener technischer Beratung und 
Unterstützung und die Verbesserung der institutionellen 
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene;  

v) die Förderung eines landbaulichen Ansatzes für die Boden- und 
Wasserbewirtschaftung, der den Ausbildungsstand, die Fähigkeit, 
örtliche Gemeinschaften zu mobilisieren, und die ökosystemaren 
Bedürfnisse arider und semiarider Regionen berücksichtigt;  

vi) die Planung und Entwicklung von Speichern für die 
Wasserkraftgewinnung sowie für andere Zwecke, wobei sicherzustellen 
ist, daß Umweltbelange gebührend berücksichtigt werden;  

f) Bewirtschaftung knapper Wasserressourcen:  

i) die Entwicklung von Langzeitstrategien und praxisbezogenen 
Programmen für die landwirtschaftliche Wassernutzung unter 
Knappheitsbedingungen mit divergierenden Wasseransprüchen;  

ii) die Anerkennung des Wassers als soziales, wirtschaftliches und 
strategisches Gut bei der Planung und Bewirtschaftung von 
Bewässerungsvorhaben;  

iii) die Ausarbeitung spezieller Schwerpunktprogramme für die 
Dürrevorsorge, die sich insbesondere mit der Frage der 
Nahrungsmittelknappheit und mit Umweltschutzmaßnahmen befassen;  

iv) die Förderung und der Ausbau der Wiederverwendung von Wasser 
in der Landwirtschaft;  

g) Wasserversorgung der Viehwirtschaft:  

i) die Verbesserung der Güte des für das Vieh verfügbaren Wassers, 
wobei dessen Toleranzschwellen zu beachten sind;  

ii) die Erhöhung der Zahl der für die Viehwirtschaft zur Verfügung 
stehenden Wasserbezugsstellen, insbesondere für extensive 
Weidenutzungssysteme, um die Wege zu diesen Wasserstellen zu 
verkürzen und ein Überweiden rund um die Wasserstellen zu 
verhindern;  

iii) die Verhinderung der Verunreinigung von Wasserstellen durch 
Tierexkremente, um die Ausbreitung von Krankheiten, insbesondere 
der Zoonose, zu verhindern;  

iv) die Förderung der Mehrfachnutzung von Wasservorkommen durch 
Förderung integrierter Agro-/Vieh-/Fischwirtschafts-Systeme;  
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v) die Unterstützung großflächiger Wasserverteilungsverfahren zur 
Erhöhung der Wasserretention extensiv genutzter Graslandflächen mit 
dem Ziel, die Futterproduktion anzuregen und den Oberflächenabfluß 
zu unterbinden;  

h) Binnenfischerei:  

i) die Schaffung einer nachhaltigen Fischwirtschaft als Teil der 
nationalen Wasserwirtschaftsplanung;  

ii) die Untersuchung spezieller Aspekte der Hydrobiologie und der 
Umweltanforderungen der wichtigsten Fischarten der Binnenfischerei 
mit Blick auf unterschiedliche Wasserbedingungen;  

iii) die Verhütung oder Reduzierung der Auswirkungen von durch 
andere Nutzer verursachten Veränderungen in aquatischen 
Ökosystemen beziehungsweise die Sanierung von bereits veränderten 
Ökosystemen zugunsten einer nachhaltigen Nutzung und Erhaltung der 
biologischen Vielfalt der lebenden Wasserressourcen;  

iv) die Erarbeitung und die Verbreitung umweltverträglicher Verfahren 
zur Entwicklung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen mit dem 
Ziel einer Intensivierung der Fangerträge in der Binnenfischerei;  

v) die Einrichtung und die Unterhaltung geeigneter Systeme zur 
Sammlung und Auswertung von Daten über Gewässergüte und -abfluß 
und ihre Morphologie im Zusammenhang mit dem Zustand und der 
Bewirtschaftung lebender Wasserressourcen einschließlich der 
Fischerei;  

i) Entwicklung der Aquakultur:  

i) die Entwicklung umweltverträglicher Aquakulturtechniken, die mit 
lokalen, regionalen und nationalen Wasserwirtschaftsplänen vereinbar 
sind und soziale Faktoren mit berücksichtigen;  

ii) die Einführung angepaßter Aquakulturtechniken und dazugehöriger 
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen in Staaten, die noch keine 
Erfahrungen mit der Aquakultur gemacht haben;  

iii) die Prüfung der Umweltverträglichkeit der Aquakultur unter 
besonderer Berücksichtigung von auf kommerzieller Basis betriebenen 
Zuchteinrichtungen und einer potentiellen Gewässerverschmutzung 
durch Verarbeitungsbetriebe;  

iv) die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Aquakultur im Vergleich zu 
alternativen Wassernutzungen, wobei die Verwendung von Wasser 
marginaler Qualität sowie der erforderliche Kapitalbedarf und die 
betrieblichen Anforderungen zu berücksichtigen sind.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.77 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 13,2 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 4,5 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.78 In den einzelnen Staaten besteht dringender Handlungsbedarf in folgenden 
Bereichen: der Überwachung der Wasserressourcen und der Gewässergüte, der 
Wasser- und Bodennutzung und der Pflanzenproduktion; der Erstellung von 
Bestandsaufnahmen über Art und Umfang der wasserwirtschaftlichen Planung in der 
Landwirtschaft und des gegenwärtigen und künftigen Beitrags zu einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Entwicklung; der Bewertung des Entwicklungspotentials in der 
Fischerei und der Aquakultur; und schließlich der Verbesserung der Verfügbarkeit 
und der Weiterleitung von Daten an Planer, Techniker, Bauern und Fischer. Zu den 
vorrangig zu untersuchenden Fragen gehören:  

a) die Ermittlung besonders wichtiger Bereiche für eine auf das Wasser 
bezogene adaptive Forschung;  

b) die Erweiterung der Kapazitäten von Forschungseinrichtungen in den 
Entwicklungsländern im Bereich der adaptiven Forschung;  

c) die bessere Umsetzung der Forschungsergebnisse über wasserbezogene 
Betriebs- und Fischereisysteme in praktische und allgemein zugängliche 
Technologien und die Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung für ihre 
rasche Einführung auf Betriebsebene.  

18.79 Die Transfer von Technologien in horizontaler und vertikaler Richtung muß 
verstärkt werden. Vorhandene Mechnismen zur Bereitstellung von Krediten, 
Betriebsmitteln, Absatzmärkten, einer angemessenen Preisgestaltung und 
Transportmöglichkeiten müssen von den Staaten und externen Hilfsorganisationen 
gemeinsam entwickelt werden. Die integrierte ländliche 
Wasserversorgungsinfrastruktur einschließlich Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
im Bereich der Wasserwirtschaft und sonstiger Infrastrukturleistungen für die 
Landwirtschaft ist auf größere Vielseitigkeit auszurichten und soll dazu beitragen, die 
ländliche Wirtschaft weiterzuentwickeln.  

(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.80 Die Aus- und Fortbildung der Menschen soll auf nationaler Ebene aktiv 
vorangetrieben werden, und zwar durch  
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a) Abschätzung der gegenwärtigen und langfristig zu erwartenden Bedürfnisse 
im Bereich der Personalwirtschaft und der Aus- und Fortbildung,  

b) die Festlegung einer staatlichen Politik für die Entwicklung der 
menschlichen Ressourcen und  

c) die Einleitung und Durchführung von Ausbildungsprogrammen für 
Beschäftigte aller Ebenen sowie für Bauern.  

Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören:  

a) die Abschätzung des Ausbildungsbedarfs für die landwirtschaftliche 
Wasserwirtschaft;  

b) die Erweiterung der formalen und der informalen Ausbildungsmaßnahmen;  

c) die Ausarbeitung praxisbezogener Ausbildungslehrgänge, um 
Beratungsdienste besser darauf vorzubereiten, Technologien zu verbreiten 
und den Bauern zusätzliche Fähigkeiten zu vermitteln, wobei den 
Kleinsterzeugern besondere Beachtung gebührt;  

d) die Aus- und Fortbildung auf allen Ebenen einschließlich der Bauern, der 
Fischer und der Angehörigen örtlicher Gemeinschaften, wobei Frauen 
besondere Beachtung gebührt;  

e) die Erweiterung der Aufstiegsmöglichkeiten, um die Fähigkeiten von 
Verwaltungsfachleuten und Beamten aller Ebenen, die mit boden- und 
wasserwirtschaftlichen Programmen befaßt sind, zu erweitern.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.81 Die Bedeutung eines funktionalen und kohärenten institutionellen Rahmens 
auf nationaler Ebene zur Förderung der Wasserwirtschaft und der nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Entwicklung ist inzwischen allgemein anerkannt worden. Darüber 
hinaus soll ein geeigneter Rechtsrahmen aus Regeln und Vorschriften vorhanden 
sein, um ein Vorgehen in Bereichen wie der landwirtschaftlichen Wassernutzung, der 
Entwässerung, der Gewässergütewirtschaft, wasserwirtschaftlichen 
Kleinstmaßnahmen und der Arbeit von Wassernutzer- und Fischergemeinschaften zu 
erleichtern. Rechtsvorschriften, die auf die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen 
Wasserwirtschaft zugeschnitten sind, sollen mit den allgemeingültigen 
Rechtsvorschriften für die Wasserbewirtschaftung vereinbar und aus diesen 
abgeleitet sein. Handlungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:  

a) der Verbesserung der Wassernutzungspolitik im Bereich der 
Landwirtschaft, der Fischerei und der ländlichen Entwicklung und des 
Rechtsrahmens für die Umsetzung einer solchen Politik;  

b) der Überprüfung, der Stärkung und gegebenenfalls der Umstrukturierung 
vorhandener Institutionen, um ihre Kapazitäten im wasserwirtschaftlichen 
Bereich zu erweitern, wobei gleichzeitig anerkannt wird, daß die 
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Bewirtschaftung der Wasserressourcen auf der niedrigsten dafür geeigneten 
Ebene zu erfolgen hat;  

c) der Überprüfung und, wo es notwendig ist, der Stärkung der 
Organisationsstruktur, der funktionalen Beziehungen und Verknüpfungen 
zwischen Ministerien und Abteilungen innerhalb eines bestimmten 
Ministeriums;  

d) der Bereitstellung spezifischer Maßnahmen, die eine Unterstützung für die 
institutionelle Stärkung erfordern, unter anderem durch langfristige 
Programmbudgetierung, Personalschulung, Anreize, Mobilität, Ausrüstung und 
Koordinierungsmechanismen;  

e) gegebenenfalls die Erweiterung der Beteiligung der Privatwirtschaft an der 
Entwicklung der menschlichen Ressourcen und der Bereitstellung von 
Infrastruktur;  

f) der Transfer bestehender und neuer Wassernutzungstechnologien durch 
Schaffung von Mechanismen für eine Zusammenarbeit und einen 
Informationsaustausch zwischen nationalen und regionalen Einrichtungen.  

G. Auswirkungen von Klimaänderungen auf die 
Wasserressourcen  

Handlungsgrundlage  

18.82 Bei den Vorhersagen über die weltweiten Klimaänderungen gibt es 
Unsicherheiten. Zwar nehmen diese Unsicherheiten sowohl auf regionaler als auch 
auf nationaler und lokaler Ebene erheblich zu, aber es ist vor allem die nationale 
Ebene, auf der die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden müßten. Steigende 
Temperaturen und geringere Niederschläge würden zu einer Abnahme der 
Wasserreserven und einem erhöhten Wasserbedarf führen: sie könnten eine 
Verschlechterung der Gewässergüte der Binnengewässer bewirken und damit in 
vielen Staaten das ohnehin schon empfindliche Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage stören. Auch für den Fall, daß die Niederschläge zunehmen, ist keine 
Garantie gegeben, daß sie in der Jahreszeit fallen, in der sie genutzt werden können; 
außerdem könnte es sein, daß die Hochwassergefahr zunimmt. Ein Anstieg des 
Meeresspiegels wird in vielen Fällen zum Vordringen von Salzwasser in die 
Mündungssysteme von Flüssen, auf kleine Inseln und in Grundwasserleiter in 
Küstennähe sowie zur Überflutung tiefliegender Küstenregionen führen; damit sind 
tiefliegende Staaten in erheblichem Maße gefährdet.  

18.83 In der Ministererklärung der Zweiten Weltklimakonferenz heißt es, "die 
potentiellen Auswirkungen einer solchen Klimaänderung könnten eine Bedrohung 
der Umwelt in noch nicht gekanntem Ausmaß mit sich bringen ... und könnten sogar 
das Überleben einiger kleiner Inselstaaten und tiefliegender Küstengebiete sowie 
arider und semiarider Gebiete gefährden".3) Die Konferenz bestätigte, daß die 
Auswirkungen auf den Wasserkreislauf und auf die wasserwirtschaftlichen Systeme 
und damit auch auf die sozioökonomischen Systeme zu den gravierendsten Folgen 
einer Klimaänderung gehören. Das vermehrte Auftreten von Extremsituationen wie 
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etwa Hochwasser und Dürreperioden würde eine erhöhte Häufigkeit und eine 
Verschärfung von Katastrophen mit sich bringen. Daher forderte die Konferenz eine 
Verstärkung der erforderlichen Forschungs- und Überwachungsprogramme und den 
Austausch relevanter Daten und Informationen auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene.  

Ziele  

18.84 Allein schon die Art des Themas verlangt nach mehr Information und einem 
besseren Verständnis für die drohende Gefahr. Diese Tatsache kann in die 
nachstehenden Ziele umgesetzt werden, die mit dem Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Einklang stehen. Dabei geht es 
darum,  

a) die von den Auswirkungen der Klimaänderungen auf die Wasserressourcen 
ausgehenden Gefahren zu verstehen und zu quantifizieren;  

b) die Umsetzung wirksamer nationaler Gegenmaßnahmen zu erleichtern, 
sofern und sobald ausreichende Beweise für die drohenden Auswirkungen 
vorzuliegen scheinen, die ein derartiges Vorgehen rechtfertigen;  

c) die potentiellen Auswirkungen einer Klimaänderung auf von Dürre- und 
Hochwasserkatastrophen bedrohte Gebiete zu untersuchen.  

Maßnahmen  

18.85 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls 
auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Organisationen, 
können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Überwachung des Wasserhaushalts einschließlich Bodenfeuchte, 
Grundwasserbilanz, Versickerung und Verdunstung und damit 
zusammenhängender Klimafaktoren, insbesondere in den Regionen und 
Staaten, die die negativen Auswirkungen der Klimaänderungen wahrscheinlich 
am stärksten zu spüren bekommen und in denen deshalb die in bezug auf 
diese Auswirkungen besonders anfälligen Bereiche ausgewiesen werden 
sollen;  

b) Entwicklung und Anwendung von Techniken und Methoden zur 
Abschätzung der potentiellen schädlichen Auswirkungen von 
Klimaänderungen in Form von Veränderungen der Temperatur, der 
Niederschläge und eines Anstiegs des Meeresspiegels auf die 
Süßwasserressourcen und die Hochwassergefahr;  

c) Einleitung von Fallstudien, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang 
zwischen Klimaänderungen und dem gegenwärtigen Auftreten von Dürren und 
Überschwemmungen in bestimmten Regionen gibt;  

d) Abschätzung der daraus resultierenden sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen;  
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e) Erarbeitung und Umsetzung von Bewältigungsstrategien zur Abwehr der 
festgestellten negativen Auswirkungen einschließlich Veränderungen des 
Grundwasserspiegels und zur Bekämpfung des Eindringens von Salzwasser 
in Grundwasserleiter;  

f) Entwicklung landwirtschaftlicher Tätigkeiten, die auf der Nutzung von 
Brackwasser basieren;  

g) Beteiligung an den bereits im Gang befindlichen Forschungsmaßnahmen 
im Rahmen laufender internationaler Programme.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

18.86 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 100 Millionen Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 40 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

18.87 Die Überwachung der Klimaänderungen und ihrer Auswirkungen auf die 
Binnengewässer muß eng mit nationalen und internationalen Programmen zur 
Überwachung der Umwelt gekoppelt werden, insbesondere mit denjenigen, die sich, 
wie an anderen Stellen in der Agenda 21 erwähnt, mit der Atmosphäre und, wie im 
vorstehenden Programmbereich B beschrieben, mit der Hydrosphäre befassen. Die 
Auswertung von Daten zum Nachweis von Klimaänderungen und als Grundlage für 
Gegenmaßnahmen ist eine komplexe Aufgabe. In diesem Bereich bedarf es 
umfangreicher Forschungsarbeit, wobei die Arbeit des Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), des Weltklimaprogramms, des Internationalen Geosphären-
Biosphären-Programms (IGBP) und anderer einschlägiger internationaler 
Programme gebührend zu berücksichtigen ist.  

18.88 Die Entwicklung und Umsetzung von Bewältigungsstrategien erfordert die 
innovative Nutzung technologischer Mittel und technischer Lösungen einschließlich 
der Einrichtung von Frühwarnsystemen für Hochwasser und Dürren und des Baus 
neuer wasserbaulicher Anlagen wie etwa Staudämmen, Aquädukten, 
Brunnengalerien, Abwasseraufbereitungsanlagen, Entsalzungsanlagen, Dämmen, 
Uferbefestigungen und Entwässerungsgräben. Außerdem werden koordinierte 
Forschungsnetzwerke wie etwa das Netz des Internationalen Geosphären-
Biosphären-Programms/ Global Change System for Analysis, Research and Training 
(IGBP/START) benötigt.  
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(c) Förderung der menschlichen Ressourcen  

18.89 Der Erfolg der Entwicklungsarbeit und innovativer Verfahren hängt von einer 
guten wissenschaftlichen Ausbildung und Motivation des Personals ab. Internationale 
Vorhaben können zwar von Nutzen sein, indem sie Alternativen anbieten, jedoch 
muß jedes Land selbst die erforderlichen politischen Handlungskonzepte erarbeiten 
und umsetzen und eigene Sachkompetenz entwickeln, um den sich stellenden 
wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen begegnen zu können. 
Außerdem muß es ein Gremium aus engagierten Bürgern bilden, das in der Lage ist, 
den politischen Entscheidungsträgern die damit zusammenhängenden komplexen 
Fragen zu erläutern. Solche Fachkräfte müssen ausgebildet, eingestellt und 
langfristig verpflichtet werden, damit sie ihrem Land bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben helfen können.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

18.90 Es besteht indes die Notwendigkeit, auf nationaler Ebene Abwehrstrategien zu 
entwerfen, zu überprüfen und umzusetzen. Um größere wasserbauliche Maßnahmen 
durchführen und Vorhersagesysteme einrichten zu können, müssen die Kapazitäten 
der verantwortlichen Stellen, ob öffentliche oder private, erheblich ausgebaut 
werden. Am schwierigsten zu erfüllen ist die Bedingung eines sozioökonomischen 
Mechanismus, der in der Lage ist, Vorhersagen über die Auswirkungen von 
Klimaänderungen und eventuelle Abwehrstrategien zu überprüfen und die 
erforderlichen Beurteilungen abzugeben und Entscheidungen zu treffen.  

  

  

Anmerkungen  

1) Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14. - 25. März, 
1977 (United Nations publication, Sales No. E.77.II.A.12), Teil 1, Kapitel I, Abschnitt 
C, Absatz 35.  

2) Ebd., Teil 1, Kapitel I, Resolution II.  

3) A/45/696/Add.1, Anlage III, Präambel, Absatz 2.  

Umweltverträglicher Umgang mit toxischen 
Chemikalien einschließlich Maßnahmen zur 

Verhinderung des illegalen internationalen Handels 
mit toxischen und gefährlichen Produkten 

 

EINFÜHRUNG  
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19.1 Die Verwirklichung der von der internationalen Staatengemeinschaft 
angestrebten sozialen und wirtschaftlichen Ziele ist ohne den Einsatz erheblicher 
Mengen an Chemikalien nicht denkbar. Daß der umfassende und kostenwirksame 
Einsatz dieser Stoffe bei gleichzeitiger Wahrung eines hohen Sicherheitsstandards 
grundsätzlich möglich ist, wird bereits heute in einer Reihe von Fällen beispielhaft 
unter Beweis gestellt. Gleichwohl ist es sicherlich noch ein weiter Weg bis zur 
Verwirklichung eines umweltverträglichen Umgangs mit toxischen Chemikalien, der 
den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung und dem Ziel einer höheren 
Lebensqualität für alle Menschen gleichermaßen Rechnung trägt. Zwei der 
Hauptprobleme, insbesondere in den Entwicklungsländern, sind dabei  

a) die unzureichende wissenschaftliche Datenbasis für die Abschätzung der 
mit dem Gebrauch einer Vielzahl von Stoffen verbundenen Risiken und  

b) die fehlenden Mittel für die Bewertung von Stoffen, für die genügend Daten 
zur Verfügung stehen.  

19.2 In jüngerer Zeit ist es in einigen der am stärksten industrialisierten Regionen der 
Erde zu gravierenden Belastungen durch Chemikalien und damit einhergehend zu 
schwerwiegenden gesundheitlichen, genetischen und ökologischen Schädigungen 
sowie der Umwelt gekommen. Zur Beseitigung dieser Schäden sind erhebliche 
Investitionen und die Entwicklung neuer Technologien erforderlich. Erst seit kurzem 
ist man sich über die Tragweite der Schadwirkungen im klaren, von denen selbst die 
fundamentalen chemischen und physikalischen Abläufe in der Atmosphäre und das 
gesamte Klimageschehen betroffen sind, und man beginnt so zögerlich, sich der 
Tragweite dieser Schadwirkungen bewußt zu werden.  

19.3 Zur Zeit beschäftigen sich eine ganze Reihe internationaler Gremien mit Fragen 
der Chemikaliensicherheit. Außerdem gibt es in vielen Ländern Arbeitsprogramme, 
die sich gezielt mit der Verbesserung der Chemikaliensicherheit befassen. Solche 
Arbeiten haben internationale Bedeutung, da die von Chemikalien ausgehenden 
Gefahren nicht vor Ländergrenzen halt machen. Allerdings bedarf es einer 
erheblichen Verstärkung sowohl der nationalen als auch der internationalen 
Bemühungen, bis das Ziel eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien 
erreicht ist.  

19.4 Die folgenden sechs Programmbereiche werden vorgeschlagen:  

a) Ausweitung und Beschleunigung der internationalen Bewertung der von 
Chemikalien asugehenden Risiken;  

b) Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien;  

c) Austausch von Informationen über toxische Chemikalien und 
Chemikalienrisiken;  

d) Schaffung von Risikominderungsprogrammen;  

e) Schaffung günstigerer Voraussetzungen für ein wirksames 
Gefahrstoffmanagement in den einzelnen Ländern;  
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f) Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen internationalen Handels mit 
toxischen und gefährlichen Produkten.  

Ergänzend hierzu wird in dem abschließenden Unterabschnitt G kurz auf die 
Bemühungen um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen einigen 
Programmbereichen hingewiesen.  

19.5 Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der genannten sechs 
Programmbereiche sind die Intensivierung der internationalen Bemühungen und die 
bessere Koordinierung der zur Zeit laufenden internationalen Aktivitäten sowie die 
Schaffung der technischen, wissenschaftlichen, ausbildungsmäßigen und finanziellen 
Voraussetzungen, insbesondere in den Entwicklungsländern. Die einzelnen 
Programmbereiche gehen in unterschiedlichem Umfang auch auf die Beurteilung des 
Gefährdungspotentials (ausgehend von den stoffinhärenten Eigenschaften), 
Risikoabschätzung (einschließlich Expositionsbewertung), Risikoakzeptanz und 
Risikomanagement ein.  

19.6 Zentraler Ausgangspunkt der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des umweltverträglichen Umgangs mit toxischen Chemikalien soll die 
Zusammenarbeit im Bereich der Chemikaliensicherheit zwischen dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen 
des Internationalen Programms zur Chemikaliensicherheit (IPCS) sein. Alles soll 
versucht werden, um dieses Programm zu stärken. Dazu gehört auch eine engere 
Zusammenarbeit mit anderen Programmen wie etwa dem Chemikalienprogramm der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), den der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) und anderen regionalen und staatlichen 
Chemikalienprogrammen.  

19.7 Des weiteren soll die Koordinierung zwischen den verschiedenen Organen der 
Vereinten Nationen und anderen mit Chemikalien befaßten internationalen 
Organisationen weiter verbessert werden. Zur Sondierung dieser Frage hat auf 
Einladung des UNEP-Exekutivdirektors im Dezember 1991 in London bereits ein 
Treffen von Regierungsvertretern im Rahmen des IPCS stattgefunden (siehe Punkt 
19.75 und 19.76).  

19.8 Unverzichtbare Voraussetzung für eine größere Chemikaliensicherheit ist eine 
möglichst umfassende Aufklärung über die von Chemikalien ausgehende 
Gefährdung. Dem Anspruch der Öffentlichkeit und der Arbeitnehmer, umfassend 
über diese Risiken informiert zu werden, ist Rechnung zu tragen. Allerdings ist diese 
Auskunftspflicht hinsichtlich der Art gefährlicher Inhaltsstoffe gegen das Recht der 
Industrie auf Wahrung von Betriebsgeheimnissen abzuwägen. (Unter dem Begriff 
Industrie, wie er in diesem Kapitel verwendet wird, ist der gesamte Industriesektor 
von der Großchemie und transnationalen Unternehmen bis hin zu kleineren, nur auf 
dem Binnenmarkt tätigen Unternehmen zu verstehen). Die Bereitschaft der Industrie 
zu verantwortungsvoller Produkthandhabung und -betreuung ist zu entwickeln und zu 
fördern. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt soll die Industrie in allen Ländern 
angemessene Betriebsstandards zugrundelegen.  

19.9 Weltweit wird mit Sorge zur Kenntnis genommen, daß ein Teil der 
internationalen Verbringung toxischer und gefährlicher Produkte unter Verletzung 
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geltender einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und internationaler Regelungen und zu 
Lasten von Umwelt und Gesundheit in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, erfolgt.  

19.10 In der Resolution 44/226 vom 22. Dezember 1989 forderte die 
Generalversammlung die einzelnen Regionalkommissionen auf, im Rahmen der 
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel durch Überwachung und Feststellung des 
illegalen Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten und Abfällen und durch 
Durchführung regionaler Erhebungen über den Umfang und die Auswirkungen 
dieses Handels auf Umwelt und Gesundheit zu seiner Verhinderung beizutragen. 
Des weiteren forderte die Generalversammlung die Regionalkommissionen auf, 
untereinander und in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen auf eine wirksame und abgestimmte Überwachung und Bewertung des 
illegalen Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten und Abfallstoffen 
hinzuwirken.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Ausweitung und Beschleunigung der 
internationalen Bewertung der von Chemikalien 
ausgehenden Risiken  

19.11 Grundvoraussetzung für die Planung des sicheren und nutzbringenden 
Gebrauchs einer Chemikalie ist die Bewertung der von ihr ausgehenden Risiken für 
Gesundheit und Umwelt. Von den etwa 100.000 im Handel befindlichen chemischen 
Substanzen und den vielen Tausenden von Stoffen natürlichen Ursprungs, mit denen 
der Mensch in Berührung kommt, finden sich viele als Verunreinigungen und 
Schadstoffe in Lebensmitteln und Handelserzeugnissen und in den verschiedenen 
Umweltmedien wieder. Da die Mehrzahl dieser Stoffe nur in ganz geringen Mengen 
verwendet wird, halten sich glücklicherweise die Expositionen zumeist auch in 
Grenzen (auf insgesamt nur etwa 1.500 Stoffe entfallen 95 Prozent der gesamten 
Weltproduktion). Gravierend fällt hier jedoch ins Gewicht, daß selbst bei diesen in so 
großen Mengen hergestellten Stoffen in vielen Fällen keine ausreichenden Daten für 
die Risikoabschätzung vorhanden sind. Allerdings wird im Rahmen des derzeit 
laufenden Chemikalienprogramms der OECD für eine ganze Reihe von Stoffen 
entsprechendes Datenmaterial anfallen.  

19.12 Risikoabschätzungen sind sehr aufwendig. Eine Kostensenkung könnte durch 
Intensivierung und bessere Koordinierung der internationalen Zusammenarbeit 
erreicht werden, da nur so die verfügbaren Ressourcen optimal genutzt und unnötige 
Doppelarbeit vermieden werden kann. Allerdings soll jeder Staat über einen 
gewissen Bestand an Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in der 
Durchführung von Tests zur Prüfung der toxikologischen Eigenschaften und 
Expositionsanalysen - zwei wesentlichen Komponenten der Risikoabschätzung - 
verfügen.  

Ziele  

19.13 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
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a) Intensivierung der Arbeit im Bereich der Risikoabschätzung auf 
internationaler Ebene. Bis zum Jahr 2000 müssen mehrere hundert Stoffe 
oder Stoffgruppen hoher Priorität, darunter einige wichtige Schadstoffe und 
Verunreinigungen von globaler Relevanz, auf der Basis der derzeit gültigen 
Auswahl- und Bewertungskriterien untersucht werden;  

b) Ausarbeitung von Leitlinien zur Festlegung von Expositionsobergrenzen für 
eine Vielzahl toxischer Chemikalien, ausgehend von Peer-
Gruppenuntersuchungen und wissenschaftlichen Konsenz, wobei nach 
gesundheits- oder umweltbezogenen Obergrenzen auf der einen und 
sozioökonomischen Faktoren auf der anderen Seite zu differenzieren ist.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.14 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  

a) auf die Intensivierung und Ausweitung von Programmen zur Abschätzung 
von Stoffrisiken im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, d.h. des 
IPCS (UNEP, ILO, WHO) und der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), und auch im 
Zusammenwirken mit anderen Organisationen, darunter auch der 
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
hinwirken. Voraussetzung ist dabei die Verständigung auf ein einheitliches 
Konzept der Sicherung der Datenqualität, der Anwendung von 
Bewertungskriterien, der Durchführung von Peer-Gruppenuntersuchungen und 
der Verknüpfung mit Aktivitäten im Bereich des Risikomanagements unter 
besonderer Berücksichtigung des Vorsorgegrundsatzes;  

b) verstärkt Mechanismen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
den Regierungen, der Industrie, der Wissenschaft und relevanten 
nichtstaatlichen Organisationen schaffen, die mit den verschiedenen Aspekten 
der Abschätzung von Chemikalienrisiken und ähnlicher Verfahren befaßt sind, 
und insbesondere Forschungsarbeiten zum besseren Verständnis der 
Wirkmechanismen toxischer Chemikalien fördern und unterstützen;  

c) Anstoß zur Entwicklung von Verfahren für den Austausch von Stoffberichten 
zwischen den einzelnen Ländern und zu der Verwendung dieser Berichte im 
Rahmen nationaler Chemikalienprogramme geben.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.15 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  

a) der Bewertung des Gefährdungspotentials von Stoffen, d.h. der 
stoffinhärenten Eigenschaften, als Grundlage für die Risikoanalyse hohe 
Priorität einräumen;  
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b) unter Heranziehung der unter anderem beim IPCS (UNEP, WHO, ILO), der 
FAO sowie den Mitgliedsländern der OECD und der EG laufenden 
Programme sowie eingeführter Programme anderer Regionen und 
Regierungen die für die Risikoanalyse benötigten Daten zur Verfügung stellen. 
Auch die Industrie soll sich aktiv daran beteiligen.  

19.16 Die Industrie soll das speziell zur Abschätzung potentieller gesundheitlicher 
und umweltbezogener Risiken benötigte Datenmaterial über die von ihr hergestellten 
Substanzen zur Verfügung stellen. Alle wichtigen national zuständigen Behörden, 
internationalen Gremien und sonstigen mit der Abschätzung des 
Gefährdungspotentials und der Risiken befaßten Stellen sollen hierauf Zugriff 
nehmen können. Dies gilt im größtmöglichen Umfang unter Wahrung begründeter 
Geheimhaltungsinteressen der Firmen, gleichermaßen für die interessierte 
Öffentlichkeit.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

19.17 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  

a) Kriterien für die vordringliche Berücksichtigung solcher Chemikalien 
entwickeln, deren Abschätzung von globaler Relevanz ist;  

b) vorhandene Strategien für die Umweltüberwachung und die 
Expositionsabschätzung überprüfen, um eine möglichst optimale Nutzung der 
verfügbaren Mittel und ein hohes Maß an Datenkompatibilität zu gewährleisten 
und darüber hinaus Anstöße für ein einheitliches nationales und 
internationales Vorgehen bei derartigen Abschätzungen zu geben.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

19.18 Der größte Teil der für die Risikoanalyse erforderlichen Daten und Verfahren 
stammt aus den Industrieländern; eine Ausweitung und Beschleunigung der Arbeit in 
diesem Bereich erfordert eine erhebliche Steigerung des von der Industrie und von 
Forschungseinrichtungen betriebenen Forschungs- und Prüfaufwands. Die 
vorgenommenen Kostenprojektionen tragen insbesondere der Notwendigkeit eines 
Ausbaus der verfügbaren Kapazitäten der zuständigen Stellen der Vereinten 
Nationen Rechnung und basieren im übrigen auf dem aktuellen Erkenntnisstand des 
IPCS. Hierbei ist besonders darauf hinzuweisen, daß es darüber hinaus beträchtliche 
Kostenfaktoren gibt, die häufig nicht quantifizierbar sind und deshalb nicht 
berücksichtigt werden konnten. Hierzu gehören etwa die für die Industrie und 
staatliche Stellen anfallenden Kosten für die Beschaffung der den Abschätzungen 
zugrundeliegenden Sicherheitsdaten und die ebenfalls staatlicherseits anfallenden 
Kosten für die Vorlage von Hintergrundmaterial und Bewertungsbereichen in 
Entwurfsform beim IPCS, beim Internationalen Register für Potentiell Toxische 
Chemikalien (IRPTC) und bei der OECD. Nicht zuletzt zählen hierzu auch die für die 
Beschleunigung der Arbeit in nicht zum System der Vereinten Nationen gehörenden 
Organisationen wie etwa der OECD und der EG aufzuwendenden Mittel.  
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19.19 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 30 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

19.20 Zur Verbesserung der für die Risikoanalyse verwendeten Methoden sind 
erhebliche Forschungsanstrengungen erforderlich. Ziel muß dabei die Schaffung 
einheitlicher Rahmenrichtlinien für die Risikoanalyse und die Entwicklung von 
Verfahren einer offensiveren Nutzung der toxikologischen und epidemiologischen 
Daten für die Vorhersage der gesundheits- und umweltrelevanten Folgewirkungen 
von Chemikalien sein. Auf diese Weise soll Entscheidungsträgern die Möglichkeit 
gegeben werden, politisch angemessene Maßnahmen zur Eindämmung der von 
Chemikalien ausgehenden Gefahren zu beschließen.  

19.21 Zu den Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem  

a) die Intensivierung der Forschung im Bereich der Entwicklung 
sicherer/sichererer Ersatzstoffe für solche toxischen Chemikalien, von denen 
eine nicht vertretbare und nicht anderweitig zu beherrschende Gefahr für 
Umwelt oder Gesundheit ausgeht und deren Verwendung aufgrund ihrer 
Toxizität, ihrer Langlebigkeit und ihres Bioakkumulationsverhaltens nicht 
ausreichend kontrolliert werden kann;  

b) die Förderung der Forschung mit dem Ziel, Verfahren zu entwickeln und zu 
validieren, die als Ersatz für Methoden dienen, die Tierversuche erfordern 
(wodurch der Einsatz von Tieren für Versuchszwecke reduziert wird);  

c) die Förderung einschlägiger epidemiologischer Untersuchungen mit dem 
Ziel, einen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen Expositionen 
gegenüber Chemikalien und dem Auftreten bestimmter Krankheiten 
herzustellen;  

d) die Förderung ökotoxikologischer Untersuchungen mit dem Ziel, die von 
Chemikalien ausgehende Umweltgefährdung abzuschätzen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

19.22 Die internationalen Organisationen sollen im Zusammenwirken mit den 
Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen Ausbildungs- und 
Erziehungsprogramme insbesondere für die am stärksten gefährdete Gruppe der 
Frauen und Kinder initiieren. Damit soll einzelnen Ländern, insbesondere aber den 
Entwicklungsländern, die Möglichkeit gegeben werden, die auf internationaler Ebene 
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erstellten Risikoabschätzungen so optimal wie möglich für ihre eigenen Zwecke zu 
nutzen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

19.23 Ausgehend von ihrer gesamten bisherigen und künftigen Arbeit im Bereich der 
Risikoabschätzung sollen die internationalen Organisationen den einzelnen Ländern, 
insbesondere aber den Entwicklungsländern, beim Auf- und Ausbau von Kapazitäten 
zur Risikoabschätzung auf nationaler und regionaler Ebene unterstützend zur Seite 
stehen, um ihnen zu helfen, die mit der Herstellung und Verwendung toxischer und 
gefährlicher Chemikalien einhergehenden Gefahren auf ein Mindestmaß zu 
beschränken und so weit wie möglich zu kontrollieren und zu verhüten. Um eine 
optimale Stoffauswahl zu ermöglichen, soll allen Tätigkeiten, die der Intensivierung 
und Beschleunigung der nationalen und internationalen Abschätzungs- und 
Überwachungsbemühungen dienen, entsprechende technische Zusammenarbeit 
sowie finanzielle oder sonstige Unterstützung zuteil werden.  

B. Harmonisierung der Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien  

Handlungsgrundlage  

19.24 Die ausreichende Kennzeichnung von Chemikalien und die Verbreitung von 
Sicherheitsdatenblättern wie etwa die ICSC (International Chemical Safety Cards) 
und ähnlicher die verschiedenen Gesundheits- und Umweltgefahren 
dokumentierender Materialien stellen die einfachste und wirkungsvollste Möglichkeit 
der Aufklärung über die sichere Handhabung und Verwendung von Chemikalien dar.  

19.25 Zur Gewährleistung eines sicheren Transports von Gefahrgütern einschließlich 
Chemikalien sind zur Zeit im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen 
erarbeitete umfassende Gefahrenleitlinien im Gebrauch. Diese berücksichtigen in 
erster Linie die von Chemikalien ausgehenden akuten Gefährdungen.  

19.26 Weltweit einheitliche Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme, die unter 
anderem den sicheren Gebrauch von Stoffen am Arbeitsplatz oder im Haushalt 
gewährleisten, gibt es bisher noch nicht. Die Einstufung von Chemikalien kann aus 
verschiedenen Gründen sinnvoll sein und ist eine unentbehrliche Voraussetzung für 
die Schaffung von Kennzeichnungssystemen. Ausgehend von der bereits geleisteten 
Arbeit soll daher der Notwendigkeit einheitlicher Einstufungs- und 
Kennzeichnungssysteme vermehrt Rechnung getragen werden.  

Ziele  

19.27 Ein weltweit abgestimmtes und kompatibles Einstufungs- und 
Kennzeichnungssystem einschließlich entsprechender Sicherheitsdatenblätter und 
einprägsamer Gefahrensymbole soll nach Möglichkeit bis zum Jahr 2000 
bereitgestellt werden.  
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Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.28 Die Regierungen sollen im Zusammenwirken mit den zuständigen 
internationalen Organisationen sowie gegebenenfalls der Industrie ein Projekt in die 
Wege leiten, dessen Ziel die Ausarbeitung und Einführung eines einheitlichen und 
kompatiblen Einstufungs- und Kennzeichnungssystems für Chemikalien ist, das in 
allen Amtssprachen der Vereinten Nationen abgefaßt und auf einprägsamen 
Piktogrammen basieren soll. Allerdings darf ein solches Kennzeichnungssystem nicht 
zur Errichtung ungerechtfertigter Handelsschranken führen. Es soll im 
größtmöglichen Umfang auf den bereits bestehenden Systemen aufbauen, 
stufenweise entwickelt werden und sich um Kompatibilität mit bereits eingeführten 
Formen der Kennzeichnung bemühen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.29 Internationale Gremien wie etwa das IPCS, (UNEP, ILO, WHO), die FAO, die 
Internationale Seeschiffahrts-Organisation (IMO), der Expertenausschuß der 
Vereinten Nationen für den Transport gefährlicher Güter und die OECD sollen in 
Zusammenarbeit mit regionalen und nationalen Behörden, die bereits über 
Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme und sonstige Systeme für den 
Informationsaustausch verfügen, eine Koordinierungsgruppe gründen, um  

a) Bewertungen und gegebenenfalls eigene Untersuchungen bereits 
vorhandener Einstufungs- und Informationssysteme vorzunehmen, deren Ziel 
die Festlegung allgemeingültiger Grundregeln für ein weltweit einheitliches 
System ist;  

b) ein Arbeitsprogramm für die Einführung eines weltweit einheitlichen 
Einstufungssystems für Gefahrstoffe zu erarbeiten und in die Praxis 
umzusetzen. Das Programm soll auch eine genaue Beschreibung der zu 
erfüllenden Aufgaben, Angaben über deren Aufteilung auf die an der 
Koordinierungsgruppe Beteiligten sowie zeitliche Vorgaben für die 
Beendigung der Arbeit enthalten;  

c) ein einheitliches Einstufungssystem für Gefahrstoffe zu erarbeiten;  

d) Vorschläge zur Vereinheitlichung der im Zusammenhang mit Gefahrstoffen 
verwendeten Terminologie und Symbolik zu erarbeiten, um bessere 
Voraussetzungen für ein wirksames Risikomanagement im 
Chemikalienbereich zu schaffen und den internationalen Handel sowie die 
Übersetzung der weiterzugebenden Informationen in die Sprache des 
jeweiligen Endbenutzers zu erleichtern;  

e) ein einheitliches Kennzeichnungssystem auszuarbeiten.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

19.30 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
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vom Sekretariat der UNCED auf etwa 3 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

19.31 Regierungen, Institutionen und nichtstaatliche Organisationen sollen im 
Zusammenwirken mit den entsprechenden Einrichtungen und Programmen der 
Vereinten Nationen Lehrgänge abhalten und Aufklärungskampagnen initiieren, um 
die Einführung und den Gebrauch eines neuen einheitlichen und kompatiblen 
Einstufungs- und Kennzeichnungssystems für Chemikalien zu erleichtern.  

(c) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

19.32 Bei der Stärkung der nationalen Kapazitäten im Bereich des 
Gefahrstoffmanagements einschließlich der Erarbeitung und Einführung neuer 
Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme und der Anpassung an diese Systeme 
soll die Errichtung von Handelsschranken vermieden und den begrenzten 
Möglichkeiten und Mitteln einer großen Zahl von Ländern, insbesondere der 
Entwicklungsländer, solche Systeme in die Praxis umzusetzen, in vollem Umfang 
Rechnung getragen werden.  

C. Austausch von Informationen über toxische 
Chemikalien und Chemikalienrisiken  

Handlungsgrundlage  

19.33 Die nachfolgend genannten Aktivitäten betreffen vorrangig den Austausch von 
Informationen über die mit dem Gebrauch von Chemikalien verbundenen Nutzen und 
Risiken und sind darauf ausgerichtet, durch den Austausch wissenschaftlicher, 
technischer, wirtschaftlicher und juristischer Daten die umweltverträgliche Nutzung 
toxischer Stoffe zu fördern.  

19.34 Die auf dem Londoner Treffen von den Regierungen verabschiedeten 
Leitlinien für den Austausch von Informationen über Chemikalien im internationalen 
Handel sollen durch einen solchen Informationsaustausch zur Erhöhung der 
Chemikaliensicherheit beitragen. Sie enthalten außerdem Sonderbestimmungen zur 
Regelung des Austauschs von Informationen über verbotene und streng beschränkte 
Stoffe.  

19.35 Die Ausfuhr von in den Herstellerländern verbotenen und in einigen 
Industrieländern erheblichen Beschränkungen unterliegenden Chemikalien in die 
Entwicklungsländer gibt Anlaß zur Sorge, da in manchen Einfuhrländern aufgrund 
der unzureichenden infrastrukturellen Voraussetzungen für die Überwachung der 
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Einfuhr, des Inverkehrbringens, der Lagerung, der Formulierung und der Entsorgung 
von Chemikalien der sichere Umgang mit Chemikalien nicht gewährleistet ist.  

19.36 Um dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, wurden 1989 sowohl in die 
Londoner Leitlinien (UNEP) als auch in den Verhaltenscodex für das 
Inverkehrbringen und den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln (FAO) 
Bestimmungen bezüglich des auf dem Prinzip der vorherigen Information und 
Zustimmung basierenden PIC-Verfahren (Prior Informed Consent) aufgenommen. 
Außerdem wurde von der FAO und dem UNEP ein gemeinsames Programm zur 
Anwendung der PIC-Bestimmungen auch auf Chemikalien initiiert, das sich unter 
anderem auf die Auswahl der für das PIC-Verfahren in Frage kommenden 
Chemikalien und die Ausarbeitung von PIC-Entscheidungsleitlinien erstreckt. Des 
weiteren sieht auch das Chemikalienübereinkommen der ILO einen Austausch von 
Informationen zwischen Ausfuhr- und Einfuhrländern in den Fällen vor, in denen 
gefährliche Stoffe aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit 
einem Verbot belegt worden sind. Die Schaffung verbindlicher Regelungen für auf 
dem Binnenmarkt verbotene oder strengen Beschränkungen unterliegende Produkte 
ist darüber hinaus auch schon Gegenstand von Verhandlungen im Rahmen des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) gewesen. Wie in seinem in 
C/M/251 dokumentierten Beschluß festgestellt, ist der Rat des GATT 
übereingekommen, das Mandat der Arbeitsgruppe vom Datum der nächsten 
Arbeitstagung an gerechnet um drei Monate zu verlängern. Gleichzeitig wurde der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe beauftragt, Gespräche über die Terminierung dieser 
Arbeitstagung aufzunehmen.  

19.37 Ungeachtet des besonderen Stellenwerts des PIC-Verfahrens besteht 
grundsätzlich die Notwendigkeit eines Informationsaustauschs über alle Chemikalien.  

Ziele  

19.38 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Die Förderung eines intensiveren Informationsaustauschs über Fragen der 
Sicherheit, der Verwendung und der Freisetzung von Chemikalien zwischen 
allen Beteiligten;  

b) Die möglichst bis zum Jahr 2000 unter umfassender Beteiligung vollzogene 
Umsetzung des PIC-Verfahrens sowie unter Umständen auch dessen 
verbindliche Einführung auf der Grundlage der bis dahin mit dem PIC-
Verfahren gemachten Erfahrungen sowie des in der geänderten Fassung der 
Londoner Leitlinien und im internationalen Verhaltenskodex der FAO 
vorgesehenen rechtlichen Instrumentariums.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.39 Im Zusammenwirken mit der Industrie sollen die Regierungen und die 
zuständigen internationalen Organisationen  
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a) die für den Austausch von Informationen über toxische Chemikalien 
zuständigen nationalen Einrichtungen ausbauen und die Einrichtung 
nationaler Zentren fördern, soweit diese noch nicht bestehen;  

b) die für den Austausch von Informationen über toxische Stoffe zuständigen 
internationalen Einrichtungen und Informationsaustauschnetze wie zum 
Beispiel das IRPTC stärken;  

c) eine Zusammenarbeit im technischen Bereich und im Informationsbereich 
mit anderen Staaten herstellen, und zwar insbesondere mit den Ländern, die 
über ein geringeres technisches Fachwissen verfügen. Dazu gehört auch die 
Unterweisung in der sachgemäßen Interpretation einschlägiger 
fachspezifischer Unterlagen wie etwa der Stoffberichte (Environmental Health 
Criteria Documents - EHC), der Sicherheitsleitfäden (Health and Safety 
Guides - HSG) und der Sicherheitsdatenblätter (International Chemical Safety 
Cards - ICSC), die alle vom IPCS herausgegeben werden, der Monographien 
über die Bewertung des von Chemikalien ausgehenden Krebsrisikos für 
Menschen, die von der International Agency for Research on Cancer (IARC) 
herausgegeben werden, und der über das gemeinsame Programm von FAO 
und UNEP zum PIC bereitgestellten Entscheidungsleitlinien; dazu kommen 
außerdem die von der Industrie und anderen Stellen vorgelegten Unterlagen.  

d) den schnellstmöglichen Einsatz des PIC-Verfahrens veranlassen sowie 
ausgehend von den bisherigen Erfahrungen die einschlägigen internationalen 
Organisationen wie UNEP, GATT, FAO, WHO und andere dazu veranlassen, 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich für die zügige Verabschiedung 
rechtsverbindlicher Instrumente zu sorgen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.40 Im Zusammenwirken mit der Industrie sollen die Regierungen und die 
zuständigen internationalen Organisationen  

a) Hilfe bei der Einrichtung nationaler Gefahrstoff-Informationssysteme in den 
Entwicklungsländern gewähren und einen besseren Zugriff auf bereits 
vorhandene internationale Systeme ermöglichen;  

b) für toxische Chemikalien vorhandene Datenbanken und 
Informationssysteme wie zum Beispiel Emissionserfassungsprogramme durch 
die Bereitstellung von Schulungsmöglichkeiten für die praktische Anwendung 
dieser Systeme sowie von Software, Hardware und anderen Einrichtungen 
verbessern;  

c) die Transfer von vorhandenen Kenntnissen und Informationen über streng 
beschränkte oder verbotene Stoffe an Einfuhrländer veranlassen, damit diese 
selbst beurteilen und entscheiden können, ob sie diese Stoffe einführen und 
wie sie mit ihnen umgehen sollen; außerdem ist im Handel mit Chemikalien 
eine Solidarhaftung zwischen Einfuhr- und Ausfuhrland einzuführen;  
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d) die erforderlichen Daten zur Abschätzung der gesundheits- und 
umweltrelevanten Risiken möglicher Ersatzstoffe für verbotene oder streng 
beschränkte Stoffe bereitstellen.  

19.41 Die Organisationen der Vereinten Nationen sollen, soweit möglich, dafür Sorge 
tragen, daß das gesamte internationale, den Bereich toxischer Chemikalien 
betreffende Informationsmaterial in allen Amtssprachen der Vereinten Nationen zur 
Verfügung steht.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

19.42 Die Regierungen und die zuständigen internationalen Organisationen sollen im 
Zusammenwirken mit der Industrie die Errichtung, Stärkung und Ausweitung eines 
Netzes aller für den Austausch von Informationen über Chemikalien benannter 
nationaler Behörden vorantreiben und ein Austauschprogramm für Fachpersonal 
einrichten, um in jedem beteiligten Land einen festen Bestand an gut ausgebildeten 
Fachkräften heranzubilden.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

19.43 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 10 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

D. Einführung von Risikominderungsprogrammen  

Handlungsgrundlage  

19.44 Für viele der heute verwendeten toxischen Chemikalien gibt es Ersatzstoffe. 
Somit kann mitunter durch Verwendung anderer Stoffe oder sogar durch chemiefreie 
Technologien eine Risikominderung erreicht werden. Ein solcher Ersatz schädlicher 
Substanzen durch unschädliche oder weniger schädliche kann als klassisches 
Beispiel einer Risikominderung angesehen werden. Maßnahmen im Rahmen des 
vorbeugenden Umweltschutzes oder auch die Vorgabe von Grenzwerten für 
Chemikalien in Umweltmedien, darunter auch Lebensmittel, Wasser und 
Konsumgüter, sind weitere Beispiele für eine solche Risikominderung. Auf einer 
umfassenderen Ebene bedeutet Risikominderung auch das breitgefächerte, den 
gesamten Stoffkreislauf berücksichtigende Bemühen um eine Reduzierung der von 
toxischen Chemikalien ausgehenden Gefahren. Dabei kommen sowohl verbindlich 
vorgeschriebene als auch freiwillige Maßnahmen in Betracht wie etwa die Förderung 
umweltverträglicherer Produkte und Technologien, die Unterstützung von 
Maßnahmen und Programmen im Rahmen des vorbeugenden Umweltschutzes, die 
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Erstellung von Emissionskatastern, Verbesserungen bei der Produktkennzeichnung, 
die Einführung von Anwendungsbeschränkungen, die Schaffung finanzieller Anreize 
für umweltverträgliches Verhalten, der Erlaß von den sicheren Umgang mit 
Gefahrstoffen regelnden Verordnungen, die Festlegung von Expositionsobergrenzen 
sowie eine Beschränkung oder ein Verbot all jener Stoffe, von denen eine nicht zu 
vertretende und anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr für Umwelt oder 
Gesundheit ausgeht und deren Verwendung aufgrund ihrer Toxizität, ihrer 
Langlebigkeit und ihres Bioakkumulationsverhaltens nicht ausreichend kontrolliert 
werden kann.  

19.45 Im Agrarbereich kann die integrierte Schädlingsbekämpfung unter 
Einbeziehung biologischer Pflanzenschutzmittel als Alternative zu toxischen Mitteln 
ebenfalls einen Beitrag zur Risikominderung leisten  

19.46 Vorsorglicher Schutz vor Chemikalienunfällen, Schutz vor Vergiftungen, 
toxikologische Überwachung und die Koordinierung der Reinigung und Sanierung 
belasteter Flächen sind weitere Bereiche, in denen ein Beitrag zur Risikominderung 
geleistet werden kann.  

19.47 Der Rat der OECD hat alle OECD-Mitgliedstaaten zur Schaffung bzw. 
Intensivierung eigener nationaler Risikominderungsprogramme aufgefordert. 
Außerdem hat der International Council of Chemical Associations (ICCA) bereits 
Initiativen ergriffen, die auf eine verantwortungsbewußte, das Chemikalienrisiko 
reduzierende Produktbehandlung und -betreuung abzielen. Erwähnung verdient 
ferner das UNEP-Programm APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies 
at Local Level), das den politisch und technisch Verantwortlichen bei der Schärfung 
des Bewußtseins der Bevölkerung vor Ort für die von Chemieanlagen ausgehenden 
Gefahren sowie der Erarbeitung von Notfallplänen helfen soll. Die ILO hat einen 
Verfahrenskodex zur Verhütung schwerer Industrieunfälle veröffentlicht und arbeitet 
zur Zeit an einer für 1993 zur Verabschiedung vorgesehenen internationalen 
Vereinbarung über die Verhütung von Industriekatastrophen.  

Ziele  

19.48 Ziel dieses Programmbereichs sind die Ausschaltung nicht hinnehmbarer bzw. 
nicht vertretbarer Risiken sowie - im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren - die 
Reduzierung der von toxischen Chemikalien ausgehenden Gefährdung, sei es durch 
Nutzung des breiten Spektrums an Möglichkeiten zur Risikominderung, sei es durch 
Ergreifung vorbeugender Maßnahmen auf der Grundlage umfassender 
Stoffkreislaufanalysen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.49 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  

a) auf die Verfolgung einer Politik hinwirken, die nach Möglichkeit dem 
anerkannten Prinzip der Produzentenhaftung sowie einem 
Gefahrstoffmanagement verpflichtet ist, das bei der Herstellung, dem Vertrieb, 
dem Transport, der Verwendung und der Entsorgung gefährlicher Chemikalien 
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- auf der Basis von Stoffkreisläufen - der Vorsorge und vorbeugenden Abwehr 
von Gefahrstoffen besondere Bedeutung beimißt;  

b) gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um unter besonderer 
Berücksichtigung der vollständigen Stoffkreisläufe die von bestimmten 
toxischen Chemikalien ausgehenden Gefahren zu vermindern. Dabei kommen 
sowohl verbindlich vorgeschriebene als auch freiwillige Maßnahmen in 
Betracht wie etwa die Förderung umweltverträglicherer Produkte und 
Technologien, die Unterstützung von Maßnahmen und Programmen im 
Rahmen des vorbeugenden Umweltschutzes, die Erstellung von 
Emissionskatastern, Verbesserungen bei der Produktkennzeichnung, die 
Einführung von Anwendungsbeschränkungen, die Schaffung finanzieller 
Anreize für umweltverträgliches Verhalten, der Erlaß von den sicheren 
Umgang mit Gefahrstoffen regelnden Verordnungen, die Festlegung von 
Expositionsobergrenzen sowie eine Beschränkung oder ein Verbot all jener 
Stoffe, von denen eine nicht zu vertretende und anderweitig nicht zu 
beherrschende Gefahr für Umwelt oder Gesundheit ausgeht und Stoffen, 
deren Verwendung aufgrund ihrer Toxizität, ihrer Langlebigkeit und ihres 
Bioakkumulationsverhaltens nicht ausreichend kontrolliert werden kann;  

c) eine verbindliche wie auch freiwillige Maßnahmen beinhaltende Politik 
umsetzen, die auf die Bestimmung und weitgehende Reduzierung der von 
toxischen Chemikalien ausgehenden Belastung durch Ausweichen auf 
weniger toxische Ersatzstoffe und letztlich völligen Verzicht auf all jene 
Chemikalien ausgerichtet ist, von denen eine nicht zu vertretende und 
anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr für Umwelt und Gesundheit 
ausgeht und deren Verwendung aufgrund ihrer Toxizität, ihrer Langlebigkeit 
und ihres Bioakkumulationsverhaltens nicht ausreichend kontrolliert werden 
kann;  

d) sich verstärkt um die Festlegung und Einhaltung von Richtwerten auf 
nationaler Ebene, basierend auf dem Codex Alimentarius von FAO/WHO, 
bemühen, um die schädlichen Auswirkungen chemischer Inhaltsstoffe in 
Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten;  

e) auf die einzelstaatliche Entwicklung und Übernahme der notwendigen 
Regelwerke zur Unfallverhütung sowie zur Gewährleistung staatlicher Präsenz 
und Handlungsfähigkeit unter anderem in Bereichen wie der 
raumordnerischen Planung, dem Genehmigungswesen und der 
Unfallerfassung sowie die Zusammenarbeit mit den im OECD/UNEP-
Verzeichnis aufgeführten regionalen Anlaufstellen hinwirken, wozu auch die 
Unterstützung des APELL-Programms gehört;  

f) die Einrichtung und gegebenenfalls die Stärkung nationaler Giftinformations- 
und Behandlungszentren fördern, um eine sofortige und angemessene 
Diagnose und Behandlung von Vergiftungsfällen zu ermöglichen;  

g) die übermäßige Abhängigkeit der Landwirtschaft von Agrarchemikalien 
durch Übernahme alternativer Landbaupraktiken, integrierter Formen der 
Schädlingsbekämpfung und andere geeignete Maßnahmen verringern;  
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h) Hersteller, Einführer und andere mit toxischen Chemikalien befaßte Stellen 
auffordern, nach Möglichkeit im Zusammenwirken mit den jeweiligen 
Herstellern Notfalleitlinien und -pläne (in-situ und ex-situ) zu erarbeiten;  

i) auf die möglichst konkrete Benennung, Einschätzung, Reduzierung und 
nach Möglichkeit völlige Ausschaltung der mit der Lagerung von Chemikalien, 
deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, verbundenen Risiken sowie die 
möglichst umweltverträgliche Entsorgung dieser Stoffe hinwirken.  

19.50 Die Industrie soll angehalten werden,  

a) im Zusammenwirken mit den Regierungen, einschlägigen internationalen 
Organisationen und den zuständigen Einrichtungen des Systems der 
Vereinten Nationen einen international abgestimmten, den Handel mit 
Chemikalien regelnden Verhaltenskodex zu erarbeiten, der insbesondere der 
Pflicht zur Offenlegung von Gefährdungspotentialen und zur 
umweltverträglichen Entsorgung von Chemikalien, deren Haltbarkeitsdatum 
abgelaufen ist, Rechnung trägt;  

b) bei Erzeugern und Herstellern ein Bewußtsein für die Notwendigkeit eines 
sorgsamen Umgangs mit chemischen Stoffen unter besonderer 
Berücksichtigung der vollständigen Stoffkreisläufe solcher Produkte zu 
schaffen;  

c) auf die freiwillige, an den international gültigen Leitlinien orientierte 
Anerkennung des Informationsrechts der Öffentlichkeit hinwirken, etwa im 
Zusammenhang mit möglichen oder tatsächlichen Freisetzungen von Stoffen 
und den Ursachen sowie Vorbeugemöglichkeiten hierfür sowie zur Vorlage 
von Jahresberichten über routinemäßige Freisetzungen toxischer Chemikalien 
in die Umwelt, soweit einschlägige Bestimmungen des jeweiligen betroffenen 
Staates fehlen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.51 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  

a) den Austausch von Informationen über Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene zur Reduzierung der von toxischen Chemikalien 
ausgehenden Risiken fördern;  

b) zur Verbesserung des Informationsflusses sowie zur Erhöhung des 
Problembewußtseins der Öffentlichkeit gemeinsame nationale Richtlinien zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über Chemikalienrisiken entwickeln.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

19.52 Im Zusammenwirken mit den zuständigen internationalen Organisationen 
sowie gegebenenfalls der Industrie sollen die Regierungen  
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a) gemeinsame Kriterien zur Bestimmung solcher Chemikalien erarbeiten, die 
vorrangig für konzertierte Anstrengungen zur Risikominderung in Betracht 
kommen;  

b) eine Abstimmung der konzertierten Anstrengungen zur Risikominderung 
vornehmen;  

c) Richtlinien und politische Vorgaben für Hersteller, Einführer und sonstige 
mit toxischen Chemikalien befaßte Stellen erarbeiten, in denen diese zur 
Offenlegung von Informationen über Gefährdungen und erforderliche 
Notfallvorkehrungen verpflichtet werden;  

d) Großunternehmen, insbesondere transnationale, daneben aber auch 
sonstige Unternehmen dazu anhalten, im Sinne eines umweltverträglichen 
Umgangs mit toxischen Chemikalien bei Aktivitäten im Ausland die gleichen 
bzw. nicht weniger strenge Vorgaben und Verpflichtungen einzuhalten wie in 
ihren jeweiligen Heimatländern;  

e) kleinere und mittlere Industrieunternehmen zur Entwicklung und Einführung 
geeigneter Verfahren zur Risikominderung ermutigen und anleiten;  

f) einen Katalog verbindlicher sowie freiwilliger Maßnahmen und Verfahren 
erarbeiten, deren Ziel die Verhinderung der Ausfuhr verbotener, strengen 
Auflagen unterliegender oder aus ökologischen bzw. gesundheitlichen 
Gründen vom Markt genommener oder gar nicht erst zugelassener Stoffe ist, 
es sei denn, für eine derartige Ausfuhr wurde das vorherige schriftliche 
Einverständnis des Einfuhrlandes eingeholt oder sie erfolgt in 
Übereinstimmung mit dem PIC-Verfahren;  

g) Anstöße geben, um die nationalen und regionalen Bemühungen um die 
Harmonisierung der Bewertung von Pflanzenschutzmitteln voranzubringen;  

h) die Entwicklung von Verfahren zur sicheren Herstellung, Handhabung und 
Verwendung gefährlicher Stoffe fördern bzw. selbst in Angriff nehmen und 
gegebenenfalls mehr Sicherheit bietende Ersatzstoffprogramme ausarbeiten;  

i) die vorhandenen Notfall-Einsatzzentralen zu Verbundsystemen 
zusammenfassen;  

j) die Industrie auf der Grundlage multilateraler Zusammenarbeit dazu 
anhalten, gegebenenfalls noch vorrätig gehaltene oder im Einsatz befindliche 
verbotene Chemikalien umweltverträglich auszumustern oder zu entsorgen 
bzw. - wo zulässig und möglich - einer sicheren Wiederverwendung 
zuzuführen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

19.53 Die meisten der diesen Programmbereich betreffenden Kosten sind vom 
Sekretariat der UNCED in die Programmbereiche A und E einbezogen worden. Für 
Ausbildungsmaßnahmen und die verstärkte Unterstützung der Notfall- und 
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Giftinformations- und -behandlungszentren werden etwa 4 Millionen Dollar pro Jahr 
veranschlagt, in Form an Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der 
internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, 
von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch 
etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

19.54 Im Zusammenwirken mit den einschlägigen internationalen Organisationen 
und Programmen sollen die Regierungen  

a) Technologien fördern, die in allen Ländern zur Minimierung der Freisetzung 
toxischer Chemikalien und der damit verbundenen Belastungen beitragen 
können;  

b) soweit erforderlich, im nationalen Bereich ursprünglich zugelassene 
Pflanzenschutzmittel überprüfen, sofern deren Zulassung noch auf inzwischen 
als unzureichend oder überholt geltenden Kriterien basiert, sowie 
Möglichkeiten des alternativen Einsatzes anderer Verfahren der 
Schädlingsbekämpfung prüfen, wobei insbesondere der Ersatz toxischer, 
langlebiger und/oder bioakkumulativer Stoffe angestrebt werden soll.  

E. Schaffung günstigerer Voraussetzungen für ein 
wirksames Gefahrstoffmanagement in den einzelnen 
Ländern  

Handlungsgrundlage  

19.55 In vielen Ländern sind keine geeigneten nationalen Kontrollsysteme zur 
Beherrschung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren vorhanden. Auch fehlt es 
in den meisten Ländern - bedingt durch den häufig schwierig zu führenden Nachweis 
problematischer Stoffe und die zumeist komplexen Stoffkreisläufe - an geeigneten 
wissenschaftlichen Möglichkeiten, Mißbräuche nachzuweisen und die 
umweltschädigenden Folgen toxischer Chemikalien zu bewerten. Die immer stärkere 
Verbreitung dieser Stoffe stellt somit eine der Hauptquellen der latenten 
ökologischen und gesundheitlichen Gefährdung in den Entwicklungsländern dar. Wo 
aber - wie in einigen Ländern der Fall -Kontrollsysteme bereits existieren, bedürfen 
diese zumeist dringend einer effizienteren Gestaltung.  

19.56 Grundelemente eines vernünftigen Umgangs mit Chemikalien sind:  

a) die Schaffung eines entsprechenden gesetzlichen Rahmens;  

b) die Gewährleistung der Erfassung und Transfer von Informationen;  

c) die Bereitstellung ausreichender Kapazität zur Risikoabschätzung und -
bewertung;  
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d) die Festlegung einer das Risikomanagement betreffenden Politik;  

e) die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für deren Durchführung 
und Vollzug,  

f) entsprechende Möglichkeiten zur Sanierung kontaminierter Standorte und 
zur Behandlung von Vergiftungsfällen;  

g) die Schaffung wirksamer Schulungsprogramme; und  

h) genügend Kapazitäten zur Beherrschung von Notfällen.  

19.57 Da bei der Regelung des Umgangs mit toxischen Chemikalien eine Vielzahl 
unterschiedlicher ministerieller Zuständigkeiten zu beachten sind, empfiehlt sich in 
jedem Fall die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle.  

Ziele  

19.58 Einzelstaatliche Verfahren zur Regelung des umweltverträglichen Umgangs 
mit Chemikalien einschließlich entsprechender Rechtsvorschriften sowie 
Durchführungs- und Vollzugsbestimmungen sollen bis zum Jahr 2000 in allen 
Ländern im größtmöglichen Umfang eingeführt sein.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.59 Im Zusammenwirken mit den zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen 
sowie Institutionen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen sollen die 
Regierungen, wo sich dies anbietet,  

a) fachübergreifende Ansätze zur Lösung von Fragen der 
Chemikaliensicherheit fördern und unterstützen;  

b) die Notwendigkeit der Schaffung und gegebenenfalls des Ausbaus von 
Koordinierungsstellen auf nationaler Ebene prüfen, die als Anlaufstelle für die 
unterschiedlichen mit Fragen der Chemikaliensicherheit befaßten Stellen 
dienen (zum Beispiel Landwirtschaft, Umweltbereich, Erziehungsbereich, 
Industrie, Arbeitswelt, Gesundheitsbereich, Verkehrsbereich, Polizei, 
Zivilschutz, Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und Giftinformations- und -
behandlungszentren);  

c) institutionelle Verfahren zum Umgang mit Chemikalien einschließlich 
wirksamer Vollzugsinstrumente entwickeln;  

d) gegebenenfalls die Einrichtung und Entwicklung oder Stärkung von 
Verbundsystemen von Notfalleinrichtungen, darunter auch Giftinformations- 
und -behandlungszentren, vorantreiben;  

e) auf nationaler und lokaler Ebene Kapazitäten zur Unfallvorsorge und 
Unfallfolgenbeherrschung unter Berücksichtigung des UNEP-Programms 
APELL und gegebenenfalls ähnlicher Programme zur Unfallvorsorge und 
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Unfallfolgenbeherrschung entwickeln, wozu auch in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfende und anzupassende Notfallpläne gehören;  

f) in Zusammenarbeit mit der Industrie Notfallpläne erarbeiten sowie 
Möglichkeiten und technische Einrichtungen in Industriebetrieben und Anlagen 
benennen, die zur Minderung der Unfallfolgen erforderlich sind.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.60 Die Regierungen sollen  

a) Aufklärungskampagnen initiieren, um das Bewußtsein der Öffentlichkeit für 
Fragen der Chemikaliensicherheit zu schärfen. Hierzu gehören zum Beispiel 
Informationen über die bevorrateten Mengen toxischer Stoffe, 
umweltverträgliche Ersatzstoffe und die als Instrument zur Risikominderung 
geeigneten Emissionskataster.  

b) im Zusammenwirken mit dem IRPTC nationale Gefahrstoffregister und 
Datenbanken erstellen sowie Sicherheitshinweise zum sicheren Umgang mit 
Chemikalien erarbeiten;  

c) Feldüberwachungsdaten für ökologisch besonders relevante toxische 
Chemikalien bereitstellen;  

d) gegebenenfalls mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um 
eine wirksame Überwachung und Kontrolle der Produktion, Verarbeitung, 
Inverkehrbringung, Beförderung und Entsorgung toxischer Chemikalien sowie 
darüber hinaus die Einhaltung der geltenden Unfallvorsorge- und 
Sicherheitsbestimmungen, einschließlich einer genauen Erfassung der 
einschlägigen Daten, zu gewährleisten.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

19.61 Wo sich dies anbietet, sollen die Regierungen im Zusammenwirken mit den 
internationalen Organisationen  

a) soweit noch nicht geschehen, konkrete Gesetzesvorschläge enthaltende 
Leitlinien für den Bereich der Chemikaliensicherheit ausarbeiten;  

b) Länder, und zwar insbesondere Entwicklungsländer, bei der Erarbeitung 
und Verschärfung ihrer nationalen Rechtsvorschriften und deren Umsetzung 
unterstützen;  

c) gegebenenfalls die Verabschiedung von Programmen als mögliches 
Instrument zur Risikominderung erwägen, die dem Recht der Öffentlichkeit auf 
Unterrichtung bzw. auf Nutzung anderer Formen des Informationszugriffs 
Rechnung tragen. Entsprechende internationale Organisationen, 
insbesondere UNEP, OECD, die Wirtschaftskommission für Europa (ECE) und 
andere interessierte Parteien, sollen die Möglichkeit der Ausarbeitung eines 
Richtlinienpapiers für die Einrichtung solcher von interessierten Regierungen 
heranzuziehenden Programme prüfen. Das Dokument soll auf der im Bereich 
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der Unfallvorsorge bereits geleisteten Arbeit aufbauen, darüber hinaus aber 
auch aktualisierte Richtlinien für die Katastererstellung sowie den Risiko-
Informationsaustausch enthalten. Insbesondere soll eine solche Richtlinie 
auch die Vereinheitlichung von Vorschriften, Definitionen und Datenmaterial 
anstreben und damit die Voraussetzungen für einen internationalen 
Datenaustausch schaffen;  

d) ausgehend von der gesamten bisherigen und künftigen Arbeit auf 
internationaler Ebene im Bereich der Risikoabschätzung einzelnen Ländern, 
insbesondere aber den Entwicklungsländern, beim Auf- und Ausbau von 
Kapazitäten zur Risikoabschätzung auf nationaler und regionaler Ebene 
unterstützend zur Seite stehen, um ihnen zu helfen, die mit der Herstellung 
und Verwendung toxischer und gefährlicher Chemikalien einhergehenden 
Gefahren auf ein Mindestmaß zu beschränken;  

e) die Umsetzung des UNEP-Programms APELL und insbesondere die 
Anwendung des von OECD und UNEP erstellten internationalen 
Verzeichnisses von Notfallzentren fördern;  

f) mit allen Ländern, insbesondere aber den Entwicklungsländern, bei der 
Schaffung nationaler institutioneller Mechanismen und der Entwicklung eines 
geeigneten Instrumentariums zur Regelung des Umgangs mit Chemikalien 
zusammenarbeiten;  

g) auf allen Ebenen des Produktions- und Anwendungsbereichs 
Weiterbildungslehrgänge für das mit der Chemikaliensicherheit befaßte 
Personal einrichten;  

h) Mechanismen entwickeln, die den einzelnen Ländern die optimale Nutzung 
international verfügbarer Informationen ermöglicht;  

i) UNEP bitten, bestimmte Grundsätze zur Unfallverhütung, Unfallvorsorge 
und Unfallbekämpfung für Regierungen, Industrie und Öffentlichkeit zu 
unterstützen, aufbauend auf der von der ILO, der OECD und der ECE bereits 
geleisteten Arbeit.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

19.62 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen in den 
Entwicklungsländern werden vom Sekretariat der UNCED auf etwa 600 Millionen 
Dollar veranschlagt, einschließlich etwa 150 Millionen Dollar, in Form an Zuschüssen 
oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. 
Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch 
nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  
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b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

19.63 Die internationalen Organisationen sollen  

a) die Einrichtung und den Ausbau nationaler Laboratorien fördern, um in allen 
Ländern eine ausreichende nationale Kontrolle von Einfuhr, Herstellung und 
Verwendung von Chemikalien zu gewährleisten;  

b) soweit durchführbar, die Übersetzung auf internationaler Ebene erstellter 
Unterlagen zu Fragen der Chemikaliensicherheit in die jeweilige 
Landessprache veranlassen und darüber hinaus die diversen regionalen 
Maßnahmen zur Förderung des Technologietransfers und des 
Informationsaustauschs unterstützen.  

(c) Entwicklung der personellen Ressourcen  

19.64 Die internationalen Organisationen sollen  

a) in den Entwicklungsländern die fachliche Ausbildung im Bereich des 
Risikomanagements verbessern;  

b) die Forschung auf lokaler Ebene durch Gewährung von Zuschüssen und 
Stipendien für Studien an anerkannten, auf dem Gebiet der 
Chemikaliensicherheit tätigen Forschungseinrichtungen fördern und verstärkt 
unterstützen.  

19.65 Die Regierungen sollen im Zusammenwirken mit der Industrie und den 
Gewerkschaften ein Ausbildungsangebot zusammenstellen, das alle Bereiche des 
Gefahrstoffmanagements einschließlich des Verhaltens in Notfallsituationen umfaßt 
und auf alle Ausbildungsbereiche zugeschnitten ist. In allen Ländern sollen die 
wichtigsten Grundregeln des sicheren Umgangs mit Chemikalien in den Lehrplänen 
der Grundschulen Berücksichtigung finden.  

F. Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen 
internationalen Handels mit toxischen und 
gefährlichen Produkten  

19.66 Zur Zeit gibt es keine weltweit gültige internationale Vereinbarung zur 
Regelung des Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten (hierunter fallen 
alle Produkte, die Verboten und strengen Beschränkungen unterliegen bzw. deren 
Vertrieb vom Gesetzgeber zum Schutz von Umwelt und Gesundheit untersagt oder 
gar nicht erst genehmigt wurde). Weltweit wird jedoch mit wachsender Besorgnis auf 
die vom illegalen internationalen Handel mit diesen Produkten ausgehende 
Gefährdung für Gesundheit und Umwelt, insbesondere in den Entwicklungsländern, 
hingewiesen, was auch in den von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedeten Resolutionen 42/183 und 44/226 bestätigt wurde. Mit "illegalem 
Handel" sind hier Aktivitäten gemeint, die gegen einzelstaatliche Gesetze oder 
einschlägige internationale Rechtsnormen verstoßen. Besorgnis besteht des 
weiteren auch darüber, daß bei der grenzüberschreitenden Verbringung solcher 
Produkte häufig die einschlägigen, international gültigen Richtlinien und Grundsätze 
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mißachtet werden. Die im Rahmen des vorliegenden Programmbereichs ins Auge 
gefaßten Maßnahmen zielen in erster Linie auf die verbesserte Aufdeckung und 
wirksame Verhinderung solcher Praktiken ab.  

19.67 Zur Verhinderung der rechtswidrigen grenzüberschreitenden Verbringung 
toxischer und gefährlicher Produkte bedarf es zum einen einer weiteren 
Intensivierung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, zum anderen der 
Schaffung wirksamerer Überwachungs- und Vollzugsmöglichkeiten auf nationaler 
Ebene, wobei letztere auch die Einsicht in die Verhängung angemessener Bußgelder 
beinhaltet. Auch die anderen im vorliegenden Kapitel (wie beispielsweise in Punkt 
19.39 Buchstabe d) ins Auge gefaßten Maßnahmen sollen vorrangig diese Ziele 
verwirklichen helfen.  

Ziele  

19.68 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Die Verbesserung der einzelstaatlichen Möglichkeiten der Aufdeckung und 
Unterbindung jeglicher gesetzwidriger Versuche, unter Verletzung sowohl 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften als auch einschlägiger internationaler 
Rechtsnormen, toxische und gefährliche Produkte auf das Hoheitsgebiet eines 
Staates zu verbringen;  

b) Die Unterstützung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, bei 
der Erlangung aller erforderlichen Informationen über den illegalen Handel mit 
toxischen und gefährlichen Produkten.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

19.69 Die Regierungen sollen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Mittel und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten 
Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) soweit erforderlich, Gesetze zur Verhinderung der illegalen Einfuhr und 
Ausfuhr toxischer und gefährlicher Produkte erlassen und in Kraft setzen;  

b) entsprechende nationale Vollzugsprogramme erarbeiten, die es 
ermöglichen, die Einhaltung dieser Gesetze zu überwachen sowie Verstöße 
aufzudecken und mit angemessenen Geldbußen zu ahnden.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

19.70 Die Regierungen sollen gegebenenfalls die Entwicklung nationaler 
Warnsysteme zur besseren Aufdeckung von Fällen illegalen Handels mit toxischen 
und gefährlichen Produkten veranlassen. Am Betrieb solcher Systeme können 
kommunale und sonstige Stellen beteiligt werden.  

19.71 Die Regierungen sollen beim Austausch von Informationen über illegale 
grenzüberschreitende Verbringungen toxischer und gefährlicher Produkte eng 
zusammenarbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse an die zuständigen 
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Einrichtungen der Vereinten Nationen wie etwa das UNEP und die 
Regionalkommissionen weiterleiten.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

19.72 Zur Unterbindung der illegalen grenzüberschreitenden Verbringung toxischer 
und gefährlicher Produkte muß die internationale und regionale Zusammenarbeit 
weiter ausgebaut werden.  

19.73 Die Regionalkommissionen sollen in Zusammenarbeit und mit der 
Unterstützung und dem Rat des UNEP und anderer einschlägiger Einrichtungen der 
Vereinten Nationen und unter Heranziehung der von den Regierungen zur Verfügung 
gestellten Daten den illegalen Handel mit toxischen und gefährlichen Produkten und 
dessen Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesundheit in jeder Region 
überwachen und auf kontinuierlicher Basis diesbezügliche regionale Bewertungen 
vornehmen, wobei die Ergebnisse und Erkenntnisse des voraussichtlich im August 
1992 vorliegenden UNEP/ES-CAP-Berichts über den illegalen Handel 
Berücksichtigung finden sollen.  

19.74 Die Regierungen und die internationalen Organisationen sollen sich, soweit 
angemessen, in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bemühen, deren 
institutionelle und ordnungsrechtliche Möglichkeiten zur Kontrolle der illegalen Ein- 
und Ausfuhr toxischer und gefährlicher Produkte zu verbessern.  

G. Intensivierung der internationalen 
Zusammenarbeit in verschiedenen 
Programmbereichen  

19.75 Von den Regierungen beauftragte Experten haben im Dezember 1991 auf 
einer Tagung in London Empfehlungen erarbeitet, die eine bessere Koordinierung 
der Arbeit von Einrichtungen der Vereinten Nationen und anderen mit der 
Risikoabschätzung von und dem Risikomanagement zu Chemikalien befaßten 
internationalen Organisationen gewährleisten sollen. Des weiteren wurden auf 
diesem Treffen geeignete Maßnahmen zur Stärkung der Rolle des IPCS sowie die 
Bildung eines aus Vertretern der verschiedenen Regierungen zusammengesetzten 
Forums zum Bereich Risikoabschätzung und Risikomanagement gefordert.  

19.76 Zur weiteren Erörterung der auf dem Londoner Treffen verabschiedeten 
Empfehlungen und, soweit erforderlich, zur Einleitung entsprechender Maßnahmen 
sind die Leiter der Exekutivabteilungen von WHO, ILO und UNEP aufgerufen, binnen 
Jahresfrist ein Regierungstreffen einzuberufen, das als das erste Treffen des 
geplanten zwischenstaatlichen Forums gelten könnte. 

Umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher Abfälle 
einschließlich der Verhinderung von illegalen 
internationalen Verbringungen solcher Abfälle 
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EINFÜHRUNG  

20.1 Die wirksame Kontrolle der Erzeugung, Lagerung, Behandlung, 
Wiederverwendung und Verwertung, Beförderung, Rückgewinnung und Beseitigung 
gefährlicher Abfälle ist von eminenter Bedeutung für den Schutz der Gesundheit, 
einen wirksamen Umweltschutz und eine effiziente Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen sowie auch für eine nachhaltige Entwicklung. Dies setzt allerdings die 
aktive Zusammenarbeit und Mithilfe der internationalen Staatengemeinschaft, der 
Regierungen und der Industrie voraus. Unter dem Begriff Industrie, wie er in diesem 
Kapitel verwendet wird, ist der gesamte Industriesektor vom Großunternehmen und 
transnationalen Unternehmen bis hin zum kleineren, nur auf dem Binnenmarkt 
tätigen Unternehmen zu verstehen.  

20.2 Im Vordergrund stehen dabei die Vermeidung gefährlichen Abfalls und die 
Sanierung belasteter Standorte, für die sowohl fundierte Fachkenntnisse, erfahrenes 
Fachpersonal, entsprechende Einrichtungen und eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung sowie ausreichende technische und wissenschaftliche Kapazitäten 
erforderlich sind.  

20.3 Die im vorliegenden Kapitel umrissenen Maßnahmen stehen in sehr engem 
Zusammenhang und berühren viele der in anderen Kapiteln beschriebenen 
Programmbereiche, so daß sich die Notwendigkeit ergibt, für gefährliche Abfälle ein 
integriertes abfallwirtschaftliches Gesamtkonzept zu entwickeln.  

20.4 Weltweit wird mit Sorge zur Kenntnis genommen, daß ein Teil der 
internationalen Verbringung gefährlicher Abfälle unter Verletzung geltender 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und internationaler Regelungen sowie zu Lasten 
von Umwelt und Gesundheit in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, erfolgt.  

20.5 In der Resolution 44/226 vom 22. Dezember 1989 forderte die 
Generalversammlung die einzelnen Regionalkommissionen auf, im Rahmen der 
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel durch Überwachung des illegalen Handels mit 
giftigen und gefährlichen Produkten und Abfällen sowie durch Vornahme regionaler 
Erhebungen über den Umfang und die Auswirkungen eines solchen Handels auf 
Umwelt und Gesundheit zu seiner Verhinderung beizutragen. Des weiteren forderte 
die Generalversammlung die Regionalkommissionen auf, untereinander und in 
Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) auf eine 
wirksame und abgestimmte Überwachung und Bewertung des illegalen Handels mit 
giftigen und gefährlichen Produkten und Abfällen hinzuwirken.  

Gesamtziel  

20.6 Gesamtziel der Bemühungen im Rahmen eines integrativen 
Lebenszyklusansatzes ist die weitgehende Vermeidung gefährlicher Abfälle und die 
Vermeidung des Abfallaufkommens sowie die Behandlung solcher Abfälle in einer 
Weise, die weder gesundheits- noch umweltschädlich ist.  

Einzelziele  

20.7 Die Gesamtziele lauten wie folgt:  
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a) die Vermeidung oder Vermeidung gefährlicher Abfälle als Teil eines auf 
eine saubere, also schadstoffarme Produktion ausgerichteten integrierten 
Gesamtkonzepts; die Unterbindung oder weitgehende Einschränkung der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle im Sinne eines 
umweltverträglichen und sachgemäßen Umgangs mit solchen Abfällen; und 
die Gewährleistung der möglichst umfassenden Verwendung 
umweltverträglicher Abfallentsorgungsverfahren im Ursprungsland 
(Entsorgungsautarkie). Findet eine grenzüberschreitende Verbringung 
dennoch statt, soll sie Aspekte des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigen und auf Vereinbarungen zwischen den betroffenen Staaten 
beruhen;  

b) die Ratifizierung des Baseler Übereinkommens über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung 
und die umgehende Ausarbeitung der dazugehörigen Protokolle wie etwa des 
Protokolls über Haftung und Entschädigung sowie entsprechender 
Regelungsmechanismen und Leitlinien zur reibungsloseren Durchführung des 
Baseler Übereinkommens;  

c) die Ratifizierung und volle Inkraftsetzung des Bamako-Übereinkommens 
über das Verbot der Einfuhr gefährlicher Abfälle nach Afrika und die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung solcher Abfälle innerhalb Afrikas und 
die umgehende Ausarbeitung eines Protokolls über Haftungs- und 
Entschädigungsfragen;  

d) die Unterbindung der Ausfuhr gefährlicher Abfälle in Länder, die einzeln 
oder im Rahmen internationaler Vereinbarungen die Einfuhr solcher Abfälle 
untersagt haben wie etwa die Vertragsparteien des Bamako-
Übereinkommens, des Lomé IV-Übereinkommens oder anderer einschlägiger, 
ein solches Verbot vorsehender Vereinbarungen.  

20.8 Das vorliegende Kapitel umfaßt folgende Programmbereiche:  

a) Förderung der Abfallvermeidung und -vermeidung;  

b) Förderung und Stärkung der institutionellen Kapazitäten für die Entsorgung 
gefährlicher Abfälle;  

c) Förderung und Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit zur 
Regelung der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle;  

d) Verhinderung des illegalen internationalen Handels mit gefährlichen 
Abfällen.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Förderung der Vermeidung gefährlicher Abfälle 
Handlungsgrundlage  
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20.9 Zur Zeit werden Gesundheit und Umweltqualität zunehmend durch die in immer 
größeren Mengen anfallenden gefährlichen Abfälle beeinträchtigt. Außerdem werden 
der Gesellschaft und dem einzelnen Bürger immer mehr direkte und indirekte Kosten 
für die Behandlung und Beseitigung solcher Abfälle aufgebürdet. Aus diesem Grund 
muß alles getan werden, um mehr Wissen und Datenmaterial über die 
wirtschaftlichen Aspekte der Vermeidung und der Entsorgung solcher Abfälle - 
darunter auch ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf den 
umweltbezogenen Nutzen - zu sammeln, damit sichergestellt ist, daß die 
erforderlichen Investitionsmittel im Rahmen von Entwicklungsprogrammen über 
entsprechende wirtschaftliche Anreize bereitgestellt werden. Eines der vorrangigen 
abfallpolitischen Ziele ist die Vermeidung des Abfallvolumens als Teil eines 
umfassenderen Ansatzes zu sich verändernden industriellen Prozessen und 
Verhaltensmustern der Verbraucher aufgrund von auf Schadstoffprävention und 
saubere Produktionsverfahren ausgerichteten Strategien.  

20.10 Einer der wichtigsten Faktoren dieser Strategien ist die Verwertung 
gefährlicher Abfälle und ihre Umwandlung in gebrauchsfähige Stoffe. Somit stehen 
die Anwendung entsprechender Technologien und die Änderung vorhandener 
beziehungsweise die Entwicklung neuer abfallarmer Technologien im Mittelpunkt der 
Abfallvermeidung.  

Ziele  

20.11 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) soweit realisierbar, die Verringerung der anfallenden Abfallmengen als Teil 
eines auf eine umweltverträgliche Produktion ausgerichteten integrierten 
Konzepts;  

b) die Optimierung des Materialeinsatzes durch Verwertung der Rückstände 
aus Produktionsprozessen, soweit dies praktikabel und umweltverträglich ist;  

c) die Erweiterung der vorhandenen Wissensbasis und des verfügbaren 
Datenmaterials bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte der Vermeidung und 
Entsorgung gefährlicher Abfälle.  

20.12 Zur Erreichung dieser Ziele und damit zur Reduzierung der Auswirkungen und 
Kosten der industriellen Entwicklung sollen diejenigen Länder, in denen die 
erforderlichen Technologien ohne Beeinträchtigung der Entwicklung zum Einsatz 
gebracht werden können, folgende abfallpolitische Maßnahmen ergreifen:  

a) die Einbindung von auf eine umweltverträgliche Produktion und 
Abfallvermeidung ausgerichteten Konzepten in die abfallwirtschaftliche 
Gesamtplanung und die Festlegung konkreter Ziele;  

b) die Förderung des Einsatzes ordnungsrechtlicher und marktwirtschaftlicher 
Instrumentarien;  

c) die Festlegung eines mittelfristigen Ziels für die Stabilisierung der insgesamt 
anfallenden Abfallmenge;  
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d) die Erarbeitung langfristiger Programme und Strategien sowie 
gegebenenfalls auch fester Zielvorgaben für die Reduzierung der pro 
Produktionseinheit anfallenden Abfallmenge;  

e) die Erzielung einer qualitativen Verbesserung der Abfallströme, in erster 
Linie durch gezielte Bemühungen um die Verringerung ihrer gefährlichen 
Eigenschaften;  

f) die Ermöglichung der Festlegung kostengünstiger Abfallvermeidungs- und 
Abfallentsorgungsstrategien und -konzepte unter Berücksichtigung des 
Entwicklungsstands des jeweiligen Landes.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

20.13 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) um eine Benachteiligung rückgewonnener Stoffe zu verhindern - sofern 
diese Stoffe umweltverträglich sind -, sollen die Regierungen feste Vorgaben 
oder beschaffungspolitische Kriterien festlegen beziehungsweise bereits 
vorhandene ändern;  

b) die Regierungen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im 
Zusammenwirken mit anderen Ländern gegebenenfalls finanzielle oder 
ordnungsrechtliche Anreize schaffen, um erstens die Innovationsbemühungen 
der Industrie um die Entwicklung umweltverträglicher Produktionsverfahren 
voranzutreiben, zweitens die Industrie zu veranlassen, verstärkt in 
vorbeugende Technologien und/oder Recycling-Technologien zu investieren 
und so eine umweltverträgliche Entsorgung aller gefährlichen Abfälle 
einschließlich rückgewinnbarer Abfälle zu gewährleisten, und um drittens auf 
verstärkte Investitionen in die Abfallvermeidung hinzuwirken;  

c) zur Entwicklung kostenwirksamer Alternativen für bestimmte Verfahren und 
Stoffe, die gegenwärtig zum Entstehen gefährlicher Abfälle führen, welche 
besondere Probleme in bezug auf eine umweltverträgliche Beseitigung oder 
Behandlung aufwerfen, sollen die Regierungen die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit intensivieren. Dabei ist auch die Möglichkeit einer 
letztendlich totalen Abschaffung derjenigen Stoffe, von denen eine nicht zu 
vertretende und anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr ausgeht und die 
toxisch und langlebig sind und zur Bioakkumulation neigen, baldmöglichst in 
Betracht zu ziehen. Besondere Beachtung gebührt denjenigen Alternativen, 
die für die Entwicklungsländer wirtschaftlich vertretbar sein könnten;  

d) die Regierungen sollen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Mittel und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den 
Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen und 
Wirtschaftszweigen die Errichtung eigener Anlagen zur Inlandsentsorgung des 
anfallenden gefährlichen Abfalls vorantreiben;  

e) die Regierungen der Industrieländer sollen im Einklang mit Kapitel 34 die 
Transfer von umweltverträglichen Technologien sowie von Fachwissen über 
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saubere Technologien und abfallarme Produktionsverfahren an 
Entwicklungsländer fördern, um dort innovationsfördernde Veränderungen in 
Gang zu bringen. Ebenso sollen sie mit der Industrie zusammenarbeiten, um 
gegebenenfalls Leitlinien und Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die zu einer 
umweltverträglicheren Produktion im Rahmen sektoraler Zusammenschlüsse 
zwischen Handel und Industrie führen;  

f) die Regierungen sollen die Industrie dazu anhalten, anfallende gefährliche 
Abfälle - sofern sie unvermeidbar sind - am Entstehungsort oder in möglichst 
geringer Entfernung davon zu behandeln, zu verwerten, wiederzuverwenden 
und zu beseitigen, vorausgesetzt dies ist für die Industrie sowohl ökonomisch 
als auch ökologisch vertretbar;  

g) die Regierungen sollen die Durchführung von 
Technologiefolgenabschätzungen (TA) beispielsweise durch 
Inanspruchnahme von TA-Zentren unterstützen;  

h) die Regierungen sollen eine umweltverträglichere Produktion durch 
Errichtung spezieller Einrichtungen fördern, die entsprechende Ausbildungs- 
und Informationsmöglichkeiten anbieten;  

i) die Industrie soll für ihre Produktions- beziehungsweise Vertriebsstandorte 
Umweltmanagementsysteme einschließlich innerbetrieblicher Umwelt-
Betriebsprüfungen (Umwelt-Audits) einführen, um herauszufinden, wo der 
Einsatz sauberer Produktionsverfahren angezeigt ist;  

j) eine einschlägige und für diesen Bereich zuständige Organisation der 
Vereinten Nationen soll in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen mit 
der Erarbeitung von Leitlinien zur Abschätzung von Kosten und Nutzen 
verschiedener auf eine umweltverträgliche Produktion und Abfallvermeidung 
sowie eine umweltverträgliche Abfallentsorgung ausgerichteter Konzepte 
beginnen, die auch für die Sanierung belasteter Standorte gelten. Dabei soll 
nach Möglichkeit auch der 1991 auf einem Treffen der von den Regierungen 
beauftragten Experten in Nairobi abgefaßte Bericht über eine internationale 
Strategie und ein Aktionsprogramm sowie technische Leitlinien für eine 
umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher Abfälle herangezogen werden. 
Besonders zu berücksichtigen ist auch die Arbeit im Zusammenhang mit dem 
Baseler Übereinkommen, das unter der Leitung des UNEP-Sekretariats 
erarbeitet wird;  

k) die Regierungen sollen Rechtsvorschriften erarbeiten, in denen die 
grundsätzliche Verantwortung der Industrie für die umweltverträgliche 
Beseitigung der von ihnen erzeugten gefährlichen Abfälle festgeschrieben 
wird.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

20.14 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Regierungen sollen mit Unterstützung internationaler Organisationen 
Strukturen zur Bewertung bestehender Informationssysteme schaffen;  
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b) die Regierungen sollen nationale und regionale Clearingstellen und 
Netzwerke zur Erfassung und Weiterleitung von Informationen einrichten, auf 
die staatliche Stellen und die Industrie sowie sonstige nichtstaatliche 
Organisationen leichter zugreifen und sie für ihre Zwecke nutzen können;  

c) internationale Organisationen sollen im Rahmen des Cleaner Production 
Programme des UNEP und des International Cleaner Production Clearing 
House (ICPIC) vorhandene Systeme zur Erfassung von Daten über saubere 
Produktionsprozesse erweitern und ausbauen;  

d) alle Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sollen die Nutzung 
und Transfer der im Rahmen des Cleaner Production-Netzes gesammelten 
Daten unterstützen;  

e) in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen soll die OECD eine 
umfassende Untersuchung über die in ihren Mitgliedsländern gesammelten 
Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einführung wirtschaftspolitischer 
Regelungsmechanismen und Anreizsysteme für die Entsorgung gefährlicher 
Abfälle und für die Verwendung sauberer, zur Abfallvermeidung beitragender 
Technologien durchführen und die dabei ermittelten Daten weitergeben;  

f) die Regierungen sollen die Industrie zu einer transparenteren 
Betriebsführung anhalten und den Kommunen, soweit sie etwas mit der 
Erzeugung, Entsorgung und Beseitigung von gefährlichen Abfällen zu tun 
haben, diesbezügliche Informationen zukommen lassen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

20.15 Durch internationale/regionale Zusammenarbeit soll auf die Ratifizierung des 
Baseler Übereinkommens und des Bamako-Übereinkommens hingewirkt und die 
Inkraftsetzung dieser Übereinkommen unterstützt werden. Außerdem bedarf es einer 
verstärkten regionalen Zusammenarbeit, um im Bedarfsfall ähnliche Übereinkommen 
wie für Afrika auch für andere Regionen auszuhandeln. Darüber hinaus wäre eine 
wirksamere Koordinierung der regionalen und nationalen Politik und der regionalen 
und nationalen Instrumentarien auf internationaler Ebene angebracht. Als weitere 
Maßnahme empfiehlt sich eine stärkere Zusammenarbeit bei der Überwachung der 
aus der Entsorgung von gefährlichen Abfällen resultierenden Auswirkungen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

20.16 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 750 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

20.17 Im Bereich Forschung und Entwicklung sollen folgende Maßnahmen ergriffen 
werden:  

a) im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel 
sollen die Regierungen im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und 
anderen einschlägigen Organisationen und gegebenenfalls auch bestimmten 
Industrien die finanzielle Unterstützung von Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammen zur Ermittlung sauberer Technologien, darunter 
auch biotechnologischer Verfahren, substantiell verstärken;  

b) die Staaten sollen im Zusammenwirken mit internationalen Organisationen 
gegebenenfalls die Industrie dazu anhalten, sich verstärkt mit der 
Untersuchung von Möglichkeiten des allmählichen Auslaufens solcher 
Verfahren zu befassen, die aufgrund der dabei erzeugten gefährlichen Abfälle 
besonders umweltgefährdend sind;  

c) die Staaten sollen die Industrie dazu anhalten, Pläne zur Einbindung des 
Konzepts der umweltverträglichen Produktion in Produktplanung und 
Betriebsführungspraxis zu entwickeln;  

d) die Staaten sollen die Industrie dazu anhalten, durch Reduzierung der 
anfallenden Abfallmenge und durch Gewährleistung einer umweltverträglichen 
Wiederverwendung, Verwertung und Rückgewinnung und Lagerung 
gefährlicher Abfälle ein ökologisch verantwortungsvolles Verhalten 
("Responsible Care") an den Tag zu legen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

20.18 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Regierungen, internationale Organisationen und die Industrie sollen die 
Einführung industrieller Ausbildungsprogramme fördern, in die auch 
Abfallminimierungstechniken und die Durchführung von 
Demonstrationsvorhaben vor Ort einbezogen sind, um den gewünschten 
Erfolg mit sauberen Produktionsprozessen zu erzielen;  

b) die Industrie soll die Grundsätze sauberer Produktionsverfahren und 
entsprechende Fallbeispiele in laufende Ausbildungsprogramme einbinden 
und sektor-/länderspezifische Demonstrationsvorhaben/ -netzwerke einführen;  

c) in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sollen 
Aufklärungskampagnen zum Thema umweltverträgliche Produktion gestartet 
und die Ausgangsbasis für einen Dialog und eine Partnerschaft mit der 
Industrie und anderen Handlungsträgern geschaffen werden.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

20.19 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  
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a) in Zusammenarbeit mit der Industrie und im Zusammenwirken mit 
entsprechenden internationalen Organisationen sollen die Regierungen der 
Entwicklungsländer Bestandsaufnahmen der in ihren Ländern anfallenden 
gefährlichen Abfälle vornehmen, um ihre eigenen Bedürfnisse hinsichtlich 
Technologietransfer und der Durchführung von Maßnahmen zur 
umweltverträglichen Entsorgung solcher Abfälle und ihrer Beseitigung 
herauszufinden;  

b) ausgehend von dem Verursacherprinzip sollen die Regierungen ein von 
Kriterien der Schadstoffprävention und der Schadstoffreduzierung an der 
Quelle geleitetes integriertes Umweltschutzkonzept in ihre nationale Planung 
und Gesetzgebung einbeziehen und Programme zur Verringerung der 
anfallenden Abfallmenge einschließlich fester Zielvorgaben und 
angemessener Umweltschutzmaßnahmen beschließen;  

c) die Regierungen sollen gemeinsam mit der Industrie Pläne für 
sektorspezifische Kampagnen zugunsten sauberer Produktionsprozesse und 
einer Minimierung gefährlicher Abfälle sowie zur Reduzierung solcher Abfälle 
und sonstiger Emissionen erarbeiten;  

d) bei der Festlegung neuer beziehungsweise der Erweiterung vorhandener 
Verfahrensregeln für Umweltverträglichkeitsprüfungen unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes "von der Wiege bis zur Bahre" beim Umgang mit 
gefährlichen Abfällen, also der Verantwortung über den gesamten 
Lebenszyklus, sollen die Regierungen die Führung übernehmen, um auf diese 
Weise Möglichkeiten der Abfallvermeidung durch eine sichere Behandlung, 
Lagerung, Beseitigung und der endgültigen Vernichtung solcher Abfälle 
aufzeigen;  

e) die Regierungen sollen in Zusammenarbeit mit der Industrie und 
entsprechenden internationalen Organisationen Verfahrensregeln für die 
Überwachung der Einhaltung des Prinzips "von der Wiege bis zur Bahre" 
einschließlich Umwelt-Betriebsprüfungen entwickeln.  

f) bilaterale und multilaterale Entwicklungshilfeorganisationen sollen die für die 
Transfer sauberer, umweltverträglicher Technologien an die 
Entwicklungsländer, einschließlich der dort ansässigen Klein- und 
Mittelbetriebe, zur Verfügung gestellten Finanzmittel deutlich erhöhen.  

B. Förderung und Stärkung der institutionellen 
Kapazitäten für die Entsorgung gefährlicher Abfälle  

Handlungsgrundlage  

20.20 In vielen Ländern sind die im eigenen Land vorhandenen Behandlungs- und 
Beseitigungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle unzureichend. Dies ist in erster 
Linie der mangelhaften Infrastruktur, den Unzulänglichkeiten des 
ordnungsrechtlichen Instrumentariums, dem zu geringen Angebot an Aus- und 
Fortbildungsprogrammen und der ungenügenden Koordinierung zwischen den 
verschiedenen mit den diversen Aspekten der Abfallwirtschaftsplanung befaßten 
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Ressorts und Einrichtungen zuzuschreiben. Darüber hinaus fehlt es oft an 
entsprechendem Wissen über Umweltverschmutzung und Schadstoffbelastung und 
die mit gefährlichen Abfällen zusammenhängenden gesundheitlichen Risiken einer 
Exposition der Bevölkerung, insbesondere von Frauen und Kindern, und der 
Ökosysteme, ebenso wie über die Abschätzung der Risiken und die 
charakteristischen Merkmale von Abfällen. Soweit erforderlich, müssen unverzüglich 
Schritte zur Ermittlung besonders stark gefährdeter Personengruppen unternommen 
und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für einen umweltverträglichen Umgang mit gefährlichen Abfällen ist 
ein alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens abdeckendes Angebot an 
Aufklärungs-, Erziehungs- und Ausbildungsprogrammen. Darüber hinaus muß 
versucht werden, mit Hilfe entsprechender Forschungsprogramme einen genaueren 
Einblick in die Eigenarten gefährlicher Abfälle zu gewinnen, das ökologische 
Gefährdungspotential zu bestimmen und Technologien zur schadlosen Beseitigung 
solcher Abfälle zu entwickeln. Und schließlich müssen auch die Kapazitäten der mit 
der Entsorgung gefährlicher Abfälle betrauten Institutionen verstärkt werden.  

Ziele  

20.21 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) die Verabschiedung geeigneter Koordinierungsmaßnahmen sowie 
gesetzgeberischer und ordnungsrechtlicher Maßnahmen auf nationaler Ebene 
zur Gewährleistung eines umweltverträglichen Umgangs mit gefährlichen 
Abfällen einschließlich der Inkraftsetzung internationaler und regionaler 
Übereinkommen;  

b) die Einführung von Programmen zur Aufklärung und Informierung der 
Öffentlichkeit über abfallspezifische Fragestellungen und die Gewährleistung 
der Bereitstellung von Aus- und Fortbildungsprogrammen für die in Industrie 
und Staatsdienst tätigen Beschäftigten in allen Ländern;  

c) die Initiierung umfassender Forschungsvorhaben zum Thema gefährliche 
Abfälle in den einzelnen Ländern;  

d) die verstärkte Unterstützung von Dienstleistungsunternehmen, um ihnen 
den sachgemäßen Umgang mit gefährlichen Abfällen zu ermöglichen, und der 
Aufbau internationaler Netzwerke;  

e) der Aufbau eigener Kapazitäten in allen Entwicklungsländern für die Aus- 
und Fortbildung auf allen Ebenen im umweltverträglichen Umgang mit 
gefährlichen Abfällen und ihrer Überwachung und umweltverträglichen 
Entsorgung;  

f) die Abschätzung des Gefährdungspotentials für den Menschen im Falle 
kontaminierter Standorte und die Bestimmung der erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen;  

g) die Erleichterung der Abschätzung der von gefährlichen Abfällen 
ausgehenden Folgen und Gefahren für Gesundheit und Umwelt durch 
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Festlegung entsprechender Verfahrensregeln, Methoden, Kriterien und/oder 
emissionsbezogener Leitlinien und Normen;  

h) die Vertiefung des vorhandenen Wissens über die Auswirkungen 
gefährlicher Abfälle auf die Gesundheit der Menschen und ihre Umwelt;  

i) die Aufklärung der Regierungen und der Öffentlichkeit über die von 
gefährlichen - darunter auch infektiösen - Abfällen ausgehenden Wirkungen 
auf Gesundheit und Umwelt.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

20.22 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Regierungen sollen für gefährliche Abfälle und deren Behandlungs-
/Ablagerungsstätten sowie für sanierungsbedürftige belastete Flächen 
Bestandsaufnahmen, darunter auch rechnergestützte, anfertigen und die 
Exposition sowie das gesundheitliche und das ökologische Risiko abschätzen. 
Darüber hinaus sollen sie auch die für eine Sanierung der Altlasten 
erforderlichen Maßnahmen bestimmen. Die Industrie soll die dafür 
erforderlichen Informationen liefern;  

b) die Regierungen, die Industrie und die internationalen Organisationen 
sollen bei der Erarbeitung von Leitlinien und einfach zu handhabenden 
Methoden zur Kennzeichnung und Einstufung gefährlicher Abfälle 
zusammenarbeiten;  

c) die Regierungen sollen bei den Anwohnern ungeordneter Deponien für 
gefährliche Abfälle Expositionsanalysen und Gesundheitskontrollen 
durchführen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten;  

d) die internationalen Organisationen sollen unter Berücksichtigung nationaler 
Entscheidungsprozesse verbesserte Gesundheitskriterien festlegen und Hilfe 
bei der Ausarbeitung sachgerechter technischer Leitlinien zur Vermeidung, 
Minimierung und sicheren Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle 
leisten;  

e) die Regierungen der Entwicklungsländer sollen fach- und 
sektorübergreifende Gruppen dazu anregen, in Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen und sonstigen Stellen Ausbildungs- und 
Forschungsmaßnahmen einzuleiten, die sich mit der Abschätzung, Verhütung 
und Überwachung der mit gefährlichem Abfall verbundenen 
Gesundheitsrisiken befassen. Derartige Gruppen sollen als Musterbeispiele 
für noch zu entwickelnde regionale Programme dieser Art dienen;  

f) im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel 
sollen die Regierungen gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den 
Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen - soweit 
möglich - auf die Errichtung kombinierter Behandlungs-/Entsorgungsanlagen 
für gefährliche Abfälle in Klein- und Mittelbetrieben hinwirken;  
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g) die Regierungen sollen in Zusammenarbeit mit der Industrie und 
internationalen Organisationen die Ausweisung und Sanierung von Deponien 
für gefährliche Abfälle vorantreiben. Dafür sollen entsprechende 
Technologien, Fachkenntnisse und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, 
und es soll - soweit möglich und sofern angebracht - das Verursacherprinzip 
zugrundegelegt werden;  

h) die Regierungen sollen sicherstellen, daß ihre militärischen Einrichtungen 
den im eigenen Land geltenden Umweltnormen entsprechen, was die 
Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle betrifft.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

20.23 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) die Regierungen, internationale und regionale Organisationen sowie die 
Industrie sollen die Transfer fachspezifischer und wissenschaftlicher 
Informationen über die verschiedenen gesundheitsbezogenen Aspekte 
gefährlicher Abfälle erleichtern und intensivieren und die Verwendung dieser 
Informationen fördern;  

b) die Regierungen sollen Notifizierungsverfahren und Register für exponierte 
Bürger und aufgetretene Gesundheitsschäden sowie Datenbanken zur 
Risikoabschätzungen gefährlicher Abfälle schaffen;  

c) die Regierungen sollen sich um die Erfassung von Daten über 
Abfallerzeuger oder -entsorger/-verwerter bemühen und diese den betroffenen 
Personen und Institutionen zur Verfügung stellen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

20.24 Im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und gegebenenfalls auch 
anderen einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) auf regionaler sowie gegebenenfalls auch auf lokaler Ebene die 
Heranziehung und Inanspruchnahme institutioneller und fachübergreifender 
Gruppen fördern und unterstützen, die sich entsprechend ihren Fähigkeiten an 
Maßnahmen beteiligen, die auf die Intensivierung der Risikoabschätzung, des 
Risikomanagements und der Risikoverminderung im Zusammenhang mit 
gefährlichem Abfall ausgerichtet sind;  

b) in den Entwicklungsländern den Stärkung der personellen und 
institutionellen Kapazitäten und die technische Entwicklung und Forschung im 
Zusammenhang mit der Erschließung der menschlichen Ressourcen 
unterstützen, wobei dem Zusammenschluß von Netzwerken besondere 
Unterstützung gebührt;  

c) auf die Inlandsentsorgung gefährlicher Abfälle im Ursprungsland hinwirken, 
sofern diese umweltverträglich und durchführbar ist. Eine 
grenzüberschreitende Verbringung darf nur aus umweltschutzrechtlichen oder 
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ökonomischen Gründen stattfinden und muß zwischen allen betroffenen 
Staaten vorher abgesprochen werden.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

20.25 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED weltweit auf etwa 18,5 Milliarden Dollar einschließlich 
3,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit den Entwicklungsländern veranschlagt, 
worin auch etwa 500 Millionen Dollar eingeschlossen sind, in Form an Zuschüssen 
oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. 
Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch 
nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

20.26 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen 
einschlägigen Organisationen sowie gegebenenfalls auch der Industrie sollen 
die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Mittel ihre Unterstützung für die Durchführung der mit 
gefährlichen Abfällen befaßten Forschung in den Entwicklungsländern 
verstärken;  

b) im Zusammenwirken mit internationalen Organisationen sollen die 
Regierungen wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen 
Auswirkungen gefährlicher Abfälle in den Entwicklungsländern einschließlich 
der Langzeitwirkungen bei Kindern und Frauen durchführen;  

c) die Regierungen sollen wissenschaftliche Untersuchungen zur Ermittlung 
der Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben durchführen;  

d) in Zusammenarbeit mit der Industrie sollen die Regierungen und 
internationale Organisationen die technologische Forschung im 
Zusammenhang mit dem umweltverträglichen Umgang mit gefährlichen 
Abfällen und deren Lagerung, Verbringung, Behandlung und Beseitigung 
sowie diesbezügliche Bewertungs-, Management- und Sanierungsaspekte 
intensivieren;  

e) die internationalen Organisationen sollen geeignete und verbesserte 
Technologien für den Umgang mit gefährlichen Abfällen, ihrer Lagerung, 
Verbringung, Behandlung und Beseitigung ausfindig machen.  
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(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

20.27 Im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen 
Organisationen sowie gegebenenfalls auch der Industrie sollen die Regierungen im 
Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) die öffentliche Bewußtseinsbildung und die Aufklärung über 
abfallspezifische Fragestellungen verstärken und die Ausarbeitung und 
Verbreitung allgemeinverständlichen Informationsmaterials zur Frage 
gefährlicher Abfälle fördern;  

b) die Beteiligung der Öffentlichkeit - vor allem Frauen - an Programmen zur 
Entsorgung gefährlicher Abfälle verstärken, einschließlich der Mitwirkung von 
Basisgruppen;  

c) Aus- und Fortbildungsprogramme für männliche und weibliche Beschäftigte 
in der Industrie und im öffentlichen Dienst entwickeln, die praxisbezogene 
Fragen wie etwa die Planung und Durchführung von 
Abfallvermeidungsprogrammen, die Vornahme von Gefahrstoff-
Betriebsprüfungen und die Schaffung eines geeigneten ordnungsrechtlichen 
Rahmens behandeln;  

d) in den Entwicklungsländern die Unterweisung von Arbeitnehmern, 
Führungskräften der Industrie und Bediensteten der staatlichen 
Aufsichtsbehörden in der Minimierung und umweltverträglichen Entsorgung 
gefährlicher Abfälle unterstützen.  

20.28 Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:  

a) im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und sonstigen 
Organisationen, auch nichtstaatlichen, sollen die Regierungen im Rahmen der 
ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel in gemeinsamer 
Arbeit für den Gebrauch in Schulen, für Frauengruppen und für die breite 
Öffentlichkeit bestimmtes Unterrichtsmaterial über gefährliche Abfälle und ihre 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt erstellen und in Umlauf bringen;  

b) im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und sonstigen 
Organisationen sollen die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten und Mittel Programme zur umweltverträglichen 
Entsorgung gefährlicher Abfälle unter Beachtung etwaiger Gesundheits- und 
Umweltnormen einführen beziehungsweise erweitern und 
Überwachungssysteme zur Bestimmung eventueller schädlicher 
Auswirkungen gefährlicher Abfälle im Falle einer Exposition der Bevölkerung 
und der Umwelt ausbauen;  

c) die internationalen Organisationen sollen ihre Mitgliedsstaaten bei der 
Abschätzung der von gefährlichen Abfällen ausgehenden Gesundheits- und 
Umweltrisiken sowie bei der Festlegung ihrer Prioritäten hinsichtlich der 
Kontrolle der verschiedenen Abfallkategorien oder -arten unterstützen;  
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d) im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen 
einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel die Einrichtung von 
Leistungszentren für die Aus- und Fortbildung im abfallwirtschaftlichen Bereich 
unterstützen; dabei sollen sie sich entsprechender nationaler Einrichtungen 
bedienen und eine vermehrte internationale Zusammenarbeit unter anderem 
durch institutionelle Kontakte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
fördern.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

20.29 Transnationale Unternehmen und sonstige Großunternehmen sollen dazu 
ange halten werden, entsprechende unternehmenspolitische Konzepte einzuführen 
und sich zu verpflichten, bei der Erzeugung und Beseitigung gefährlicher Abfälle im 
Ausland die gleichen beziehungsweise nicht weniger strenge Vorgaben und 
Verpflichtungen einzuhalten wie in ihren jeweiligen Heimatländern; des weiteren 
werden die Regierungen ersucht, sich um die Ausarbeitung von Bestimmungen zur 
umweltverträglichen Entsorgung gefährlicher Abfälle zu bemühen;  

20.30 Die internationalen Organisationen sollen ihre Mitgliedsländer bei der 
Bewertung der von gefährlichen Abfällen ausgehenden Gesundheits- und 
Umweltrisiken sowie bei der Festlegung ihrer Prioritäten hinsichtlich der Kontrolle der 
verschiedenen Abfallkategorien oder -arten unterstützen.  

20.31 Im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen sowie anderen einschlägigen 
Organisationen und Industrien sollen die Regierungen im Rahmen der ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) nationale Institutionen bei der ordnungsrechtlichen Überwachung und 
Kontrolle gefährlicher Abfälle zu unterstützen und sie mit ihrer Unterstützung 
gleichzeitig in die Lage zu versetzen, internationale Übereinkommen zur 
Durchführung zu bringen;  

b) in der Industrie angesiedelte, mit gefährlichen Abfällen befaßte 
Einrichtungen und mit deren Entsorgung betraute Dienstleistungsunternehmen 
schaffen;  

c) technische Leitlinien für die umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher 
Abfälle beschließen und die ordnungsgemäße Umsetzung regionaler und 
internationaler Übereinkommen unterstützen;  

d) für eine verstärkte internationale Vernetzung der im Bereich gefährlicher 
Abfälle arbeitenden Fachleute sorgen und einen reibungslosen 
Informationsfluß zwischen den einzelnen Ländern aufrechterhalten;  

e) die Möglichkeit des Einrichtens und Betreibens zentraler 
Abfallbehandlungsanlagen für gefährliche Abfälle auf nationaler, subregionaler 
und regionaler Ebene prüfen. Solche zentralen Einrichtungen könnten für Aus- 
und Fortbildungszwecke und für die Erleichterung und Förderung der Transfer 
von Technologien für die umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher Abfälle 
herangezogen werden;  
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f) einschlägige wissenschaftliche Einrichtungen/Forschungseinrichtungen oder 
Leistungszentren benennen und sie durch verstärkte Unterstützung in die 
Lage versetzen, die Aus- und Fortbildung im Bereich der umweltverträglichen 
Entsorgung gefährlicher Abfälle zu übernehmen;  

g) ein Programm zur Schaffung ausreichender nationaler Aus- und 
Fortbildungskapazitäten und -möglichkeiten für das auf verschiedenen Ebenen 
der Abfallwirtschaft beschäftigte Personal erarbeiten;  

h) zur Verbesserung der intern vorhandenen Systeme für den Umgang mit 
gefährlichen Abfällen in bestehenden Industriebetrieben Umwelt-
Betriebsprüfungen durchführen.  

C. Förderung und Intensivierung der internationalen 
Zusammenarbeit zur Regelung der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle  

Handlungsgrundlage  

20.32 Für die Förderung und Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit zur 
Regelung sowie Kontrolle und Überwachung der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle soll ein vorsorgender Ansatz gewählt werden. Zu diesem Zweck 
müssen die in diversen internationalen Übereinkünften und Rechtsinstrumenten 
vorgesehenen Verfahrensregeln und Kriterien aufeinander abgestimmt werden. 
Darüber hinaus müssen vorhandene Kriterien für die Bestimmung 
umweltgefährdender Abfälle weiterentwickelt beziehungsweise harmonisiert und 
Überwachungskapazitäten geschaffen werden.  

Ziele  

20.33 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) die Unterstützung und Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit 
im Zusammenhang mit dem umweltverträglichen Umgang mit gefährlichen 
Abfällen einschließlich der Kontrolle und Überwachung der 
grenzüberschreitenden Verbringung derartiger Abfälle - auch solcher, die für 
die Verwertung bestimmt sind - durch Verwendung international vereinbarter 
Kriterien bei der Bestimmung und Einstufung gefährlicher Abfälle und die 
Vereinheitlichung der einschlägigen internationalen Rechtsinstrumente;  

b) der Erlaß eines Ausfuhrverbots beziehungsweise einer Ausfuhrsperre im 
Einzellfall für gefährliche Abfälle in diejenigen Länder, die nicht über die 
erforderlichen Kapazitäten zur schadlosen und umweltverträglichen 
Entsorgung solcher Abfälle verfügen oder deren Einfuhr untersagt haben;  

c) die Förderung der Erarbeitung von Kontrollverfahren für die 
grenzüberschreitende Verbringung von zur Rückgewinnung bestimmten 
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gefährlichen Abfällen innerhalb des Baseler Übereinkommen, die 
umweltverträgliche und wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten fördern.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

20.34 Im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und gegebenenfalls auch 
anderen einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) das nach dem Baseler Übereinkommen und einschlägigen 
Regionalabkommen sowie in den dazugehörigen Anlagen vorgeschriebene 
Notifizierungsverfahren in die einzelstaatliche Gesetzgebung einbinden;  

b) gegebenenfalls regionale Abkommen ähnlich dem Bamako-
Übereinkommen zur Regelung der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle ausarbeiten;  

c) die Vereinbarkeit und Komplementarität solcher Regionalabkommen mit 
internationalen Übereinkommen und Protokollen sicherstellen helfen;  

d) die zur Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle erforderlichen Kapazitäten und Möglichkeiten auf 
nationaler und regionaler Ebene ausbauen;  

e) im Rahmen des Baseler Übereinkommens und gegebenenfalls auch 
regionaler Abkommen die Erarbeitung eindeutiger Kriterien und Leitlinien für 
umweltverträgliche und ökonomisch vertretbare Formen der Wiedereinführung 
von Abfall in den Produktionsprozeß, des Recycling, der Wiedergewinnung, 
der unmittelbaren Nutzung oder alternativer Nutzungen und für die Festlegung 
akzeptabler Rückgewinnungsmethoden einschließlich - soweit durchführbar 
und angebracht - Rückgewinnungsquoten fördern, um Mißbräuche und 
falsche Angaben im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 
Tätigkeiten zu verhindern;  

f) die Schaffung nationaler und gegebenenfalls auch regionaler Systeme für 
die Überwachung und Kontrolle grenzüberschreitender Verbringungen 
gefährlicher Abfälle in Betracht ziehen;  

g) Leitlinien zur Überprüfung der umweltverträglichen Behandlung gefährlicher 
Abfälle erarbeiten;  

h) unter Berücksichtigung von auf internationaler und gegebenenfalls auch 
regionaler Ebene festgelegten Kriterien Leitlinien für die Bestimmung 
gefährlicher Abfälle auf nationaler Ebene erarbeiten und ein Verzeichnis von 
Risikoprofilen für die in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aufgeführten 
Abfälle erstellen;  

i) geeignete Methoden zur Untersuchung, Kennzeichnung und Einstufung 
gefährlicher Abfälle entwickeln und zum Einsatz bringen und 
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Sicherheitsstandards und Grundregeln für den umweltverträglichen Umgang 
mit solchen Abfällen neu einführen beziehungsweise entsprechend anpassen.  

(b) Umsetzung bereits vorhandener Abkommen  

20.35 Die Regierungen werden dringend aufgefordert, das Baseler Übereinkommen 
und gegebenenfalls auch das Bamako-Übereinkommen zu ratifizieren und zugunsten 
einer reibungsloseren Umsetzung der beiden Übereinkommen für die umgehende 
Ausarbeitung der dazugehörigen Protokolle wie etwa des Protokolls über Haftung 
und Entschädigung sowie entsprechender Regelungsmechanismen und Leitlinien zu 
sorgen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

20.36 Da sich der vorliegende Programmbereich auf ein relativ neues Arbeitsgebiet 
bezieht und da es bisher an geeigneten Untersuchungen über die Kosten der darin 
vorgesehenen Maßnahmen fehlt, liegt zur Zeit noch keine Kostenabschätzung vor. 
Allerdings sind die Kosten für einen Teil der im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Kapazitäten in diesem Programmbereich erforderlichen Maßnahmen in den Kosten 
für den vorstehenden Programmbereich B erfaßt.  

20.37 Das Interimssekretariat des Baseler Übereinkommens soll im Rahmen eigener 
Untersuchungen die geschätzten Kosten für die anfänglich bis zum Jahr 2000 
durchzuführenden Maßnahmen ermitteln.  

(b) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

20.38 Im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel 
sollen die Regierungen gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten 
Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) unter Berücksichtigung vorhandener internationaler Instrumente 
abfallpolitische Konzepte für die umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher 
Abfälle ausarbeiten oder beschließen;  

b) den zuständigen Foren Empfehlungen zuleiten oder entsprechende 
Normen einschließlich der ausgewogenen Umsetzung des 
Verursacherprinzips sowie verbindlich vorgeschriebene Maßnahmen festlegen 
beziehungsweise vorhandene anpassen, um bei der Festlegung 
entsprechender Vorschriften und Verordnungen hinsichtlich Haftung und 
Entschädigung im Falle eines durch die grenzüberschreitende Verbringung 
und Beseitigung gefährlicher Abfälle entstehende Schadens die Einhaltung 
der Verpflichtungen und Grundsätze des Baseler Übereinkommens, des 
Bamako-Übereinkommens und anderer bereits vorhandener oder künftiger 
einschlägiger Abkommen einschließlich eventueller Protokolle sicherzustellen;  

c) eine Politik verfolgen, welche die Durchsetzung eines Ausfuhrverbots 
beziehungsweise einer Ausfuhrsperre für gefährliche Abfälle vorsieht, und 
zwar in diejenigen Länder, die nicht über die erforderlichen Kapazitäten zur 
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schadlosen und umweltverträglichen Entsorgung solcher Abfälle verfügen 
oder deren Einfuhr untersagt haben;  

d) ausgehend von dem Baseler Übereinkommen und einschlägigen 
regionalen Übereinkommen die Möglichkeit der Bereitstellung einer zeitlich 
begrenzten finanziellen Hilfe in Notfallsituationen prüfen, um auf diesem Weg 
die durch Unfälle im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle oder während ihrer Beseitigung 
entstehenden Schäden so gering wie möglich zu halten.  

D. Verhinderung der illegalen internationalen 
Verbringung von gefährlichen Abfällen  

Handlungsgrundlage  

20.39 Die Unterbindung der illegalen internationalen Verbringung von gefährlichen 
Abfällen dient dem Wohle der Umwelt und der Gesundheit in allen Ländern, 
insbesondere aber in den Entwicklungsländern. Darüber hinaus ergibt sich damit die 
Möglichkeit, die Wirksamkeit des Baseler Übereinkommens und auf regionaler Ebene 
geschlossener internationaler Instrumente wie etwa des Bamako-Übereinkommens 
und des Lomé IV-Übereinkommens durch vermehrte Einhaltung der in diesen 
Übereinkommen festgelegten Kontrollen zu erhöhen. Artikel IX des Baseler 
Übereinkommens befaßt sich insbesondere mit der Frage des illegalen Transports 
gefährlicher Abfälle. Solche illegalen Transporte können enorme Gefahren für die 
Gesundheit und die Umwelt mit sich bringen und den Empfängerländern eine 
besondere und außergewöhnliche Belastung aufbürden.  

20.40 Eine wirksame Vorbeugung erfordert eine sorgfältige Überwachung und einen 
konsequenten Vollzug sowie die Verhängung angemessener Geldbußen.  

Ziele  

20.41 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) die Verstärkung der nationalen Kapazitäten zur Aufdeckung und 
Unterbindung aller illegalen Versuche, gefährliche Abfälle unter Verletzung 
geltender einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und einschlägiger 
internationaler Rechtsinstrumente auf das Hoheitsgebiet eines Staates zu 
verbringen;  

b) die Unterstützung aller Länder, insbesondere aber der Entwicklungsländer, 
bei der Beschaffung aller notwendigen Informationen über den illegalen 
Handel mit gefährlichen Abfällen;  

c) eine Zusammenarbeit im Rahmen des Baseler Übereinkommens bei der 
Gewährung von Hilfe für diejenigen Länder, die unter den Folgen des illegalen 
Handels zu leiden haben.  
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Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

20.42 Die Regierungen sollen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Mittel und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten 
Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) soweit erforderlich, Gesetze zur Verhinderung der illegalen Einfuhr und 
Ausfuhr gefährlicher Abfälle erlassen und in Kraft setzen;  

b) entsprechende nationale Vollzugsprogramme erarbeiten, um die Einhaltung 
dieser Gesetze zu überwachen, sowie Verstöße aufzudecken und mit 
angemessenen Geldbußen zu ahnden; besondere Beachtung gebührt dabei 
den Personen, die nachweislich bereits früher illegale Verbringungen von 
gefährlichen Abfällen durchgeführt haben, und den Abfällen, die für illegale 
Verbringung besonders unauffällig sind.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

20.43 Die Regierungen sollen gegebenenfalls die Entwicklung eines 
Informationsnetzwerks und eines Warnsystems zur Aufdeckung von Fällen illegale 
Verbringung von gefährlichen Abfällen veranlassen. Am Betrieb eines solchen 
Netzwerks und eines solchen Systems können auch örtliche Gemeinschaften und 
andere beteiligt werden.  

20.44 Die Regierungen sollen beim Austausch von Informationen über illegale 
grenzüberschreitende Verbringungen gefährlicher Abfälle zusammenarbeiten und 
diese Informationen an die zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen wie 
etwa das UNEP und die Regionalkommissionen weiterleiten.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

20.45 In Zusammenarbeit und mit fachlicher Unterstützung und Beratung des UNEP 
und anderer einschlägiger Stellen des Systems der Vereinten Nationen sollen die 
Regionalkommissionen unter voller Berücksichtigung des Baseler Übereinkommens 
illegale Verbringungen von gefährlichen Abfällen sowie deren Auswirkungen auf die 
Umwelt, die Wirtschaft und die Gesundheit kontinuierlich überwachen und erfassen; 
dabei sollen die Ergebnisse und Erkenntnisse der gemeinsam von UNEP und der 
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (ESCAP) 
vorgenommenen vorläufigen Auswertung der illegalen Verbringungen 
Berücksichtigung finden.  

20.46 Die Länder und gegebenenfalls die internationalen Organisationen sollen 
gemeinsam versuchen, speziell in den Entwicklungsländern die vorhandenen 
institutionellen und ordnungsrechtlichen Möglichkeiten zur Kontrolle der illegalen Ein- 
und Ausfuhr gefährlicher Abfälle zu verbessern.  

Umweltverträglicher Umgang mit festen Abfällen 
und klärschlammspezifische Fragestellungen 
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EINFÜHRUNG  

21.1 Die Einbeziehung des vorliegenden Kapitels in die Agenda 21 erfolgte zum 
einen als Antwort auf Resolution 44/228, Abschnitt I, Absatz 3, in der die 
Generalversammlung die Konferenz über Umwelt und Entwicklung aufforderte, im 
Rahmen verstärkter nationaler und internationaler Bemühungen um die 
Herbeiführung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung in allen 
Ländern geeignete Strategien und Maßnahmen zu erarbeiten, um den Auswirkungen 
der zunehmenden Zerstörung der Umwelt Einhalt zu gebieten und sie ins Gegenteil 
zu kehren; zum anderen als Antwort auf Abschnitt I, Absatz 12 Buchstabe g 
derselben Resolution, in der die Generalversammlung erklärte, daß der 
umweltverträgliche Umgang mit Abfällen von eminenter Bedeutung für den Erhalt der 
Umweltqualität der Erde und insbesondere auch für eine umweltverträgliche und 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern sei.  

21.2 Die Programmbereiche des vorliegenden Kapitels der Agenda 21 sind eng mit 
den nachstehend genannten Programmbereichen anderer Kapitel verknüpft:  

a) Schutz der Güte und Menge der Süßwasserressourcen: Anwendung 
integrierter Ansätze zur Entwicklung, Bewirtschaftung und Nutzung der 
Wasserressourcen (Kapitel 18);  

b) Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung (Kapitel 7);  

c) Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit (Kapitel 6);  

d) Veränderung der Konsumgewohnheiten (Kapitel 4).  

21.3 Unter festen Abfällen sind nach der im vorliegenden Kapitel verwendeten 
Definition alle häuslichen Abfälle und alle nicht als gefährlich eingestuften Abfälle wie 
gewerbliche Abfälle und Abfälle aus öffentlichen Einrichtungen, Straßenkehricht und 
Bauschutt zu verstehen. In einigen Ländern sind in das öffentliche 
Abfallentsorgungssystem auch Siedlungsabfälle wie etwa menschliche Exkremente, 
Schlacke aus Müllverbrennungsanlagen, Schlamm aus Faulbehältern und aus 
Kläranlagen einbezogen. Falls diese Abfälle bestimmte Gefährlichkeitskriterien 
erfüllen, sollen sie als gefährliche Abfälle behandelt werden.  

21.4 Eine umweltverträgliche Abfallentsorgung muß über die reine Beseitigung oder 
Verwertung der angefallenen Abfälle hinausgehen und darauf ausgerichtet sein, 
durch Versuche einer Veränderung nicht nachhaltiger Produktions- und 
Verbrauchsmuster das Problem an der Wurzel anzupacken. Dies bedeutet, daß das 
integrative Lebenszykluskonzept anzuwenden ist, das eine einzigartige Möglichkeit 
bietet, Entwicklung und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen.  

21.5 Dementsprechend soll der erforderliche Handlungsrahmen auf eine bestimmte 
Zielhierarchie ausgerichtet werden und sich mit den nachstehend genannten vier 
abfallbezogenen Programmschwerpunkten befassen:  

a) Abfallvermeidung;  
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b) Maximierung der umweltverträglichen Wiederverwendung und Verwertung;  

c) Förderung einer umweltverträglichen Abfallbehandlung und -beseitigung;  

d) Ausweitung der Abfallentsorgung.  

21.6 Da alle vier Programmbereiche miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig 
unterstützen, kann eine umfassende und umweltgerechte Struktur zur Entsorgung 
kommunaler Abfälle nur durch eine entsprechende Integration geschaffen werden. 
Die jeweilige Kombination und Gewichtung der vier Programmbereiche variiert in 
Abhängigkeit von den vor Ort herrschenden sozioökonomischen und physikalischen 
Gegebenheiten und den anfallenden Abfallarten, -mengen und -
zusammensetzungen. Alle Gesellschaftsbereiche sind in die Aktivitäten in den vier 
Programmbereichen einzubeziehen.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. Abfallvermeidung  

Handlungsgrundlage  

21.7 Infolge nicht nachhaltiger Produktions- und Verbrauchsmuster nimmt die Menge 
und die Verschiedenartigkeit der in die Umwelt eingebrachten persistenten Abfälle in 
noch nie dagewesenem Umfang zu. Der sich abzeichnende Trend könnte eine 
erhebliche Steigerung der anfallenden Abfallmengen bereits bis zum Jahr 2000 und 
bis zum Jahr 2025 sogar eine Steigerung um das Vier- bis Fünffache mit sich 
bringen. Die besten Aussichten auf eine Umkehrung der gegenwärtigen Entwicklung 
bietet ein vorbeugender abfallwirtschaftlicher Ansatz, der schwerpunktmäßig auf eine 
veränderte Lebensweise und veränderte Produktions- und Verbrauchsmuster abzielt.  

Ziele  

21.8 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Stabilisierung oder Reduzierung der zur Ablagerung bestimmten 
Abfallmenge innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens durch die Festlegung 
von Zielen aufgrund von Abfallgewicht, Abfallvolumen und 
Abfallzusammensetzung und Herbeiführung der getrennten Erfassung zur 
Erleichterung von Wiederverwendung und Verwertung;  

b) Verstärkung von Verfahren zur Abschätzung von Veränderungen bei 
Abfallmenge und -zusammensetzung, um unter Heranziehung wirtschaftlicher 
und anderer Instrumentarien zur Herbeiführung positiver Veränderungen in 
den Produktions- und Verbrauchsmustern eine funktionierende 
Abfallvermeidungspolitik zu erarbeiten.  

21.9 Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen 
einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen  
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a) bis zum Jahr 2000 das Vorhandensein ausreichender nationaler, regionaler 
und internationaler Zugriffs-, Verarbeitungs- und Überwachungskapazitäten für 
Daten über abfallwirtschaftliche Trends gewährleisten und 
Abfallvermeidungsstrategien zur Anwendung bringen;  

b) bis zum Jahr 2000 in allen Industrieländern Programme zur Stabilisierung 
oder, soweit möglich, Reduzierung der zur Ablagerung bestimmten 
Abfallmenge einschließlich des Pro-Kopf-Aufkommens (sofern dieser Ansatz 
anwendbar ist), auf dem/auf das zu dem Zeitpunkt erreichte(n) Niveau 
eingeführt haben; auch die Entwicklungsländer sollen versuchen, diese Ziel zu 
erreichen, ohne dabei ihre Entwicklungschancen aufs Spiel zu setzen;  

c) bis zum Jahr 2000 in allen Ländern, insbesondere aber in den 
Industrieländern, Programme zur Reduzierung der anfallenden Menge an 
agrochemischen Abfällen, Behältnissen und Verpackungen, die nicht die 
Gefährlichkeitskriterien erfüllen, zur Anwendung bringen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

21.10 Die Regierungen sollen Programme zur nachhaltigen Minimierung des 
Abfallanfalls initiieren. Nichtstaatliche Organisationen und 
Verbraucherorganisationen sollen zur Mitwirkung an derartigen Programmen ermutigt 
werden, die - soweit erforderlich - auch im Zusammenwirken mit internationalen 
Organisationen ausgearbeitet werden könnten. Diese Programme sollen sich nach 
Möglichkeit auf bereits laufende oder geplante Maßnahmen stützen und dazu 
dienen,  

a) nationale Kapazitäten zur Erforschung und Entwicklung umweltverträglicher 
Technologien sowie zur Verabschiedung von Maßnahmen zur 
weitestgehenden Reduzierung des Abfallvolumens zu entwickeln und zu 
verstärken;  

b) Anreize zur Einschränkung nicht nachhaltiger Produktions- und 
Verbrauchsmuster bereitzustellen;  

c) soweit erforderlich, nationale Pläne zur weitestgehenden Minimierung der 
anfallenden Abfallmengen als Teil nationaler gesamtpolitischer 
Entwicklungspläne zu erarbeiten;  

d) bei Beschaffungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
Abfallvermeidungsüberlegungen hervorzuheben.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

21.11 Eine permanente Überwachung ist eine entscheidende Voraussetzung für die 
Verfolgung von Veränderungen in der Abfallmenge und -zusammensetzung und den 
daraus resultierenden Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Die Regierungen 
sollen mit Unterstützung internationaler Einrichtungen  
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a) Methoden zur Abfallüberwachung auf Länderebene entwickeln und zum 
Einsatz bringen;  

b) Daten erfassen und auswerten, nationale Ziele festlegen und den Stand der 
Verwirklichung überwachen;  

c) zur Bewertung der Umweltverträglichkeit der nationalen Abfallpolitik 
herangezogene Daten als Ausgangsbasis für Korrekturmaßnahmen 
verwenden;  

d) Informationen in weltweite Informationsnetzwerke einspeisen.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

21.12 Im Zusammenwirken mit den Regierungen sollen die Vereinten Nationen und 
zwischenstaatliche Organisationen durch Gewährleistung eines intensiveren 
Austauschs von Informationen, Kenntnissen und Erfahrungen zur Förderung der 
Abfallvermeidung beizutragen. Nachstehend folgt eine Aufzählung einiger von vielen 
gegebenenfalls zu ergreifenden konkreten Maßnahmen:  

a) Identifizierung, Entwicklung und Vereinheitlichung von 
Abfallüberwachungsmethoden und Transfer dieser Methoden an die einzelnen 
Länder;  

b) Festlegung und Erweiterung des Tätigkeitsbereichs bereits vorhandener, für 
den Austausch von Informationen über saubere Technologien und 
Möglichkeiten der Abfallvermeidung bestimmter Netzwerke;  

c) regelmäßige Ermittlung, Kollationierung und Auswertung länderspezifischer 
Daten sowie systematische Berichterstattung an die betroffenen Länder 
innerhalb eines geeigneten Forums der Vereinten Nationen;  

d) Überprüfung der Wirksamkeit des gesamten 
Abfallvermeidungsinstrumentariums sowie Suche nach eventuell in Frage 
kommenden neuen Instrumenten und Verfahren für deren Umsetzung auf 
Länderebene. Außerdem sind Leitlinien und Verfahrenskodizes zu entwickeln;  

e) Durchführung von Forschungsarbeiten zur Untersuchung der sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Abfallvermeidung auf die Verbraucher.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

21.13 Nach einem Vorschlag des Sekretariats der UNCED sollen die Industrieländer 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, etwa 1 Prozent der für die Abfall- und 
Klärschlammentsorgung aufgewendeten Summe in die Abfallvermeidung zu 
investieren. Zur Zeit entspräche dies einem Betrag von etwa 6,5 Milliarden Dollar pro 
Jahr, einschließlich etwa 1,8 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur Minimierung des 
anfallenden kommunalen Abfalls. Die tatsächlichen Summen würden von den auf 
kommunaler, Provinz- und nationaler Ebene zuständigen Behörden ausgehend von 
den örtlichen Gegebenheiten festgelegt.  
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(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

21.14 Es besteht die Notwendigkeit, Abfallvermeidungstechnologien und -verfahren 
zu entwickeln und in größerem Umfang weiterzugeben. Diese Aufgabe soll von den 
einzelnen Regierungen im Zusammenwirken und mit Unterstützung nichtstaatlicher 
Organisationen, entsprechender Forschungseinrichtungen und geeigneter 
Organisationen der Vereinten Nationen koordiniert werden und könnte folgende 
Maßnahmen beinhalten:  

a) eine kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit des gesamten 
Abfallvermeidungsinstrumentariums sowie die Suche nach eventuell in Frage 
kommenden neuen Instrumenten und Verfahren für deren Umsetzung auf 
Länderebene. Außerdem sind Leitlinien und Verfahrenskodizes zu entwickeln;  

b) die Förderung der Abfallvermeidung und -minimierung als oberstes Ziel 
nationaler Abfallwirtschaftsplanung;  

c) die Förderung der verstärkten Aufklärung der Öffentlichkeit und einer Reihe 
verbindlich vorgeschriebener und freiwilliger Anreize, um die Industrie dazu 
anzuhalten, die Produktgestaltung zu verändern und produktionsspezifische 
Abfälle durch Verwendung sauberer Technologien und durch eine gute 
abfallwirtschaftliche Praxis zu reduzieren, und Industrie und Verbraucher dazu 
anzuhalten, ohne weiteres wiederverwendbare Verpackungen zu benutzen;  

d) im Rahmen der nationalen Möglichkeiten die Durchführung von 
Demonstrations- und Pilotprojekten zur Optimierung von 
Abfallvermeidungsinstrumentarien;  

e) die Festlegung von Verfahrensregeln für eine sachgemäße Beförderung, 
Lagerung, Haltbarmachung und Bewirtschaftung von agrarischen Produkten, 
Lebensmitteln und sonstigen verderblichen Produkten mit dem Ziel, den zur 
Steigerung des Abfallvolumens beitragenden Verderb solcher Produkte 
einzuschränken;  

f) die Erleichterung der Transfer von Abfallreduzierungstechnologien an die 
Industrie, insbesondere in den Entwicklungsländern, und die Festlegung 
konkreter nationaler Normen für Abwässer und feste Abfälle, wobei unter 
anderem Rohstoff- und Energieverbrauch zu berücksichtigen sind.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

21.15 Maßnahmen zur Erschließung der im Bereich der Abfallvermeidung benötigten 
Arbeitskräfte sollen nicht allein auf Fachleute aus der Abfallwirtschaft zugeschnitten 
sein, sondern sollen auch darauf ausgerichtet sein, die Unterstützung der Bürger und 
der Industrie zu gewinnen. Erklärtes Ziel von Programmen zur Entwicklung der 
menschlichen Ressourcen muß daher die vermehrte Sensibilisierung, Aufklärung und 
Informierung der betroffenen Gruppen und der Allgemeinheit sein. Die Länder sollen 
nach Möglichkeit Grundsätze und Verfahren der Abfallvermeidung und 
Abfallminimierung und Unterlagen über die Umweltauswirkungen von Abfällen in die 
Lehrpläne der Schulen einbeziehen.  
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B. Maximierung der umweltverträglichen 
Wiederverwendung und Verwertung  

Handlungsgrundlage  

21.16 Die zunehmende Erschöpfung der Aufnahmekapazitäten vorhandener 
Mülldeponien, strengere Umweltschutzauflagen im Hinblick auf die Abfallbeseitigung 
und eine deutliche Zunahme persistenterer Abfälle, insbesondere in den 
Industrieländern, haben insgesamt zu einem rapiden Anstieg der Kosten für die 
Abfallentsorgung geführt. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts könnten die Kosten auf 
das Zwei- oder Dreifache gestiegen sein. Außerdem stellen einige derzeit übliche 
Entsorgungspraktiken eine Gefahr für die Umwelt dar. Mit zunehmender 
Veränderung der ökonomisch relevanten Faktoren der Abfallentsorgung wird die 
Abfallverwertung und die Wiedereinführung von Abfallstoffen in den 
Produktionsprozeß zunehmend kostengünstiger. Daher sollen in der 
Abfallwirtschaftsplanung von morgen ressourcensparende Ansätze zur Kontrolle der 
Abfallmengen in größtmöglichem Umfang eingesetzt werden. Dies soll parallel zu 
öffentlichen Aufklärungsprogrammen geschehen. Wichtig ist dabei, daß im Rahmen 
der Einführung von Abfallverwertungsprogrammen geeignete Absatzmärkte für die 
aus rückgewonnenen Stoffen hergestellten Produkte ausfindig gemacht werden.  

Ziele  

21.17 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Verstärkung und Ausbau staatlicher Wiederverwendungs- und 
Verwertungssysteme;  

b) Schaffung eines internen Modellprogramms zur Wiederverwendung und 
Verwertung von Abfallströmen einschließlich Papier innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen;  

c) Bereitstellung von Informationen, Verfahrenstechniken und entsprechenden 
abfallpolitischen Instrumentarien zur Förderung und Durchführung von 
Wiederverwendungs- und Verwertungsprogrammen.  

21.18 Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen 
einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen  

a) bis zum Jahr 2000, soweit angemessen, auf regionaler, nationaler und 
lokaler Ebene für eine ausreichende finanzielle und technische Ausstattung 
zur Umsetzung von Wiederverwendungs- und Verwertungskonzepten und -
maßnahmen sorgen.  

b) bis zum Jahr 2000 sollen alle Industrieländer und bis zum Jahr 2010 alle 
Entwicklungsländer nationale Programme - soweit möglich einschließlich 
fester Ziele - für eine umfassende Wiederverwendung und Verwertung von 
Abfällen in Kraft gesetzt haben.  
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Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

21.19 In Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sollen die Regierungen und Institutionen sowie nichtstaatliche 
Organisationen, einschließlich Verbraucherverbänden, Frauen- und Jugendgruppen, 
Demonstrations- und Umsetzungsprogramme für eine verstärkte Wiederverwendung 
und Verwertung von Abfällen initiieren. Diese Programme sollen sich nach 
Möglichkeit auf bereits laufende oder geplante Maßnahmen stützen und dazu 
dienen,  

a) nationale Kapazitäten zur Wiederverwendung und Verwertung eines immer 
größeren Abfallanteils zu entwickeln und zu verstärken;  

b) die nationale Abfallpolitik zu überprüfen und zu verbessern, um Anreize für 
die Wiederverwendung und Verwertung zu schaffen;  

c) nationale Abfallwirtschaftspläne, die von der Wiederverwendung und 
Verwertung Gebrauch machen und vorrangig darauf ausgerichtet sind, zu 
entwickeln und einzuführen;  

d) vorhandene Normen oder beschaffungspolitische Kriterien ändern, um eine 
Benachteiligung von rückgewonnenen Stoffen zu verhindern, wobei Energie- 
und Rohstoffeinsparungen zu berücksichtigen sind;  

e) Programme zur öffentlichen Aufklärung und Bewußtseinsbildung zu 
erarbeiten, um die Verwendung von rückgewonnenen Stoffen zu fördern.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

21.20 Informationen und Forschung sind notwendig, um auf das jeweilige Land 
zugeschnittene zukunftsweisende sozialverträgliche und kostengünstige Formen der 
Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen zu entwickeln. Zu den von den 
staatlichen und kommunalen Behörden in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen und anderen internationalen Organisationen zu ergreifenden 
unterstützenden Maßnahmen gehören unter anderem  

a) die Durchführung einer umfassenden Überprüfung von Alternativen und 
Verfahren für die Wiederverwendung und Verwertung aller Arten von 
kommunalen Abfällen. Wiederverwendungs- und Verwertungskonzepte sollen 
fester Bestandteil der nationalen und kommunalen Abfallwirtschaftsplanung 
werden;  

b) die Bestimmung des Ausmaßes, in dem zur Zeit eine Wiederverwendung 
und Verwertung von Abfällen stattfindet, sowie des dafür verwendeten 
Verfahrens und die Untersuchung von Möglichkeiten der Ausweitung und 
Unterstützung dieser Maßnahmen;  

c) die Bereitstellung weiterer Mittel für Forschungsprogramme mit 
Pilotcharakter zur Prüfung verschiedener Wiederverwendungs- und 
Verwertungsalternativen, darunter kleingewerbliche Recycling-Betriebe auf 
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Heimarbeitsbasis, die Erzeugung von Kompost, die Bewässerung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen mit vorbehandeltem Abwasser und die 
Rückgewinnung von Energie aus Abfällen;  

d) die Ausarbeitung von Leitlinien und der umweltverträglichsten Verfahren für 
die Wiederverwendung und Verwertung;  

e) die Intensivierung der Bemühungen um die Erfassung, Auswertung und 
Transfer einschlägiger Informationen über abfallwirtschaftliche 
Fragestellungen an wichtige Zielgruppen. Für innovative Forschungsvorhaben 
zum Thema Recycling-Verfahren könnten auf Wettbewerbsbasis spezielle 
Forschungszuschüsse zur Verfügung gestellt werden;  

f) die Ausfindigmachung potentieller Absatzmärkte für rückgewonnene 
Produkte.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

21.21 Die Staaten sollen im Rahmen bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit, 
gegebenenfalls auch im Rahmen der Vereinten Nationen und anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen,  

a) in regelmäßigen Abständen nachprüfen, in welchen Umfang die einzelnen 
Länder ihre Abfälle wiederverwenden und verwerten;  

b) die Wirksamkeit von Verfahren und Konzepten für die Wiederverwendung 
und Verwertung von Abfällen und Möglichkeiten der Verbesserung ihrer 
Anwendung in den einzelnen Ländern überprüfen;  

c) internationale Leitlinien für die sichere Wiederverwendung von Abfällen 
überprüfen und aktualisieren;  

d) geeignete Programme zur Unterstützung von im Bereich der 
Wiederverwendung und Verwertung tätigen Betrieben kleiner Gemeinden in 
Entwicklungsländern aufstellen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

21.22 Nach Schätzung des Sekretariats der UNCED würde die weltweit für diesen 
Zweck aufzubringende Summe 8 Milliarden Dollar betragen, wenn ein Prozent der 
Aufwendungen der Kommunen für die Abfallentsorgung in verläßliche 
Abfallverwertungssysteme fließen würde. Die durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtkosten (1993-2000) für die Durchführung der im vorliegenden 
Programmbereich genannten Maßnahmen in den Entwicklungsländern werden vom 
Sekretariat der UNCED auf etwa 850 Millionen Dollar veranschlagt, in Form an 
Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen 
Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den 
betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen - auch etwaige 
nichtkonzessionäre - hängen unter anderem von den konkreten 
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Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen 
werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

21.23 Die Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen soll durch die Transfer 
von Technologien wie folgt unterstützt werden:  

a) durch Einbeziehung der Transfer von Recycling-Technologien - wie etwa 
Einrichtungen für die Verwertung von Kunststoffen, Gummi und Papier - in die 
bilaterale und multilaterale technische Zusammenarbeit und Hilfsprogramme;  

b) durch Weiterentwicklung und Verbesserung vorhandener Technologien, 
insbesondere Eingeborenentechnologien, und durch Erleichterung ihrer 
Transfer im Rahmen laufender regionaler und interregionaler Programme der 
technischen Hilfe;  

c) durch Erleichterung der Transfer von Wiederverwendungs- und 
Verwertungstechnologien.  

21.24 Es gibt eine ganze Reihe möglicher Anreize zur Förderung der 
Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen. Um die Industrie, Institutionen, 
gewerbliche Einrichtungen und Einzelpersonen dazu zu bringen, den anfallenden 
Abfall zu verwerten, anstatt ihn zu beseitigen, könnten die Länder folgende 
alternative Möglichkeiten in Betracht ziehen:  

a) den Gemeinde- und Kommunalbehörden, die einen maximalen Teil ihrer 
Abfälle verwerten, Anreize zu bieten;  

b) technische Hilfe für Wiederverwendungs- und Verwertungsaktivitäten im 
informellen Sektor bereitzustellen;  

c) wirtschaftliche und ordnungsrechtliche Instrumentarien einschließlich 
steuerlicher Anreize einzusetzen, um das Prinzip zu unterstützen, daß der 
Abfallerzeuger für die Entsorgung aufzukommen hat;  

d) rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
Investitionen in die Abfallverwertung und Wiederverwendung begünstigen;  

e) spezielle Mechanismen wie etwa Pfand-/Rückgabesysteme als Anreiz für 
eine vermehrte Wiederverwendung und Verwertung einzuführen;  

f) die getrennte Erfassung von verwertbaren Anteilen häuslicher Abfälle zu 
unterstützen;  

g) Anreize zur Verbesserung der Marktgängigkeit von auf technischem Weg 
rückführbaren Abfällen zu schaffen;  

h) nach Möglichkeit die Verwendung von Recycling-Materialien, insbesondere 
für Verpackungen, zu unterstützen;  
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i) die Entwicklung von Absatzmärkten für rückgewonnene Produkte durch 
Einführung entsprechender Programme zu unterstützen.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

21.25 Eine Umorientierung der bisher üblichen Abfallentsorgungspraxis 
einschließlich Wiederverwendung und Verwertung setzt eine entsprechende Aus- 
und Fortbildung voraus. Im Zusammenwirken mit internationalen und regionalen 
Organisationen der Vereinten Nationen sollen die Regierungen dazu die 
nachstehend umrissenen Maßnahmen ergreifen:  

a) die Einbindung der Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen in 
betriebliche Ausbildungsprogramme als integraler Bestandteil von im Rahmen 
der technischen Zusammenarbeit durchgeführten Programmen im Bereich der 
Stadtplanung und der Infrastrukturentwicklung;  

b) die Erweiterung von Aus- und Fortbildungsprogrammen im Bereich der 
Wasserversorgung und Abwasserhygiene zur Einbeziehung von 
Wiederverwendungs- und Verwertungsverfahren und -konzepten;  

c) die Berücksichtigung der mit der Wiederverwendung und Verwertung 
verbundenen Vorteile und staatsbürgerlichen Pflichten in Schullehrplänen und 
einschlägigen allgemeinen Bildungsmaßnahmen;  

d) die Förderung von auf nichtstaatliche Organisationen, 
Gemeindeorganisationen sowie Frauen- und Jugendgruppen und öffentliche 
Interessengruppen ausgerichteten Programmen in Zusammenarbeit mit 
örtlichen Kommunalbehörden, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für die 
Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen durch gezielte Kampagnen 
auf kommunaler Ebene zu mobilisieren.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

21.26 Der Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten zur 
Unterstützung einer verstärkten Wiederverwendung und Verwertung soll 
schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche ausgerichtet werden:  

a) die wirksame Umsetzung einer nationalen Abfallpolitik und 
abfallwirtschaftlicher Anreize;  

b) die Ausstattung von Gemeinde- und Kommunalbehörden mit 
ausreichenden Möglichkeiten zur Mobilisierung der Unterstützung der 
Öffentlichkeit für die Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen, und 
zwar durch vermehrte Einbeziehung und Unterstützung der Wiedergewinnung 
und Verwertung im informellen Sektor und durch eine die Möglichkeit der 
Wiedereinführung von Abfallstoffen in den Produktionsprozeß 
berücksichtigende Abfallwirtschaftsplanung.  

C. Förderung einer umweltverträglichen 
Abfallbehandlung und -beseitigung  
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Handlungsgrundlage  

21.27 Selbst wenn es gelingt, das Abfallvolumen weitgehend zu minimieren, bleibt 
ein gewisser Abfallanteil übrig. Auch nach der Behandlung geht von allen entsorgten 
Abfällen eine gewisse Restwirkung auf die aufnehmende Umwelt aus. Demzufolge 
besteht Handlungsbedarf, was die Verbesserung der Abfallbehandlungs- und -
beseitigungsverfahren betrifft, wie zum Beispiel die Verhinderung der Einbringung 
von Klärschlämmen ins Meer. In den Entwicklungsländern ist das Problem 
grundlegenderer Natur: weniger als 10 Prozent der kommunalen Abfälle werden in 
der einen oder anderen Form behandelt, und nur in wenigen Fällen wird bei der 
Behandlung ein angemessener Qualitätsstandard zugrundegelegt. Dabei sollte 
angesichts der von Fäkalien ausgehenden potentiellen Gefahren für die Gesundheit 
gerade ihrer Behandlung gebührender Vorrang eingeräumt werden.  

Ziele  

21.28 Ziel dieses Programmbereichs ist die Behandlung und schadlose Beseitigung 
eines immer größeren Anteils der anfallenden Abfälle.  

21.29 Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen 
einschlägigen Organisationen sollen die Regierungen  

a) bis zum Jahr 2000 Qualitätskriterien Zielvorgaben und Normen für die 
Abfallbehandlung und -beseitigung ausgehend von der Art und dem 
Assimilationsvermögen der aufnehmenden Umwelt festlegen;  

b) bis zum Jahr 2000 ausreichende Möglichkeiten für die Überwachung der 
auf Abfälle zurückzuführenden Umweltverschmutzung schaffen und 
regelmäßige Kontrollen veranlassen, gegebenenfalls auch solche 
epidemiologischer Art;  

c) bis 1995 in den Industrieländern und bis 2005 in den Entwicklungsländern 
die Behandlung oder Beseitigung von mindestens 50 Prozent der gesamten 
Klärschlämme und der gesamten flüssigen und festen Abfälle in 
Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen umwelt- und 
gesundheitsspezifischen Qualitätsrichtlinien gewährleisten;  

d) bis zum Jahr 2025 den gesamten Klärschlamm und die gesamten flüssigen 
und festen Abfälle in Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen 
umwelt- und gesundheitsspezifischen Qualitätsrichtlinien beseitigen.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

21.30 In Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sollen die Regierungen, Institutionen und nichtstaatliche Organisationen 
gemeinsam mit der Industrie Programme zur Verbesserung von Kontrolle und 
Management der auf Abfälle zurückzuführenden Umweltverschmutzung initiieren. 
Diese Programme sollen sich nach Möglichkeit auf bereits laufende oder geplante 
Maßnahmen stützen und dazu dienen,  
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a) nationale Kapazitäten zur Behandlung und schadlosen Beseitigung von 
Abfällen zu entwickeln und zu verstärken;  

b) die nationale Abfallpolitik zu überprüfen und zu verbessern, um die auf 
Abfälle zurückzuführende Umweltverschmutzung unter Kontrolle zu halten;  

c) die Länder dazu anzuhalten, auf ihrem Hoheitsgebiet und so nah wie 
möglich an der Anfallstelle nach Abfallbeseitigungslösungen zu suchen, die 
mit einer umweltverträglichen und sachgemäßen Entsorgung vereinbar sind. 
In einigen Ländern findet eine grenzüberschreitende Abfallverbringung statt, 
durch die sichergestellt werden soll, daß Abfälle in umweltverträglicher und 
ordnungsgemäßer Weise entsorgt werden. Derartige Verbringungen erfolgen 
unter Beachtung der einschlägigen Übereinkommen, auch solcher, die für 
außerhalb nationaler Hoheitsgewalt liegende Gebiete gelten;  

d) Entsorgungspläne für Siedlungsabfälle unter gebührender Berücksichtigung 
der Entwicklung und Anwendung dafür geeigneter Technologien und der 
Verfügbarkeit von Mitteln für die Umsetzung zu erarbeiten.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

21.31 Die Festlegung von Abfallnormen sowie Überwachungsmaßnahmen sind zwei 
Grundvoraussetzungen für die Eindämmung der auf Abfälle zurückzuführenden 
Umweltbelastung. Die nachstehend genannten konkreten Maßnahmen zeigen auf, in 
welcher Form von internationalen Gremien wie etwa dem Zentrum der Vereinten 
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat), dem UNEP und der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützende Maßnahmen ergriffen werden 
könnten. Dazu gehören  

a) die Erfassung und Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über in 
der Umwelt befindliche Abfälle und der von ihnen ausgehenden 
Schadwirkungen mit dem Ziel, empfohlene wissenschaftliche Kriterien und 
Leitlinien für den umweltverträglichen Umgang mit festen Abfällen festzulegen 
und weiterzugeben;  

b) ausgehend von wissenschaftlichen Kriterien und Leitlinien die Empfehlung 
nationaler und gegebenenfalls auch lokaler Umweltqualitätsnormen;  

c) die Berücksichtigung der Bereitstellung von Überwachungseinrichtungen 
und der erforderlichen Unterweisung im Gebrauch dieser Einrichtungen bei im 
Rahmen der technischen Zusammenarbeit durchgeführten Programmen und 
Vereinbarungen;  

d) die Einrichtung einer zentraler Informations-Clearingstelle mit 
ausgedehnten Netzwerken auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene zur 
Erfassung und Transfer von Daten zu allen Aspekte der Abfallentsorgung 
einschließlich der schadlosen Beseitigung.  
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(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

21.32 Die Regierungen sollen im Rahmen bilateraler und multilateraler 
Zusammenarbeit, gegebenenfalls auch im Rahmen der Vereinten Nationen und 
anderer einschlägiger internationaler Organisationen,  

a) Methoden und umweltqualitäts- und gesundheitsbezogene Leitlinien für die 
schadlose Beseitigung von Abwässern und Abfällen ermitteln, 
weiterentwickeln und untereinander abstimmen;  

b) Entwicklungen überprüfen und damit Schritt halten sowie Informationen 
über die Wirksamkeit von Verfahren und Ansätzen für eine sichere 
Abfallbeseitigung und Möglichkeiten der Unterstützung ihrer Anwendung in 
den einzelnen Ländern weitergeben. 

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

21.33 Abfallbeseitigungsprogramme sind sowohl für die Industrieländer als auch für 
die Entwicklungsländer von enormer Bedeutung. In den Industrieländern liegt der 
Schwerpunkt auf der Anlagenoptimierung und der damit anvisierten Erfüllung 
höherer Umweltqualitätskriterien, während in den Entwicklungsländern vor allem 
umfangreiche Investitionen in den Bau neuer Behandlungsanlagen erforderlich sind.  

21.34 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen in den 
Entwicklungsländern werden vom Sekretariat der UNCED auf etwa 15 Milliarden 
Dollar veranschlagt, einschließlich etwa 3,4 Milliarden Dollar, in Form an Zuschüssen 
oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. 
Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch 
nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

21.35 Entscheidend für die Verwirklichung der in diesem Programmbereich 
angestrebten Ziele sind wissenschaftliche Leitlinien und die Untersuchung 
verschiedener Umweltschutzaspekte im Abfallbereich. Die Regierungen, Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen sollen mit entsprechender internationaler Unterstützung  

a) Leitlinien und fachspezifische Berichte zu Themen wie etwa der 
Verknüpfung der Bodennutzungsplanung in Städten und Gemeinden mit der 
Abfallbeseitigung, Umweltqualitätskriterien und -normen, Abfallbehandlungs- 
und Beseitigungsvarianten, der Behandlung von Industrieabfällen und dem 
Deponiebetrieb ausarbeiten;  

b) Forschung in vorrangigen Bereichen wie etwa kostengünstigen und 
wartungsarmen Abwasseraufbereitungsanlagen, alternativen 
Schlammbeseitigungsverfahren, der Behandlung von Industriabfällen sowie 
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Einfachtechnologien zur umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
betreiben;  

c) in Übereinstimmung mit den Bedingungen und den Bestimmungen des 
Kapitels 34 (Transfer umweltverträglicher Technologien, Zusammenarbeit und 
Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten) im Rahmen 
bilateraler und multilateraler Programme der technischen Zusammenarbeit 
und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Handel und der Industrie 
einschließlich Großunternehmen und transnationaler Unternehmen für die 
Behandlung von Industrieabfällen bestimmte Technologien weitergeben;  

d) sich schwerpunktmäßig mit der Sanierung, dem Betrieb und der 
Unterhaltung bestehender Anlagen sowie technischer Hilfe im 
Zusammenhang mit verbesserten Unterhaltungsverfahren und -techniken, 
gefolgt von der Planung und Errichtung von Abfallbehandlungsanlagen, 
befassen;  

e) Programme für die weitestgehende Aussortierung der gefährlichen 
Bestandteile kommunaler fester Abfälle an der Anfallstelle und für ihre 
schadlose Beseitigung aufstellen;  

f) die Finanzierung und Bereitstellung von Abfallsammeleinrichtungen mit 
begleitender Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und in gleichem 
Umfang und parallel dazu erfolgender Finanzierung und Bereitstellung von 
Abfallbehandlungsanlagen gewährleisten.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

21.36 Die Verbesserung der derzeitigen Abfallentsorgungspraxis einschließlich einer 
ordnungsgemäßen Abfallsammlung und -beseitigung setzt eine entsprechende Aus- 
und Fortbildung voraus. Nachstehend sind eine Reihe von Maßnahmen umrissen, 
die von den Regierungen im Zusammenwirken mit internationalen Organisationen 
eingeleitet werden sollen:  

a) die Bereitstellung formaler und betrieblicher Ausbildungsmöglichkeiten, die 
sich schwerpunktmäßig mit Technologien in den Bereich Umweltschutz, 
Abfallbehandlung und -beseitigung befassen, und der Betrieb und die 
Unterhaltung der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur. Darüber hinaus sollen 
zwischen den Ländern Austauschprogramme für Fachkräfte eingerichtet 
werden;  

b) die Durchführung der erforderlichen Ausbildungsmaßnahmen zum Thema 
Überwachung und Kontrolle der auf Abfälle zurückzuführenden 
Umweltverschmutzung.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

21.37 Nur durch institutionelle Reformen und den Aufbau entsprechender 
Kapazitäten wird es den einzelnen Ländern möglich sein, die auf Abfälle 
zurückzuführende Umweltverschmutzung zu quantifizieren und zu reduzieren. Zu 
den für eine Zielerfüllung erforderlichen Schritten gehören  
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a) die Schaffung und Stärkung unabhängiger Umweltschutzgremien auf 
nationaler und lokaler Ebene. Internationale Organisationen und Geber sollen 
die notwendige Verbesserung des Ausbildungsstands des Personals und die 
Bereitstellung von Einrichtungen unterstützen;  

b) die Ausstattung von Umweltschutzgremien mit dem erforderlichen 
gesetzlichen Mandat und den erforderlichen finanziellen Mitteln zur 
erfolgreichen Durchführung ihrer Aufgaben.  

D. Ausweitung der Abfallentsorgung  

Handlungsgrundlage  

21.38 Gegen Ende dieses Jahrhunderts werden mehr als zwei Milliarden Menschen 
ohne ausreichende Grundversorgung mit Sanitärdiensten und etwa die Hälfte der in 
den Entwicklungsländern lebenden städtischen Bevölkerung ohne angemessene 
Entsorgung fester Abfälle auskommen müssen. Jedes Jahr sterben bis zu 5,2 
Millionen Menschen, darunter 4 Millionen Kinder unter fünf Jahren, an mit Abfällen 
zusammenhängenden Krankheiten. Für die städtischen Armutsgruppen sind die 
gesundheitlichen Auswirkungen besonders gravierend. Allerdings sind die einer 
unangemessenen Abwasser- und Abfallentsorgung zuzuschreibenden Gesundheits- 
und Umweltbelastungen keineswegs auf die nicht angeschlossenen Wohn- und 
Siedlungsbereiche beschränkt, sondern führen auch zu einer weiträumigen 
Belastung und Verschmutzung des Wassers, des Bodens und der Luft. Eine 
entscheidende Voraussetzung, um diese Form der Umweltverschmutzung in den 
Griff zu bekommen, ist die Ausweitung und Verbesserung der Dienstleistungen 
"Abfallsammlung" und "Abfallentsorgung".  

Ziele  

21.39 Gesamtziel dieses Programmbereichs ist die Gewährleistung einer 
gesundheitsförderlichen, umweltverträglichen Sammlung und Entsorgung von festen 
Abfällen für alle Menschen. Die Regierungen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und gegebenenfalls im 
Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen 
Organisationen  

a) bis zum Jahr 2000 im Besitz der erforderlichen technischen, finanziellen 
und personellen Ausstattung zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Sammlung von Abfällen sein;  

b) bis zum Jahr 2025 allen Stadtbewohnern Zugang zu einer angemessenen 
Abfallentsorgung verschaffen;  

c) bis zum Jahr 2025 gewährleisten, daß in den Städten die flächendeckende 
Abfallentsorgung aufrechterhalten und in allen ländlichen Gebieten für eine 
geordnete Abwasserbeseitigung gesorgt wird.  
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Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

21.40 Die Regierungen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel und gegebenenfalls im Zusammenwirken mit den 
Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) Finanzierungsmechanismen für die Entwicklung der Abfallentsorgung in 
benachteiligten Gebieten schaffen, wozu auch geeignete Formen der 
Ertragserzielung gehören;  

b) nach Möglichkeit durch Festlegung von kostendeckenden Gebühren für die 
Abfallentsorgung das Verursacherprinzip zur Anwendung bringen und 
sicherstellen, daß Verursacher von Abfällen die vollen Kosten der 
umweltverträglichen Entsorgung dieser Abfälle tragen;  

c) die Institutionalisierung der Beteiligung der Kommunen am Planungs- und 
Umsetzungsprozeß im Bereich der Abfallentsorgung unterstützen.  

(b) Maßnahmen im Daten- und Informationsbereich  

21.41 Die Regierungen sollen sich im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen 
und internationalen Organisationen darum bemühen,  

a) Methoden für die Überwachung von Abfällen zu entwickeln und 
anzuwenden,  

b) Daten zur Festlegung von Zielen und zur Kontrolle der erzielten Fortschritte 
zu sammeln und auszuwerten;  

c) Informationen in ein auf bereits vorhandenen Systemen aufbauendes 
weltweites Informationsverbundsystem einzuspeisen;  

d) die Aktivitäten im Rahmen bereits bestehender Informationsnetzwerke 
auszuweiten, um spezifische Informationen über die Anwendung innovativer 
und kostengünstiger Alternativen für die Abfallentsorgung an ausgewählte 
Adressaten weiterzugeben.  

(c) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

21.42 Es gibt eine ganze Reihe von Programmen sowohl im Rahmen der Vereinten 
Nationen als auch bilateraler Art, die sich um den Anschluß der bisher noch nicht 
angeschlossenen Menschen an die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung bemühen. Der Water and Sanitation Collaborative Council als 
weltweites Forum bemüht sich zur Zeit um die Koordinierung der Entwicklung und die 
Unterstützung der Zusammenarbeit. Dennoch sind angesichts der immer weiter 
steigenden Zahl nicht angeschlossener städtischer Armutsgruppen und der 
Notwendigkeit, darüber hinaus auch das Problem der Entsorgung von festen Abfällen 
lösen zu müssen, zusätzliche Mechanismen erforderlich, um eine raschere 
Ausweitung der Abfallentsorgung in den Städten zu gewährleisten. Die internationale 
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Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit und ausgewählte einzelne Organisationen der 
Vereinten Nationen sollen  

a) im Nachgang zu der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (UNCED) ein Siedlungsinfrastruktur- und -umweltprogramm zur 
Koordinierung der Maßnahmen aller in diesem Bereich tätigen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen initiieren und darin auch eine 
Clearingstelle für die Transfer von Informationen über alle 
abfallwirtschaftlichen Fragestellungen vorsehen;  

b) sich um den Anschluß bisher noch nicht angeschlossener Menschen an die 
Abfallentsorgung bemühen und regelmäßig über den Stand der Entwicklung 
berichten;  

c) die Wirksamkeit von Verfahren und Ansätzen für eine Ausweitung der 
Versorgung überprüfen und nach innovativen Möglichkeiten der 
Beschleunigung dieses Prozesses suchen.  

Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

21.43 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden 
vom Sekretariat der UNCED auf etwa 7,5 Milliarden Dollar veranschlagt, 
einschließlich etwa 2,6 Milliarden, in Form an Zuschüssen oder in Form 
konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich 
dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

21.44 Die Regierungen und Institutionen sollen gemeinsam mit nichtstaatlichen 
Organisationen und in Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen in verschiedenen Teilen der dritten Welt Programme zur 
Ausweitung der Abfallentsorgung auf die bisher noch nicht angeschlossenen 
Bevölkerungsgruppen einleiten. Für diese Programme sollen nach Möglichkeit 
bereits laufende oder geplante Maßnahmen herangezogen und entsprechend 
angepaßt werden.  

21.45 Das Tempo der Ausweitung der Abfallentsorgung ließe sich durch Änderungen 
der Abfallpolitik auf staatlicher und kommunaler Ebene steigern. Diese Änderungen 
sollen unter anderem folgendes beinhalten:  

a) die volle Anerkennung und Nutzung der gesamten Palette kostengünstiger 
Abfallentsorgungsvarianten, wozu gegebenenfalls auch deren 
Institutionalisierung und Berücksichtigung in Verfahrenskodizes und 
Vorschriften gehört;  
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b) die Einräumung einer hohen Priorität - sofern notwendig und angebracht - 
für die Ausweitung der Abfallentsorgung auf alle Wohn- und 
Siedlungsbereiche, und zwar unabhängig von ihrem Rechtsstatus, wobei der 
Deckung der Entsorgungsbedürfnisse der noch nicht angeschlossenen 
Bevölkerungsteile, insbesondere der städtischen Armutsgruppen, besondere 
Beachtung gebührt;  

c) die Kopplung der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Dienstleistung 
"Abfallentsorgung" mit anderen Grundversorgungsdiensten wie etwa der 
Trinkwasserversorgung und der Regenwasserkanalisation.  

21.46 Die Forschungsanstrengungen können intensiviert werden. So sollen die 
Länder beispielsweise in Zusammenarbeit mit geeigneten internationalen und 
nichtstaatlichen Organisationen  

a) nach Lösungen und entsprechenden Einrichtungen für die Entsorgung von 
Abfällen in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte und auf kleinen Inseln 
suchen. Dabei geht es insbesondere um geeignete Abfallbereitstellungs- und -
sammlungssysteme und kostengünstige und hygienisch unbedenkliche 
Alternativen für die Beseitigung von Siedlungsabfällen;  

b) Leitlinien, Fallstudien, Überprüfungen der Abfallpolitik und fachspezifische 
Berichte über geeignete Lösungen und Formen der Leistungserbringung in 
nicht angeschlossenen einkommensschwachen Gebieten ausarbeiten und 
weitergeben;  

c) Initiativen zur Förderung der aktiven Mitwirkung auf Gemeindeebene, auch 
der Frauen- und Jugendgruppen, an der Abfallentsorgung starten, 
insbesondere wenn es um häusliche Abfälle geht;  

d) den Austausch einschlägiger Technologien, insbesondere solcher für 
Wohn- und Siedlungsgebieten mit hoher Bevölkerungsdichte, zwischen den 
Ländern fördern.  

(c) Entwicklung der menschlichen Ressourcen  

21.47 Internationale Organisationen, staatliche und kommunale 
Verwaltungsbehörden sollen in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen 
gezielte Schulungsmöglichkeiten für kostengünstige Abfallsammel- und -
beseitigungsmöglichkeiten anbieten, und zwar insbesondere in bezug auf 
Verfahrenstechniken für die Planung und Leistungserbringung. 
Personalaustauschprogramme zwischen den Entwicklungsländern können ebenfalls 
Bestandteil dieser Schulung sein. Besondere Beachtung gebührt dem 
Führungspersonal der Abfallwirtschaftsbehörden.  

21.48 Die größten Erfolge in bezug auf eine effizientere Leistungserbringung in der 
Abfallentsorgung wird wahrscheinlich eine Optimierung der abfallwirtschaftlichen 
Verfahrenstechniken bringen. Die Vereinten Nationen, internationale Organisationen 
und Finanzierungseinrichtungen sollen in Zusammenarbeit mit den nationalen 
Regierungen und den kommunalen Verwaltungen leistungsfähige 
Managementinformationssysteme (MIS) für die kommunale Berichts- und 
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Haushaltsführung und die Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung entwickeln und 
zum Einsatz bringen.  

(d) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten  

21.49 Im Zusammenwirken mit geeigneten Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sollen die Regierungen, Institutionen und nichtstaatliche 
Organisationen entsprechende Kapazitäten zur Umsetzung von Programmen 
aufbauen, deren Ziel die Einbeziehung der bisher nicht angeschlossenen 
Bevölkerungsgruppen in die Abfallsammlung und -beseitigung ist. Zu den im Rahmen 
dieser Programme vorgesehenen Maßnahmen sollen unter anderem gehören:  

a) die Einrichtung einer innerhalb vorhandener institutioneller Strukturen 
angesiedelten Sonderbehörde, die für die Planung und Bereitstellung von 
Dienstleistungen für nicht angeschlossene Armutsgruppen und deren 
Mitwirkung und Beteiligung zuständig ist; 

b) die Änderung geltender Verfahrenskodizes und Vorschriften, um den 
Einsatz der gesamten Palette kostengünstiger alternativer 
Abfallentsorgungstechnologien zu ermöglichen;  

c) der Aufbau der notwendigen institutionellen Kapazitäten und die 
Entwicklung von Verfahren für die Planung und Erbringung von 
Dienstleistungen.  

Sicherer und umweltverträglicher Umgang mit 
radioaktiven Abfällen  

 

PROGRAMMBEREICH 

Förderung eines sicheren und umweltverträglichen 
Umgangs mit radioaktiven Abfällen  

Handlungsgrundlage  

22.1 Radioaktive Abfälle werden im Rahmen des Kernbrennstoffkreislaufs sowie bei 
kerntechnischen Anwendungen (dem Einsatz von Radionukliden in der Medizin, in 
der Forschung und in der Industrie) erzeugt. Die Bandbreite des von radioaktiven 
Abfällen ausgehenden Strahlen- und Sicherheitsrisikos reicht von einem sehr 
geringen Risiko bei kurzlebigen, schwachradioaktiven Abfällen bis zu einem sehr 
hohen bei hochradioaktiven Abfällen. Pro Jahr fallen weltweit im Rahmen der 
Kernenergieerzeugung etwa 200.000 m3 Abfälle mit niedriger und mittlerer Aktivität 
und 10.000 m3 mit hoher Aktivität (sowie abgebrannte, für eine Endlagerung 
vorgesehene Brennelemente) an. Mit zunehmender Zahl neu in Betrieb genommener 
Kernkraftwerke, zunehmenden Stillegungen kerntechnischer Anlagen und 
zunehmendem Einsatz von Radionukliden nehmen diese Abfallmengen immer weiter 
zu. Die hochradioaktiven Abfälle enthalten etwa 99 Prozent der Radionuklide und 
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stellen somit das größte Strahlenrisiko dar. Die bei kerntechnischen Anwendungen 
anfallenden Abfallmengen sind im allgemeinen viel geringer, normalerweise einige 
zig m3 oder weniger pro Jahr und pro Land. Allerdings kann die 
Aktivitätskonzentration vor allem bei geschlossenen Strahlungsquellen sehr hoch 
sein und somit sehr strenge Strahlenschutzmaßnahmen rechtfertigen. Die Zunahme 
des Abfallvolumens soll auch in Zukunft sorgfältig überwacht werden.  

22.2 Der sichere und umweltverträgliche Umgang mit radioaktiven Abfällen 
einschließlich Abfallminimierung, Transport und Endlagerung ist aufgrund der 
spezifischen Eigenschaften dieser Abfälle enorm wichtig. In den meisten Ländern mit 
einem umfangreichen Kernenergieprogramm sind technische und administrative 
Maßnahmen zur Umsetzung eines Abfallwirtschaftssystems getroffen worden. In 
vielen anderen Ländern, in denen ein solches nationales Kernenergieprogramm erst 
im Entstehen begriffen ist oder in denen es nur bestimmte kerntechnische 
Anwendungen gibt, fehlt es noch an derartigen Systemen.  

Ziele  

22.3 Ziel dieses Programmbereichs ist es, innerhalb eines umfassenderen Rahmens 
eines interaktiven und integrativen Ansatzes in bezug auf den Umgang mit 
radioaktiven Abfällen und ihrer Sicherheit für den sicheren Umgang und die sichere 
Beförderung, Zwischen- und Endlagerung solcher Abfälle zu sorgen und dabei den 
Schutz der Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten.  

Maßnahmen  

(a) Maßnahmen im Bereich des Managements  

22.4 Die Staaten sollen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
internationalen Organisationen,  

a) soweit angemessen, politische Konzepte und praktische Maßnahmen zur 
weitgehenden Minimierung und Begrenzung der Erzeugung radioaktiver 
Abfälle fördern und für deren sichere Aufbereitung, Konditionierung, 
Beförderung und Endlagerung sorgen;  

b) Bemühungen innerhalb der Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) um die Entwicklung und Bekanntgabe von Sicherheitsnormen 
beziehungsweise Leitlinien und Verfahrenskodizes für radioaktive Abfälle als 
international akzeptierte Grundlage für die sichere und umweltverträgliche 
Behandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle unterstützen;  

c) eine sichere Zwischenlagerung, Beförderung und Endlagerung radioaktiver 
Abfälle sowie zur Endlagerung vorgesehener abgeklungener 
Strahlungsquellen und abgebrannter Kernelemente aus Kernreaktoren in allen 
Ländern, insbesondere aber in den Entwicklungsländern, durch Erleichterung 
der Transfer einschlägiger Technologien an diese Länder und/oder durch 
Rückgabe der Strahlungsquellen an den Lieferanten nach beendetem 
Gebrauch in Übereinstimmung mit den entsprechenden internationalen 
Rechtsvorschriften oder Leitlinien fördern;  
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d) die ordnungsgemäße Planung - gegebenenfalls einschließlich 
Umweltverträglichkeitsprüfung - des sicheren und umweltverträglichen 
Umgangs mit radioaktiven Abfällen einschließlich Notfallmaßnahmen, 
Zwischenlagerung, Beförderung und Endlagerung vor und nach Tätigkeiten, 
bei denen derartige Abfälle anfallen, fördern.  

(b) Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordinierung  

22.5 Die Staaten sollen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
internationalen Organisationen,  

a) ihre Bemühungen um Inkraftsetzung des Verfahrenskodex über die 
grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver Abfälle verstärken und unter 
der Schirmherrschaft der IAEA in Zusammenarbeit mit einschlägigen, mit den 
verschiedenen Beförderungsarten befaßten internationalen Organisationen 
die Frage einer derartigen Verbringung genau verfolgen, auch hinsichtlich der 
Frage, ob der Abschluß eines rechtsverbindlichen Instruments wünschenswert 
wäre;  

b) im Rahmen des Londoner Dumping-Übereinkommens (Übereinkommen 
über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von 
Abfällen und anderer Stoffe) darauf hinwirken, daß die Bemühungen um die 
Beendigung der Untersuchungen über einen Ersatz des derzeitigen freiwilligen 
Moratoriums über die Einbringung schwachradioaktiver Abfälle ins Meer durch 
ein Verbot unter Berücksichtigung des Vorsorgegrundsatzes beschleunigt 
werden, damit eine gut informierte und baldige Entscheidung in dieser Frage 
getroffen werden kann;  

c) die Zwischen- oder Endlagerung hoch-, mittel- und schwachradioaktiver 
Abfälle in der Nähe der Meeresumwelt weder unterstützen noch gestatten, es 
sei denn, sie stellen fest, daß ein im Einklang mit den geltenden international 
vereinbarten Grundsätzen und Leitlinien erbrachter wissenschaftlicher 
Nachweis belegt, daß eine derartige Zwischen- oder Endlagerung weder ein 
nicht hinnehmbares Risiko für den Menschen und die Meeresumwelt darstellt 
noch mit anderen legitimen Nutzungen des Meeres kollidiert; bei der Prüfung 
dieser Frage soll der Vorsorgegrundsatz angemessen berücksichtigt werden;  

d) keine radioaktiven Abfälle in Länder ausführen, die einzeln oder im Rahmen 
internationaler Vereinbarungen die Einfuhr derartiger Abfälle verbieten, wie 
etwa die Vertragsparteien des Bamako-Übereinkommens über das Verbot der 
Einfuhr gefährlicher Abfälle nach Afrika und die Kontrolle ihrer 
grenzüberschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas, des Lomé IV-
Übereinkommens oder anderer ein solches Verbot verhängender 
einschlägiger Übereinkommen;  

e) im Einklang mit den völkerrechtlichen Bestimmungen die von 
Vertragsparteien sonstiger einschlägiger regionaler Umweltübereinkommen 
über andere Aspekte eines sicheren und umweltverträglichen Umgangs mit 
radioaktiven Abfällen gefaßten Beschlüsse - sofern diese auf sie anwendbar 
sind - respektieren.  
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Instrumente zur Umsetzung  

(a) Finanzierung und Kostenabschätzung  

22.6 Die auf nationaler Ebene entstehenden Kosten für die Behandlung und 
Entsorgung radioaktiver Abfälle sind beträchtlich und schwanken in Abhängigkeit von 
der für die Endlagerung verwendeten Technologie.  

22.7 Die den internationalen Organisationen entstehenden durchschnittlichen 
jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die Durchführung der im vorliegenden 
Programm genannten Aktivitäten werden vom Sekretariat der UNCED auf etwa 8 
Millionen Dollar veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten und die 
Finanzierungsbedingungen - auch etwaige nichtkonzessionäre - hängen unter 
anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von 
den Regierungen beschlossen werden.  

(b) Wissenschaftliche und technologische Mittel  

22.8 Die Staaten sollen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
internationalen Organisationen,  

a) die Erforschung und Entwicklung von Methoden für die sichere und 
umweltverträgliche Behandlung, Konditionierung und Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle einschließlich ihrer Endlagerung in tiefen 
geologischen Formationen fördern;  

b) Forschungs- und Bewertungsprogramme durchführen, die sich mit der 
Abschätzung der Gesundheits- und Umweltauswirkungen im Zusammenhang 
mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle befassen.  

(c) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten sowie Entwicklung der 

menschlichen Ressourcen  

22.9 Die Staaten sollen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
internationalen Organisationen, den Entwicklungsländern helfen, die für den Umgang 
mit radioaktiven Abfällen benötigte Infrastruktur aufzubauen und/oder zu verstärken; 
dazu gehören auch Gesetzesvorschriften, Organisationen, ausgebildete Fachkräfte 
und Einrichtungen für die Behandlung, Konditionierung sowie Zwischen- und 
Endlagerung von aus kerntechnischen Anwendungen stammenden Abfällen.  

 


